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Editorial

Warten auf den Aufschwung oder
Die Hoffnung stirbt zuletzt

Im sechsten Jahr der Wirtschaftskrise befand sich die europäische
Wirtschaft erneut in einer veritablen Rezession, Österreich darf sich im
Vergleich dazu zumindest über eine Stagnation freuen. Die Wachs-
tumsprognosen mussten seit Längerem Quartal für Quartal abwärts re-
vidiert werden. Allerdings blieben dabei die Prognosen für einen Wie-
deraufschwung der Konjunktur erstaunlich konstant: Seit Jahren wird
ein solcher für das jeweils darauffolgende Jahr vorausgesagt.

Dies lässt sich anhand der Revisionen der WIFO-Prognosen für das
reale BIP der Eurozone veranschaulichen, wobei fairerweise ange-
merkt werden muss, dass sich diese Demonstration ebenso mit den
Daten von anderen nationalen (IHS, OeNB) und internationalen (EU-
Kommission, OECD usw.) Prognoseerstellern anstellen ließe. Die Pro-
gnose für das Jahr 2012 lag im Dezember 2010, als noch nicht von
einer double dip-Rezession die Rede war, noch bei +1,5%, ein Jahr
später bei 0,0%, aber mit der Vorhersage einer Beschleunigung auf
1,3% im Jahr 2013. Ein weiteres Jahr später, im Dezember 2012, war
klar, dass die Wirtschaft der Eurozone im betreffenden Jahr schrumpf-
te, für 2013 wurden nur noch magere +0,2% erwartet, und die Hoffnung
auf Wiederbelebung wurde um ein weiteres Jahr auf 2014 (Prognose
+1,2%) verschoben. Bis zur jüngsten WIFO-Prognose vom Juni 2013
mussten die Annahmen weiter zurückgeschraubt werden. Für 2012
ergab sich ein Minus von 0,6%, für 2013 drehte sich das leichte Plus auf
ein Minus von 0,7%, und auch das vorausgesagte Tempo der Be-
schleunigung 2014 wurde auf 1,0% reduziert.

Es wäre nicht verwunderlich, würde sich dieses Muster (Abwärtsrevi-
sion der Wachstumsprognosen, Verschiebung der Vorhersage eines
Wiederaufschwunges auf das nächste Jahr) bei den kommenden Revisi-
onen fortsetzen. Denn die bisher dafür ursächlichen Faktoren sind nach
wie vor munter am Wirken, und es kann nicht wirklich schlüssig darge-
stellt werden, woher die im kommenden Jahr erwartete Dynamik eigent-
lich kommen soll. So ist das Profitieren von einer Belebung des Welt-
handels eine beliebte Erklärung, nicht zuletzt deshalb, da diese außer-
halb der Einflussbereiche von heimischer Politik und Wirtschaft liegt.
Weitere, im europäischen Bereich angesiedelte Erklärungsansätze für
einen bevorstehenden Aufschwung beruhen in der Regel eher auf vagen
Gefühlen als auf handfesten Fakten: Die internen und externen Finan-
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zierungsbedingungen für Unternehmen seien schließlich gut, die Struk-
turreformen sollten mit der Zeit ihre wachstumsfördernden Wirkungen
entfalten, Modernisierungsinvestitionen müssten doch irgendwann ge-
tätigt werden, es fehle nur an Vertrauen und Zuversicht. Ein paar positi-
ve Signale, am besten von der europäischen Politik, und die zurückge-
haltenen Wachstumskräfte werden sich wieder ungehemmt entfalten.

Zwar ist seit Jahresmitte vermehrt zu lesen, die Konjunkturwende sei
geschafft, der Aufschwung sei bereits im Gange, weil wieder ein leich-
tes Plus vor den BIP-Wachstumsraten steht. Da allerdings in densel-
ben Dokumenten (wie etwa der Presseinformation des WIFO vom
9.9.2013) konstatiert werden muss, die Arbeitslosigkei steige weiter,
scheint dies eher darauf hinzuweisen, dass einfach die Erwartungen an
einen Aufschwung in den letzten Jahren deutlich reduziert wurden, ist
doch vielfach von Wachstumsraten unter einem Prozent die Rede –
also viel zu wenig für einen echten Aufschwung, welcher auch eine Ver-
besserung der Arbeitsmarktlage beinhalten sollte.

Falsche Theorie, erfolglose Politik

Basiert die Prognose einer Konjunkturbelebung tatsächlich auf die-
sen oder ähnlichen Annahmen, so ist der „Taxi-Effekt“ vorprogrammiert
(„… es kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht …“). Sich auf die Dyna-
mik außerhalb Europas zu verlassen, kann auf Dauer nicht ausreichen.
Abgesehen davon, dass zur Zeit auch einige der globalen Konjunktur-
lokomotiven wie China schwächeln, ist dabei nicht plausibel, wie dies
den großen Elan in die europäische Wirtschaft bringen soll, da doch
diese knapp 90% ihres Außenhandels untereinander abwickelt. Bei
einer solchen Konstellation ist die Mobilisierung der endogenen
Wachstumskräfte gefragt. Und genau dieser steht die neoliberal ausge-
richtete europäische Wirtschaftspolitik entgegen.

Ein Kardinalfehler betrifft schon die Entstehung der Krise. Die Neo-
klassik geht von effizienten Finanzmärkten mit rationalen Akteuren aus,
auf welchen die Preise den fundamentalen Wirtschaftsdaten folgen,
wodurch diese Märkte stabil und wohlstandssteigernd seien. Dass
unzureichend regulierte Finanzmärkte, die weit abgehoben von der
Realwirtschaft agieren, eine massive Wirtschaftskrise auslösen, war in
diesem Modell nicht vorgesehen. Das zweite Problem betrifft die Kri-
senbekämpfung. Die neoklassische Theorie postuliert negative Auswir-
kungen der Staatstätigkeit auf die wirtschaftliche Entwicklung. Umfas-
sende Budgetkonsolidierungen hätten daher keine negativen Auswir-
kungen auf Nachfrage und Arbeitsmarkt – im Gegenteil, es würden
durch die Verbesserung der Erwartungen von Konsumenten und Inves-
toren sogar positive Effekte eintreten.
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Die auf diesen Annahmen basierende europäische Wirtschaftspolitik
ist mit ihren Schwerpunkten Sparen, Strukturreformen und Steigerung
der kostenmäßigen Wettbewerbsfähigkeit einseitig angebotsorientiert,
und sie negiert die Bedeutung der Nachfrage im Wirtschaftskreislauf. In
der Krise sollen simultan in der gesamten Eurozone die öffentlichen
Haushalte konsolidiert werden, in den peripheren Krisenländern noch
dazu in einem von der Troika vorgegebenen, für die BürgerInnen unzu-
mutbaren Ausmaß und Tempo. Diese Sparpolitik steigerte die Arbeits-
losigkeit um 3 bis 5 Millionen Personen und brachte enorme soziale
Verwerfungen mit sich. Nicht zuletzt aufgrund der wiederholt enttäu-
schenden Wachstumsprognosen dürfte nun aber doch langsam die Er-
kenntnis durchsickern, dass dies auch mit der Geringschätzung der
Nachfrage im neoliberalen Modell zusammenhängt. Die negativen Mul-
tiplikatorwirkungen der Austeritätspolitik, also der Nachfrageentzug der
Schuldenabbauprogramme, wurden lange Zeit sträflich unterschätzt,
und das Warten auf die erhofften nicht-keynesianischen Effekte war
vergebens. Angesichts weiterhin restriktiver Vorgaben auf europäi-
scher Ebene werden von den öffentlichen Haushalten jedoch wohl neu-
erlich kontraktive Impulse ausgehen.

Strukturreformen könnten tatsächlich den Weg aus der Krise erleich-
tern, wenn sie jene Strukturen änderten, die für die Finanz- und Wirt-
schaftskrise verantwortlich sind, wie etwa die Struktur der Einkommens-
und Vermögensverteilung, der Steuer- und Abgabensysteme oder die
Überwachungsstrukturen für den Finanzsektor. Die bisherigen Refor-
men in der aktuellen Krisenpolitik waren allerdings auf harte Einschnitte
für diejenigen gerichtet, welche die Krise nicht verursachten, insbeson-
dere für ArbeitnehmerInnen. Hier wurde im Wesentlichen auf den Fun-
dus der bereits seit Jahrzehnten von der OECD gepredigten Vorschläge
zurückgegriffen, allerdings erfolgte deren Implementierung durch die
Troika in einer bisher unbekannten Dramatik und Schärfe. Reformen in
Bereichen wie Lohnpolitik (Reduktion bzw. Einfrieren von Mindestlöh-
nen, Abschaffung, Aussetzung oder zeitliche Limitierung von Kollektiv-
verträgen, Verlagerung der Kollektivvertragsverhandlungen auf Be-
triebsebene usw.) Pensionen (Koppelung des gesetzlichen Antrittsal-
ters an die Lebenserwartung, Verlängerung von Beitragszeiten, Kür-
zung der Auszahlungen etc.) und Arbeitsrecht (Erleichterung von Kün-
digungen, Verlängerung der Wochenarbeitszeit, Ausbau von befriste-
ter Beschäftigung und Zeitarbeit usf.) wurden mit der Begründung der
Notwendigkeit einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durchgezo-
gen. Auch diese sogenannten Strukturreformen, die neben den sozia-
len Härten schließlich auch den Verlust wesentlicher Einkommensbe-
standteile bedeuten, bewirken somit eine weitere Dämpfung der Nach-
frage und verdüstern die Aussichten auf eine Konjunkturbelebung.
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Und auch die Hoffnung auf einen Wiederaufschwung durch eine Stei-
gerung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit ist trügerisch. Denn bei
der bereits erwähnten knapp 90-prozentigen Handelsverflechtung in-
nerhalb der Eurozone kann ein solcher (Lohn-)Kostenwettlauf, also
eine simultane innere Abwertung, nur zu einer abwärts gerichteten
Spirale führen, an deren Ende schließlich alle als Verlierer dastehen.
Die Unternehmen investieren nicht, wenn sie aufgrund der Arbeits-
marktlage und der gedrückten Kaufkraft äußerst niedrige Absatzerwar-
tungen haben und kaum Chancen sehen, ihre Produkte verkaufen zu
können.

Einfach ausgedrückt dämpft die Austeritätspolitik alle Nachfragekom-
ponenten, da sie auf Annahmen beruht, die aus einer falschen Theorie,
der Neoklassik, entstammen. Das Resultat zeigt sich etwa in der Früh-
jahrsprognose der EU-Kommission, nach der die Inlandsnachfrage in
der Eurozone in den Jahren 2012 und 2013 wieder schrumpft – sowohl
der private und der öffentliche Konsum als auch die Investitionen sind
im Minus. Solange sich der ökonomische Mainstream nicht von der
neoliberalen Wirtschaftstheorie befreit, solange die Bedeutung von
Faktoren wie Nachfrage und Einkommensverteilung im Wirtschafts-
kreislauf ignoriert wird, solange sind Enttäuschungen über zu optimisti-
sche Prognosen vorprogrammiert.

Österreich alleine ist zu klein

Wir befinden uns also in einem Teufelskreis, der durchbrochen wer-
den muss. Dies kann nur gelingen, wenn sich die Wirtschaftspolitik von
ihrem irreleitenden neoliberalen theoretischen Fundament loslöst und
einen radikalen Kurswechsel einschlägt. Es ist kein Zufall, dass sich die
österreichische Wirtschaft deutlich besser entwickelte als der Durch-
schnitt der Eurozone – wenn auch im historischen Vergleich mit so
niedrigen Wachstumsraten, die vor einiger Zeit noch als Rezession be-
zeichnet worden wären. Aber Regierung und Sozialpartner haben ver-
sucht, den Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftskreislaufes und der Be-
deutung des Sozialstaates bei der Krisenbewältigung Rechnung zu
tragen. Nach Ausbruch der Krise wurde aktiv versucht, die Nachfrage
zu stützen, unter anderem durch das Vorziehen einer Steuerreform mit
Entlastung der niedrigeren und mittleren Einkommen. Am Arbeitsmarkt
trugen die Sozialpartner durch auf Betriebs- und Branchenebene ge-
troffene Vereinbarungen wesentlich dazu bei, bestehende Beschäfti-
gungsverhältnisse aufrechtzuerhalten (z. B. durch Kurzarbeit, Abbau
von Überschüssen in Stundenkonten, Inanspruchnahme von Urlaubs-
ansprüchen, Bildungskarenz). Dadurch wurden Einkommen und Ar-
beitsmarkt stabilisiert, was sich wiederum positiv auf die Erwartungen
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niederschlug. Österreich war damit neben Deutschland das einzige
Land der Eurozone, in dem sich der private Konsum in jedem einzelnen
Jahr seit Ausbruch der Krise 2008 positiv entwickelte, und die österrei-
chische Arbeitslosenquote ist die niedrigste im Euroraum. Damit
schrumpfte auch das BIP nur im Jahr 2009, während sich die Wirtschaft
der Eurozone insgesamt auch 2012 und 2013 wieder im Minus findet.

Dennoch kann sich Österreich als kleines, außenhandelsabhängiges
Land nicht von der tiefen internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise
abkoppeln. Dies zeigte sich in der Exportprognose des WIFO vom De-
zember 2011, wo für 2012 und 2013 noch mit einem realen Export-
wachstum der österreichischen Wirtschaft von 3,5 bzw. 6,4% gerech-
net wurde, während in der jüngsten Prognose (vom Juni 2013) die
entsprechenden Werte aufgrund der europäischen Nachfrageschwä-
che auf 0,2 bzw. 1,8% herabgesetzt werden mussten.

Als sich infolgedessen abzeichnete, dass die vorausgesagte Bele-
bung der Wachstumsdynamik (wieder einmal) ausbleiben wird, rea-
gierte die österreichische Bundesregierung erneut offensiv und setzte
erste wichtige Akzente. Durch 1,6 Milliarden Euro zusätzliche Investi-
tionen bis 2016 in sozialem Wohnbau, Kindergärten und Pflege sollen
die Nachfrage gestützt und der Sozialschutz gestärkt werden. Aller-
dings sind weitere beschäftigungspolitische Anstrengungen notwen-
dig, und mehr Augenmerk muss auf die Qualität der Arbeitsplätze und
deren Entlohnung gelegt werden. Auch die Vermittlungs- und Qualifi-
zierungspolitik sind so zu verbessern, dass die neu entstehenden Ar-
beitsplätze in stärkerem Ausmaß durch Arbeitslose besetzt werden
können. Nicht zuletzt sollten die positiven Erfahrungen mit einer Ein-
schränkung des Arbeitskräfteangebots in Deutschland und in Öster-
reich genutzt werden, indem moderne Formen der Arbeitszeitverkür-
zung, etwa die Umsetzung der sechsten Urlaubswoche für alle
ArbeitnehmerInnen, realisiert werden.

Kurswechsel in Europa überfällig

Trotz aller Bemühungen der österreichischen Politik kann aber der
massive Ausfall der Auslandsnachfrage nicht völlig auf nationaler
Ebene kompensiert werden. Die expansive Politik eines einzelnen klei-
nen Landes reicht nicht zum Gegensteuern, wenn sich ganz Europa
weiter in die Krise hineinspart. Eine wichtige Aufgabe für die Bundesre-
gierung liegt daher neben dem Ausschöpfen der Spielräume auf natio-
naler Ebene vor allem darin, sich aktiv und offensiv für einen wirt-
schaftspolitischen Kurswechsel auf europäischer Ebene einzusetzen.

Gefordert ist eine Ablöse des neoliberalen Austeritätskurses durch
ein neues Wachstums- und Wohlstandsmodell für Europa. Dazu bedarf
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es einer koordinierten, konjunkturgerechten und antizyklischen Fiskal-
politik, eines Programmes für Wachstum, Beschäftigung und Vertei-
lungsgerechtigkeit und einer Stärkung der Sozialsysteme. Eine Vor-
aussetzung dafür ist eine rasche, straffere Regulierung des Finanzsek-
tors unter Einbeziehung der Schattenbanken, unter anderem durch
Umsetzung der – durch den Einsatz mächtiger Lobbys viel zu zögerlich
vorangetriebenen – Bankenunion. Damit sollen Unsicherheiten besei-
tigt, das Vertrauen gestärkt, die Finanzierungskosten der Staaten ge-
senkt und die Abhängigkeit von Ratingagenturen reduziert werden.
Eine Redimensionierung des Finanzsystems muss dessen Kernfunkti-
on im volkswirtschaftlichen Kreislauf wieder ins Zentrum der Bestre-
bungen und der Regulierungsmaßnahmen stellen, nämlich die Finan-
zierung von langfristigen Investitionen realwirtschaftlicher Unterneh-
men, der Haushalte und der öffentlichen Hand.

Eine weitere Voraussetzung ist eine bessere Koordinierung der Steu-
erpolitiken. Damit sollen Wettbewerbsverzerrungen abgestellt, die Ero-
sion der Staatseinnahmen durch den Steuersenkungswettlauf gestoppt
und Mittel lukriert werden für die geforderten Investitionsprogramme in
Schlüsselbereiche wie Bildung, Forschung, Energieeffizienz, Umwelt-
und Klimaschutz sowie in die Sozialsysteme. Gefordert ist eine koordi-
nierte Vorgangsweise bei der Besteuerung von Vermögen und Spitzen-
einkommen, Kapitalerträgen sowie bei Unternehmensgewinnen. Zu-
sätzlich müssen die Finanztransaktionssteuer rasch eingeführt,
Steueroasen geschlossen und Steuerhinterziehung entschlossen be-
kämpft werden. Reformen im Steuer- und Abgabensystem müssen je-
denfalls Fragen der Verteilungsgerechtigkeit zwischen unterschiedli-
chen Arten von Einkommen und Vermögen berücksichtigen sowie
angemessene Beiträge jener sicherstellen, die in besonderem Maße
von der Deregulierung und den langjährigen Fehlentwicklungen auf
den Finanzmärkten und den mit Steuergeldern finanzierten Bankenret-
tungspaketen profitiert haben.

Bereits unmittelbar nach Ausbruch der Krise im zweiten Halbjahr
2008 schien sich ein Kurswechsel abzuzeichnen. Plötzlich schienen
alle, auch die EU-Kommission (z. B. in ihrer Mitteilung „A European
Economic Recovery Plan“ vom November 2008), Keynesianer zu sein
und forderten ein Ankurbeln der Nachfrage mit massivem Einsatz öf-
fentlicher Mittel sowie Leitplanken, also eine straffe Regulierung der
ungezügelten Märkte. Doch ein paar Monate später, als der erste
Schock verdaut war, war alles wieder beim Alten.
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Verunsicherung der Politik als Chance

Seit knapp einem Jahr wird in Kommission und Rat an einem Konzept
für eine „vertiefte und echte Währungsunion“ getüftelt, ergänzt durch
eine Mitteilung zur Ex-ante-Koordinierung wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen und durch Vorschläge für einen Pakt für Wettbewerbsfähig-
keit. Diese Vorschläge würden de facto eine Troika für alle Mitglied-
staaten bedeuten, kurz gesagt deren vertragliche Verpflichtung zur
Umsetzung der von der Kommission geforderten Strukturreformen als
Voraussetzung, um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten. Es ist kein
Wunder, dass die entsprechenden Entscheidungen immer wieder hin-
ausgeschoben werden. Neben der ökonomischen Unsinnigkeit, eine
gescheiterte Medikation weiter zu intensivieren und zu verbreitern, sind
es auch massive demokratiepolitische Bedenken, die zumindest in eini-
gen Ländern großes Unbehagen gegenüber diesen Plänen hervorru-
fen. Immer lauter wird als Alternative dazu über ein europäisches In-
vestitionsprogramm zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung
nachgedacht.

Zurzeit scheint daher die Gelegenheit für eine Trendwende wieder re-
lativ günstig zu sein. Das jahrelange Ausbleiben des Aufschwunges „im
nächsten Jahr“ hat zu einer Verunsicherung in der Politik geführt. Die
langsam durchsickernde Erkenntnis der Unterschätzung der negativen
Multiplikatorwirkungen sowie das Ausbleiben der segensreichen Wir-
kungen der Austeritätspolitik durch die Entfesselung der Wirtschaft
schüren die Skepsis. Selbst EU-Kommissionspräsident Barroso ge-
stand mittlerweile ein, dass die Spardoktrin an ihre Grenzen gestoßen
und die Zeitkorsette für die Krisenländer zu eng seien. Mit etwas gutem
Willen kann die in jüngster Vergangenheit registrierte leichte Entspan-
nung der Wirtschaftslage in den meisten dieser Länder, also seit der
extreme Spardruck geringfügig verringert wurde, als positives Zeichen
verstanden werden.

Auch das am Eurobarometer ablesbare Schwinden des Vertrauens
der Bevölkerung in die Politik dürfte zu diesen Erkenntnissen beitragen,
stehen doch im kommenden Jahr die Wahlen zum EU-Parlament ins
Haus. Die Politik muss jedenfalls bis dahin befriedigendere Lösungs-
vorschläge für die anstehenden Probleme haben und den Millionen von
Arbeitslosen und BürgerInnen mit unzumutbaren Verlusten bei Ein-
kommen und Sozialleistungen klare Perspektiven bieten. Dem Kampf
gegen soziale Ungleichheit (Arbeitslosigkeit, Armut, Bildungschancen)
muss mindestens derselbe Stellenwert eingeräumt werden wie dem
Abbau makroökonomischer Ungleichgewichte. Auch die wirtschaftli-
chen und fiskalischen Ziele müssen letztendlich dazu dienen, Wohl-
stand, ein hohes Beschäftigungsniveau und bessere Lebensbedingun-
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gen für die europäischen BürgerInnen zu erreichen. Wenn dies nicht
gelingt, steht nach der Finanz-, der Wirtschafts- und der sozialen Krise
eine massive politische Krise ins Haus. Durch große Zugewinne popu-
listischer, EU- und fremdenfeindlicher Gruppen wären eine Radikalisie-
rung und eine Gefährdung des sozialen, aber auch des politischen Zu-
sammenhalts der Union insgesamt zu erwarten.

Insbesondere unter diesen Vorzeichen sollte die Verunsicherung der
Politik genutzt werden. Es ist höchste Zeit, den Kurswechsel in der
Wirtschaftspolitik zu vollziehen. Ein neues Wachstums- und Wohl-
standsmodell muss den grundlegenden Zusammenhängen des Wirt-
schaftskreislaufes wieder Rechnung tragen, es muss die Rolle von
Nachfrage und Verteilungsgerechtigkeit anerkennen, es muss die so-
zialen Sicherheitssysteme zur Stabilisierung von Nachfrage und Ver-
trauen stärken, und es muss die Autonomie der Tarifparteien garantie-
ren. Mit der Schaffung eines fairen Steuersystems muss eine ausrei-
chende staatliche Einnahmenbasis wiederhergestellt werden, um ein
Investitionsprogramm für Wachstum und Beschäftigung zu finanzieren.
Statt weiter in die Krise hinein zu sparen muss Europa aus der Krise he-
rauswachsen. Dann wird auch das ewige Warten auf den Aufschwung
„im nächsten Jahr“ und auf eine spürbare Verbesserung der Arbeitsla-
ge ein Ende haben.
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Ein neuer europäischer
Interventionismus?

Die Auswirkungen des neuen Systems
der europäischen Economic Governance

auf Löhne und Tarifpolitik
Thorsten Schulten, Torsten Müller

1. Einleitung

Das neue europäische System der Economic Governance, das sukzes-
sive von der EU und ihren Mitgliedsstaaten zur Durchsetzung der Austeri-
tätspolitik und von „Strukturreformen“ etabliert wurde, hat die Rahmenbe-
dingungen nationaler Tarifpolitik fundamental verändert. Prozedural schuf
es durch die neu eingeführten Mechanismen der Überwachung, Sanktio-
nen und intensivierten Koordinierung die Voraussetzung für eine zuneh-
mende Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse von der nationalen auf
die europäische Ebene, wodurch der politische Handlungsspielraum na-
tionaler Akteure massiv eingeschränkt wurde. Inhaltlich macht das neue
System der Economic Governance mit seinem einseitigen Fokus auf Aus-
terität und preisliche Wettbewerbsfähigkeit Löhne – oder genauer die nach
unten gerichtete Flexibilität von Löhnen – zur zentralen Anpassungsvaria-
ble der derzeit bestehenden makroökonomischen Ungleichgewichte. Das
Zusammenspiel dieser beiden Prozesse ermöglicht den europäischen In-
stitutionen (Europäische Kommission, Europäische Zentralbank (EZB)
und Europäischer Rat) die direkte Intervention in nationale Tarifpolitiken,
indem sie auf Lohnkürzungen und -stopps und die Dezentralisierung von
Tarifvertragssystemen drängen. Das neue System der Economic Gover-
nance steht daher für einen Paradigmenwechsel von der Akzeptanz der
Tarifautonomie hin zur direkten politischen Intervention in nationale Ver-
handlungsergebnisse und -prozesse.

Die in diesem Artikel vorgenommene Analyse dieses Paradigmenwech-
sels und seiner Auswirkungen für nationale Tarifpolitiken erfolgt in drei
Schritten. Zunächst wird die Entwicklung des neuen Systems der Econo-
mic Governance kurz skizziert, um zu verdeutlichen, wie die europäische
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Politik mit der Einführung immer neuer Governance-Elemente Schritt für
Schritt ihren Zugriff auf nationale Lohnpolitiken und Tarifvertragssysteme
ausweitete. Darauf aufbauend werden im empirischen Hauptteil dieses
Beitrags die zentralen Auswirkungen des supranationalen lohnpolitischen
Interventionismus in den Bereichen öffentlicher Dienst, Mindestlöhne, De-
zentralisierung von sektoralen Tarifverhandlungssystemen und der gene-
rellen Lohnentwicklung dargestellt. Der abschließende Teil dieses Bei-
trags behandelt im Wesentlichen zwei Fragen: Welche Zukunft hat eine
europäische Lohnpolitik unter den veränderten politischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen? Und zweitens: Was sind die strategischen
Optionen von Gewerkschaften, um dieser Politik eines europäischen lohn-
politischen Interventionismus zu begegnen?

2. Die Rolle der Lohnpolitik im Rahmen der neuen
europäischen Economic Governance

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV, Arti-
kel 153.5) schließt eigentlich jegliche Kompetenzen der EU im Bereich der
Lohnpolitik explizit aus. Diese Bestimmung wurde zum ersten Mal 1991 im
Rahmen des sog. Sozialprotokolls des Maastrichter Vertrages eingeführt
und später als Teil des Sozialkapitels in den Amsterdamer Vertrag von
1997 integriert. Paradoxerweise erfolgte der Ausschluss der Tarifpolitik
aus dem Kompetenzbereich der EU zeitgleich mit der Entscheidung zur
Gründung einer Europäischen Währungsunion. Letztere führte nicht nur
zu einer neuen Dimension der europäischen ökonomischen Integration,
sondern sie schuf auch ein neues makroökonomisches Regime, das neue
Bedingungen und Herausforderungen für nationale Lohnpolitiken defi-
nierte.1

Der existierende rechtliche Rahmen hat die europäischen Institutionen
wie zum Beispiel die Europäische Kommission, die EZB oder auch den
Europäischen Rat nie davon abgehalten, allgemeine Erklärungen oder
Empfehlungen zur Lohnpolitik abzugeben. Die seit 1993 regelmäßig von
Kommission und Rat verabschiedeten „Grundzüge der Wirtschaftspolitik“
beinhalteten zum Beispiel immer wieder die Forderung nach einer mode-
raten und stärker differenzierten Lohnentwicklung. Darüber hinaus wurde
1999 der sog. Makroökonomische Dialog eingeführt als ein Forum für den
Meinungsaustausch zwischen Europäischem Rat, der Kommission, der
EZB sowie den Europäischen Organisationen der Arbeitgeber und der Ge-
werkschaften mit dem Ziel der „Koordinierung der Wirtschaftspolitik und
Verbesserung des wechselseitigen Zusammenwirkens von Lohnentwick-
lung sowie der Geld-, Haushalts- und Finanzpolitik“.2 Letztendlich haben
insbesondere die europäischen Gewerkschaften seit dem Ende der
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1990er-Jahre immer wieder die Notwendigkeit einer europaweiten Koordi-
nierung der Tarifpolitik betont, um eine nach unten gerichtete Lohnkonkur-
renz zu vermeiden.3

Wenngleich diese frühen europäischen Initiativen im Bereich der Lohn-
politik den politischen und ökonomischen Diskurs auf europäischer Ebene
beeinflussten, so führten sie doch nie zu rechtlich verbindlichen Regelun-
gen. Wenn überhaupt, so war ihr Einfluss auf die tatsächliche tarifpoliti-
sche Praxis sehr begrenzt, da diese fast ausnahmslos in der Verantwor-
tung nationaler tarifpolitischer Institutionen verblieb. Diese Situation
änderte sich jedoch grundlegend mit der Einführung des neuen Systems
der europäischen Economic Governance. Dieses umfasst eine Reihe
neuer politischer Regeln und Verfahren, die in Reaktion auf die ökonomi-
sche Krise seit 2008 eingeführt wurden und die auf eine verbindlichere
europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik abzielen.4

Ausgangspunkt der Entstehung des neuen Systems der europäischen
Economic Governance war die im Jahr 2010 erfolgte Verabschiedung der
„Europa 2020“-Strategie, die insbesondere die Einführung des sog. „Euro-
päischen Semesters“ als einem jährlichen Zyklus der europäischen Koor-
dinierung der Wirtschaftspolitik beinhaltete. Am Ende eines Semester-
Zyklus verabschiedet der Europäische Rat auf der Grundlage einer detail-
lierten ökonomischen Analyse – dem sog. Jahreswachstumsbericht – poli-
tische Empfehlungen für die EU-Mitgliedsländer. Diese Empfehlungen
müssen ihrerseits in sog. „Nationale Reformprogramme“ umgesetzt wer-
den, deren Wirksamkeit wiederum von der Europäischen Kommission
überprüft wird.

Dieser jährliche Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung wurde
2011 mit der Verabschiedung von fünf Verordnungen und einer Richtlinie
– dem sog. „Six-Pack“ – weiter ausgebaut. Der Six-Pack enthält zwei we-
sentliche Neuerungen zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koor-
dinierung. Zum einen führt er ein neues System zur intensiveren haus-
haltspolitischen und makroökonomischen Überwachung ein. Dieses
System beruht auf einem Warnmechanismus für die frühzeitige Erken-
nung von makroökonomischen Ungleichgewichten, in dessen Kontext die
ökonomische Entwicklung der EU-Staaten anhand von zuvor festgelegten
makroökonomischen Zielmarken (dem sog. „scoreboard“) überprüft wird.
Zum anderen führt der Six-Pack ein automatisches Verfahren für die Ver-
hängung finanzieller Sanktionen für die Länder ein, welche die auf der
Grundlage des Warnmechanismus ausgesprochenen politischen Emp-
fehlungen nicht einhalten. Vor diesem Hintergrund verlieren die europäi-
schen politischen Empfehlungen ihren rein freiwilligen Charakter und er-
langen einen weitaus höheren Grad an Verbindlichkeit.

Innerhalb des neuen Systems der Economic Governance spielt die
Lohnpolitik eine herausragende Rolle. Diese wurde durch die Verabschie-
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dung des Euro-Plus-Paktes 2011 noch stärker hervorgehoben, indem die-
ser explizit Löhne als den zentralen Anpassungsmechanismus zur Über-
windung der makroökonomischen Ungleichgewichte und zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit definiert. Der Euro-Plus-Pakt fordert explizit eine
strenge Überwachung der Lohnentwicklung und der Tarifvertragsinstitu-
tionen auf europäischer Ebene.5 Darüber hinaus beinhalten die von den
EU-Mitgliedsstaaten zu erfüllenden makroökonomischen Zielmarken ex-
plizit auch Lohnstückkosten. Die im „Scoreboard“ diesbezüglich festgeleg-
te Zielgröße liegt für Mitglieder der Eurozone derzeit bei einem maximalen
Zuwachs von 9% über einen Zeitraum von drei Jahren (für Länder außer-
halb der Eurozone liegt die Zielmarke bei 12% Zuwachs über drei Jahre).6

Durch das neue System der Economic Governance wuchs der Einfluss
der EU auf die nationale Lohnpolitik beträchtlich. Insbesondere aufgrund
des verbindlicheren Charakters der europäischen Politikempfehlungen,
da die Mitgliedsstaaten im Falle der Nichteinhaltung der Empfehlungen mit
finanziellen Sanktionen belegt werden können. Die potenzielle Reichweite
des neuen europäischen Interventionismus zeigt sich insbesondere in den
von der Krise am stärksten betroffenen Ländern, die auf finanzielle Hilfe
der EU und/oder des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen
sind. Im Tausch für neue Kredite verpflichten sich diese Länder zur Durch-
führung weitreichender Reformen, die in den sog. „Memorandums of Un-
derstanding“ mit der Troika (wie im Falle von Griechenland, Irland, Portu-
gal und Zypern) bzw. in den sog. „Stand-By Arrangements“ mit dem IWF
und der EU (wie in den Fällen Lettland, Rumänien und Ungarn) festgelegt
sind. Die Maßnahmen, auf die sich diese Länder verpflichten mussten,
umfassen unter anderem weitreichende Arbeitsmarktreformen einschließ-
lich einer Änderung der Lohnentwicklung und des Tarifverhandlungssys-
tems.7

Neben den sog. Troika- und IWF-Ländern war auch Spanien, das finan-
zielle Hilfe für seinen Finanzsektor erhielt, von dem neuen europäischen
Interventionismus betroffen. Obwohl sich der Rettungsplan für Spanien
nicht auf die ganze Ökonomie, sondern nur auf den Bankensektor bezog,
war er an ein Memorandum of Understanding geknüpft, in dem sich die
spanische Regierung zur Umsetzung der im Rahmen des Europäischen
Semesters verabschiedeten länderspezifischen Empfehlungen – inklusive
grundlegender Arbeitsmarkreformen – verpflichtete.8 Davor praktizierte
die EZB eine eher „informelle“ Form der Intervention, indem sie den Kauf
von Staatsanleihen von der Durchführung politischer Reformen abhängig
machte. Das gleiche gilt für Italien, wo im Herbst 2011 ein vertraulicher
Brief der EZB-Spitze an die Öffentlichkeit gelangte, in dem die italienische
Regierung zu weitreichenden Strukturreformen (inklusive einer radikalen
Dezentralisierung von Tarifverhandlungen) aufgefordert wurde.9 Seit dem
Herbst 2012 wurde diese Form der Intervention quasi offiziell, nachdem
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die EZB verkündete, dass sie unbegrenzt Staatsanleihen aufkauft, wenn
sich das betroffene Land zur Durchführung von politischen Reformen be-
reit erklärt.

Nach dem im November 2012 von der Europäischen Kommission vorge-
legten „Konzept für eine vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungs-
union“10 sowie nach den Vorstellungen der deutschen Bundeskanzlerin
Angela Merkel (2013) bestünde der nächste Schritt in der Entwicklung der
europäischen Economic Governance im Abschluss sog. „Pakte für Wett-
bewerbsfähigkeit“ zwischen der Europäischen Kommission und den EU-
Mitgliedsstaaten, in denen sich letztere zur Durchführung „struktureller
Reformen“ verpflichten, die auch die Bereiche der Lohnpolitik und Tarif-
verhandlungen mit einschließen. Der Logik der bisherigen Memorandums
of Understanding folgend, wurde ein solches System von Wettbewerbsfä-
higkeitspakte zutreffend als „Troika für alle“11 bezeichnet, das die derzeiti-
ge Praxis in den „Rettungsschirmländern“ auf die ganze EU ausweiten
würde.

3. Europäische Interventionen in nationale Lohnpolitiken

Zur Legitimierung der europäischen Intervention in nationale Lohnpoliti-
ken werden drei Hauptargumente angeführt. Zwei beziehen sich stärker
auf die Makroebene und spiegeln die dominante Wahrnehmung der der-
zeitigen Krise in der EU als Schulden- und Wettbewerbskrise wider. Aus-
gangspunkt des neuen europäischen Interventionismus ist die Annahme,
dass nur eine strikte Austeritätspolitik zur Überwindung der Schuldenkrise
führt. Diese Vorstellung wurde zusätzlich untermauert durch die Annahme
des Fiskalpaktes im März 2012, der zu Recht als der Versuch interpretiert
wurde, den Austeritätsansatz unumkehrbar zu machen.12 Die Verfolgung
einer Austeritätspolitik hat unwillkürlich direkte Auswirkungen auf die
Lohnpolitik, da Arbeitskosten im öffentlichen Dienst oft einen beträchtli-
chen Teil des Staatsbudgets ausmachen. Vor diesem Hintergrund ist es
wenig überraschend, dass sämtliche derzeitige Austeritätsprogramme
Forderungen nach Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst um-
fassen.

Der zweite Argumentationsstrang basiert auf der Annahme, dass die
wachsenden ökonomischen Ungleichgewichte zwischen sog. „Über-
schuss-“ und „Defizitländern“ in Europa primär auf der unterschiedlichen
Entwicklung von Löhnen und Lohnstückkosten beruhen, die wiederum zu
diametral entgegengesetzten Entwicklungen der nationalen Wettbe-
werbsfähigkeit führen. Vor der Einführung der EWU hatten Defizitländer
die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeitsprobleme durch eine Abwer-
tung ihrer nationalen Währung zu lösen. Da dies aber in der EWU per defi-
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nitionem ausgeschlossen ist, besteht der Lösungsansatz von weniger
wettbewerbsfähigen Ländern in einer Strategie der „internen Abwertung“
und dem Versuch, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine Verringerung der
Arbeitskosten zu verbessern. In einer solchen Strategie fungiert die „inter-
ne Abwertung“ als funktionales Äquivalent zu einer Abwertung der natio-
nalen Währung.13 Die zentrale politische Schlussfolgerung, wie sie z. B.
von der EZB in ihrem 2012 publizierten Bericht „Euro area labour markets
and the crisis“ formuliert wurde, besteht darin, dass die mangelnde Flexibi-
lität der Löhne nach unten ein Hindernis bei der Wiederherstellung der
Wettbewerbsfähigkeit (und damit auch bei der Schaffung von Beschäfti-
gung) darstellt – und zwar insbesondere in den Ländern, die schon vor der
Krise externe Ungleichgewichte angehäuft haben.14 Während diese der-
zeit in der EU dominante Sehweise die Hauptverantwortung der ökonomi-
schen Anpassung bei den Defizitländern sieht, existiert auch eine stärker
keynesianisch geprägte Variante dieses Arguments. Danach sollten auch
die Überschussländer (insbesondere Deutschland) eine stärkere Rolle
spielen, indem sie für stärkere Lohnzuwächse sorgen.15 Beiden Ansichten
gemeinsam ist jedoch die starke Fokussierung auf Löhne als der zentralen
(manchmal sogar der einzigen) Anpassungsvariable in der EWU.

Angesichts der stark wachsenden Arbeitslosigkeit in vielen europäi-
schen Staaten, gewann zudem ein dritter eher mikro-orientierter Argu-
mentationsstrang an Bedeutung, der einer traditionellen neoklassischen
Perspektive folgend die derzeitige Arbeitslosigkeit primär als das Ergebnis
institutioneller Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet. Ein Mus-
terbeispiel für eine solche Sichtweise ist der von der Generaldirektion Wirt-
schaft und Finanzen (DG ECFIN) der Europäischen Kommission publi-
zierte Bericht „Labour Market Developments in Europe 2012“, der eine
umfassende Liste von „beschäftigungsfreundlichen Reformen“ enthält.
Diese Liste umfasst neben verschiedenen Vorschlägen zur Deregulierung
des Arbeitsmarktes (z. B. Senkung der Arbeitslosenhilfe, Abbau des Kün-
digungsschutzes, Anhebung des Renteneintrittsalters) ein eigenes Unter-
kapitel mit Forderungen zur Reform des Tarifverhandlungssystems, das
folgende Punkte enthält:

• „Senkung des gesetzlichen und tarifvertraglich festgelegten Mindest-
lohns“,

• „Reduzierung der Tarifbindung“,

• „Reduzierung der (automatischen) Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen“,

• „Dezentralisierung des Tarifvertragssystems z. B. durch die Abschaf-
fung oder Einschränkung des Günstigkeitsprinzips“,

• Einführung/Ausweitung der „Möglichkeit zur betrieblichen Abwei-
chung von Flächentarifverträgen bzw. zur Verhandlung von betriebli-
chen Vereinbarungen“,
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• Förderung von Maßnahmen, „die zu einer generellen Reduzierung der
Lohnsetzungsmacht von Gewerkschaften führen“.16

In Anbetracht der internationalen Forschung zur makroökonomischen
Leistungsfähigkeit verschiedener Tarifverhandlungssysteme,17 gesteht
die DG ECFIN in einem anderen Papier zu Recht ein, dass es keine über-
zeugenden Beweise für die Überlegenheit eines spezifischen Lohnfin-
dungsmodells gibt.18 Dessen ungeachtet nimmt die DG ECFIN in ihren
politischen Empfehlungen jedoch immer ein dezentralisiertes, unterneh-
mensbezogenes Verhandlungssystem zum zentralen Maßstab, da ein
solches System aus Sicht der DG ECFIN für die Unternehmen bessere
Möglichkeiten bietet, flexibel auf veränderte ökonomische Rahmenbedin-
gungen zu reagieren. Diese Sichtweise liegt auch dem Euro-Plus-Pakt zu-
grunde, der etwas umständlich formuliert die Mitgliedsstaaten zur „Über-
prüfung der Lohnbildungsverfahren und erforderlichenfalls des Grads der
Zentralisierung im Verhandlungsprozess“ auffordert.19

Ein Blick in die Praxis der neuen europäischen Economic Governance
zeigt, dass in den letzten Jahren 18 von 27 EU-Mitgliedsstaaten mit Politik-
empfehlungen und Forderungen im Bereich der Lohn- und Tarifpolitik kon-
frontiert wurden (siehe Tabelle 1). Auf EU-Ebene werden hierbei im We-
sentlichen zwei Methoden der Intervention genutzt, die sich in ihrem
Verbindlichkeitsgrad unterscheiden. Die erste Methode beruht auf den
länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semes-
ters. Auch wenn diese Empfehlungen derzeit rechtlich nicht verbindlich
sind, so könnten sie in Zukunft in Verbindung mit dem neu eingeführten
Frühwarnsystem, das explizit die Möglichkeit finanzieller Sanktionen vor-
sieht, einen verbindlicheren Charakter annehmen. Die zweite Methode
beruht auf dem Tausch von politischen Reformen und finanzieller Unter-
stützung. Da die lohnpolitischen Maßnahmen in den Vereinbarungen zwi-
schen der Troika bzw. IWF/EU und nationalen Regierungen festgelegt
sind, hat diese zweite Methode der Intervention direktere Auswirkungen
und besitzt daher auch einen höheren Verbindlichkeitsgrad. Da jedoch die
Forderungen nach „strukturellen Reformen“ in der Regel von der Troika
kommen, die deren Umsetzung zur Voraussetzung für finanzielle Leistun-
gen macht, kann mit Recht davon gesprochen werden, dass viele nationa-
le Maßnahmen im Bereich der Lohnpolitik von der Troika „erzwungen“
wurden.

In den meisten Ländern blieben jedoch die bisherigen Versuche der EU,
die nationale Lohnpolitik zu beeinflussen, auf die (rechtlich unverbindli-
chen) länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen
Semesters beschränkt. Bisher nutzte die EU dieses Instrument in zwölf
Mitgliedsstaaten. In vielen Fällen blieben die Empfehlungen zudem ver-
gleichsweise unbestimmt, indem sie z. B. eine moderate Entwicklung der
Löhne (Bulgarien, Finnland, Italien und Slowenien) oder der Mindestlöhne
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(Frankreich und Slowenien) anmahnten. Von Schweden verlangte die EU
in ihren Empfehlungen 2012 faktisch eine Ausweitung des Niedriglohn-
sektors, indem die geringe Lohnspreizung am unteren Ende der Lohnska-
la kritisiert wurde. Für Deutschland forderte die EU in ihren Empfehlungen
2012 Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Lohnentwicklung mit dem
Produktivitätswachstum Schritt hält, was angesichts der moderaten Lohn-
entwicklung in Deutschland als Appell für ein stärkeres Wachstum der
Löhne interpretiert werden kann. Die Empfehlungen 2013 sind diesbezüg-
lich etwas klarer. Hier fordert die EU für Deutschland Maßnahmen, damit
die Lohnentwicklung zur Stärkung der Inlandsnachfrage beiträgt. Das ein-
zige Land, das 2013 sonst noch eine nachfrageorientierte Lohnempfeh-
lung erhielt, ist Finnland. Nachdem die Empfehlungen 2012 für Finnland
noch eine moderate Lohnentwicklung anmahnten, fordert die EU in ihren
aktuellen Empfehlungen von 2013 mit Verweis auf das derzeitige schwa-
che Wachstum eine Angleichung der Reallohnveränderung an die Pro-
duktivitätsentwicklung.

Sehr viel detaillierter waren die Empfehlungen hinsichtlich der Reform
der Tarifvertragssysteme. In den Fällen von Belgien, Italien und Spanien
verlangte die EU eine Dezentralisierung des Tarifverhandlungssystems
durch erweiterte Möglichkeiten für die Unternehmen, von Flächentarifver-
trägen abzuweichen. Schließlich wurden Belgien, Luxemburg, Malta und
Zypern wiederholt für ihr nationales System der automatischen Lohninde-
xierung kritisiert. In diesen Fällen forderte die EU wenn nicht gar die Ab-
schaffung, so doch zumindest eine grundsätzliche Reform, um die Inde-
xierung aufzulockern und weniger verbindlich zu machen.

Die zweite, verbindlichere Methode der politischen Intervention wurde
bisher in sieben Staaten angewendet, die einem internationalen Rettungs-
programm unterlagen (Griechenland, Irland, Lettland, Portugal, Rumä-
nien, Ungarn und Zypern). In allen sieben Fällen waren sowohl die Lohn-
entwicklung als auch die Struktur der Tarifverhandlungssysteme von den
EU-Interventionen betroffen. Darüber hinaus bezog sich die Troika im
Falle von Spanien explizit auf die länderspezifischen Empfehlungen, die
im Rahmen des Europäischen Semesters formuliert wurden.

Inhaltlich verlangte die Troika insbesondere im öffentlichen Dienst er-
hebliche Lohnkürzungen mit anschließenden Lohnstopps zur Reduzie-
rung des Haushaltsdefizits. Darüber hinaus forderte die Troika in Grie-
chenland und Irland eine Kürzung bzw. in den Fällen von Lettland, Portu-
gal und Rumänien ein Einfrieren des gesetzlichen Mindestlohns. Diese
Maßnahmen dienten auch dazu, einen mäßigenden Einfluss auf die Lohn-
entwicklung im Privatsektor auszuüben. In Griechenland verlangte die
Troika sogar ein Einfrieren der Senioritätsprämie in privaten Tarifverträ-
gen. Hinsichtlich prozeduraler Änderungen drängte die Troika in Grie-
chenland, Portugal und Rumänien (sowie in Spanien) auf grundlegende
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Änderungen im nationalen Lohnfindungssystem, die auf eine radikale De-
zentralisierung von Tarifverhandlungen und eine Verschärfung der Krite-
rien für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen abzielten.

Tabelle 1: Europäischer Interventionismus im Bereich der Lohn-
politik 2011-2013

Empfehlungen/Vereinbarungen: Adressaten:

1. Länderspezifische Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters:

Dezentralisierung von Tarifverhandlungen Belgien, Italien, Spanien

Reform/Abschaffung der automatischen Lohn-
indexierung

Belgien, Luxemburg, Malta, Zypern

Moderate Entwicklung des Mindestlohns Frankreich, Slowenien

Moderate Lohnentwicklung Bulgarien, Finnland (2012), Italien, Slowenien

Lohnentwicklung im Einklang mit Produktivität Deutschland, Finnland (2013)

Höhere Lohnspreizung vor allem am unteren
Ende der Lohnskala

Schweden

2. Länderspezifische Vereinbarungen zwischen EU-EZB-IWF oder IWF-EU und nationalen
Regierungen im Kontext von „Memorandums of understanding“ und
„Stand-by arrangements“:

Dezentralisierung von Tarifverhandlungen Griechenland, Portugal, Rumänien

Strengere Kriterien für die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Tarifverträgen

Griechenland, Portugal, Rumänien

Kürzung/Einfrieren der Mindestlöhne
Griechenland, Irland, Lettland, Portugal,
Rumänien

Kürzung/Einfrieren der Löhne im öffentlichen
Dienst

Griechenland, Ungarn, Irland, Lettland, Portugal,
Rumänien

Lohnstopps im Privatsektor Griechenland

Reform der Lohnindexierung Zypern (ab 2013)

Keine lohnpolitischen Empfehlungen:

Dänemark, Estland, Großbritannien, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei,
Tschechische Republik

Quellen: Zusammenstellung der Autoren auf der Grundlage der EU 2020 länderspezifischen
Empfehlungen für 2011, 2012 und 2013 (siehe EU web page: http://ec.europa.eu/
europe2020/index_en.htm) und der „Memorandum of Understanding“ zwischen EU-EZB-
IWF oder IWF-EU und nationalen Regierungen (siehe IWF web page: http://www.imf.org).

4. Auswirkungen des neuen europäischen Interventionismus
auf die Entwicklung nationaler Lohnpolitiken

Infolge der derzeitigen Krise beeinflusste die neue europäische Econo-
mic Governance die Entwicklung nationaler Lohnpolitiken in vielen euro-
päischen Ländern – darunter insbesondere in den Ländern, die derzeit
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unter der speziellen ökonomischen Überwachung durch die Troika ste-
hen. Diese fördert die Entwicklung eines neuen Staatsinterventionismus,
der in allen Ländern die gleichen Maßnahmen umfasste: Lohnkürzungen
und -stopps im öffentlichen Dienst, eine restriktive Mindestlohnpolitik und
den grundsätzlichen Umbau des Tarifverhandlungssystems in Verbin-
dung mit einer radikalen Dezentralisierung und dem Aushöhlen von Flä-
chentarifvertragssystemen. In diesem Abschnitt werden die Auswirkun-
gen des neuen europäischen Interventionismus im Detail analysiert. Da
die Auswirkungen im Bereich der Löhne im öffentlichen Dienst und der De-
zentralisierung des Tarifvertragssystems in den „Troika- und IWF-
Ländern“ besonders weitreichend waren, liegt das Hauptaugenmerk der
entsprechenden Abschnitte auf diesen acht Ländern. In den Teilen zur
Entwicklung der Mindest- und Reallöhne wird der Fokus auf Gesamteuro-
pa erweitert, um die Auswirkungen des europäischen Interventionismus
auf die generelle Lohnentwicklung in Europa zu illustrieren.

4.1 Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentlichen Dienst

Neben dem massiven Abbau von Arbeitsplätzen waren Lohnkürzungen
und Lohnstopps eines der bevorzugten Mittel der direkten politischen In-
tervention, das nationale Regierungen zur Senkung der öffentlichen Aus-
gaben nutzten, um dadurch die Staatsfinanzen zu konsolidieren und die
Anleihemärkte zu beruhigen.20 Löhne im öffentlichen Dienst boten sich für
eine direkte politische Intervention an, da die Gehälter von öffentlich Be-
diensteten in vielen europäischen Ländern nicht durch Tarifverträge, son-
dern per Gesetz geregelt werden. Dies wiederum ermöglichte es den Re-
gierungen, Lohnkürzungen und Lohnstopps unilateral durchzusetzen.
Zusätzlich legitimiert wurde die direkte Intervention in die Gehälter des öf-
fentlichen Dienstes durch den Euro-Plus-Pakt, der die Lohnführerschaft
des öffentlichen Dienstes in vielen Ländern betont und die EU-Mitglieds-
staaten explizit dazu auffordert, sicherzustellen, „dass die Tarifabschlüsse
im öffentlichen Sektor den auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
gerichteten Anstrengungen im Privatsektor förderlich sind“.21

Jüngste vergleichende Analysen der Auswirkungen der Krise auf die
Lohn- und Tarifpolitik im öffentlichen Dienst verdeutlichen folgende zen-
trale Entwicklungen.22 Im Hinblick auf die Lohnentwicklung belegen die
Studien den engen Zusammenhang zwischen politischem Interventionis-
mus und dem Ausmaß der Lohnkürzungen und Lohnstopps im öffentli-
chen Dienst. So wurden die weitreichendsten Maßnahmen in den Ländern
durchgeführt, die finanzielle Hilfe von der Troika oder dem IWF und der EU
erhielten. Die Studien zeigen aber auch, dass nicht nur die Troika- und
IWF-Länder von Lohnkürzungen und -stopps betroffen waren. Zwischen
2008 und 2012 wurde in mindestens 18 der 27 EU-Mitgliedsstaaten eine
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Gehaltsreform im öffentlichen Dienst durchgeführt. Die Tatsache, dass
Lohnkürzungen und/oder Lohnstopps auch in den Ländern durchgesetzt
wurden, die entweder vergleichsweise gering verschuldet sind (wie z. B.
die Tschechische Republik) oder die von der Krise im Vergleich zu ande-
ren Ländern weitgehend verschont wurden (wie z. B. Polen), legt den
Schluss nahe, dass in einigen Ländern die Krise lediglich als Vorwand für
die Durchsetzung einer Austeritätspolitik benutzt wurde.23 Hinsichtlich
Verfahrensfragen zeigen die Studien eine klare Tendenz zum Unilateralis-
mus in der Lohnfestsetzung;24 d. h. in der Mehrzahl der Länder wurden die
Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst ohne Beteiligung der
Gewerkschaften unilateral durch den Staat durchgesetzt. Selbst in Län-
dern mit einer Tradition von freien Tarifverhandlungen im öffentlichen
Dienst wie z. B. Irland, Portugal, Spanien, Italien und Großbritannien
haben öffentliche Arbeitgeber die etablierten tarifpolitischen Verfahren
umgangen und Lohnkürzungen und -stopps unilateral eingeführt.25 Darü-
ber hinaus wurden die Lohnanpassungen in zwei oder drei aufeinanderfol-
genden Runden durchgeführt. Sie waren daher in der Regel keine einmali-
ge Notmaßnahme, sondern vielmehr Teil einer langfristigen Strategie,
Druck auf die Löhne im öffentlichen Dienst auszuüben.

Die Übersicht über lohnpolitische Maßnahmen in den Troika- und IWF-
Ländern in Tabelle 2 verdeutlicht, dass die massivsten Eingriffe in Rumä-
nien, Lettland und Griechenland stattfanden mit Lohnkürzungen von 30%
und mehr. In Rumänien wurden 2010 die Gehälter der öffentlich Bedien-
steten um 25% gekürzt. Da jedoch die Regierung zusätzlich die Mehrwert-
steuer von 19 auf 24% anhob und zudem Zusatzleistungen wie z. B. Ess-
ensgeld oder Mietzuschüsse kürzte, betrug die effektive Lohnkürzung fast
50%.26 In Griechenland wurden die Nominallöhne zwischen 2009 und
2010 um durchschnittlich 14% gekürzt. Zusammen mit der 17%igen Kür-
zung zwischen 2011 und 2013 betrug die Lohnkürzung insgesamt ca.
30%. Im Gegenzug für einen Kredit über 7,5 Mrd. Euro vom IWF und der
EU wurden in Lettland die Löhne im öffentlichen Dienst im Frühjahr 2009
um 15% gekürzt. Besonders stark betroffen von den Kürzungen der öffent-
lichen Ausgaben waren die Lehrer, deren Gehälter sich seit September
2009 um fast ein Drittel reduzierten.27 Diese Maßnahmen waren beson-
ders schmerzhaft, weil auf die dramatischen Kürzungen ein Lohnstopp
von 2010 bis 2012 folgte. Die Lohnkürzungen in den anderen Krisenlän-
dern bewegen sich zwischen 5 und 15%, wobei die Gehälter in der Regel
nach den Kürzungen auf dem geringeren Niveau eingefroren wurden.

Bei einer Beurteilung der Kürzung des verfügbaren Einkommens der öf-
fentlich Bediensteten muss immer berücksichtigt werden, dass diese Zah-
len nur die Kürzungen der Nominallöhne widergeben. Häufig wurden je-
doch darüber hinaus auch noch Zusatzleistungen gekürzt. Diese Kürzun-
gen betrafen das 13. oder 14. Monatsgehalt, Rentenansprüche (in Grie-
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chenland und Spanien) sowie anderweitige Zuschüsse z. B. für Mieten (in
Portugal, Rumänien und Ungarn), Arzneimittel (Ungarn) und Verpflegung
(Portugal und Rumänien).28

Tabelle 2: Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Dienst
in Troika- bzw. IWF-Ländern (2008-2012)

Land Lohnkürzung/-stopp
Unilaterale
Umsetzung

Griechenland • Lohnstopp für alle Einkommen >D 2000 pro Monat (2009)
• 12-20% Kürzung im allgemeinen öffentlichen Dienst (2010)
• Weitere Kürzung von bis zu 17% über drei Jahre (2011-2013)

Ja

Irland • Lohnstopp für öffentliche Angestellte (2008-2010)
• Genereller Lohnstopp (2010-2014)
• 5-7% Kürzung der Nettolöhne als Resultat eines im umgekehrten

Verhältnis zum Einkommensniveau stehenden Rentenbeitrags
(2009)

• 5-8% Kürzung progressiv im Verhältnis zum Einkommensniveau
(2010)

Ja

Italien • 5-10% Lohnkürzung für Besserverdiener (2010)
• Lohnstopp und Kürzung der Produktivitätszuschläge (2010-2014)
• Aussetzung der automatischen Lohnerhöhung für bestimmte

Beschäftigtengruppen (z. B. Richter, Polizeikräfte, Militärpersonal
etc.) (2010-2013)

Ja

Lettland • Nicht spezifizierte Lohnkürzungen (2008)
• 15-30% Lohnkürzungen (2009)
• Lohnstopp (2010-2012)

Ja

Portugal • Lohnstopp für öffentliche Angestellte und Beschäftigte in öffentli-
chen Unternehmen (2010-2013)

• 5% Lohnkürzung für besser verdienende öffentliche Angestellte
(2010)

• 3,5-10% Lohnkürzung für Gehälter >D 1500 pro Monat (2011)
• Abschaffung oder Reduzierung des 13. und 14. Monatsgehalts

(2012-2013)

Ja

Rumänien • 25% Lohnkürzung aber Kürzung von Zusatzleistungen kann zu einer
Kürzung von bis zu 50% führen (2010)

• Weitere 10% Lohnkürzung (2011)
• Abschaffung einer großen Bandbreite von Zusatzleistungen und des

13. Monatsgehalts (2011)
• Lohnstopp (2012)

Ja

Spanien • 5% Lohnkürzung für öffentliche Angestellte (2010)
• Lohnstopp für öffentliche Angestellte (2011-2012)
• Abschaffung des 14. Monatsgehalts für alle öffentlich Bediensteten

(2012)

Ja

Ungarn • 7% Lohnkürzung (2008-2010)
• Abschaffung des 13. Monatsgehalts im allgemeinen öffentlichen

Dienst (2009)
• Lohnstopp (2010-2012 oder länger)

Ja

Quellen: Glassner und Keune (2012); Grimshaw et al. (2012); Vaughan-Whitehead (2012);
ILO (2013).
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Des Weiteren hatten die weitreichenden Kürzungen im öffentlichen
Dienst in den Krisenländern Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche
Lohnverteilung. So wurde der im öffentlichen Dienst traditionell aufgrund
des höheren Ausbildungsniveaus und Seniorität existierende Lohnbonus
gegenüber dem Privatsektor stark reduziert.

In Rumänien und Ungarn wandelte sich der Lohnbonus des öffentlichen
Dienstes gegenüber dem Privatsektor gar in einen Lohnmalus. Der Ex-
tremfall ist diesbezüglich Rumänien, wo die Durchschnittslöhne im öffentli-
chen Dienst in 2009 noch 45% höher waren als im Privatsektor und sich
dieser Vorteil bis Ende 2010 in einen Nachteil von 15% gegenüber dem
Privatsektor umkehrte.29

4.2 Lohnkürzungen und Lohnstopps bei den nationalen
Mindestlöhnen

Neben den Löhnen im öffentlichen Sektor bilden die nationalen Mindest-
löhne einen weiteren Ansatzpunkt für staatliche Interventionen in die
Lohnpolitik. Dieser ist insofern besonders geeignet, als die Mindestlöhne
nicht nur die Löhne am unteren Rand der Lohnskala bestimmen, sondern
oft auch die allgemeine Lohnentwicklung beeinflussen. Dieser sogenann-
te „Spillover-Effekt“ ist besonders stark in Ländern ausgeprägt, die – wie
z. B. in vielen mittel und osteuropäischen Staaten – nur über ein schwach
entwickeltes Tarifvertragssystem und eine geringe Tarifbindung verfügen.
Gleiches gilt aber auch für Länder wie Frankreich, in denen der Mindest-
lohn ein relativ hohes Niveau hat und von dessen Erhöhung eine Signal-
wirkung für die allgemeine Lohnentwicklung ausgeht. Schließlich eignen
sich nationale Mindestlöhne auch deshalb besonders gut für staatliche In-
terventionen, da sie in den meisten Fällen als gesetzliche Mindestlöhne
durch den Staat festgelegt werden. Die einzigen Ausnahmen in Europa
bilden Belgien und bis vor kurzem auch Griechenland, wo die nationalen
Mindestlöhne im Rahmen nationaler Tarifverträge für die gesamte Privat-
wirtschaft bestimmt werden.30

Angesicht der Bedeutung von Mindestlöhnen für die allgemeine Lohn-
entwicklung spielen sie auch im Rahmen des neuen Interventionismus auf
EU-Ebene eine wichtige Rolle.31 So sah sich im Februar 2011 Irland als
erstes europäisches Land unter dem Druck der Troika zu einer massiven
Kürzung seines nationalen Mindestlohns um einen Euro von 8,65 auf 7,65
Euro pro Stunde gezwungen, was einem nominalen Rückgang von fast
12% entsprach. Zwar wurde nach einem Regierungswechsel in Irland zum
Juli 2011 die Kürzung wieder zurückgenommen und die alte Mindestlohn-
rate von 8,65 Euro wiederhergestellt. Gegenüber der Troika musste sich
die neue Regierung jedoch verpflichten, als „Gegenleistung“ die Sozial-
versicherungsbeiträge für die Unternehmen zu senken.32 Bereits 2012 hat

303

39. Jahrgang (2013), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



jedoch der IWF erneut die Frage aufgeworfen, ob nicht eine Kürzung des
irischen Mindestlohns „in Betracht gezogen werden soll“.33

In anderen Ländern wie Lettland, Portugal oder Rumänien sowie in
etwas informeller Weise auch in Spanien hat die Troika erfolgreich dafür
Druck gemacht, die bestehenden Mindestlöhne einzufrieren. Im Rahmen
des „Memorandum of Understanding“ musste sich z. B. Portugal für die
nächsten Jahre verpflichten, seinen Mindestlohn solange nicht anzuhe-
ben, bis die Troika ihre Zustimmung für eine Erhöhung gegeben hat. Der
radikalste Einschnitt fand schließlich in Griechenland statt, wo die Troika
eine massive Kürzung des Mindestlohns einforderte. Im Februar 2012 hat
das griechische Parlament schließlich eine Reduzierung des Mindest-
lohns um 22% (bei den jungen Arbeitnehmer unter 25 Jahren sogar um
32%) beschlossen. Dieser Beschluss war umso problematischer, als der
Mindestlohn in Griechenland bis dato im Rahmen eines nationalen Tarif-
vertrages vereinbart wurde. Erfolglos hatten sich denn auch Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften gemeinsam gegen einen staatlichen Ein-
griff in ihre Tarifvereinbarung gewehrt. Nachdem schließlich auch die ILO
(2012a) die Mindestlohnkürzung als Eingriff in die Tarifautonomie und Ver-
stoß gegen grundlegende ILO-Konventionen kritisierte, hat die Troika die
griechische Regierung aufgefordert, den Mindestlohn zukünftig per Ge-
setz festzulegen,34 was diese umgehend umsetzte, sodass ab 2013 in
Griechenland der Staat den Mindestlohn bestimmt.

Abbildung 1: Entwicklung der realen Mindestlöhne 2010-2012 (in %)*

* Entwicklung der realen Mindestlöhne deflationiert um die Verbraucherpreise.
Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 2013.
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Der politische Druck auf die Mindestlöhne hat in den letzten drei Jahren
(2010-2012) insgesamt dazu geführt, dass der reale – um die Entwicklung
der Verbraucherpreise bereinigte – Wert des Mindestlohns in 10 von 20
EU-Staaten zurückgegangen ist (Abbildung 1). Der Rückgang war in den-
jenigen Ländern besonders ausgeprägt, die unter der Überwachung der
Troika stehen (Griechenland, Portugal, Spanien und Irland). Deutliche
Rückgänge gab es außerdem in der Tschechischen Republik und Groß-
britannien. Lediglich in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern gab
es einen relativ starken Anstieg der gesetzlichen Mindestlöhne. Hierzu ge-
hörte u. a. Ungarn, wo die ungewöhnliche Erhöhung des Mindestlohns je-
doch primär die Funktion hatte, die erheblichen Steuererhöhungen für
Niedriglohnempfänger, die mit der Einführung eines „Flat-Tax-Systems“
einhergingen, zu kompensieren.35

Eine strukturelle Erhöhung, die den Mindestlohn aus dem Armutsbe-
reich herausholen wollte, gab es 2010 auch in Slowenien. Mittlerweile ist
der relativ hohe slowenische Mindestlohn stark in die Kritik der DG ECFIN
geraten.36 Ähnliches gilt auch für das am Medianlohn gemessen relativ
hohe Mindestlohnniveau in Frankreich. In beiden Ländern sieht DG ECFIN
in der Entwicklung des Mindestlohns eine starke Beeinträchtigung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Im Rahmen des Europäischen Semes-
ters 2013 wird deshalb sowohl bei Frankreich als auch bei Slowenien ein
besonderer Schwerpunkt auf eine „moderate“ Entwicklung des Mindest-
lohns gelegt.

4.3 Dezentralisierung und Aushöhlung von Flächentarifverträgen

Neben direkten Interventionen in die Lohnentwicklung durch Lohnkür-
zungen und Lohnstopps im öffentlichen Sektor und bei den nationalen
Mindestlöhnen finden in vielen europäischen Ländern auch sehr grundle-
gende Veränderungen in den Lohnfindungsinstitutionen und Tarifver-
tragssystemen statt.37 Obwohl die aktuelle Krise fast überall in Europa den
Trend zu einer Dezentralisierung der Tarifverhandlungen verstärkt hat, so
lassen sich die weitreichendsten Veränderungen in denjenigen Ländern
beobachten, die direkt den Interventionen der Troika ausgesetzt waren.
Als „Gegenleistung“ für finanzielle Hilfen hat die Troika in allen Ländern
weitreichende „strukturelle Reformen“ eingefordert, zu der auch überall
ein mehr oder weniger weitreichender Umbau der Tarifvertragssysteme
gehörte. Unabhängig von den nationalen Besonderheiten und spezifi-
schen Traditionen der nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen ver-
folgt die Troika dabei überall die gleiche Strategie einer radikalen Dezen-
tralisierung der Tarifpolitik.

Mittlerweile haben alle Länder, die sich unter dem direkten oder indirek-
ten Einfluss der Troika befinden, mehr oder weniger weitreichende Verän-
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derungen ihrer Tarifvertragssysteme vorgenommen (vgl. Tabelle 3).38 Ins-
gesamt lassen sich dabei drei Gruppen unterscheiden: Die erste Gruppe
umfasst Irland und Rumänien, die vor der Krise über ein vergleichsweise
stark zentralisiertes Tarifvertragssystem mit Tarifverhandlungen auf natio-
naler, branchenübergreifender Ebene verfügten. In beiden Ländern sind
mittlerweile überbetriebliche Tarifverhandlungen fast vollständig ver-
schwunden. In Irland haben die Arbeitgeber bereits Ende 2009 die natio-
nale „Sozialpartnervereinbarung“ aufgekündigt und sind damit aus einem
22 Jahre alten System nationaler Tarifvereinbarungen ausgestiegen. Seit-
her gibt es in Irland mit wenigen Ausnahmen nur noch Unternehmenstarif-
verträge.39 In Rumänien hat der Staat im Jahr 2011 durch eine unilaterale
Veränderung des Arbeitsgesetzes die nationalen, branchenübergreifen-
den Tarifverhandlungen abgeschafft.40 Darüber hinaus wurde die Erga-
Omnes-Regelung für sektorale Tarifverträge beseitigt und stattdessen
sehr strikte Regelungen für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarif-
verträgen eingeführt. Zugleich wurden die Repräsentativitätsanforderun-
gen für Gewerkschaften als Vorrausetzung für Tarifverhandlungen deut-
lich erhöht.

Die zweite Gruppe besteht aus Griechenland, Italien, Portugal und Spa-
nien, die alle das „mediterrane Modell“ der Arbeitsbeziehungen repräsen-
tieren und über ein entwickeltes System von Branchentarifverträgen verfü-
gen.41 In allen mediterranen Ländern existiert traditionell eine vergleichs-
weise hohe Tarifbindung von 80-90%, die durch ein ausgebautes System
von – im Falle von Italien indirekten – Erga-Omnes-Regelungen und Allge-
meinverbindlicherklärungen gestützt wird.42 Obwohl die Flächentarifver-
tragsstrukturen in den mediterranen Ländern formal weiter fortbestehen,
wurden ihre Reichweite und tatsächliche Regelungskompetenz durch
zahlreiche rechtliche Veränderungen vielfach ausgehöhlt. Zu den radi-
kalsten Veränderungen in Richtung Dezentralisierung der Tarifpolitik kam
es in Griechenland43 und Spanien.44 In beiden Ländern wurde das Güns-
tigkeitsprinzip abgeschafft, sodass es heute einen generellen Vorrang von
Unternehmenstarifverträgen gegenüber Branchentarifverträgen gibt.
Demgegenüber verläuft der Dezentralisierungsprozess in Italien45 und
Portugal46 bislang in einer vergleichsweise „organisierten“ Form, da die
sektoralen Gewerkschaftsorganisationen bei betrieblichen Abweichungen
von Branchentarifverträgen nach wie vor zustimmen müssen. Allerdings
verfügen gerade in Italien die Unternehmen nach der Gesetzesreform vom
September 2011 über weitreichende Möglichkeiten, nicht nur von Tarifver-
trägen, sondern auch von gesetzlichen Mindestbestimmungen abzuwei-
chen. Hinzu kommt, das FIAT als eines der wichtigsten italienischen Indu-
strieunternehmen gezeigt hat, dass es auch möglich ist, komplett aus dem
italienischen Tarifvertragssystem auszusteigen und einen unabhängigen
betrieblichen Tarifvertrag zu vereinbaren.47 In Portugal wurde das Tarif-
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vertragssystem vor allem dadurch geschwächt, dass deutlich restriktivere
Kriterien für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen einge-
führt wurden. Während traditionell nahezu alle wichtigen Branchentarifver-
träge „quasi automatisch“ allgemeinverbindlich erklärt wurden, sind es ak-
tuell nur noch wenige Tarifverträge.48 Schließlich wurden in Griechenland,
Portugal und Spanien auch die Möglichkeiten geschaffen, dass auf be-
trieblicher Ebene (insbesondere in Klein- und Mittelbetrieben) auch nicht-
gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen Tarifverträge abschließen
können, womit die Position der Gewerkschaften weiter geschwächt wurde.

Tabelle 3: Veränderungen der nationalen Tarifvertragssysteme
unter dem Druck der Troika von EU, EZB und IWF

Maßnahmen: Betroffene Länder:

Abschaffung/Beendigung von Tarifverträgen auf nationaler Ebene Irland, Rumänien

Vereinfachte Möglichkeiten durch Unternehmenstarifverträge von
sektoralen Tarifverträgen und/oder gesetzlichen (Mindest-)
Bestimmungen abzuweichen

Griechenland, Portugal,
Ungarn, Italien, Spanien

Allgemeiner Vorrang für Unternehmenstarifverträge/Abschaffung
des Günstigkeitsprinzips

Griechenland, Italien, Spanien

Restriktivere Kriterien für die Allgemeinverbindlicherklärung von
Tarifverträgen

Griechenland, Portugal,
Rumänien

Verkürzung der Nachwirkungsperiode bei ausgelaufenen Tarif-
verträgen

Griechenland, Spanien

Recht zum Abschluss von Tarifverträgen auch für Nicht-gewerk-
schaftliche Arbeitnehmergruppen (insbesondere in Kleinbetrieben)

Griechenland, Ungarn,
Portugal, Rumänien, Spanien

Quellen: eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Anhang 1.

Die dritte Gruppe, in der auf Druck des IWF und der Troika nationale Ta-
rifvertragssysteme verändert wurden, umfasst Lettland und Ungarn. Beide
Länder haben – wie die meisten mittel- und osteuropäischen Staaten49 –
ein eher fragmentiertes Tarifvertragssystem mit fast ausschließlich Unter-
nehmenstarifverträgen und einer niedrigen Tarifbindung, sodass es kaum
Spielraum für weitere Dezentralisierungen gibt. Allerdings wurden in Lett-
land Bemühungen der Tarifvertragsparteien zum Aufbau sektoraler Tarif-
strukturen im Zuge der Krise wieder abgebrochen.50 Hinzu kommt eine
weitreichende Reform der tariflichen Lohnstrukturen im öffentlichen
Dienst, die zu erheblichen Lohnkürzungen geführt hat.51 In Ungarn wurde
durch eine Arbeitsrechtsreform im Jahr 2011 die Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften weiter geschwächt, indem das ehemalige tripartistische
Forum zur Beratung über Mindestlöhne abgeschafft, das Streikrecht für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst eingeschränkt und Betriebsräten das
Recht zum Abschluss von Tarifverträgen in Unternehmen eingeräumt
wurde, die über keine betriebliche Gewerkschaftsvertretung verfügen.52
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Die grundlegenden Veränderungen in den nationalen Tarifvertragssys-
temen wurden in allen europäischen „Programmstaaten“ durch ein mehr
oder weniger intensives Zusammenwirken von nationalen und europäi-
schen Akteuren vorangetrieben. Die Troika war hierbei oft der treibende
Motor, der grundlegende Tarifrechtsreformen eingefordert hat. Zugleich
diente die Troika den nationalen Regierungen als Legitimationsgrundlage,
um grundlegende Veränderungen durchzusetzen, die von bestimmten na-
tionalen Akteuren bereits seit Längerem gefordert wurden. Gerade im Hin-
blick auf den neoliberalen Umbau historisch gewachsener Tarifvertrags-
systeme erweist sich der neue europäische Interventionismus damit als
besonders wirkungsvoll. Was die ökonomische Integration und der Wett-
bewerb im europäischen Binnenmarkt nicht geschafft haben, wird nun
über politische Interventionen der Troika vorangetrieben: die Konvergenz
der Tarifvertragssysteme hin zu einem weitgehend dezentralisierten Sys-
tem, wie es heute schon in Großbritannien und vielen osteuropäischen
Ländern existiert.53

Mit der radikalen Dezentralisierung der Tarifpolitik geht zugleich jedoch
auch ein grundlegender Prozess der De-Kollektivierung der Arbeitsbezie-
hungen einher, da dezentralisierte Tarifvertragssysteme gegenüber Flä-
chentarifvertragssystemen über eine deutlich geringere Tarifbindung ver-
fügen.54 Bereits heute zeigt sich in einigen Ländern, wie die aktuellen
Veränderungen in den Tarifvertragssystemen zu einem teilweise dramati-
schen Rückgang der Tarifbindung geführt haben. In Spanien ist z. B. nach
Angaben des spanischen Arbeitsministeriums die Anzahl der registrierten
Tarifverträge von knapp 6.000 im Jahr 2008 auf etwa 3.400 im Jahr 2012
zurückgegangen. Die Anzahl der tarifgebundenen Beschäftigten sank im
gleichen Zeitraum von knapp 12 Mio. auf etwas mehr als 7 Mio.55 Noch
stärker als in Spanien war der Rückgang der Tarifbindung in Portugal. Hier
ist die Anzahl der registrierten Tarifverträge von 295 im Jahr 2008 auf 85
im Jahr 2012 zurückgegangen. Da sich im gleichen Zeitraum die Anzahl
der allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge ebenfalls stark von 137
auf 12 verringert hat, ist die Anzahl der tarifgebundenen Beschäftigten von
knapp 1,9 Millionen auf etwas über 300.000 regelrecht eingebrochen.56

Auch in Rumänien, wo die Tarifvertragsreform von 2011 zu einem nahezu
vollständigen Wegfall der Branchentarifverträge geführt hat, dürfte die Ta-
rifbindung deutlich zurückgegangen sein. Selbst in Lettland, das seit jeher
nur über eine sehr geringe Tarifbindung verfügt, hat sich die Anzahl der ta-
rifgebundenen Beschäftigten zwischen 2007 und 2011 noch einmal um
43% verringert.57
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4.4 Ein neues Muster der Lohnentwicklung in Europa

Vor dem Hintergrund weitverbreiteter Lohnstopps und Lohnkürzungen
sowie einer teilweise radikalen Dezentralisierung der Tarifvertragssyste-
me lassen sich die Auswirkungen des neuen Interventionismus in einem
grundlegend gewandelten Muster der europäischen Lohnentwicklung ab-
lesen (Abbildungen 2 und 3). In der letzten Dekade bis hin zum Jahr 2009
konnten fast alle EU-Staaten ein positives Reallohnwachstum verzeich-
nen. Besonders hohe Reallohnzuwächse gab es in einigen mittel- und ost-
europäischen Staaten, gefolgt von ebenfalls deutlichen Steigerungen in
Ländern wie Irland und Griechenland und eher moderaten Zuwächsen in
Ländern wie Italien, Portugal und Spanien. Lediglich in Deutschland kam
es als einzigem EU-Land während der 2000er-Jahre zu einem Rückgang
der Reallöhne.

Seit 2010 hat sich jedoch das Muster der Lohnentwicklung in Europa
grundlegend verändert. Während es nur noch in wenigen Ländern zu – zu-
meist moderaten – Reallohnsteigerungen gekommen ist, sind die Reallöh-
ne in 18 von 27 EU-Staaten zurückgegangen. Die mit Abstand stärksten
Reallohnkürzungen gab es mit einem Rückgang von fast 23% in Grie-
chenland, gefolgt von Ungarn mit fast 15%, Zypern mit 10%, Rumänien mit
fast 8% und Portugal und Spanien mit etwa 7%. Während die Troika diese
Entwicklung als einen notwendigen Anpassungsprozess ansieht, um die

Abbildung 2: Entwicklung der Reallöhne 2001-2009 (in %)*

* Nominallöhne deflationiert um den nationalen HVPI.
Quelle: AMECO-Datenbank, Berechnungen des WSI.
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nationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken,58 kann aus kritischer Perspek-
tive dies auch als eine europaweite Lohnsenkungsspirale gedeutet wer-
den, die offensichtlich den privaten Konsum reduziert, deflationäre Ten-
denzen beschleunigt und insgesamt die ökonomische Stagnation in
Europa befördert.

Abbildung 3: Entwicklung der Reallöhne 2010-2013 (in %)*

* Nominallöhne deflationiert um den nationalen HVPI, Daten für 2013: Prognose der Euro-
* päischen Kommission.
Quelle: AMECO-Datenbank, Berechnungen des WSI.

5. Ausblick: Wohin entwickelt sich die europäische Lohnpolitik?

Das neue System der europäischen Economic Governance hat insge-
samt im Bereich der Lohnpolitik zur Herausbildung eines neuen europäi-
schen Interventionismus geführt. Damit einher geht auf europäischer
Ebene ein grundlegender Paradigmenwechsel, der trotz aller verbalen Be-
kundungen hinsichtlich der Akzeptanz der nationalen Tarifautonomie fak-
tisch auf politische Interventionen in die Verfahren und Ergebnisse der na-
tionalen Tarifpolitik setzt. Das wesentliche Ziel dieses neuen lohnpoliti-
schen Interventionismus liegt darin, die Löhne zur zentralen Anpassungs-
variable zu machen, um die (preislichen) Wettbewerbsnachteile der soge-
nannten Defizitländer gegenüber den sogenannten Überschussländern in
Europa zu überwinden.
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Mittlerweile haben zahlreiche Studien deutlich gemacht, dass die in der
EU vorherrschende Krisenpolitik mit ihrer Kombination aus Austeritätspoli-
tik und neoliberalen Strukturreformen nicht nur vollkommen inadäquat ist,
um die makroökonomischen Ungleichgewichte in Europa zu überwinden,
sondern selbst noch dazu beiträgt, die Schulden- und Wachstumsproble-
me in den Defizitländern zu erhöhen.59 Selbst der IWF hat unlängst einge-
standen, dass die Austeritätspolitik womöglich zu weit gegangen ist, da sie
offensichtlich in vielen Ländern die Krise verschärft und damit zu dem ex-
orbitanten Anstieg der Arbeitslosigkeit beigetragen hat.60 Allerdings hält
dies den IWF nicht davon ab, weiterhin die von der Troika verordneten Ein-
griffe in die nationale Tarifpolitik zu rechtfertigen.61

Die Politik des neuen lohnpolitischen Interventionismus ist aus mindes-
tens zwei Gründen äußerst problematisch: Erstens werden Löhne ledig-
lich als Kostenfaktoren angesehen, während ihre Bedeutung für die Ent-
wicklung der konsumtiven Nachfrage vollständig ignoriert wird. So wird
gerade in den europäischen Defizitländern, deren wirtschaftliche Entwick-
lung im Wesentlichen von der Binnenkonjunktur abhängt, der potenziell
positive Effekt für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exportindustrie
durch den negativen Effekt, der aus einem Rückgang der heimischen Bin-
nennachfrage resultiert, mehr als überkompensiert. Die Propagierung
eines export-orientierten Wachstumspfads aus der Krise überschätzt
dabei maßlos die Bedeutung des Exportsektors für die wirtschaftliche Ge-
samtentwicklung.62

Zweitens wird mit der einseitigen Fokussierung auf die preisliche Wett-
bewerbsfähigkeit vollkommen ausgeblendet, dass die Ursachen für die
zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa nicht in erster
Linie in der Lohnentwicklung liegen, sondern viel mit den unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Strukturen der Länder zu tun haben.63 Lohnkürzun-
gen führen deshalb nur insofern zum Abbau von Leistungsbilanzdefiziten,
als durch den Rückgang der Binnennachfrage auch die Importe zurückge-
hen. Demgegenüber tragen Lohnkürzungen etwa in den mediterranen
Ländern kaum zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei, weil für
eine stärker exportorientierte Wirtschaftsstrategie die industriellen Struk-
turen entweder fehlen oder so beschaffen sind, dass sie gar nicht in erster
Linie in Konkurrenz zu den nordeuropäischen Überschussstaaten stehen,
sondern eher mit Staaten außerhalb Europas konkurrieren.

So problematisch die ökonomischen Effekte der aktuellen Lohnpolitik in
Europa sind, so zeigen sich die langfristigen und strukturellen Folgen des
neuen europäischen Interventionismus jedoch vor allem in dem neolibera-
len Umbau der Tarifvertragssysteme, der auf eine radikale Dezentralisie-
rung und die Aushöhlung von Flächentarifverträgen zielt. Hiervon betrof-
fen sind bislang vor allem diejenigen Staaten, die unter der politischen Auf-
sicht der Troika stehen. Dabei kommt es zu einer Konvergenz der Tarifver-
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tragsstrukturen in den Krisenstaaten hin zu einem stärker dezentralisier-
ten und hochgradig fragmentierten Tarifvertragssystem, wie es heute
schon für die meisten mittel- und osteuropäischen Länder charakteristisch
ist.64 Gleichzeitig werden die Unterschiede zu den sogenannten „Kern-
staaten“ der EU (Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich, Österreich
und die nordischen Länder), die nach wie vor über relativ stabile Flächen-
tarifvertragssysteme verfügen, weiter akzentuiert. Für die Zukunft ist aller-
dings keineswegs gesichert, dass nicht auch diese Länder stärker ins
Blickfeld des neuen europäischen Interventionismus geraten. Schon
heute erhalten einige dieser Länder im Rahmen des Europäischen Se-
mesters Empfehlungen, ihre Tarifvertragssysteme ebenfalls zu reformie-
ren. Dies gilt insbesondere für Belgien, von dem der Europäische Rat ge-
fordert hat, „die Nutzung von Öffnungsklauseln in sektoralen Tarifverträ-
gen zu erleichtern, um auf diese Weise die Lohnentwicklung besser mit
der Produktivität auf lokaler Ebene in Einklang zu bringen“.65 Ein starker
europäischer Druck zur Reform der Lohnfindungssysteme lastet derzeit
auch auf Frankreich. So enthält das zwischen den französischen Gewerk-
schaften hochgradig umstrittene nationale Abkommen über ein „neues
ökonomisches und soziales Modell“ vom Januar 2013 u. a. auch einen
Passus, der es Unternehmen zukünftig deutlich erleichtert, im Rahmen
von betrieblichen Vereinbarungen vorübergehend von Tarifstandards ab-
zuweichen, wenn hierdurch im Gegenzug Beschäftigung gesichert wird.66

Sollten schließlich die derzeit in der EU diskutierten neuen Wettbewerbs-
pakte Wirklichkeit werden, so könnte dies einen Weg ebnen, die Erfahrun-
gen im „neoliberalen Laboratorium“ Südeuropa auf die gesamte EU aus-
zudehnen.67

Mit dem neoliberalen Umbau der Tarifvertragssysteme sollen die beste-
henden „Rigiditäten“ der Lohnfindung abgebaut und eine nach unten ge-
richtete Flexibilität der Lohnentwicklung ermöglicht werden.68 Darüber hin-
aus hat der neue europäische Interventionismus jedoch auch eine stark
politische Dimension, die z. B. von DG ECFIN in aller Offenheit ausgespro-
chen wurde, als sie in ihrem Report „Labour Market Developments 2012“
von einer „allgemeinen Reduzierung der Lohnsetzungsmacht der Gewerk-
schaften“ als einem wünschenswerten Ergebnis „beschäftigungsfreundli-
cher Reformen“ sprach.69 Der neue europäische Interventionismus ist
somit auch ein politisches Projekt zur Schwächung der europäischen Ge-
werkschaften.

Vor dem Hintergrund der hohen Massenarbeitslosigkeit ist es für die eu-
ropäischen Gewerkschaften äußerst schwierig, sich der Politik des neuen
lohnpolitischen Interventionismus in Europa entgegenzustellen. Dabei
sind die Konturen eines alternativen Ansatzes für eine europäische Lohn-
politik offensichtlich und basieren auf mindestens drei Kernelementen:
Zum einen stehen die europäischen Gewerkschaften (aber auch die Ar-
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beitgeberverbände70) vor der Aufgabe, das (wirtschafts-)demokratische
Recht der Tarifautonomie gegen politische Interventionen auf nationaler
und europäischer Ebene zu verteidigen.71 Hierzu haben die Gewerkschaf-
ten in einigen Ländern bei den nationalen Verfassungsgerichten sowie bei
internationalen Organisationen wie dem Europarat oder der ILO rechtliche
Beschwerden gegen die politischen Eingriffe in die Tarifpolitik eingereicht.
Im Fall von Griechenland hat die ILO mittlerweile den Beschwerden der
griechischen Gewerkschaften Recht gegeben und die Interventionen in
das Tarifvertragssystem als Verstoß gegen die ILO Konventionen 87 und
98 gewertet.72 Auch wenn die ILO keine direkten Möglichkeiten hat, auf die
nationale Gesetzgebung einzuwirken, so bildet ihr Urteil doch eine wichti-
ge politische und moralische Unterstützung für die Position der Gewerk-
schaften, die auch von den europäischen Institutionen nicht vollkommen
ignoriert werden kann.73

Ein weiteres Kernelement eines alternativen Ansatzes besteht darin,
dass die Gewerkschaften ihre eigenen Ansätze für eine europäische Koor-
dinierung der Tarifpolitik stärken. Die traditionelle gewerkschaftliche Koor-
dinierungsregel, wonach der durchschnittliche gesamtwirtschaftliche No-
minallohn in jedem Land mindestens im Einklang mit der Preis- und
Produktivitätsentwicklung zunehmen soll,74 ist nach wie vor von hoher Ak-
tualität, um einen europäischen Lohnsenkungswettbewerb zu verhindern.
Darüber hinaus sollte es bei der gewerkschaftlichen Koordinierung darum
gehen, die gegenwärtige Lohnpolitik in Europa vom Kopf auf die Füße zu
stellen und europaweit für eine Stärkung von Flächentarifvertragsstruktu-
ren als institutionellen Unterbau für ein stärker lohn- und nachfrageorien-
tiertes Wirtschaftsmodell einzutreten.75 Als ein erster Schritt könnte dabei
die Entwicklung einer „europäischen Mindestlohnpolitik“ dienen, die dafür
sorgt, dass alle Beschäftigten in Europa einen Lohn erhalten, der ihnen
einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht.76

Ein solcher alternativer Ansatz für eine europäische Lohnpolitik wird
auch von der ILO unterstützt, die z. B. in ihrem jüngsten „Global Wage Re-
port“ vor den Risiken einer die ökonomische Krise verschärfenden Austeri-
tätspolitik warnt und stattdessen auf die Notwendigkeit einer Politik zur
Stabilisierung der Konsumnachfrage verweist, zu der u. a. auch eine Stär-
kung der Tarifvertragsinstitutionen gehört.77 Unterstützung für einen alter-
nativen Ansatz kommt auch aus Teilen der Europäischen Kommission, wo
die „Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration“ (DG
EMPL) einen deutlich differenzierteren Ansatz als DG ECFIN vertritt und
die Bedeutung der Löhne für die Entwicklung der Binnennachfrage und
der sozialen Inklusion betont.78

Schließlich wird drittens die Durchsetzung eines alternativen Ansatzes
für eine europäische Lohnpolitik nur dann gelingen, wenn die derzeit domi-
nierende Sicht auf die Krise in Europa überwunden wird, wonach die

313

39. Jahrgang (2013), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



Löhne die zentrale Anpassungsvariable zur Überwindung ökonomischer
Ungleichgewichte darstellen. Anstelle einer engen Fokussierung auf die
Lohnfrage geht es um die Entwicklung eines grundlegend alternativen An-
satzes zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik in Europa, bei der der
Lohnpolitik vor allem die Aufgabe zukommt, einen deflationstreibenden
Lohnsenkungswettlauf zu verhindern und zur Förderung eines nachhalti-
geren ökonomischen Entwicklungsmodells beizutragen.79
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Zusammenfassung

Als Antwort auf die Krise in Europa hat sich innerhalb der EU ein neues System der Eco-
nomic Governance herausgebildet. Im Rahmen einer intensivierten wirtschaftspolitischen
Koordinierung ist dabei die Lohnpolitik immer mehr ins Zentrum gerückt und hat neue For-
men einer direkten politischen Intervention in die Verfahren und Ergebnisse der nationalen
Tarifpolitik hervorgebracht. Die Zielsetzung dieses neuen lohnpolitischen Interventionis-
mus besteht darin, durch eine nach unten gerichtete Flexibilisierung der Löhne die preisli-
chen Wettbewerbsnachteile der sog. Defizitländer gegenüber den sog. Überschusslän-
dern in Europa auszugleichen und damit die Löhne zur zentralen Anpassungsvariable bei
makroökonomischen Ungleichgewichten zu machen. Hierbei werden primär drei Instru-
mente genutzt: die sog. länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des Europäischen
Semesters; die „Memorandums of Understanding“ zwischen der Troika und den Ländern,
die auf internationale finanzielle Hilfe angewiesen sind; sowie den Kauf von Staatsanleihen
durch die Europäische Zentralbank. Im Ergebnis kommt es in zahlreichen europäischen
Ländern zu umfassenden Lohnkürzungen und -stopps (insbesondere im öffentlichen
Dienst), einer restriktiven Mindestlohnpolitik sowie einer radikalen Dezentralisierung bzw.
Aushöhlung bestehender Flächentarifvertragssysteme.
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Anhang 1: Wesentliche Veränderungen in den nationalen
Tarifvertragssystemen unter dem Druck der Troika von EU,
EZB und IWF

Griechenland

Gesetz Nr. 3899/2010 vom 17. Dezember 2010: Einführung eines neuen Typus von „speziellen
Unternehmenstarifvertrag“ in Unternehmen mit großen ökonomischen Schwierigkeiten. Die Unter-
nehmenstarifverträge können Löhne und Arbeitsbedingungen festlegen die aus Arbeitnehmersicht
schlechter sind als die im Branchentarifvertrag festgelegten Bedingungen. Sie dürfen allerdings nicht
schlechter sein als die im nationalen, branchenübergreifenden Tarifvertrag festgelegten Mindest-
standards. Die neuen Unternehmenstarifverträge können entweder von den Gewerkschaften im
Unternehmen oder – wo diese nicht existieren – von den sektoralen Gewerkschaftsorganisationen
unterzeichnet werden.

Einführung von restriktiveren Bedingungen für die Allgemeinverbindlicherklärung von sektoralen
Tarifverträgen, wonach mindestens 51% der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen tätig
sein müssen.

Gesetz Nr. 4024/2011 vom 27. Oktober 2011: Einführung eines allgemeinen Vorrangs von Unter-
nehmenstarifverträgen vor sektoralen Tarifverträgen und Abschaffung des Günstigkeitsprinzips. In
Firmen ohne Gewerkschaften oder mit weniger als 50 Beschäftigten können Unternehmenstarifver-
träge auch von nicht-gewerkschaftlichen Arbeitnehmervertretungen vereinbart werden, wenn diese
mindestens 3/5 der Belegschaft repräsentieren.

Gesetz Nr. 4046/2012 vom 14. Februar 2012: Verkürzung der Nachwirkungsperiode bei ausgelau-
fenen oder gekündigten Tarifverträgen auf drei Monate

Gesetz Nr. 4093/2012 vom 7. November 2012: Der nationale Mindestlohn wird nicht mehr im Rah-
men eines nationalen Tarifvertrages, sondern per Gesetz durch die Regierung festgelegt.

Ungarn

Revision des Arbeitsgesetzes vom 26 Oktober 2011: Wenn in Unternehmen keine Gewerkschaf-
ten vertreten sind, die mindestens 10% der Belegschaft organisieren, können auch Betriebsräte
Tarifverträge vereinbaren. Tarifverträge sowie individuelle Arbeitsverträge können unter bestimmten
Umständen auch gesetzliche Bestimmungen aufheben.

Irland

Dezember 2009: Zusammenbruch des 22 Jahre alten Systems zentralisierter Lohnverhandlungen
auf nationaler Ebene, nachdem die Arbeitgeber das „nationale Sozialpartnerabkommen“ aufgekün-
digt haben.

Industrial Relations (Amendment) Act 2012: Strengere Voraussetzungen für die sogenannten
„Registered Employment Agreements“ (REAs) sowie der „Employment Regulation Orders“ (EROs),
durch die bislang in einer begrenzten Anzahl von Branchen (z. B. in der Landwirtschaft oder im Bau-
gewerbe) verbindliche Mindestlöhne und Mindeststandards festgelegt wurden. Unternehmen haben
nun unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, von den Mindestbedingungen abzuweichen.

Italien

Nationales Tarifabkommen vom 22. Januar 2009: Einführung einer allgemeinen Öffnungsklausel,
wonach im Rahmen von Unternehmenstarifverträgen unter bestimmten Bedingungen auch Löhne
vereinbart werden können, die unterhalb des Niveaus der Branchentarifverträge liegen (dieses
Abkommen wurde lediglich von der CISL und der UIL, nicht jedoch vom größten italienischen
Gewerkschaftsverband CGIL unterzeichnet).
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Nationales Tarifabkommen vom 28. Juni 2011: Alle sektoralen Tarifverträge sollen Öffnungsklau-
seln für betriebliche Abweichungen enthalten. Diese betrieblichen Abweichungen müssen von einer
Mehrheit der betrieblichen Gewerkschaftsvertretung Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
unterzeichnet werden. Die Belegschaft muss den abweichenden Bestimmungen zustimmen, wenn
dies von mindestens einer der unterzeichnenden Gewerkschaften oder von mindestens 30% der
Beschäftigten gefordert wird.

Gesetz Nr. 148 vom 14. September 2011: Unternehmenstarifverträge können generell im Hinblick
auf Löhne und Arbeitsbedingungen von sektoralen Tarifverträgen nach unten hin abweichen. Der
Unternehmenstarifvertrag muss von einer Mehrheit der repräsentativen Gewerkschaften im Unter-
nehmen unterzeichnet werden.

Portugal

Gesetz Nr. 23/2012 vom 25. Juni 2012 (bestätigt den Gesetzentwurf Nr. 46/XII vom 2. Februar
2012): In Unternehmen mit 150 oder mehr Beschäftigten können Tarifverträge auch von Betriebsrä-
ten vereinbart werden, wenn sie von den Gewerkschaften hierzu autorisiert wurden.

Verordnung des Ministerrates Nr. 90/2012 vom 10. Oktober 2012: Einführung von restriktiveren
Kriterien für die Allgemeinverbindlicherklärung von sektoralen Tarifverträgen, wonach die tarifgebun-
denen Unternehmen mindestens 50% aller beschäftigten eines Sektors repräsentieren müssen.

Rumänien

Gesetz Nr. 62/2011 vom 10. Mai 2011:
• Abschaffung des Tarifvertrages auf nationaler Ebene
• Abschaffung der automatischen Allgemeinverbindlichkeit (erga omnes) von sektoralen Tarifverträ-

gen, Allgemeinverbindlicherklärung ist zukünftig nur noch dann möglich, wenn mehr als 50% aller
Beschäftigten in einem Sektor für tarifgebundene Unternehmen arbeiten.

• Eine Gewerkschaft kann nur dann einen Unternehmenstarifvertrag verhandeln, wenn sie mehr als
50% der Beschäftigten in dem Unternehmen organisiert hat.

• Wenn es keine repräsentative Gewerkschaft in einem Unternehmen gibt, können auch andere,
nicht-gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen Tarifverträge vereinbaren.

Spanien

Königliches Dekret Nr. 10/2010: Erleichtert die Möglichkeit für Unternehmen durch die Nutzung von
„Härtefallklauseln“ im Rahmen von betrieblichen Vereinbarungen von sektoralen Tarifverträgen
abzuweichen. Wenn keine betriebliche Vereinbarung zustande kommt, kann eine Schlichtungsstelle
angerufen werden.

Königliches Dekret Nr.7/2011 vom 10. Juni 2011: Die Möglichkeit zur Nutzung von betrieblichen
Öffnungsklauseln wird weiter ausgedehnt.

Gesetz Nr. 3/2012 vom 6. Juli 2012 (bestätigt das Königliches Dekret Nr. 3/2012 vom
10. Februar 2012):
• Einführung eines allgemeinen Vorranges von Unternehmens- gegenüber Branchentarifverträgen.
• Möglichkeit durch Unternehmenstarifverträge von Branchentarifverträgen abzuweichen; Abschaf-

fung des Günstigkeitsprinzips. Die betrieblichen Abweichungsmöglichkeiten betreffen nahezu alles
Aspekte der Arbeitsbedingungen (einschließlich Löhne, Lohnstrukturen, Arbeitszeiten, betriebliche
Sozialleistungen usw.)

• In Unternehmen ohne Gewerkschaften können auch nicht-gewerkschaftliche Arbeitnehmervertre-
tungen Tarifverträge vereinbaren.

• Begrenzung der Nachwirkungsperiode bei ausgelaufenen oder gekündigten Tarifverträgen auf ein
Jahr (vorher unbegrenzt)

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Clauwaert und Schömann
(2012), Waas (2013), European Labour Law Network (http://www.labourlawnetwork.eu/).
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Finanzkrise und Lebenszufriedenheit1

Gunther Tichy

Die Medien sind voll pessimistischer Kommentare über Bedrohungen
unserer Zukunft: Krise der Umwelt, der Altersversorgung, der Staatsschul-
den, der Belastung durch Finanzierung der Bankexzesse und der Südeu-
ropa-Probleme, und vor allem Finanz- und Eurokrise. Die Lebenszufrie-
denheit der Österreicher ist nach den Umfragen des Eurobarometers von
dem geballten Pessimismus der Medien nicht betroffen. Ganz im Gegen-
teil: Der Anteil der mit ihrem Leben (sehr oder ziemlich) zufriedenen Öster-
reicher ist zwar vor der Finanzkrise von 83% (2002) auf 74% (2007) zu-
rückgegangen, seither jedoch, also in der Krise, auf 85% gestiegen. Eine
leichte Betroffenheit lässt sich allein am Rückgang des Anteils der sehr
Zufriedenen erkennen, der von 25-30% in den letzten Jahren des vorigen
Jahrhunderts bis Mitte 2008 kontinuierlich auf 18% zurückging, seither
zwar wieder gestiegen ist, aber doch bloß 21% erreicht hat. Er wurde aller-
dings durch die Zunahme der ziemlich Zufriedenen leicht überkompen-
siert. Ist die Finanzkrise somit bloß ein Medienspektakel, oder ist die de-
moskopisch erhobene Lebenszufriedenheit ein unbrauchbarer Indikator,
nicht zuletzt weil sie generell wenig Bewegung und keinen der langfristi-
gen Einkommens- und Wohlstandssteigerung entsprechenden Trend
zeigt?

Zumindest vier Argumente sprechen für die Relevanz und Verlässlich-
keit der Umfrageergebnisse über Lebenszufriedenheit: Erstens werden
sie durch psychologische Studien bestätigt: So etwa lachen Personen, die
sich als zufrieden bezeichnen, öfter,2 sind weniger selbstmordanfällig,3
und ihre Einschätzung spiegelt sich (negativ) in physischen Indikatoren
wie Hirnaktivität und Pulsschlag.4 Überdies entspricht die Selbsteinschät-
zung der Befragten der Einschätzung von Freunden und Familienmitglie-
dern.5

Zweitens kann die erfragte Lebenszufriedenheit von einer großen Zahl
wissenschaftlicher Studien aus individuellen und sozialen Bestimmungs-
gründen gut und über die Länder hinweg konsistent erklärt werden.6 Über-
all stehen persönliche Faktoren wie soziale Bindungen (Ehe) und Gesund-
heit an vorderster, Einkommen an weniger prominenter Stelle. Unter den
gesellschaftlichen Faktoren ist für Personen, die sich als eher links ein-
schätzen, Vollbeschäftigung ein besonders wichtiger Bestimmungsgrund
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Abbildung 1: Lebenszufriedenheit in Österreich und in der EU-27

Quelle: Eurobarometer 78 und zurückliegende.

Abbildung 2: Lebenszufriedenheit im EU-Vergleich (Herbst 2012)

Quelle: Eurobarometer 78.

der Lebenszufriedenheit, für diejenigen, die sich als eher rechts einschät-
zen, Preisstabilität. Man ist glücklicher, wenn die jeweils eigene Partei an
der Macht ist.7 Religiöse Menschen halten sich im Allgemeinen für glückli-
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cher,8 und dasselbe gilt für jene, die anderen vertrauen.9 Innengeleitete er-
weisen sich als glücklicher als außengeleitete Personen, da sie nicht ge-
zwungen sind, ihre Handlungen laufend an der Umwelt auszurichten.10

Die Ergebnisse sind robust in Bezug auf die Verwendung verschiedener
Konzepte und Maßzahlen der Lebenszufriedenheit, und sie sind auch in-
soweit verlässlich,11 als dieselben Personen im Zeitverlauf konsistent und
entsprechend den jeweiligen Umständen antworten.12

Drittens sind die erhobenen Werte der Lebenszufriedenheit ein guter In-
dikator für künftiges Verhalten der jeweiligen Befragten: Produktivität, Auf-
gabe des Arbeitsplatzes, Lebenserwartung, Sterblichkeit, Dauer von Ar-
beitslosigkeit, Eheverhalten etc. können aus der jeweiligen Einschätzung
der Lebenszufriedenheit gut prognostiziert werden.13

Viertens spricht auch der Ländervergleich in Niveau und Entwicklung für
die Aussagekraft der Daten. Das Niveau der Lebenszufriedenheit (Abbil-
dung 2) spiegelt das Wohlstands- wie das Nordwest-Südost-Gefälle: Der
Nordwesten ist mit dem Leben zufriedener, als seinem Wohlstandsvor-
sprung entsprechen würde, der Südosten unzufriedener. Österreichs Po-
sition entspricht insofern durchaus seiner ökonomischen und geografi-
schen Lage. Noch aussagekräftiger ist allerdings die Entwicklung der
Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf (Abbildung 3): In den Krisenländern
der südeuropäischen Peripherie, vor allem in Griechenland und Portugal,
brach die Lebenszufriedenheit dramatisch ein. In Portugal und Italien be-
gann sie bereits unmittelbar nach der Euro-Einführung zu sinken, in Grie-

Abbildung 3: Lebenszufriedenheit in von der Krise unterschiedlich
betroffenen Ländern

Quelle: Eurobarometer 78 und zurückliegende.

325

39. Jahrgang (2013), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



chenland stieg sie interessanterweise noch bis Beginn der Finanzkrise,
um dann desto kräftiger zu fallen. Irland und auch Spanien büßten weniger
Lebenszufriedenheit ein, als auf Grund der Finanzkrise und der Medienbe-
richte zu erwarten gewesen wäre. In Deutschland hat die Lebenszufrie-
denheit in der Finanzkrise hingegen überraschenderweise sogar zuge-
nommen, vermutlich als Folge der allmählichen Überwindung der Wieder-
vereinigungsprobleme und -ängste; in Österreich (wie auch in Nordeuro-
pa) ist die Einschätzung der Lebenszufriedenheit etwa gleich geblieben.14

Dort, wo die Voraussetzungen sich entsprechend geändert haben, rea-
giert die Einschätzung der Lebenszufriedenheit somit sehr wohl und auch
durchaus kräftig.

1. Wieso beeinflusst die Finanzkrise die Lebenszufriedenheit
der Österreicher so wenig?

Die überraschend geringe Betroffenheit der Österreicher von der gegen-
wärtigen Krise wie von den Budget- und Staatsschuldenproblemen und
ihre Resistenz gegenüber den medialen Aufgeregtheit wird durch die Eu-
robarometer-Frage nach den zwei wichtigsten Problemen bestätigt, von
denen das jeweilige Land nach Einschätzung der Befragten zum Zeitpunkt
der Umfrage betroffen ist. Nicht Staatsschuld, Budgetdefizit oder Euro er-
regen die größte Besorgnis, sondern in merkwürdiger Asymmetrie Inflati-
on und Arbeitslosigkeit: 36% der Österreicher nannten im November 2012
die Inflation (die damals 2,8% betrug) als das größte Problem, 32% die
Wirtschaftslage und 26% die Arbeitslosigkeit (damals 7%). In der EU-27,
in der die Lebenszufriedenheit seit Beginn der Finanzkrise gesunken ist,
nannten hingegen 48% die Arbeitslosigkeit am häufigsten, 37% die Wirt-
schaftslage und 24% die Inflation; Arbeitslosigkeit wurde in 19 Staaten am
häufigsten genannt, in 8 am zweithäufigsten. Die Staatsverschuldung er-
reichte bloß in Deutschland (34%) den ersten Platz unter den Nennungen,
womit das Land von den europäischen Wertehierarchien deutlich ab-
weicht; denn außer in den Ländern, deren Budgetprobleme so ernst sind,
dass sie marktmäßig nicht finanziert werden können (Griechenland, Ir-
land, Malta, Slowenien, Spanien und Zypern) kommt die Staatsverschul-
dung nur in Belgien unter den drei am häufigsten genannten Problemen
des Landes vor; nirgends jedoch – außer in Deutschland – an erster Stelle,
also vor Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage. Das österreichische Bild der
Problemeinschätzung ist dem deutschen insofern nicht unähnlich, als
auch hier, wie Tabelle 1 (Spalten 3 und 4) zeigt, Inflation und Staatschuld
als ernstere, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage hingegen als geringere
Probleme angesehen werden als in der EU.15
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Tabelle 1: Betroffenheit von Themen

Land persönlich

EU-27 Österreich EU-27 Österreich

Arbeitslosigkeit 48% 26% 21% 10%

Wirtschaftslage 37% 32% 19% 7%

Inflation 24% 36% 44% 57%

Staatsschulden 17% 24% x x

Gesundheit 12% 11% 15% 17%

Steuern 9% 10% 16% 12%

Finanzielle Lage des eigenen Haushalts x x 15% 17%

Quelle: Eurobarometer 78. x: nicht erfragt.

Auf die Frage nach den Themen, die den jeweiligen Respondenten per-
sönlich am meisten betreffen (Tabelle 1, Spalten 4 und 5), verlieren inter-
essanterweise Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage gegenüber Inflation
massiv an Bedeutung, und zwar sowohl in der EU als auch in Österreich.
In der EU halten 48% Arbeitslosigkeit für das größte Problem, aber nicht
einmal halb so viele fühlen sich davon persönlich betroffen, umgekehrt
nennen bloß 24% Inflation als zentrales Problem, doch 44% fühlen sich
davon persönlich betroffen. In Österreich ist die Schieflage sogar noch viel
deutlicher ausgeprägt: 57% der Respondenten halten Inflation für das
wichtigste sie betreffende Problem (bloß 36% für das Land), hingegen
bloß 10% Arbeitslosigkeit (26% für das Land); auch Steuern (12%) und die
eigenen Finanzen werden in Österreich häufiger genannt. Es zeigt sich
somit eine markante Tendenz der Abkoppelung des jeweils eigenen
Schicksals von dem des Landes. Zum Teil dürfte das mit der weithin be-
stätigten psychologischen Erkenntnis zusammenhängen, dass diejenigen
Gefahren als weniger bedrohlich eingeschätzt werden, die der Betroffene
selbst beeinflussen kann: Die eigene finanzielle Lage und die eigene Be-
schäftigung glaubt man selbst steuern zu können, wogegen man der inter-
nationalen Entwicklung hilflos ausgeliefert ist. Wenn sich die Steuerbarkeit
jedoch als Illusion herausstellt, ist die Enttäuschung allerdings besonders
groß. Offen – und eher in psychologischen Arbeiten zu untersuchen –
bleibt darüber hinaus die Frage, wieweit die bessere Einschätzung der ei-
genen Lage Ausdruck eines persönlichen Überlegenheitsgefühls ist (mich
persönlich betrifft das alles nicht!) oder ob die schlechtere Einschätzung
der Lage des eigenen Landes, und mehr noch des Auslands, bloß die un-
reflektierte Wiedergabe der medial vermittelten pessimistischen Einschät-
zungen ist. Eine generelle Antwort auf diese Frage kann hier nicht ver-
sucht werden.

Die folgenden Ausführungen versuchen, wenigstens für Österreich Er-
klärungen einerseits für die geringe Reaktion der Lebenszufriedenheit auf
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Finanzkrise und schwache Wirtschaftslage zu finden, andererseits für die
besonders stark ausgeprägte Abkoppelung der persönlichen Betroffenheit
von der des Landes.

2. Zufriedenheit mit der eigenen Lage

Dass die Österreicher in der Arbeitslosigkeit sehr viel mehr ein nationa-
les als ein persönliches Problem sehen, wird durch die Einschätzungen
ihrer persönlichen und beruflichen Situation bestätigt. Wie Abbildung 4a
zeigt, schätzen rund 75% der Österreicher ihre berufliche wie ihre finan-
zielle Situation als (sehr oder ziemlich) zufriedenstellend ein. Der Anteil
der Zufriedenen ist im Verlauf der Krise, bis Frühjahr 2011, sogar kontinu-
ierlich angestiegen und verharrt seither auf hohem Niveau. Die nationale
Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage halten die Österreicher hingegen nicht
bloß für wesentlich weniger günstig als ihre persönliche, die Einschätzung
schwankt auch deutlich stärker (die Standardabweichung ist rund fünfmal
so hoch): Der Euphorie gegen Jahresende 2007 folgte die Ernüchterung
Mitte 2009; seither hat die Einschätzung wieder ihre früheren Werte er-
reicht. In markantem Gegensatz zu den Österreichern schätzen bloß 10%
der EU-Bürger ihre berufliche und 20% ihre finanzielle Situation als zufrie-
denstellend ein, und die Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage des jeweiligen
Landes wird, anders als in Österreich, für günstiger gehalten als die per-
sönliche Situation, die Betroffenheit ist somit erheblich größer (Abb. 4b).
Zwar war auch schon in der Vorkrisenzeit der Anteil der mit ihrer finanziel-
len Situation Zufriedenen in der EU bloß halb so hoch wie in Österreich,
seither hat er jedoch um ein Viertel abgenommen.

Die Österreicher schätzen nicht bloß ihre persönliche Beschäftigungssi-
tuation deutlich günstiger ein als die nationale, sie sehen auch die Zukunft
des nationalen Arbeitsmarktes eher optimistisch: Die Frage, ob der Ein-
fluss der Krise auf die Beschäftigung ihren Höhepunkt bereits erreicht
hätte, beantworteten im Herbst 2012 44% der Österreicher positiv, hinge-
gen bloß 29% der EU-Bürger. Interessanterweise sind vor allem die jun-
gen Österreicher optimistischer: Von den 15- bis 39-jährigen Österrei-
chern glaubt die Hälfte an ein Ende der Misere, gegen bloß ein Drittel der
gleichaltrigen EU-Bürger. Da die Daten gewichtet sind, können Niveau wie
Entwicklung bestenfalls zu einem geringen Teil auf die weniger wohlha-
benden bzw. krisenbetroffenen EU-Mitgliedsstaaten zurückgeführt wer-
den. Die Österreicher sind offenbar doch nicht die Raunzer, als die sie Li-
teratur und Medien gerne bezeichnen. Anders als die anderen vertrauen
sie offenbar darauf, dass die Beschäftigung ein vorrangiges Ziel der öster-
reichischen Politik ist und bleibt, was auch ihre sonst schwer verständliche
Angst vor Inflation wenigsten zum Teil erklären könnte.
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Abbildung 4a: Anteil der Befragten mit zufriedenstellender
Einschätzung (satisfied) der jeweils aktuellen Lage: Österreich

Quelle: Eurobarometer 78 und zurückliegende.

Abbildung 4b: Anteil der Befragten mit zufriedenstellender
Einschätzung (satisfied) der jeweils aktuellen Lage: EU

Quelle: Eurobarometer 78 und zurückliegende.

In markantem Gegensatz zur Einschätzung ihrer jeweils aktuellen per-
sönlichen und selbst nationalen Lage zeigen die Erwartungen der Öster-
reicher (Abbildung 5) ein weniger optimistisches Bild, und zwar in dreifa-
cher Hinsicht: Erstens schätzen sie ihre künftige persönliche finanzielle
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Abbildung 5a: Anteil der Befragten mit positiven Erwartungen:
Österreich

Quelle: Eurobarometer neu 16, 17.

Abbildung 5b: Anteil der Befragten mit positiven Erwartungen: EU

Quelle: Eurobarometer neu 16, 17.

und berufliche Lage – anders als die aktuelle – überraschenderweise
kaum optimistischer ein als die anderen Europäer und sogar etwas pessi-
mistischer als die von ihnen erwartete Arbeitsmarktlage. Zweitens sind die
Erwartungen in Österreich generell merklich volatiler als in der EU: Die
Standardabweichung der Erwartungen betreffend Wirtschaftslage der Na-
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tion, der EU- oder der Welt wie des Arbeitsmarkts ist in Österreich etwa
doppelt so hoch. Das mag zum Teil auf landesspezifische Einflüsse zu-
rückzuführen sein, die sich im EU-Aggregat kompensieren, erscheint aber
dennoch bemerkenswert hoch und ist nicht leicht zu erklären. Jedenfalls
spiegeln sie, wenn schon nicht Angst, so doch Unsicherheit über die kri-
senhafte Entwicklung im Ausland. Drittens haben sich die Erwartungen
der jeweiligen persönlichen beruflichen und finanziellen Lage in den Kri-
senjahren 2007 und 2008 in Österreich, von höherem Niveau ausgehend,
etwa doppelt so stark verschlechtert wie in der EU; seither haben sie sich
auf EU-Niveau eingependelt, liegen also deutlich unter ihren früheren
Werten.

Stärker revidiert als die Einschätzung ihrer persönlichen Aussichten
haben die Österreicher im Verlauf der Krise auch ihre Makrosicht: Wäh-
rend, wie erwähnt, 76% der Österreicher ihre persönliche berufliche und
75% ihre finanzielle Lage als zufriedenstellend einschätzen, finden das
bloß 65% in Bezug auf die nationale Wirtschaftslage, 33% auf die der EU
und 30% auf die der Welt. Der Pessimismus steigt also mit zunehmender
geografischer oder vielleicht informationeller Entfernung (Abbildung 5). In
der EU-27 hingegen wird zwar die jeweils eigene Lage gleichfalls günsti-
ger eingeschätzt als die allgemeine, doch liegen alle Werte erheblich nied-
riger als in Österreich und auch deutlich niedriger als vor der Krise: Zufrie-
den mit ihrer beruflichen Situation sind bloß 53% der EU-Bürger, mit ihrer
finanzielle Lage 63%, mit der nationalen Wirtschaftslage gar nur 27% (we-
niger als die Hälfte des österreichischen Werts), mit der EU-Wirtschaft
19% und mit der der Welt 23% (mehr als mit der der EU!). Dieser ausge-
prägte Skeptizismus der Europäer über die Wirtschaftsentwicklung, vor
allem der EU, fehlt somit hierzulande; offenbar haben die Österreicher
besser als die anderen verstanden, dass die Wirtschaftslage, jedenfalls in
der näheren Zukunft, ungünstiger sein wird als vor der Krise, und haben
ihre Erwartungen darauf eingestellt.

Zusammenfassend lässt sich somit eine erste Vermutung formulieren:
Dass die gegenwärtige Krise die Lebenszufriedenheit in Österreich kaum
nennenswert beeinträchtigt hat, könnte mit drei Faktoren zusammenhän-
gen: Mit zwei subjektiven: der unverändert positiven Einschätzung der ak-
tuellen persönlichen beruflichen und finanziellen Lage und den verhalte-
nen Zukunftserwartungen, sowie einem objektiven, der relativ günstigen
Arbeitsmarktlage. Anders als die übrigen Europäer, die ihre Erwartungen
sehr viel weniger revidiert haben, akzeptieren die Österreicher offenbar,
dass Finanzkrise und Austeritätspolitik eine längere Periode verhaltenen
Wachstums bedingen und stellen sich darauf ein. Ihre Lebenszufrieden-
heit wurde (und wird) demgemäß nicht durch Enttäuschungen beeinträch-
tigt, die aus überzogenen Erwartungen resultieren; das entspricht auch
den Ergebnissen der Untersuchungen von Diner und Fujita (1995) sowie
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Kasser und Rajan (1996). Einwände gegen diesen Erklärungsversuch lie-
gen allerdings auf der Hand: Die Einschätzung der aktuellen persönlichen
beruflichen und finanziellen Lage durch die Österreicher ist zwar erheblich
besser als im Ausland, aber doch deutlich weniger günstig als vor der
Krise (Abbildung 5), und die Arbeitsmarktlage ist zwar besser als anders-
wo, hat sich aber gleichfalls verschlechtert. Nach wie vor besteht die Dis-
krepanz zwischen verschlechterten, wenn auch absolut relativ guten Indi-
katoren und der unveränderten, sogar geringfügig höheren Lebenszufrie-
denheit der Österreicher. Können die von der Literatur mit großer interna-
tionaler Übereinstimmung herausgearbeiteten objektiven Bestimmungs-
gründe der Lebenszufriedenheit weiterhelfen?

3. Was ist in Österreich anders? Objektive Bestimmungsgründe
der Lebenszufriedenheit?

Das Eurobarometer, der amerikanische World Values Survey, der welt-
weite Gallup Poll wie das deutsche Sozioökonomische Panel erheben
nicht bloß Einschätzungen der Befragten, sondern auch deren Persönlich-
keitsmerkmale. Das ermöglicht eine Analyse der Bestimmungsgründe der
Lebenszufriedenheit auf individueller Ebene und, infolge der großen Da-
tenmenge, auch die Abschätzung ihrer Größenordnung.16 Zahlreiche
diesbezügliche Studien stimmen darin überein, dass die Lebenszufrieden-
heit durch individuelle Faktoren bestimmt wird: aufrechte (erste) Ehe,17

Gesundheit18 und persönliche Beziehungen, „the affective/expressive,
non instrumental, side of interpersonal relationships“.19 Unter den ökono-
mischen Bestimmungsgründen dominiert mit großem Abstand Arbeitslo-
sigkeit;20 nicht bloß der Verlust des Arbeitsplatzes, selbst die Sorge um
seinen Verlust reduziert die Lebenszufriedenheit deutlich.21 Der Einfluss
des Einkommens ist nach den meisten Studien hingegen bescheiden: Der
Zufriedenheitszuwachs durch höheres Einkommen nimmt rasch ab und
hört bei etwa $ 10.000/Kopf überhaupt auf.22 Wichtiger für die Lebenszu-
friedenheit als die Einkommenshöhe ist die Einkommensverteilung23 und
vermutlich auch die Einkommenssicherheit.24 Inflation mindert die Le-
benszufriedenheit sehr viel weniger als Arbeitslosigkeit.25

Können diese Bestimmungsgründe den fehlenden Einfluss der Finanz-
krise auf die österreichische Lebenszufriedenheit erklären?

Unter den persönlichen Bestimmungsgründen hat sich die Zufriedenheit
mit der Ehe in Österreich (statistisch) etwas verbessert: Zwar ist die Schei-
dungsrate mit 2,1 (pro 1000 Personen) geringfügig höher als in der EU
(2,0), wo sie durch Länder wie Irland (0,7), Italien (0,9), Polen und Grie-
chenland (jeweils 1,2) gedrückt wird; sie ist allerdings in den letzten 10
Jahren von 2,4 auf 2,1 gesunken. Mit ihrer Gesundheit sind die Österrei-
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cher nach eigenen Angaben durchaus zufrieden: Bloß weniger als 1/2%
der Bevölkerung klagt über mangelnde medizinische Betreuung (EU
21/2%); allerdings hat sich deren Anteil in den letzten Jahren nicht weiter
vermindert. Auch ist die zu erwartende beschwerdefreie Lebenserwartung
65-Jähriger (Männer 8,3 Jahre, Frauen 7,9) in Österreich kürzer als in der
EU-27 (8,7 bzw. 8.9), hat allerdings im letzten Jahrzehnt um etwa ein Jahr
zugenommen (im EU-Durchschnitt blieb sie konstant). Was schließlich die
persönlichen Beziehungen betrifft, scheint sich Österreich nicht beson-
ders hervorzutun: Das Vertrauen in Menschen ist gering, wenn auch sta-
bil,26 und die Spannungen zwischen den sozialen Gruppen sind nicht bloß
überdurchschnittlich, sondern tendieren auch weiter zu steigen.27

Unter den ökonomischen Bestimmungsgründen brilliert Österreich mit
seiner geringen Arbeitslosigkeit, die im letzten Jahrzehnt bei etwa 41/2%
gehalten werden konnte und damit weit unter der der EU (101/2%), aber
auch unter der deutschen (51/2%) liegt: Jugend- und Langzeitarbeitslosig-
keit (81/2% bzw. 1%) sind sogar geringfügig niedriger als vor der Krise und
weit niedriger als in der EU, wo die Werte seit der Krise 20% bzw. 41/2%
übersteigen. Die objektive Lage am Arbeitsmarkt lässt zusammen mit der
subjektiven Einschätzung in der Eurobarometer-Umfrage vermuten, dass
eine die Lebenszufriedenheit beeinträchtigende Sorge um den Arbeits-
platz in Österreich, anders als in der EU, keine Rolle spielt.

Entgegen der öffentlichen Meinung, aber in Übereinstimmung mit der
wissenschaftlichen Literatur wird das Bild einer akzeptablen Wirtschaftsla-
ge und eines halbwegs guten Konsumklimas durch die relativ schwache
Entwicklung der Einkommen nicht getrübt. Dazu mag auch beigetragen
haben, dass die Lohnrunden zwar bescheidene, aber immerhin (nominell)
positive Ergebnisse brachten.28 Die „Schuld“ an der stagnierenden Kauf-
kraft – die real verfügbaren Nettoeinkommen sind seit Beginn der Krise
kaum gestiegen (2007-2012 Österreich 0,4%/Jahr, EU-27: 0,3%) – wird in
Österreich offenbar der Inflation zugeschrieben, wie die hohe Betroffen-
heit von Inflation vermuten lässt, die weiter vorne beschrieben wurde, und
die im Gegensatz zu den internationalen Studien über die Bestimmungs-
gründe der Lebenszufriedenheit steht. Eine bescheidene Begründung für
die sonst völlig unverständliche Inflationsangst der Österreicher kann in
der Tatsache gesehen werden, dass der Preisindex für den täglichen Be-
darf, der der „gefühlten“ Inflationsrate eher entspricht, deutlich stärker
steigt als der Verbraucherpreisindex (2011 6,7% gegen 3,3%, 2012 3,7%
gegen 2,4%). Die Zufriedenheit der Österreicher mit ihrem Lebensstan-
dard hat sich jedenfalls zwischen 2003 und 2009 auf einer zehnteiligen
Skala von 7 auf 8 erhöht, wogegen sie in der EU-27 auf 7 stagnierte.29

Wichtiger als die Einkommen als solche ist nach den Ergebnissen der in-
ternationalen Studien die Einkommensverteilung. Sie ist gemäß Eurostat
in Österreich zwar deutlich gleichmäßiger als in der EU-27 (Quintil-
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Relation 3,8 gegen 5,1, Gini-Koeffizient 26,3 gegen 30,7), hat sich entge-
gen den Erwartungen jedoch weder in der EU-27 noch in Österreich nen-
nenswert verändert. In Deutschland hingegen ist die Quintilrelation (Fami-
lie mit 2 Kindern) von 3 auf 41/2 und die Armutsgefährdung von 12% auf
16% gestiegen. In Österreich hat sich die Armutsgefährung (nach Trans-
fers) in der Krise nicht verändert (12% der Bevölkerung), in der EU-27 ist
sie um 1/2 Prozentpunkt auf 17% gestiegen. Allerdings darf nicht überse-
hen werden, dass die Medien – und wohl auch die Bevölkerung – die Ver-
teilungslage deutlich kritischer sehen: Die Zahl der Sozialhilfeempfänger
wie der Obdachlosen hat auch in Österreich zugenommen, die Schere
zwischen Höchst- und Durchschnittseinkommen öffnet sich immer stärker,
und die Lohnquote sinkt.30 Dennoch zeigt die optimistische Einschätzung
der persönlichen Berufs- und Finanzlage (siehe weiter vorne), dass die
gefühlte Einkommenssicherheit des Durchschnittsösterreichers durch die
Krise nicht beeinträchtigt wurde, das Vertrauen in das soziale Netz somit
gehalten hat. Dazu dürften einige soziale Absicherungsmaßnahmen vor
und während der Krise beigetragen haben.

Insgesamt kann somit auch die Untersuchung der weithin unbestrittenen
Bestimmungsgründe der Lebenszufriedenheit bloß eine beschränkte Er-
klärung der günstigen österreichischen Entwicklung während der Krise lie-
fern. Unter den persönlichen Bestimmungsgründen haben sich Stabilität
der Ehen und Gesundheitszustand leicht verbessert, die sozialen Bezie-
hungen jedoch eher verschlechtert. Bei den ökonomischen Bestimmungs-
gründen liegt Österreich generell deutlich besser als die EU-27, und es
gab auch keine (statische erfasste) Verschlechterung in der Krise. Letzte-
res wäre natürlich eine gute Begründung dafür, dass sich auch die Le-
benszufriedenheit nicht verschlechtert hat; allerdings ist fraglich, wie weit
die relativ günstigen Daten der Statistik der Bevölkerung bewusst sind bzw.
in einer Situation geglaubt werden, in der die Medien voll Bedrohungs- und
Krisenrhetorik sind. Zumindest in der Frage der Einkommensverteilung wi-
derspricht die öffentliche Meinung den statistischen Daten offensichtlich.

4. Das zweistufige österreichische Optimismusgefälle

Interessanterweise lässt sich in Österreich eine Tendenz zu einem
zweistufigen Optimismusgefälle erkennen: Die persönliche berufliche und
finanzielle Lage wird günstiger eingeschätzt als die des Landes und die
Lage des Landes günstiger als die der EU oder gar der Welt. Deutlich stär-
ker als die EU-Bürger machen die Österreicher die EU für die wenig befrie-
digende Entwicklung verantwortlich: 41% sind der Meinung, die wirtschaft-
liche Zukunft des Landes wäre ohne EU günstiger,31 ohne dass allerdings
die EU-Politik deswegen für falsch gehalten würde: Denn trotz der breiten

334

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3



Kritik an der Austeritätspolitik glauben gleichfalls 41%, dass die EU zumin-
dest in die richtige Richtung steuert. Der scheinbare Widerspruch könnte
damit erklärt werden, dass die Österreicher – ähnlich wie die Deutschen –
über Inflation und Staatsschuld stärker besorgt sind als die übrigen Euro-
päer und damit die Austeritätspolitik weniger ablehnen. Allerdings ist das
Vertrauen der Österreicher in die EU (37%) merklich geringer als in die ei-
gene Regierung (49%) und auch geringer als etwa in die UNO (53%). Bloß
45% der Österreicher sind mit der Demokratie in der EU zufrieden (70%
hingegen mit der nationalen). Die meisten dieser Einschätzungen der Ös-
terreicher werden von den EU-Bürgern auf etwas niedrigerem Niveau im
Großen und Ganzen geteilt, mit einer zentralen Ausnahme: Der eigenen
Regierung vertrauen 49% der Österreicher, aber bloß 27% der EU-
Bürger32 (Abbildung 6). Das Vertrauen in die österreichische Regierung
hat vor der Krise deutlich zugenommen, ist aber auch während der Krise,
und zwar bis Frühjahr 2010, weiter gestiegen; in der EU hat es hingegen
seit 2008 kontinuierlich abgenommen. Seit Herbst 2010 nimmt auch das
Vertrauen in die österreichische Regierung ab,33 war zuletzt aber immer
noch höher als vor der Krise und auch weiterhin knapp doppelt so hoch wie
in der EU. Noch größer als in die eigene Regierung ist allerdings das Ver-
trauen der Österreicher in die regionalen oder lokalen Behörden (69%
gegen 43% in der EU), sehr viel geringer hingegen in die politischen Par-
teien (33% gegen 15%).

Diese Evidenz wirft zwei Fragen auf: erstens nach der Ursache der Dis-
krepanz zwischen dem relativ großen Vertrauen in die Politiker und dem

Abbildung 6: Lebenszufriedenheit und Vertrauen in die Regierung

Quelle: Eurobarometer 78 und zurückliegende, gleitende 5-Perioden-Durchschnitte.
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deutlich niedrigeren in die Parteien, werden die Politiker doch so gut wie
ausnahmslos von den Parteien gestellt. Offenbar steht dahinter die nicht
unplausible Vorstellung, dass die Politiker unter dem Druck der stärker
ideologisch orientierten Parteifunktionäre stehen und dadurch in ihrem
Handlungsspielraum beschränkt werden.34 Zweitens stellt sich die Frage
nach den Gründen für das größere Vertrauen der Österreicher in ihre na-
tionalen Institutionen, dem Faktor, der in Österreich am stärksten – und
stärker als anderswo – zur Stabilität der Einschätzungen und der Lebens-
zufriedenheit beitragen dürfte.

Offenbar ist es Regierung und Sozialpartnern gelungen, ein Klima des
Vertrauens in ein bescheidenes Wachstum ohne extreme Risiken zu
schaffen: Nach den GfK-Umfragen vom März 2013 halten sich die positi-
ven und negativen Einschätzungen der Konjunkturlage in Österreich gera-
de die Waage (in der EU überwiegen die negativen), bei den Einkom-
menserwartungen überwiegen, anders als in der EU, die positiven um
etwa ein Zehntel. Vor allem aber passen die Ergebnisse betreffend Konsu-
mentenvertrauen in das Bild des persönlich-individuellen Optimismus der
Österreicher. Sparen halten sie derzeit für wenig ratsam: Der Saldo zwi-
schen positiven und negativen Antworten ist von rund 60% in den Jahren
2002-2008 auf 13% gefallen, was zwar angesichts der minimalen Zinsen
durchaus verständlich ist, zugleich aber keine Sorge vor der Zukunft er-
kennen lässt. Dafür spricht auch, dass die Zeit für Anschaffungen derzeit
für günstig gehalten wird: der Saldo zwischen positiven und negativen Ant-
worten ist in diesem Fall von 0% auf 20% gestiegen und liegt bloß in
Deutschland noch höher. Das spricht jedenfalls nicht für Angst vor der Zu-
kunft, jedenfalls für geringere als in der EU (Abbildung 6). Allerdings ist
das Konsumentenvertrauen – wie auch die diversen Makroeinschätzun-
gen – volatiler als die Lebenszufriedenheit, es schwankt im Zeitablauf
nicht bloß stärker als in der EU, sondern auch stärker als etwa in Deutsch-
land. Eine gewisse Tendenz des Nachhinkens gegenüber dem Ausland
mag zum Teil mit der Auslandsabhängigkeit der österreichischen Wirt-
schaft zusammenzuhängen. Gemeinsam mit dem zweistufigen Optimis-
musgefälle liegt aber eine Interpretation als mediale Übertragungseffekte
näher: Man misst sich lieber am Ausland als an eigenen Zielvorstellungen;
das erklärt auch den großen Einfluss der „weltbesten“ Arbeitslosenrate auf
die Lebenszufriedenheit.

Die Evidenz lässt vermuten, dass die Finanzkrise in Österreich, anders
als im übrigen Europa, kaum verunsichernd gewirkt hat. Empirisch ist das
schwer zu untersuchen, weil es für Österreich überhaupt keine und für die
EU bloß den relativ einfachen Baker-Index gibt, der auf der Analyse be-
stimmter Stichworte in Zeitungen beruht. Er stieg seit Beginn der Finanz-
krise kontinuierlich und steil an; mit der Lebenszufriedenheit in der EU ist
der Baker-Index tatsächlich, vor allem seit der Finanzkrise, negativ korre-
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Abbildung 7: Konsumentenvertrauen

Quelle: OeNB.

liert (r = –0,45), nicht jedoch mit der österreichischen (r = 0,06). Beides ist
für die Fragestellung dieser Arbeit allerdings insofern wenig relevant, als
außer Frage steht, dass die Medien, auf deren Auswertung der Index be-
ruht, die Krise hochspielen. Unklar ist die Reaktion der Österreicher auf die
Medienberichte. Einerseits zeigt das Eurobarometer ein erheblich höhe-
res Medienvertrauen als im EU-Durchschnitt (wenn auch, wie bei den
meisten anderen Indikatoren, abermals niedriger als in Skandinavien), an-
dererseits scheinen die Krisenmeldungen der Medien die Bevölkerung
nicht sehr zu beeindrucken. Augenscheinlich hört und liest sie von der
Krise und deren schweren Folgen in anderen Ländern, fühlt selbst aber
keine unmittelbaren Folgen („Ich kann weder im Einkaufszentrum noch im
Gasthaus irgendetwas von einer Krise bemerken“); es scheint, dass die
Österreicher zwar vorsichtiger, aber nicht unzufrieden geworden sind.35

Finanzielle Sicherheit erscheint ihnen wichtiger als rasches Wachstum der
Einkommen, solange sie die Verteilung als halbwegs fair einschätzen.36

5. Versuch eines Ausblicks

Die Lebenszufriedenheit der Österreicher ist bisher durch die Finanzkri-
se (fast) nicht beeinträchtigt worden. Das bedeutet nicht, dass man die
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Krise hierzulande ignoriert: Die Einschätzung der internationalen Wirt-
schaftslage durch die Österreicher und ihre Erwartungen reagierten sehr
wohl auf ausländische Schocks; allerdings schlugen diese bloß abge-
schwächt auf die Einschätzung der nationalen Arbeitsmarktlage und prak-
tisch nicht auf die persönliche Betroffenheit durch, weder in Bezug auf den
eigenen Arbeitsplatz noch auf die eigene Finanzlage. Die Gründe für die-
ses merkwürdige Optimismusgefälle sind nicht leicht herauszufinden. Die
Stabilität der Einschätzungen von Lebenszufriedenheit und persönlicher
Lage beruht vermutlich auf der geringen Arbeitslosigkeit, der Absicherung
durch das Sozialsystem sowie dem Vertrauen der Österreicher in die Re-
gierung und deren Beschäftigungspolitik. Das Systemvertrauen (Luh-
mann) ist bisher nicht erschüttert worden, das soziale Netz hat in der Ein-
schätzung der Österreicher gehalten; die Gefahren einer Erosion des
Sozialsystems durch die Globalisierung37 werden hierzulande offenbar als
weniger bedrohlich angesehen als im Ausland.

Die österreichische Kombination eines markant ausgeprägten persönli-
chen und schon deutlich schwächeren nationalen Optimismus mit einem
internationalen Pessimismus, der mit der Entfernung rasch zunimmt,
könnte sich in Kombination mit den volatilen Erwartungen auf Dauer als
nicht ungefährlich erweisen. Das „biedermeierliche“ Einrichten in einer
gegnerischen Umwelt und das unreflektierte Systemvertrauen bergen in
Kombination mit dem ängstlichen Vergleichen mit dem Ausland eine Ten-
denz zum Attentismus, mit der Gefahr eines raschen und kräftigen Um-
schlagens der Erwartungen bei Schocks, die als ernst empfunden werden.
Beispielhaft könnte ein solcher aus der merkwürdigen, mit den sonst ge-
dämpften Erwartungen der Österreicher inkompatiblen Meinung resultie-
ren, dass der Höhepunkt der Krise bereits erreicht ist. Manches spricht
dafür, dass die die Österreicher generell eher „vertrauensselig“ sind – ihr
Vertrauen ist deutlich höher, als ihrer Lebenszufriedenheit entsprechen
würde.38 Bisher blieben zwar selbst deutliche Verschlechterungen der Er-
wartungen (etwa im Herbst 2008) ohne nachhaltigen Einfluss auf Lebens-
zufriedenheit und individuelle Betroffenheit. Die Volatilität der Erwartun-
gen in Kombination mit der „Vertrauensseligkeit“ bergen jedoch eine
gewisse Gefahr des Umschlagens: Wieweit das Durchschlagen größerer
internationaler oder nationaler Schocks auf die Lebenszufriedenheit durch
den latenten persönlichen Optimismus auch in Zukunft aufgefangen wer-
den kann, bleibt abzuwarten.
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10 Kasser und Ryan (2001).
11 Fordyce (1988); Donovan und Halpern (2002); Di Tella und Mac Culloch (2004).
12 Ehrhardt et al. (2000).
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14 Die abweichende Entwicklung in Deutschland relativiert den relativ geringen Rückgang

der Lebenszufriedenheit im Aggregat EU27, da Deutschland mit einem Gewicht von
etwa einem Fünftel (Anteil an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) eingeht.

15 Die ersten Ergebnisse des Eurobarometer 79 vom Frühjahr 2013 bestätigen diese
Ergebnisse weitestgehend: Erwartungsgemäß hat die Besorgnis über Arbeitslosigkeit
überall zugenommen, über Wirtschaftslage und Inflation (außer in Österreich) hingegen
abgenommen. Sogar die Staatsschulden werden weniger als Problem gesehen als
zuvor; außer in Deutschland werden sie nur noch in Griechenland und Malta an erster
oder zweiter Stelle genannt.

16 Zwangsläufig kann es dabei allerdings bloß um Größenordnungen gehen, und zwar aus
drei Gründen: Erstens sind bloß dichotome Faktoren wie Scheidung oder Verlust des
Arbeitsplatzes klar zu definieren, keineswegs jedoch qualitative wie Gesundheit, Ein-
kommensverteilung, Vertrauen oder Partizipation. Zweitens sind die Daten meist hoch
korreliert, sodass Koeffizienten und Kausalitäten nicht unbedingt verlässlich sind. Und
drittens müssen die Bestimmungsgründe zwecks Vergleichbarkeit im Allgemeinen in
Einkommensäquivalente umgerechnet werden, was schon generell unscharf ist, erst
recht jedoch, wenn das Einkommen keineswegs zu den wichtigsten Bestimmungsgrün-
den der Lebenszufriedenheit zählt.

17 Blanchflower und Oswald (2004a) 12.
18 Oswald (1997) 1827; Clark und Oswald (2002); Helliwell (2002).
19 Becchetti et al. (2008) 343.
20 Alesina et al. (2001) Tab. 2.2. 401/2% der europäischen Arbeitslosen sind unzufrieden

(gegen 191/2% der Gesamtbevölkerung), bloß 15% (gegen 261/2%) sind sehr zufrieden.
Der durchschnittliche amerikanische Arbeitslose erreicht bloß 54% der üblichen
Lebenszufriedenheit; Di Tella et al. (2003) 811.

21 Uhde (2010) 425.
22 Donovan und Halpern (2002) 10; Layard (2003) lecture 1; Frey und Stutzer (2002) 423.

In letzter Zeit stellten Stevenson and Wolfers (2008), Deaton (2008, S. 57) und Sacks et
al. (2010) diese traditionelle Ansicht allerdings in Frage und belegten einen Zufrieden-
heits-steigernden Einfluss von Einkommenszuwächsen auch für wohlhabende Länder
und Personen.
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23 Alesina et al. (2001). Die experimentelle Ökonomie zeigt, dass man auch mit weniger
Einkommen zufrieden wäre, wenn die anderen noch weniger hätten; Solnick und
Hemenway (1998); Zizzo und Oswald (2001).

24 Freiberger Stiftung (2010) 19; Noll und Weik (2010).
25 Di Tella et al. (2001).
26 Europäische Stiftung (o. J.) Abb. 7.
27 Ebendort Abb. 5.
28 In Clark (2008, 127) zitierte Studien fanden, dass Lebenseinkommensprofile mit zumin-

dest mäßigen Steigerungen solchen mit konstanten Einkommen vorgezogen werden,
selbst wenn daraus ein niedrigeres Lebenseinkommen resultiert. Nach Inglehart and
Rabier (1986) hing die Lebenszufriedenheit in Westeuropa (1973-83) nicht vom laufen-
den Einkommen sondern von der Steigerung in den 12 vorangehenden Monaten ab.

29 Europäische Stiftung (o. J.) 3.
30 Umfragen wie Statistiken unterschätzen die Verteilungsprobleme insofern, als sich die

Veränderungen vor allem am oberen und unteren Rande der Verteilung abgespielt
haben. Die Gruppen am oberen Rand, deren Einkommen besonders stark gestiegen
sind, finden sich im obersten Perzentil, kommen somit in der Quintilrelation nicht zur
Geltung, und der Ginikoeffizient reagiert bloß schwach auf Änderungen am Rand. Wei-
ters werden in den Umfragen die Einkommen am unteren Rand (z.T. mangels Wohnsitz
oder Haushalt) wenn überhaupt, dann jedenfalls untererfasst.

31 Bloß Großbritannien, Tschechien und Polen sind diesbezüglich noch ablehnender.
32 Auch hier zeigt sich das übliche Nordost-/Südwestgefälle: in Finnland vertrauen 26%

und in Schweden 59% der eigenen Regierung, in Dänemark interessanterweise bloß
42% und in Deutschland 41%.

33 Die anderen Einschätzungen erfuhren zu diesem Zeitpunkt keinen auffälligen Bruch; als
Erklärung wären innenpolitische Entwicklungen, etwa die zunehmenden Beschäftigung
der Medien mit Korruptionsproblemen (Kompetenzstrafrecht, Anfüttern, Ermittlungen
gegen Grasser etc.) denkbar.

34 Das erhält dadurch eine gewissen Plausibilität, als sich die Aussagen von „Altpolitikern“
von denen aktiver i.d.R. vorteilhaft unterscheiden.

35 Witte (1994, 413) erklärt das mit der Differenz von Realbild (die Beurteilung der eigenen
Situation), Wunschbild (die Beurteilung eines Zielzustandes) und Mehrheitsbild (die Ein-
schätzung anderer vergleichbarer Personen über die Medien). Wenn über Krisen
berichtet wird, verändert sich das Mehrheitsbild nach unten. Bleibt das Realbild kon-
stant, wird die Differenz zum Mehrheitsbild größer, und man kommt dem Wunschbild
relativ näher (verglichen mit dem Abstand zum Mehrheitsbild). Diese subjektiven Kon-
struktionen sind die Grundlage von Zufriedenheitsurteilen. Sie werden durch die Ein-
schätzung der vergleichbaren Mehrheit (Mehrheitsbilder), dem wahrgenommenen eige-
nen Zustand (Realbild) und dem aus den beiden Bildern konstruierten Wunschbild
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36 Freiberger Stiftung (2010) 17.
37 Rodrik (1997).
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Zusammenfassung

Die Lebenszufriedenheit der Österreicher ist bisher durch die Finanzkrise (fast) nicht
beeinträchtigt worden. Das bedeutet nicht, dass man die Krise hierzulande ignoriert: Die
Einschätzung der internationalen Wirtschaftslage durch die Österreicher und ihre Erwar-
tungen reagierten sehr wohl auf ausländische Schocks. Allerdings schlugen diese bloß
abgeschwächt auf die Einschätzung der nationalen Arbeitsmarktlage und praktisch nicht
auf die persönliche Betroffenheit durch, weder in Bezug auf den eigenen Arbeitsplatz noch
auf die eigene Finanzlage. Die Stabilität der Einschätzungen von Lebenszufriedenheit und
persönlicher Lage beruht vermutlich auf der geringen Arbeitslosigkeit, der Absicherung
durch das Sozialsystem sowie dem Vertrauen der Österreicher in die Regierung und deren
Beschäftigungspolitik. Einkommenserwartungen und Systemvertrauen sind bisher nicht
erschüttert worden, und die Gefahren einer Erosion des Sozialsystems durch die Globali-
sierung werden hierzulande offenbar als weniger bedrohlich angesehen als im Ausland.

342

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3



Reich bleiben in Österreich
Pirmin Fessler, Martin Schürz1

1. Einleitung

Öffentliche Debatten zur Erbschaftssteuer verfehlen vielfach die Fakten
des Erbgeschehens. Teils dominieren schlicht interessengeleitete Ideolo-
geme von Eliten, und teils resultiert die Faktenferne aus einer schlechten
Datenlage, die ihrerseits den Interessen der Mächtigen entspricht.2

Die Vererbung von Vermögen ist entscheidend für die Reproduktion so-
zialer Ungleichheit. Bekannt ist, dass Erbschaften sehr ungleich verteilt
sind und dass Erbschaftssteuern, wenn es sie noch gibt, nur eine vermö-
gende Minderheit und diese in sehr eingeschränktem Ausmaß betreffen,
da sie zumeist hohe Freibeträge vorsehen.

Die gesellschaftspolitische Debatte zu Erbschaftssteuern in Österreich
bleibt bislang eingeengt auf zwei Fragen: Wer wäre von einer Erbschafts-
steuer betroffen, und wie hoch wäre ihr Aufkommen? Diese beiden Fragen
verdrängen fundamentalere Themen, die in diesem Artikel besprochen
werden sollen:
Ÿ Erben und Gerechtigkeitsfragen: Vererbungen sind verbunden mit nor-

mativen Gerechtigkeitsfragen. In der modernen bürgerlichen Gesell-
schaft bildet sich ein individualistischer Eigentumsbegriff heraus. Erb-
schaften laufen aber einem individuellen Leistungsprinzip zuwider.3

Oft wird in Erbschaftssteuerdebatten die Frage der Gerechtigkeit nur
gestreift, und es wird verabsäumt, die eigene normative Perspektive
auszuweisen. Erst diese würde erlauben, Vermögenstransfers als
Steuerquelle zu legitimieren. Stattdessen wird populistisch argumen-
tiert, dass ohnedies fast niemand von der Steuer betroffen wäre. Aus
einer Gerechtigkeitsperspektive wäre eine Erbschaftssteuer aber all-
gemein zu begründen und nicht opportunistisch über eine geringe Be-
troffenheit zu propagieren.

Ÿ Erben und Ungleichheit: Viel wird zu steigender oder sinkender Un-
gleichheit in der Gesellschaft gemutmaßt. Wenig wird die begrenzte
Aussagefähigkeit von statistischen Ungleichheitsmaßzahlen beach-
tet. So können Erbschaften statistisch die Ungleichheit – gemessen
an den üblichen relativen Ungleichheitsmaßen wie etwa dem Gini-Ko-
effizienten – durchaus reduzieren, da die kleinen Erbschaften der
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Vermögensärmeren relativ zu deren geringen Vermögen höher sind
als die großen Erbschaften der Vermögensreicheren. Ein Beispiel:
Hat eine Person 10 D und eine andere Person 10.000 D an Vermögen
und erbt die erste Person 5 D, die zweite hingegen 4.999 D, dann sinkt
der Gini-Koeffizient. Denn in Relation zum Vermögen hat die vermö-
gensärmere Person mehr geerbt. Die Ungleichheit verringert sich,
obwohl der Abstand zwischen Arm und Reich angestiegen ist. Trotz-
dem sind Erbschaften mitentscheidend für die Reproduktion sozialer
Ungleichheit. Denn die absoluten Unterschiede zwischen Arm und
Reich werden größer, und die Vermögensfunktionen ändern sich mit
der Höhe des Vermögens. Während Vermögen für weite Teile der
Bevölkerung nur die Funktion einer Notreserve hat, dominiert in der
Mitte vor allem das Wohnen im Eigenheim, welches Sicherheit und ein
wenig an sozialem Status gibt. Erst bei den Reichen verändern sich
diese Vermögensfunktionen, und die Weitergabe innerhalb der Fami-
lie und gesellschaftliche Machtausübung werden entscheidend.

Ÿ Erben und Demokratie: Beim Erben geht es um gesellschaftliche Kon-
tinuität, die Reproduktion von sozialen Positionen, um Mechanismen
der Statusweitergabe. Erbschaften, die über viele Generationen akku-
muliert werden, führen zu Vermögens- und Machtkonzentration, wel-
che die Demokratie beeinträchtigen. Eine zentrale Aufgabe von Erb-
schaftssteuern war historisch die Verhinderung von Machtballungen.
Dynastische Vermögenskonzentration fördert Korruption sowie Macht-
missbrauch und gefährdet demokratische Prozesse.4

Diesen drei Themen gehen wir in diesem Artikel auf Basis der Daten des
„Household Finance and Consumption Survey“ des Eurosystems in Öster-
reich (HFCS Austria 2010) nach. Kapitel 2 resümiert den konzeptuellen
Rahmen der Erbschaftsdaten des HFCS Austria 2010. In Kapitel 3 be-
schäftigen wir uns mit den Wahrnehmungen der Bevölkerung in Öster-
reich zum Erbgeschehen. Kapitel 4 beschreibt die Daten zum Erbgesche-
hen in Österreich. In Kapitel 5 werden die Verbindungslinien von Vererben
und Erben über die Generationen dargestellt, und es wird gefragt, ob jene
Haushalte, die bereits geerbt haben, auch die sind, von denen größere
Erbschaften zu erwarten sind.

2. Daten zum Erben in Österreich

Die Darstellung in diesem Artikel basiert auf den Daten des HFCS Aust-
ria 2010. Aufgrund der großen Bedeutung von Erbschaften für die Vermö-
gensakkumulation nahm die EZB einen umfangreichen Abschnitt zu Erb-
schaften in den HFCS-Fragebogen auf. Der HFCS Austria 2010 beinhaltet
einen noch ausführlicheren Abschnitt zum Erben.5
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Informationen zum Erben und Vererben auf Haushaltsebene sind
schwer zu erheben. Geld und Tod werden tabuisiert, und Menschen spre-
chen ungern darüber. In jenen Ländern, in denen keine Nachlassdaten
oder Erbschaftssteuerdaten vorhanden sind, bleibt jedoch jede datenba-
sierte Analyse allein auf Haushaltserhebungen angewiesen. Konzeptuelle
Probleme bei Forschung zu Vererbungen stellen sich bereits bei der Defi-
nition von Erbschaften, da diese nur unzureichend von Schenkungen ab-
zugrenzen sind. Wer knapp vor seinem Tod noch etwas an die Nachkom-
men verschenkt, mag dies bereits als ein Substitut für die Vererbung
verstehen. Schenkungen wären dann vorgezogene Vererbungen und
müssten gemeinsam mit Erbschaften betrachtet werden. Erbschaften auf
Basis von Mikrodaten sind untererfasst, und die Antwortverweigerungen
zu Erbsummen sind nicht zufällig verteilt, sondern finden sich eher bei Ver-
mögenden. Der Maximalwert einer Erbschaft im HFCS Austria 2010 liegt
unter 10 Mio. D. Dies verdeutlicht, analog zum Nettovermögen, die Nicht-
Erfassung des oberen Randes der Verteilung. Eine lückenhafte Erinne-
rung bedeutet eine weitere Beeinträchtigung der empirischen Aussagefä-
higkeit der Mikrodaten. Und wichtige Themen des Erbgeschehens sind mit
Haushaltserhebungen nur schwer zu klären. So ist die identitätsstiftende
Bedeutung des Erbes für die Familie (etwa Fortführung des Familienbe-
triebes) empirisch schwer zu erforschen, und es fehlen auch Daten zur in-
terpersonellen Beziehung zwischen Erblasser und Erbe, um den Prozess-
charakter abbilden zu können.

Die Mikrodaten des HFCS Austria 2010 haben aber auch viele Vorteile
gegenüber Steuerdaten. So erlauben sie, Erwartungen und Einstellungen
der Menschen zum Erben abzufragen. Zudem ist gerade der Haushalt oft
die ökonomisch relevante Einheit in Bezug auf die Nutznießung des Er-
bes, und der Haushaltsfokus des HFCS entspricht diesem Gedanken. Da
bei Erbschaftssteuern meist hohe Freibeträge gelten, sind Steuerdaten
zudem besonders selektiv. Die kleinen Erbschaften, welche unter den
Freibetragsgrenzen liegen, sind für die Empfänger vergleichsweise be-
deutsam, werden aber in Steuerdaten nicht erfasst. Zudem fehlen bei
Steuerdaten Informationen zu den soziökonomischen Charakteristika der
erbenden und vererbenden Personen. Zusammenhänge der Vererbung
mit dem Einkommen, der Bildung, dem Alter oder Familienstand der Erben
können damit nicht analysiert werden. Doch genau diese sind wichtig, um
die Dynamik des Erbens zu verstehen.

Erben ist ein Vermögenstransfer, der zumeist innerhalb einer Familie er-
folgt. Die materiellen Erbschaften müssen gemeinsam mit all den anderen
im jeweiligen familiären Kontext erbrachten Hilfestellungen betrachtet
werden. Schenkungen, Finanzierung der Ausbildung der Kinder, Bereit-
stellung von sozialen Kontakten, Weitergabe von klassenspezifischem
Habitus usw. belegen, dass eine isolierte Betrachtung des Erbens diese
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Multidimensionalität der Reproduktion von sozialer Ungleichheit verfehlen
würde. Das Erben folgt keinen Zufällen des Schicksals, sondern ist für rei-
che Menschen absehbar. Nach einer Vielzahl von vorangegangenen fami-
liären Unterstützungen können Reiche im Todesfall ihrer Eltern mit Erb-
schaften rechnen. Diese Erbschaftserwartung wird das Verhalten beim
Vermögensaufbau beeinflussen und etwa eine risikoorientierte Veranla-
gungsstrategien (Kreditaufnahme für Immobilien, Unternehmensbeteili-
gungen, Aktienveranlagung) erlauben. Das ideologische Gerede vom un-
ternehmerischen Mut zum Scheitern findet sich am ehesten bei den
materiell abgesicherten Erbaspiranten.

Die Erbquote – der Anteil der Erbenhaushalte an den gesamten Haus-
halten – beträgt in Österreich rund 35%. Im HFCS wurden für jeden Haus-
halt die Erbschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit ihrem damali-
gen Wert erhoben. Einerseits kann ein Haushalt mehrmals zu verschiede-
nen Zeitpunkten geerbt haben, andererseits erben verschiedene Haushal-
te zu unterschiedlichen Zeiten. Um diese Ereignisse miteinander verglei-
chen zu können, bedarf es einer Umrechnung der Werte. Besonders bei
Immobilienerbschaften ist eine angemessene Wertanpassung aber
schwierig, da sich Wertänderungen nach Lage, Bausubstanz, Umbauten
und vielen anderen Faktoren für jede einzelne Immobilie beträchtlich von-
einander unterscheiden. In der Literatur ist es üblich, für Wertsteigerungen
von Erbschaften Realzinssätze von etwa 2% bis 3% p. a. anzunehmen
oder Immobilienpreisindizes zu verwenden, die meist eine noch stärkere
Wertsteigerung beinhalten. Die Methode, Wertsteigerungen von Erb-
schaften anzunehmen, ist aus mehreren Gründen umstritten. Einerseits
ist unklar, ob die Wertsteigerungen selbst als eine Komponente der Erb-
schaft zu betrachten sind. Andererseits ist fraglich, wie viel einer Erbschaft
in den Konsum fließt und wie viel für Vermögensaufbau verwendet wird.
Klar ist, dass sich dieses Muster bei unterschiedlichen Haushaltstypen
sehr unterscheidet. Grundsätzlich werden arme Menschen ihre Erbschaf-
ten eher konsumieren und reiche Menschen sie eher sparen. Doch die
Erbformen unterscheiden sich. Im geerbten Haus wird vielleicht nur ge-
wohnt und die Miete erspart. Das Sparbuch wird hingegen leicht für Kon-
sumzwecke zu verwenden sein. Ein Aktienpaket wird bei einer volatilen
Kursentwicklung an der Börse zeitbezogen unterschiedlich viel wert sein.
Jedenfalls ist die Annahme, dass Erbschaften einfach gespart werden und
demnach mit einer angenommen Durchschnittsverzinsung im Wert anstei-
gen, nicht haltbar. Eine präzise Analyse würde aber Informationen über
den ganzen Lebenszyklus der Personen erfordern, und dies geht über die
Möglichkeiten empirischer Sozialforschung hinaus.

Wir verwenden in diesem Artikel zwei besonders vorsichtige Wertdefini-
tionen für die Erbschaften der Haushalte. Beim einfachen Wert werden
Erbschaftswerte abgebildet, wie sie von den Befragten angegeben wur-
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den. Es wird ein realer Wertverfall (im Vergleich zum Verbraucherpreisin-
dex, VPI) unterstellt. Beim Gegenwartswert werden Erbschaftswerte mit
dem VPI hochgerechnet. Dies entspricht einem realen Werterhalt in
Bezug auf die, anhand des VPI gemessene, Kaufkraft. Die Gegenwarts-
werte beziehen sich auf das Jahr der Durchführung des HFCS 2010.
Diese Definitionen implizieren, relativ zur akademischen Literatur, deutlich
geringere Erbschaftswerte.

3. Wahrnehmungen zum Erben

Reichtum wird im Kapitalismus gemeinhin über Leistung des Individuums
(Anstrengung, Ideen, Ausbildung) legitimiert. Erben wird daher mit Reich-
tum ohne Leistung assoziiert. Beckert (2004) spricht vom unverdienten
Vermögen. Doch jeder Mensch hat sein eigenes Empfinden zu Leistung
oder Gerechtigkeit. Und die subjektiven Wahrnehmungen können rationa-
len Argumenten und abstrakten Gerechtigkeitsprinzipien zuwiderlaufen.

Im HFCS Austria 2010 wurde die Zustimmung zu „Reich wird man übers
Erben“ abgefragt. Diese Äußerung findet eine breite Akzeptanz. Eine sol-
che Ansicht steht in Kontrast zum Ideologem, dass Erben alle, aber beson-
ders die Mitte beträfe. Bei der Gruppe der Erben scheint man hingegen
dazu zu neigen, die Beantwortung dieser Frage zu vermeiden. Eine deutli-
che Antworthäufung findet sich knapp unter der Mitte (Kategorie 5).

De facto macht nicht erst das Erben reich, vielmehr werden die Weichen
zum Reichwerden lebensgeschichtlich bereits viel früher gestellt. Am An-

Abbildung 1: „Reich wird man übers Erben“ (Befragungsergebnisse)

Quelle: HFCS Austria.
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fang stehen die richtigen, d. h. die reichen Eltern, und danach folgen ideal-
typisch die frühkindliche Förderung, der Privatkindergarten, die Privat-
schule, die Klavierstunden und Freundesauswahl aus der gleichen privile-
gierten Schicht. Danach kommen die richtige Studienwahl, die finanzielle
Unterstützung durch die Eltern, ein gefestigter klassenspezifischer Habi-
tus und ein Arbeitsplatz mit höherem Einkommen, danach die Ehe mit
einer akademischen Partnerin. Eher zur Abrundung des materiellen Kom-
forts – und keinesfalls als Starthilfe – trudelt um die Übergangszeit zur
Pensionierung dann eine Erbschaft ein. Die Erbschaft ist nicht der Kulmi-
nationspunkt einer durch die Eltern betriebenen familiären Absicherung
der sozialen Privilegierung, sondern nur ihr sichtbarer materieller Aus-
druck. Die Zementierung sozialer Ungleichheit über die Generationen er-
folgt auf zahllosen Wegen, und die besseren Möglichkeiten der Kinder von
reichen Eltern sind vielfältig.

Die Frageformulierung im HFCS Austria 2010 ist vorsichtig gewählt: „Nie-
mand sollte bessere Möglichkeiten im Leben haben, nur weil er/sie geerbt
hat.“ Doch sogar diese zurückhaltende (weil Privilegien aufgrund des Er-
bens grundsätzlich nicht ausschließende) Äußerung findet breite Zustim-
mung (mehr als 60%). Generell wird in der Bevölkerung demnach eine aus
dem Erben resultierende gesellschaftlich bevorzugte Stellung abgelehnt.
Innerhalb der Gruppe der Erben wird die Besserstellung aber tendenziell
eher für gerechtfertigt gehalten. Dies ist zum Verständnis von Legitimations-
fragen bei Ungleichheit ein wichtiges Ergebnis: Die eigenen materiellen Pri-

Abbildung 2: „Niemand sollte bessere Möglichkeiten im Leben
haben, nur weil er/sie geerbt hat“ (Befragungsergebnisse)

Quelle: HFCS Austria.

348

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3



vilegien dürften zum Teil auch die Rechtfertigungen zur gesellschaftlichen
Hierarchie prägen. Abstrakte Gerechtigkeitsurteile stehen nur in einem
losen Zusammenhang mit der individuellen materiellen Ausstattung.

Menschen beurteilen ihr Wohlergehen nicht zuletzt, indem sie ihre Le-
benssituation mit jener anderer Menschen vergleichen: „Im Vergleich zu
anderen in Österreich, glauben Sie, dass Sie Ihren gerechten Anteil am
Wohlstand, mehr als Ihren gerechten Anteil, etwas weniger oder viel weni-
ger erhalten?“ Diese Frage (siehe Abb. 3) zielt nur auf die subjektive Wahr-
nehmung. Wir können nun darstellen, inwieweit sich Erben und Nicht-Erben
bei ihren Gerechtigkeitswahrnehmungen unterscheiden. Generell glaubt
eine Mehrheit der Befragten, dass sie ihren gerechten Anteil am Wohl-
stand erhalten. Es gibt aber über ein Drittel, die denken, zu wenig bzw. viel
zu wenig zu erhalten. Im ungerechten Überfluss wähnen sich nur wenige.
Privileg- und Mangelwahrnehmung sind nicht gleich verteilt. In dieser Grup-
pe ist der Anteil der Erbenhaushalte mit 43% am größten. Zudem sind jene
Erbenhaushalte, die meinen, mehr als einen gerechten Anteil am Wohl-
stand zu erhalten, auch jene mit den höchsten Erbschaften. Sie haben im
Durchschnitt 480.000 Euro (Gegenwartswert: 670.000 D) geerbt. Im Ver-
gleich dazu haben Erben in der Gruppe „gerechter Anteil“ nur 140.000 D
(Gegenwartswert: 236.000 D) und jene, die meinen, dass sie etwas weniger
als ihren gerechten Anteil am Wohlstand haben, nur 122.000 D (Gegen-
wartswert: 202.000 D) und jene, die viel weniger als ihren gerechten Anteil
zu erhalten vermeinen, nur 90.000 D (Gegenwartswert: 150.000 D) geerbt.

Wer Erbschaftssteuervorhaben primär unter dem Gesichtspunkt von
Freibeträgen thematisiert, kann sich nur noch auf eine Schwundvariante

Abbildung 3: „Gerechter Anteil“ (Befragungsergebnisse)

Quelle: HFCS Austria.
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von Gerechtigkeit beziehen – auf die Frage: „Wie viel Erbe ist gerecht?“
Doch dies unterstellt, dass Erben an sich gerecht ist, exzessive Erbschaf-
ten aber einen gesellschaftlichen Beitrag leisten sollen. Was exzessiv sein
soll, bleibt dem subjektiven Urteil überlassen. Folglich kollabieren gesell-
schaftspolitische Debatten zu einer Erbschaftssteuer bei Überzeugungen
und Ressentiments zur Höhe von Freibeträgen.

Grundlegender setzt daher eine Frage nach sozialer Gerechtigkeit an,
welche das unvermeidliche Spannungsverhältnis beim Erben zwischen
Individuum, Familie und Gesellschaft auslotet. So wie individueller Nutzen
innerfamiliär mit einem familiären Ausgleich (zwischen Geschwistern) kol-
lidieren kann, kollidiert auch familiärer Nutzen mit gesellschaftlichen
Gleichheitsvorstellungen. Wem es um soziale Gerechtigkeit geht, darf
folglich keine Ausnahmen oder Besserstellungen für Familien bei der Be-
steuerung propagieren. Die Idee, dass die Kinder es einmal besser haben
sollen, basiert eben auf Familienwerten und muss daher in einem Span-
nungsverhältnis zu gesellschaftlichen Überlegungen von Chancengleich-
heit stehen. Das Erbschaftsprivileg führt dazu, dass es jene ohne Erb-
schaften schwerer haben. Erbschaftssteuerausnahmen für Familien
würden den dynastischen Aspekt des Erbens verstärken.

4. Erben in Österreich

Erbschaftsdaten aus dem HFCS Austria 2010 liefern mit jenen der Geld-
vermögenserhebung 2004 und der Immobilienvermögenserhebung
2008 ein kohärentes Bild6 und stimmen mit internationalen Befunden
überein.7

4.1 Wer erbt?

Je vermögender Haushalte sind, desto häufiger haben sie auch schon
etwas geerbt. Der Anteil der Erbenhaushalte liegt im ersten Nettovermö-
gensdezil bei nur 10%, hingegen im obersten Dezil über 70% (Abbildung
4). Sind ältere Personen in einem Haushalt, ist die Wahrscheinlichkeit grö-
ßer, dass im Haushalt bereits geerbt wurde. Ältere Menschen hatten auch
länger Zeit zum Ansparen und sind deswegen häufiger in den oberen Net-
tovermögensdezilen zu finden.

Bei den Erben liegt der Mittelwert des Nettovermögens bei rund
460.000 D und ist damit fast dreimal so hoch wie jener der Nicht-Erben
(rund 160.000 D). Die 35% Erbenhaushalte verfügen über mehr als 62%
des gesamten Nettovermögens.

Einer hohen Zahl an geringfügigen Erbschaften steht eine niedrige Zahl
an hohen Erbschaften gegenüber. Die durchschnittliche Erbschaft betrug
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rund 150.000 D (Gegenwartswert: 240.000 D) Der Median liegt bei rund
64.000 D (Gegenwartswert: 100.000 D). Dies indiziert eine hohe Streuung
der Erbschaften. Abbildung 5 zeigt, dass die Höhe der Erbschaften beson-
ders im Top-Dezil stark ansteigt. Die Mediane der Gegenwartswerte errei-

Abbildung 4: Anteil der Erbenhaushalte in den
Nettovermögensdezilen

Quelle: HFCS Austria, OeNB.

Abbildung 5: Medianerbschaftswerte der Erbenhaushalte nach
Nettovermögensdezilen

Quelle: HFCS Austria, OeNB.
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chen im obersten Nettovermögensdezil Größenordnungen von mehr als
300.000 D.

Die Höhe der geerbten Beträge im HFCS Austria 2010 zeigt, dass alle
aktuellen Vorschläge zu einer Erbschaftssteuer (von Gewerkschaften, po-
litischen Parteien) von vornherein nur auf eine ganz kleine Gruppe der
Erben zielen würden; eine Gruppe, die zudem vergleichsweise weit größe-
re Möglichkeiten der Steuervermeidung hat. Bei den Top-10% liegt der
Median des Gegenwartswerts der Erbschaften nicht einmal bei einem Drit-
tel der etwa von der SPÖ diskutierten Freibetragsgrenze in der Höhe von
1 Mio. Euro. Die Besteuerungsvorhaben fallen mit hohen Freibeträgen,
niedrigen Steuersätzen und langen Ausnahmelisten bescheiden aus und
können ihre Gerechtigkeitsperspektive nicht konsistent argumentieren.
Denn sie haben erstens nicht die gesellschaftlichen Folgen des Privilegs
des Erbens an sich zum Thema – die Zementierung sozialer Ungleichheit
über Generationen –, zweitens fordern sie keine Besteuerung von leis-
tungsfreiem Vermögenszuwachs an sich, und drittens wollen sie nicht ein-
mal eine Erbschaftssteuer analog der Besteuerung von Arbeitseinkom-
men. Sie zielen nur diffus auf eine Gerechtigkeitssymbolik unter der
Nebenbedingung einer Minimierung der Zahl der von einer Erbschafts-
steuer Betroffenen. Ob dann die Steuereinnahmen, trotz der geringen
Zahl der möglicherweise Betroffenen, beträchtlich wären, würde von einer
konsequenten Verhinderung von Steuerflucht der Vermögenden abhän-
gen. Es steht aber zu vermuten, dass jene, die sich dem Thema der Ver-
mögenskonzentration so opportunistisch nähern, auch bei der Umsetzung
des Steuervorhabens konsequent lasch bleiben.

Generell deuten Schätzungen darauf hin, dass Erbschaften mit jeder Er-
höhung der Erbschaftssteuern um ein Prozent lediglich um 0,1 bis 0,2%
zurückgehen würden.8 Und selbst bei stärkeren Reaktionen spricht die ak-
tuelle ökonomische Theorie für deutlich höhere „optimale“ Steuern auf
Erbschaften. Piketty und Saez (2012) zeigen dies etwa in einer Studie, die
demnächst in der renommierten internationalen Fachzeitschrift „Econo-
metrica“ erscheinen wird, und berechnen auf Datenbasis auch die ent-
sprechenden Steuersätze.

4.2 Bedeutung des Erbens relativ zum Vermögen

Der Anteil der Erbschaften ist ein grober Indikator für den leistungsfreien
Teil des Vermögens. Davies und Shorrocks (1999) fassen in ihrem be-
kannten Überblicksartikel zur Vermögensverteilung die vorliegenden Ar-
beiten so zusammen, dass sie von einem Beitrag der Erbschaften zum pri-
vaten Vermögen in der Höhe von 35% bis 45% ausgehen. Die Streuung
der Ergebnisse geht auf unterschiedliche Abgrenzungen des Vermögens
(Erbschaften, Schenkungen, Lebensversicherungen, Bildungsausgaben),
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verschiedene Bewertungsmöglichkeiten (z. B. unterschiedliche Verzin-
sungssätze) und unterschiedliche Erhebungszeitpunkte zurück. Erb-
schaftswerte in Aktien, Unternehmensbeteiligungen, Fonds, Sparbüchern,
Bargeld, Immobilien, Lebensversicherungen usw. haben verschiedene
Wertverläufe. Hierzu müssen willkürliche Annahmen getroffen werden.

Die Streuung des Erbschaftsanteils ist nach Vermögensdezilen noch
viel unterschiedlicher. Abbildung 6 zeigt die Relation der Erbschaften zum
Bruttovermögen nach Nettovermögensdezilen. Für vermögensärmere
Haushalte machen deren vergleichsweise geringe Erbschaften (siehe Ab-
bildung 5) einen relativ betrachtet höheren Anteil an ihrem Bruttovermö-
gen aus als die deutlich höheren Erbschaften bei den vermögensreicheren
Haushalten. Damit hängt auch die Tatsache zusammen, dass empirisch
Erbschaften die – an klassischen relativen Verteilungsmaßen wie dem
Gini-Koeffizienten – gemessene Vermögensungleichheit oftmals reduzie-
ren.9 Dieser kontraintuitive Befund zeigt, wie wichtig es ist, in Ungleich-
heitsfragen exakt zu argumentieren. Die Erbschaften selbst sind mit einem
Gini-Koeffizienten (Gegenwartswerte inklusive null für Nicht-Erben) von
0,89 noch ungleicher verteilt als das Vermögen. Selbst unter den Erben al-
lein (Gegenwartswerte exklusive Nicht-Erben) bleibt der Gini-Koeffizient
mit 0,68 ausgesprochen hoch.

Abbildung 6: Mediananteil der Erbschaftswerte (Gegenwartswerte)
am Bruttovermögen nach Nettovermögensdezilen

Quelle: HFCS Austria.
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5. Erben – soziale Klammer über Generationen

Nur wenige Studien beschäftigen sich auf Basis der mangelhaften Da-
tenlage mit dem Erbgeschehen über mehrere Generationen hinweg.
Diese Studien verweisen auf eine enorme Bedeutung des Erbgeschehens
über mehrere Generationen hinweg.10

Im Falle einer Haushaltserhebung sind die Forschungsmöglichkeiten in
Bezug auf dieses gesellschaftspolitisch bedeutende Thema einge-
schränkt, da ja nicht mehrere Generationen befragt werden. Dennoch
kann der Frage nachgegangen werden, inwiefern jene Haushalte, in
denen selbst geerbt wurde, auch die sind, von denen Erbschaften zu er-
warten sind, bzw. ob jene Haushalte, die geerbt haben, auch jene sind, die
besonders viel an Vermögen weiterzugeben haben.

Um der Frage nach dem zu erwartenden Erbe nachzugehen, teilen wir
zuerst alle Haushalte in vier Gruppen ein:

ii(i) jene Haushalte, in denen mindestens eine Person unter 60 Jahren
lebt;

i(ii) jene Haushalte, in denen alle Personen mindestens 60 Jahre, aber
noch nicht alle mindestens 70 sind;

(iii) jene Haushalte, in denen alle Personen mindestens 70 Jahre, aber
noch nicht alle mindestens 80 sind;

(iv) jene Haushalte, in denen alle Personen mindestens 80 Jahre sind.
Diese Vierteilung ermöglicht es, den Alterseffekt beim Erben weitgehend

auszuschalten, da Haushalte, in denen alle Personen bereits über 60 sind,
eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit als jüngere Haushalte aufwei-
sen, in Zukunft noch etwas zu erben.

Abbildung 7 zeigt die Anteile der vier Haushaltsgruppen an der österrei-
chischen Haushaltspopulation. In knapp 28% der Haushalte in Österreich
leben nur Personen, die bereits 60 oder mehr Jahre alt sind. Auf Perso-
nenebene gäbe es mehr Ältere, da es sich bei diesen Haushalten vorwie-
gend um Einpersonen- oder Zweipersonenhaushalte handelt. Diese drei
Gruppen weisen einen unterproportionalen Anteil am gesamten Nettover-
mögen auf, der mit dem Alter der Haushaltsmitglieder abnimmt. Einerseits
hatten die Älteren bereits mehr Zeit, Vermögen anzusparen, andererseits
handelt es sich um kleinere Haushalte, die wohl auch in ihrer Pension zu-
mindest Teile ihrer Ersparnisse konsumieren oder über Schenkungen wei-
tergeben. Des Weiteren könnte es sich um Kohorteneffekte handeln; d. h.
es werden Unterschiede in der Sparfähigkeit und Sparbereitschaft in ver-
schiedenen Zeiträumen abgebildet (Konjunkturphasen, wirtschaftspoliti-
sche Eigenvorsorgekampagne usw.). Fragen des Lebenszyklus lassen sich
mit den HFCS-Daten nicht beantworten. Kohorteneffekte werden von Quer-
schnittsdaten unterschätzt, weil Vermögende länger leben, was in der Er-
hebung zu einem Selektionsbias zu reicheren älteren Haushalten führt.

354

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3



Abbildung 7: Haushaltsgruppen nach Alter der Personen und Anteil
am Nettovermögen

Quelle: HFCS Austria.

Wir wollen im Folgenden klären, ob jene Haushalte, die selbst geerbt
haben, auch jene sind, die im Ruhestand noch über relativ hohe Vermö-
gen verfügen, die dann auch an Nachkommen weitergegeben werden
können. Dazu berechnen wir sowohl den Anteil der einzelnen Haushalts-
gruppen, aufgeschlüsselt nach Erben und Nicht-Erben, sowie deren Anteil
am gesamten Nettovermögen.

Tabelle 1 zeigt den Anteil am Nettovermögen und den Anteil der Grup-
pe an der gesamten Haushaltspopulation. So wird ein über- bzw. unter-
proportionales Nettovermögen sichtbar. Ein Relationswert von eins ent-
spräche einem zur Größe der Gruppe genau proportionalen Nettover-
mögen.

Abbildung 8 illustriert dies grafisch. Die Erbenhaushalte in allen Haus-
haltskategorien halten einen deutlich überproportionalen Anteil am Netto-
vermögen, während die Haushalte, in denen nicht geerbt wurde, einen
deutlich unterproportionalen Anteil halten. Besonders ausgeprägt ist die-
ser Unterschied bei jüngeren Haushalten, da junge Erben relativ zu etwa
Gleichaltrigen durch die Erbschaft zu überdurchschnittlich viel Vermögen
gelangen. Aber auch für die älteren Haushaltsgruppen, in denen kaum
noch Erbschaften zu erwarten sind, gilt, dass Erbenhaushalte relativ zu
Haushalten, die nicht geerbt haben, deutlich mehr Vermögen halten und
bis in die älteste Gruppe sogar über ein überproportionales Nettovermö-
gen in Bezug auf ihre Gruppengröße verfügen (Relation 1). Nicht-Erben
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verfügen hingegen in jeder Alterskategorie über deutlich unterproportiona-
le Nettovermögensanteile (jeweils 0,61).

Tabelle 1: Anteil der Haushaltsgruppen an Haushaltspopulation
und Nettovermögen nach Erben

Anteil an der
Haushalts-
population

Anteil am
Nettovermögen

unter 60-Jährige im Haushalt
nicht geerbt 47,2 28,4

geerbt 25,0 49,9

alle Personen im Haushalt über 60, aber nicht alle über 70
nicht geerbt 8,7 5,2

geerbt 5,7 7,0

alle Personen im Haushalt über 70, aber nicht alle über 80
nicht geerbt 5,7 3,1

geerbt 3,4 4,0

alle Personen im Haushalt über 80
nicht geerbt 3,0 1,1

geerbt 1,3 1,3

Gesamt 100,0 100,0

Quelle: HFCS Austria 2010. OeNB.

Abbildung 8: Anteil am gesamten Nettovermögen relativ zum Anteil
an der Haushaltspopulation

Quelle: HFCS Austria.
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6. Schlussfolgerungen

In diesem Artikel haben wir uns mit drei Fragestellungen zu den Erb-
schaftsdaten des HFCS Austria 2010 beschäftigt:

ii(i) Ein Großteil der Befragten meint, dass Menschen durch Erben reich
werden. Und viele empfinden es als ungerecht, wenn Erben allein
aus ihren Erbschaften gesellschaftliche Vorteile erwachsen. Doch
die Erben selbst beurteilen dies weniger kritisch. Mag sein, dass sie
die eigenen Privilegien verdrängen, mag sein, dass sie andere Wer-
te (z. B. Familienwerte) in den Vordergrund stellen. Jedenfalls gilt:
Wer erbt, wird dies nicht unbedingt als unverdientes Vermögen ver-
stehen. Erbschaften verletzen zwar das Leistungsprinzip, doch dies
muss noch nicht mit Gerechtigkeitsüberzeugungen von Menschen
kollidieren, denn das subjektive Gerechtigkeitsempfinden kann sich
höchst widersprüchlich zusammensetzen.

Außer Acht gelassen wurden in diesem Artikel etwa Fragen nach
einer gerechten Aufteilung des Erbes innerhalb der Familie oder der
Bedeutung von Affekten und Emotionen beim Erben.11 Doch gerade
Geschwisterkonflikte beim Erben und Emotionen zu wahrgenomme-
nen Ungerechtigkeiten beim Erben können soziale Themen überla-
gern oder kontrastieren. Ungerecht behandelt fühlen sich viele, ohne
je gesellschaftliche Gerechtigkeitsprinzipien anzustreben. Aber bei
einer sozial gerechten Erbschaftssteuer ginge es fundamental um
das Aufbrechen sozialer Verkrustungen über Generationen. Im 18.
Jahrhundert waren dies die Privilegien des Adels. Heute sind es Pri-
vilegien einer Geldaristokratie, welche zu einer dynastischen Vermö-
genskonzentration führen und demokratische Institutionen untergra-
ben. Gerechtigkeit ist hierbei keine unumstrittene theoretische Refe-
renz, und dies erschwert eine vernünftige Debatte zu einer Erb-
schaftssteuer.

i(ii) Während vermögende Haushalte häufiger und auch größere Sum-
men geerbt haben, bleiben ihre Erbschaften relativ zu ihrem Vermö-
gen bescheiden. Dies bedeutet nicht, dass das Erben ohnehin nicht
so wichtig ist, sondern dass die vielen anderen Unterstützungen rei-
cher Eltern – „gifts are an upper-class phenomen“ (Arrondell) – nicht
vergessen werden dürfen. Die Vermögensverteilung – gemessen an
den üblichen Verteilungsmaßzahlen – kann durch das Erben in einer
Generation tendenziell sogar gleicher werden. Obwohl die Abstände
zwischen Reichen und Armen absolut größer werden, können sie
sich relativ zum Vermögen verringern. Erbschaften stellen zudem
nur einen kleinen Teil aller Transfers zwischen Generationen dar.
Die Weitergabefunktion von Vermögen bleibt auf vermögende Haus-
halte konzentriert.
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(iii) Die HFCS-Erbschaftsdaten belegen eine starke dynastische Bedeu-
tung des Erbens. Jene Haushalte, die selbst geerbt haben, verfügen
über einen deutlich überproportionalen Anteil am Nettovermögen.
Das eine Drittel der Erben verfügt über fast zwei Drittel des gesam-
ten Vermögens. Die Erben sind jene, die viel weitervererben und so
die Vermögenskonzentration vorantreiben. Dem Matthäus-Effekt
entsprechend gilt: Wer hat, dem wird gegeben. Wer mit Vorteilen ins
Leben startet, kann mit weiteren Privilegien rechnen.

Emanzipatorische Erbschaftssteuerideen werden nicht in die Familien-
falle tappen und das Vererben in der Familie über höhere Freibeträge oder
niedrigere Steuersätze besserstellen. Denn dies würde vermögende Fa-
milien unter dem ideologischen Deckmantel der Familienwerte privilegie-
ren. Die Klassenspezifika des Erbgeschehens sind evident.

Anmerkungen
1 Private Meinung der Autoren.
2 Siehe Marterbauer, Schürz (2007).
3 Cunliffe, Erreygers (2012).
4 Beckert (2013).
5 Siehe www.hfcs.at.
6 Schürz (2007), Fessler et al. (2010).
7 Kohli et al. (2006), Stutz et al. (2006), Szydlik (2004).
8 Slemrod und Kopczuk (2000).
9 Ein weiterer Grund ist der measurement error und der daraus resultierende „attenuation

bias“. In den HFCS-Daten wird bei einer Regression der Erbschaftswerte auf das Ver-
mögen ein Koeffizient kleiner als 1, aber größer als 0 geschätzt. Das heißt, die Erbschaf-
ten steigen mit dem Vermögen, aber der Wert der Erbschaften in Relation zum Vermö-
gen sinkt mit steigendem Vermögen. Auch wenn durch entsprechende IV-Methoden
Vermögen instrumentiert wird, um dem Problem des attenuation bias entgegenzuwir-
ken, bleibt der Koeffizient dennoch stabil kleiner als 1.

10 Arrondell et al. (1997).
11 Schürz (2013).
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Zusammenfassung

Die Vererbung von Vermögen ist entscheidend für die Reproduktion sozialer Ungleich-
heit. Auf Basis von Daten des „Household Finance and Consumption Survey“ beschäftigt
sich dieser Artikel mit dem Erbgeschehen in Österreich. Wahrnehmungen zum Erben,
Häufigkeit und Umfang des Erbens sowie seine dynastische Bedeutung werden behandelt.
Generell wird in der Bevölkerung demnach eine aus dem Erben resultierende gesellschaft-
lich bevorzugte Stellung abgelehnt. Innerhalb der Gruppe der Erben wird die Besserstel-
lung aber tendenziell eher für gerechtfertigt gehalten. Je vermögender Haushalte sind,
desto häufiger haben sie auch schon etwas geerbt. Bei den Erben liegt der Mittelwert des
Nettovermögens bei rund 460.000 D und ist damit fast dreimal so hoch wie jener der Nicht-
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Erben (rund 160.000 D). Die 35% Erbenhaushalte verfügen über mehr als 62% des gesam-
ten Nettovermögens. Die Erben sind jene, die viel weitervererben und so die Vermögens-
konzentration vorantreiben.
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Zur geschlechtsspezifischen
Intrahaushaltsverteilung

von Entscheidungsmacht in Europa
Katharina Mader, Alyssa Schneebaum

Ehemann: „Ich mache die wichtigen Entscheidungen, sie den Rest“
(Woolley, Marshall [1994] 426, Fußnote 9)

1. Einleitung

Die ökonomische Disziplin wird oft als jene Disziplin bezeichnet, die sich
mit der Verteilung von knappen Ressourcen auseinandersetzt. Angesichts
dieser sehr breiten Definition lassen ökonomische Analysen bislang je-
doch die Verteilung von Ressourcen in einigen Institutionen völlig unbe-
achtet: Haushalte bzw. Familien müssen zwar regelmäßig Entscheidun-
gen über ihre Ressourcen treffen, der Entscheidungsfindungsprozess in-
nerhalb von Haushalten findet jedoch kaum bzw. keine Beachtung in der
Ökonomie. Der Haushalt ist eine „Black Box“, nicht nur in Bezug auf Ent-
scheidungsfindungsprozesse, sondern auch in Bezug auf individuelle Prä-
ferenzen einzelner Haushaltsmitglieder und die Rolle von Geschlecht und
Geschlechterverhältnissen in Entscheidungsprozessen. In letzter Zeit
wurden in der feministischen Ökonomie – vor allem quantitativ deskriptive
sowie qualitative – Studien forciert, die begannen, Intrahaushaltsentschei-
dungsprozesse und die Verteilung von Entscheidungsmacht zu untersu-
chen: So haben beispielsweise Dema-Moreno (2009) die Entscheidungs-
findung von spanischen Paaren, Lyngstad et al. (2011) jene von norwegi-
schen Paaren, Mader et al. (2012) die geschlechtsspezifische Verteilung
von Einkommen und Entscheidungsmacht in Österreich und Sikorski/
Kuchler (2012) die finanziellen Entscheidungsprozesse in Deutschland
untersucht.

Es gibt dennoch bislang noch keine großräumige, jedenfalls aber keine
überregionalen Untersuchungen darüber, wie finanzielle Entscheidungen
in Haushalten getätigt werden und welche Faktoren vor allem die Ent-
scheidungsmacht von Frauen innerhalb eines Haushaltes beeinflussen.
Wie Ressourcenkontrolle und Macht im Haushalt verteilt sind und welche
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individuellen und paarbezogenen soziodemografischen Merkmale Intra-
haushaltsentscheidungsprozesse beeinflussen, war bislang unerforscht.

Der vorliegende Beitrag untersucht auf Basis von europaweiten Befra-
gungsdaten zu Entscheidungen in Haushalten, welche individuellen und
paar- bzw. haushaltsbezogenen Charakteristika bestimmend dafür sind,
wie Entscheidungen im Haushalt getroffen werden. Hierfür ermöglicht das
Sondermodul zum „European Union Survey on Income and Living Condi-
tions“ (EU-SILC) zur Intrahaushaltsverteilung von Ressourcen erstmals
Einblicke in die Entscheidungsprozesse und Allokation finanzieller Res-
sourcen innerhalb von Haushalten. Der Haushalt erscheint uns dabei des-
halb so wichtig, weil er sowohl materialistische als auch ideologische
Aspekte hinsichtlich der Konstruktion von Geschlechterverhältnissen zum
Ausdruck bringt. Er ist dabei nicht nur Spiegelbild der Geschlechterver-
hältnisse, sondern gleichzeitig auch der Ort, an dem diese konstruiert wer-
den, unter anderem über die geschlechtlichen Arbeitsteilung und die un-
terschiedliche Verteilung von Ressourcen. So werden Frauen und
Männern zumeist unterschiedliche Zuständigkeiten für unterschiedliche
Haushaltsentscheidungen zugeschrieben. Einen Erklärungsansatz hierfür
bietet der Begriff „Gender“, denn Gender schreibt Frauen und Männern
unterschiedliche soziale und ökonomische Rollen zum Beispiel als Er-
werbsarbeitskräfte, als Familienmitglieder und als Gesellschaftsmitglieder
zu. Mit dem Begriff Gender wurde ein feministisches Instrument geschaf-
fen, anhand dessen Rollenzuschreibungen aufgrund biologischer Fakto-
ren zurückgewiesen werden können. Der Begriff ermöglicht eine Unter-
scheidung zwischen dem „biologischen Geschlecht“ – „Sex“ – und dem
„sozialen Geschlecht“ – „Gender“. Diese Unterscheidung impliziert, dass
das soziale Geschlecht ein kulturelles, historisches, gesellschaftliches
und ideologisches Konstrukt ist, das die ökonomischen Ergebnisse für
Frauen und Männer beschreiben kann.1 Dementsprechend muss auch die
gängige ökonomische Annahme, dass Ressourcen im Haushalt gleichver-
teilt sind und somit alle Haushaltsmitglieder an Entscheidungen und am
Lebensstandard im gleichen Ausmaß teilhaben, zurückgewiesen werden.

Der vorliegende Beitrag soll die Lücke in der Literatur zur Ökonomie von
Haushalten füllen, indem ein multivariater Ansatz gewählt wurde, mit dem
wir finanzielle Haushaltsentscheidungen innerhalb und quer über europäi-
sche Länder untersuchen. Dabei findet die Rolle von Gender und Ge-
schlechterverhältnissen in Bezug auf die Verteilung von Entscheidungs-
macht wesentliche Berücksichtigung. Augenmerk legen wir zudem auf die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb Europas, denn wir gehen
davon aus, dass auch die rechtlichen, sozialen und ökonomischen Rah-
menbedingungen in unterschiedlichen Ländern Auswirkungen auf die Ver-
teilung von Entscheidungsmacht in Haushalten haben.

Aufbauend auf einem Überblick über existierende ökonomische Kon-
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zeptualisierungen von Intrahaushaltsentscheidungsfindung in Kapitel 2,
diskutieren wir unsere spezifischen Hypothesen in Kapitel 3. Kapitel 4 be-
schreibt die Daten und Methoden, die in der empirischen Analyse verwen-
det werden. Das vorletzte Kapitel stellt unsere Ergebnisse dar, und das
abschließende Kapitel diskutiert die Implikationen der Erkenntnisse.

2. Ökonomische Konzeptualisierungen
der Intrahaushaltsentscheidungsfindung

2.1 Neoklassische Modelle der Intrahaushaltsverteilung

Bis vor Kurzem behandelten ÖkonomInnen den Haushalt, als ob die in-
dividuellen Nutzenfunktionen der einzelnen Familienmitglieder konvergie-
ren, und nahmen an, dass Haushalte eine einzige einheitliche Nutzenfunk-
tion und eine gemeinsame Budgetbeschränkung haben. Traditionelle
ökonomische Modelle zu Entscheidungsfindung und Verhalten in Haus-
halten gehen also davon aus, dass alle Familienmitglieder so agieren,
dass sie eine einzige Nutzenfunktion maximieren. Daher ignorieren diese
Modelle auch die Intrahaushaltsverteilung von Macht und Ressourcen
weitgehend.

Samuelsons (1956) Konsensmodell bot die erste formale Begründung
für diese Vernachlässigung: In seinem Model wird der Haushalt als eine
Einheit definiert, in der sich alle Familienmitglieder nach der gemeinsamen
Familiennutzenfunktion verhalten. Beckers (1981) Haushaltsmodell, das
weitgehend zum ökonomischen Standardmodel für Verteilung in Haushal-
ten wurde, stützt sich auf die Vorstellung von Altruismus, auf Basis dessen
individuelle Präferenzen zu einer einzige Nutzenfunktion zusammenge-
fasst werden: Denn in jeder Familie gibt es ein altruistisches Individuum,
den Ehemann, Vater oder Patriarchen, dessen Präferenzen seine Sorge
um die Wohlfahrt der Familie widerspiegeln. Entsprechend versucht er
stellvertretend für seine Familie seine Nutzenfunktion zu maximieren,
womit Beckers Modellannahmen mit jenen des Konsensmodells überein-
stimmen. Die Schlüsselelemente dieser beiden Modelle sind die Behand-
lung von Einkommen als gemeinsames Haushaltseinkommen und die
Annahme, dass die Heterogenität der individuellen Präferenzen und auto-
nome Kontrolle über das Einkommen unwesentlich sind.2

In den letzten zwei Jahrzehnten gelangten zunehmend die (manchmal
konfliktbeladen) Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb des Haus-
halts ins Blickfeld.3 Dies wurde vor allem von dem methodologischen Ar-
gument unterstützt, dass Individuen anstatt von Haushalten Präferenzen
haben und damit die Vorstellung einer einzigen Nutzenfunktion für einen
Haushalt übermäßig restriktiv sei. Außerdem zeigte auch die wachsende
empirische Evidenz, dass das traditionelle Modell der Realität nicht stand-
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hält.4 Feministische ÖkonomInnen kritisierten das traditionelle Modell vor-
rangig aufgrund seiner „tendency to justify discriminatory allocational out-
comes on the grounds of economic rationality“,5 was bedeutet, dass die
Modelle ungleiche Verteilungen von Macht in einem Haushalt als zulässig,
ja sogar gewünscht sehen.

2.2 Aushandlungsmodelle

Ökonomische Macht und Verhandlungsmacht als wesentliche Charak-
teristika von Entscheidungsfindung im Haushalt wurden von Man-
ser/Brown (1980) und McElroy/Horney (1981) eingeführt. Sie schlugen
Nash-Bargaining-Modelle von Ehe und Haushaltsverhalten vor, wobei
Ehe als ein kooperatives Spiel behandelt wird, in dem die Eheleute eine
Nutzenfunktion und einen Drohpunkt haben. Ihre konfliktreiche Interessen
und Präferenzen werden durch Nash- oder andere ähnliche explizite Aus-
handlungslösungen beseitigt. Die Ergebnisse der Ressourcenverteilung
innerhalb des Haushaltes variieren systematisch aufgrund der jeweiligen
Verhandlungsmacht der einzelnen Haushaltsmitglieder. Die Verhand-
lungsmacht wird wesentlich durch den Zugang zu Ressourcen außerhalb
des Haushaltes bestimmt – also vor allem durch Erwerbsarbeits- und
Nicht-Erwerbsarbeitseinkommen, wie Transferzahlungen. Der Drohpunkt
wird als das Ergebnis definiert, das auftritt, wenn keine Übereinstimmung
erlangt wird. Spezifiziert wird dieser Drohpunkt zumeist als Wert einer
Scheidung6 oder alternativ als ein nicht-kooperatives Gleichgewicht inner-
halb der Ehe. Der Drohpunkt „Scheidung“ hängt dabei wesentlich von sei-
nem „Preis“ ab, vom individuellen Einkommen der Eheleute sowie von ex-
ternen Bedingungen, sogenannten „extra-household environmental
parameters“ ab, beispielsweise von der Frauen-Männer-Relation am Hei-
ratsmarkt, von rechtlichen und politischen Regulierungen und Begünsti-
gungen von Ehe und Scheidung sowie sozialen und religiösen Normen
und Traditionen. Kooperative Aushandlungsmodelle basieren auf der An-
nahme, dass die Ressourcenverteilung im Gleichgewicht Pareto-optimal
ist und fokussieren auf die Formierung von Koalitionen und die Verteilung
des Nutzens von Kooperationen.

Lundberg/Pollak (1993) entwickelten das „separate spheres bargaining
model“, indem sie den Drohpunkt als innerhalb einer Ehe und nicht wie
bislang als außerhalb, als Scheidung, definierten. Wenn ein Paar seine
Differenzen durch Nash-Aushandlungsprozesse beseitigt, ist die Alternati-
ve zu einer Übereinstimmung ein „inefficient non-cooperative equilibrium
within marriage“.7 Dabei stellt jedes Haushaltsmitglied freiwillig „öffentli-
che Güter“ für den Haushalt unter Berücksichtigung der Aktionen des/der
Partner/in sowie der Annahme der Nutzenmaximierung zur Verfügung.
Diese Bereitstellung von Gütern ist geschlechtsspezifisch ausdifferen-
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ziert, die Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit im Haushalt ba-
siert auf sozial anerkannten und sanktionierten Geschlechterrollen, die in
diesem Modell explizit kein Resultat von Verhandlungen sind, jedoch aber
den Drohpunkt darstellen, von dem aus verhandelt wird. Verhandlungs-
macht und Ergebnis der Verhandlungen hängen von dem Drohpunkt und
dem Einkommen ab, das die Partnerin/der Partner kontrolliert, wenn dies
den Drohpunkt beeinflusst. Dementsprechend haben öffentliche Politiken
wie Steuer- oder Transfergestaltungen wesentliche Effekte auf die Res-
sourcenverteilung innerhalb von Haushalten.

Die feministische Kritik an diesen Modellen entwickelte sich vor allem
aufgrund der Annahme, dass diese Individuen als symmetrisch bezüglich
ihrer Rollen in dem Aushandlungsprozessen behandeln, was problema-
tisch ist, weil dies kein Licht auf die tatsächlichen Prozesse wirft.8 Abgese-
hen davon werden die Annahmen der Modelle – ähnlich der Modelle von
Samuelson und Becker – als zu restriktiv erachtet, vor allem im Hinblick
auf die Annahmen der vollständigen und symmetrischen Information aller
Haushaltsmitglieder, der vollständig erzwingbaren Vereinbarungen und
der Paretoeffizienz der Ressourcenallokation.

Dementsprechend stieg das Interesse an nicht-kooperativen Ansätzen.
Diese gehen nicht davon aus, dass ein Paar bindende und kostenlos voll-
ziehbare Vereinbarungen eingeht, die mit den Strategien, die sich der/die
jeweilige Partner/in ausgesucht hat, korrespondieren. Vielmehr basiert die
Behandlung von Haushalten als nicht-kooperative Einheiten auf drei
Merkmalen: asymmetrische Information, Vollziehbarkeitsprobleme und
Ineffizienzen. Obgleich die meisten nicht-kooperativen Modelle nicht voll-
ständig nicht-kooperativ sind, sondern zumeist durch einen zweiphasigen
Entscheidungsfindungsprozess, der sowohl kooperative als auch nicht-
kooperative Spielelemente enthält, charakterisiert sind, können im Groben
drei Varianten identifiziert werden:

Erstens die Cournot-Nash-Modelle, in denen die Haushaltsmitglieder
Entscheidungen über ihre individuellen finanziellen Ausgaben treffen und
dabei das Verhalten des/der Partner/in als gegeben annehmen; die Er-
gebnisse dieser Modelle zeigen, dass die Ausgaben eines Haushalts stark
danach variieren, wer im Haushalt ein Erwerbseinkommen bezieht und/
oder Transferzahlungen erhält.9

Zweitens die Modelle, die die Echtzeit-Dimension von Aushandlungen
ebenso wie Diskontraten berücksichtigen und zeigen, dass Intrahaus-
haltsungleichverteilung von Macht vor allem aufgrund der gesamten
Haushaltsressourcen variiert.10

Drittens die Prinzipal-Agent-Modelle, die Familien analog zu Arbeitneh-
mer-Arbeitgeber-Beziehungen behandeln, bei denen ein/e Partner/in den
Vorteil hat, die Ressourcenallokation des Haushaltes zu beeinflussen, da
er oder sie über Eigentumsrechte der Produktionsmittel verfügt.11
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Grundsätzlich interpretieren Aushandlungsmodelle die Allokation von
Ressourcen eines Haushalts als Ergebnisse von Aushandlungsprozes-
sen. Diese Aushandlungsperspektive ermöglicht es, zwischen der Kon-
trolle über Güter und Leistungen, die auf sozialen Normen und Gewohn-
heiten basiert und der Verteilung von Ressourcen durch Auseinanderset-
zungen und Verhandlungen zu unterscheiden. Die Theorien variieren vor-
rangig in ihren Hypothesen, worin sich Verhandlungsmacht begründet,
betonen aber im Allgemeinen ihre materielle Basis, wie beispielsweise die
Höhe des Erwerbsarbeitseinkommen oder die Kontrolle über Ressour-
cen.12 Aushandlungsmodelle ermöglichen damit eine Alternative zur he-
gemonialen Annahme einer einzigen Nutzenfunktion für einen Haushalt,
indem sie Konflikte, Kooperationen, Austausch und Verhandlungen inner-
halb des Haushalts berücksichtigen und deren Effekte auf die Allokation
von Ressourcen eines Haushaltes analysieren. Obgleich nicht-koopera-
tive Aushandlungsmodelle weniger agnostisch sind und unterschiedliche
Aspekte wie beispielsweise das soziale Geschlecht der Akteure berück-
sichtigen, argumentieren FeministInnen die Notwendigkeit „to move to-
ward a less restrictive formulation which incorporates qualitative aspects
and greater complexity“.13 Das Ziel feministischer ÖkonomInnen ist es, die
Rolle sozialer Normen vermehrt in die Analyse von Intrahaushaltsent-
scheidungsprozessen einzubeziehen, um Erklärungen zu erarbeiten,
„how changing norms affect microeconomic resource allocation and how
intra-household resource allocation itself – and the strategic interaction
that determines it – reinforces and challenges prevailing social norms“.14

Die Hauptforschungsfragen feministischer ÖkonomInnen sind dement-
sprechend: Wie wird die Verhandlungsmacht innerhalb von Haushalten
bestimmt? Wie beeinflussen soziale Normen die Verhandlungsmacht?
Und welche Interdependenzen gibt es zwischen Intrahaushaltsaushand-
lungen und Aushandlungen am Markt, der Gemeinschaft oder des Staa-
tes?15

2.3 Kooperative Konflikte

Während Aushandlungsmodelle, wie bereits erwähnt, Intrahaushaltsun-
gleichverteilung von Macht vorrangig über die Verteilung von Ressourcen
erklären und auf deren materielle Basis fokussieren, soll Sens Capability-
Ansatz hauptsächlich die Möglichkeiten der einzelnen Haushaltsmitglie-
der evaluieren. Der Ansatz ermöglicht dabei den Fokus auf Macht und Ge-
schlechterverhältnisse zu legen und ist daher äußerst attraktiv für feminis-
tische Analysen von Aushandlungsprozessen in einem Haushalt. Für die
Analyse sind zwei Faktoren wesentlich, die die Verhandlungsmacht einer
Person bestimmen:

Erstens Ausstattungen (sogenannte „endowments“), die zusammenfas-
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sen, was eine Person besitzt – ihre Arbeitskraft, Ressourcen und Einkom-
men.

Zweitens, Tauschberechtigungen („exchange entitlement mapping“)
umfassen alle wirtschaftlichen Möglichkeiten, die einem Individuum bei
gegebenem Eigentumsbündel für den Konsum offenstehen, beispielswei-
se Produktion oder Handel.

Drittens umfasst sein Ansatz zur Erklärung von Intrahaushaltsungleich-
verteilung ein Set an richtungsweisenden Merkmalen wie das „breakdown
well-being“, die wahrgenommenen Interessen („perceived interests“) und
die gefühlten Beiträge („perceived contributions“). Das „breakdown well-
being“ beschreibt die Stärke oder die Verwundbarkeit einer Person im
Aushandlungsprozess. Die wahrgenommen Interessen bezeichnen den
Wert, den eine Person seinem/ihrem Wohlergehen beimisst. Über die ge-
fühlten Beiträge zum Haushalt erklärt Sen, wie wesentlich und relevant
eine Person sein/ihr Eigeninteresse im Zuge einer Aushandlung ein-
schätzt. „Given other things if in the accounting of the respective outco-
mes, a person was perceived as making a larger contribution to the overall
opulence of the group, the collusive solution, if different, would be more fa-
vorable to that person.“16

Sen argumentiert, dass Frauen ihre Eigeninteressen oftmals weniger
wichtig nehmen, da ihre Identitäten eng mit den Interessen und dem Wohl-
ergehen des Haushaltes bzw. der Familie verknüpft sind. Dieses Überlap-
pen von persönlichen und Familieninteressen erhält die ungleiche Intra-
haushaltsverteilung von Entscheidungsmacht und Ressourcen. Außer-
dem verstärkt die systematische Minderwertschätzung von Beiträgen zum
Haushalt und Bedürfnissen von Frauen die geschlechtsspezifische Depri-
vation in Haushalten: Frauen haben weniger Entscheidungsmacht, weil
ihre Beiträge zum Haushalt weniger wertgeschätzt werden als jene von
Männern. Gleichzeitig wird durch diese Wahrnehmungen auch die Ent-
scheidungsmacht von Frauen außerhalb des Haushaltes definiert und
weist ihnen die Rolle als Zusatzverdienerin rein auf Basis ihres Ge-
schlechts zu. Dies wiederrum reduziert die Entscheidungsmacht von
Frauen im Haushalt und führt zu einer Minderwertschätzung ihrer Bedürf-
nisse sowie im Besonderen ihrer Beiträge zum Haushalt.17

2.4 Determinanten der Verhandlungsmacht von Frauen

Abgesehen von diesen vielfältigen Ansätzen zur Erklärung von Intra-
haushaltsverhandlungsprozessen, kritisieren feministische ÖkonomIn-
nen, dass Haushalte nach wie vor eine Art „Black Box“ in Bezug auf indivi-
duelle Präferenzen und die Rolle von Geschlecht und Geschlechterver-
hältnissen in Entscheidungsprozessen sind. Wie bereits herausgearbei-
tet, werden Individuen und Familien oftmals gleichgesetzt. Dies basiert auf
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den Annahmen, dass Paare ihre Einkommen bündeln oder dass sie glei-
che Nutzenanteile haben, sowie auf der Annahme, dass es keine Unge-
rechtigkeiten in Haushalten gibt. Intrahaushaltsungleichverteilungen
wurden zu einem großen Teil auch deshalb ignoriert, weil die Familie bzw.
der Haushalt als private und nicht ökonomische Angelegenheit wahrge-
nommen wird.18 Diese Standardannahmen erweisen sich jedoch in der
Empirie als unrealistisch.19 Feministische Ökonominnen sehen es daher
als wesentlich an, diese vermeintlich „private“ Sphäre in den Mittelpunkt
zu rücken, um zu zeigen, wie deren Funktionieren die ökonomischen
Schlüsselvariablen wie Ausgaben, Arbeitskräfteangebot oder Humankapi-
talformation beeinflusst.20

Um ein besseres Bild von Haushalten – vor allem hinsichtlich ihrer Be-
deutung für die Ökonomie – zeichnen zu können, ist es nötig, die den
Haushalten inhärente Komplexität als gleichzeitige Produktions-, Kon-
sumtions-, Investitions- und Reproduktionseinheit sowie als Einheiten der
zwischenmenschlichen Zusammengehörigkeit zu erfassen. Diese Kom-
plexität erhöht sich durch die unterschiedlichen und variierenden Präfe-
renzen und Interessen der einzelnen Familienmitglieder sowie deren un-
terschiedliche Möglichkeiten, ihre Präferenzen und Interessen durchzu-
setzen. Daher ist der Haushalt aus einer feministischen Perspektive nicht
nur als Ort der Entscheidungsfindung zu betrachten, sondern auch als Ort
der Entstehung und Verfestigung von Verteilungs(un)gerechtigkeit zu ver-
stehen.21

Feministisch heißt dementsprechend im Kontext der Intrahaushaltsver-
teilung, dass Haushaltsmitglieder nicht als unabhängige Individuen be-
trachtet werden können, sondern dass ihr (soziales) Geschlecht die we-
sentliche strukturierende Kategorie ist. Feministische Analysen, die
herausfinden wollen, wer warum wie viel Entscheidungsmacht und Res-
sourcen innerhalb eines Haushaltes zur Verfügung hat, müssen demge-
mäß die „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ der Haushaltsmitglieder in den
Blick rücken. Soziale Normen sind von großer Bedeutung, denn sie defi-
nieren wesentlich, wie sich Haushaltsmitglieder verhalten. Die soziale und
kulturelle Konstriktion von vermeintlich angemessenen männlichen und
weiblichen Verhalten beeinflusst deren Entscheidungsmacht im Haus-
halt.22

Die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der Entscheidungsfin-
dung können jedoch zumeist nicht gänzlich eindeutig identifiziert werden:
„The actual process of shopping and deciding whether broccoli or cauliflo-
wer is the best buy is a routine, time consuming and occasionally tedious
task. If there are inequalities between spouses, one manifestation of the
inequality may be that the more powerful spouse is able to delegate the
more tiresome aspects of shopping while maintaining control over deci-
sions.“23 Dies wird auch als Inszenierungsmacht („orchestration power“)
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beschrieben. Hierbei verfügt ein Teil des Paares über die Macht, wichtige
und unregelmäßige Entscheidungen, die die wesentlichen Charakteristika
des Haushaltes ausmachen, selbst zu treffen und unwichtige, zeitaufwän-
dige und tägliche Entscheidungen an die zweite Person zu delegieren. Ab-
gesehen davon zeigt sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung auch
bei der Entscheidungsfindung: Ausgaben für Essen, Haushaltsartikel,
Kleidung oder Geschenke erweist sich oftmals als Frauenaufgabe, wäh-
rend finanzielle Entscheidungen wie die über Versicherungen oder Kredite
typisch männliche Aufgaben sind.24

Bislang konnte auch von feministischer Seite noch nicht klar herausge-
arbeitet werden, wie (finanzielle) Entscheidungen in der „Black Box“ Haus-
halt tatsächlich vor sich gehen und wer warum wie viel Entscheidungs-
macht hat. Entscheidungsmacht aus einer feministischen Perspektive
umfasst jedenfalls aber eine Reihe von Faktoren: „some quantifiable, such
as individual economic asset, others less so, such as communal/external
support systems or social norms and institutions, or perceptions about
contributions and needs“.25

3. Empirische Betrachtungen der Entscheidungsmacht
innerhalb von Haushalten: Hypothesen

Wie die Aushandlungsmodelle gezeigt haben, wird die Entscheidungs-
macht einer Person traditionellerweise über ihre Ressourcen gemessen:
ihre (bezahlte) Arbeitskraft, Erwerbs- und Nichterwerbseinkommen,
Transferzahlungen und ihr Vermögen. Auch der Bildungsabschluss einer
Person kann als eine Ressource angesehen werden, die zu ihrer Ent-
scheidungsmacht beiträgt.26 Sen (1990) fokussierte beispielsweise auf die
Erwerbsbeteiligung von Frauen und Alphabetisierung, da er beides als die
wesentlichen Mittel zur Stärkung der Entscheidungsmacht von Frauen in-
nerhalb des Haushaltes sah. Andere, wie beispielsweise Osmani (2007),
beobachteten die Entscheidungsmacht von Mikrokreditnehmerinnen in
Bangladesch anhand der folgenden Indikatoren: Besitz (Vermögen und
Landbesitz), Alter, Ausbildungsgrad und Anzahl der Kinder. Eine der um-
fangreichsten Arbeiten zu möglichen Indikatoren, um weibliche Entschei-
dungsmacht in Ländern des Südens zu beobachten und zu messen, dis-
kutiert die Rolle von Einkommen und Beschäftigung (Erwerbs- und Nicht-
erwerbseinkommen, Beschäftigungsstatus, Migrationsstatus), Besitz
(derzeitiges Vermögen, ebenso wie das Vermögen, das in die Ehe ge-
bracht wurde), Humankapital (Ausbildung) im Rahmen von Intrahaus-
haltsentscheidungsfindung, aber auch die Rolle von Wissen und Einstel-
lungen (über Gesetze, Möglichkeiten, Rolle von Frauen, soziale Rollen
etc.).27
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Wir verwenden die existierende Literatur zu möglichen Determinanten
der Verhandlungsmacht von Frauen in Haushalten, um die folgenden Hy-
pothesen zu Entscheidungsmacht in Europa zu formulieren und im An-
schluss formal zu testen.

Unsere erste Hypothese basiert auf Theorien betreffend die Konstrukti-
on des sozialen Geschlechts, die oben beschrieben wurden, und auf den
zugehörigen Arbeiten zu Spanien von Dema-Mareno (2009): Die Autorin
kommt zu dem Ergebnis, dass viele Entscheidungen im Haushalt nicht Er-
gebnis von tatsächlichen Aushandlungen sind, sondern vielmehr spontan
entwickelt werden, Resultat von täglicher Praxis sind und vor allem we-
sentlich von sozialen Normen strukturiert werden. Frauen und Männer
übernehmen demgemäß zumeist unterschiedliche Zuständigkeiten für
unterschiedliche Haushaltsentscheidungen, vor allem aufgrund von Ge-
schlechterzuschreibungen. Geschlechternormen schreiben dabei Frauen
vor allem die Haushalts- und Care-Tätigkeiten zu. Dies spiegelt sich auch
in den Zuständigkeiten bei der Entscheidungsfindung wider. Zusätzlich
dazu tendieren Frauen eher dazu, ihre eigenen Interessen hinter die des
Haushaltes bzw. der Familie zurückzustellen. Dementsprechend lautet
unsere erste zu testende Hypothese: Entscheidungen über Ausgaben un-
terscheiden sich stark nach Geschlecht. Männer und Frauen spielen un-
terschiedliche Rollen, und diese Rollen beeinflussen wesentlich die ge-
schlechtliche Strukturierung der Entscheidungsprozesse im Haushalt.

Zweitens zeigt Dema-Moreno, dass die Korrelation zwischen Erwerbsar-
beitseinkommen und Entscheidungsmacht nicht immer valide ist. Wäh-
rend Aushandlungsmodelle zumeist davon ausgehen, dass die Entschei-
dungen und Entscheidungsmacht stark von den finanziellen Ressourcen,
die jede/r Partner/in kontrolliert, abhängen, zeigen Länderstudien, dass
Frauen, die weniger Einkommen zur Verfügung haben, zwar weniger Ent-
scheidungsmacht haben, im Umkehrfall jedoch höhere Einkommen von
Frauen ihnen mehr Entscheidungsmacht garantieren.28 Wir gehen daher
davon aus, dass der Zusammenhang zwischen höherem Erwerbsarbeits-
einkommen und mehr Entscheidungsmacht nicht immer stichhaltig ist und
testen die Hypothese, dass ein hohes absolutes Einkommen sowie eine
höheres relatives Einkommen im Vergleich zu ihrem Partner die Entschei-
dungsmacht von Frauen erhöht.

Lyngstad et al. (2011) haben drittens gezeigt, dass Bildung einen we-
sentlichen Unterschied für Entscheidungsfindungsprozesse macht. Für
Norwegen haben sie herausgearbeitet, dass in Haushalten, in denen der
Mann höher (aus-)gebildet ist, die Wahrscheinlichkeit sinkt, Entscheidun-
gen gemeinsam zu treffen. Daher werden wir als dritte Hypothese testen,
ob ein geringerer Unterschied im Bildungsniveau dazu beiträgt, dass
Paare Entscheidungen eher gemeinsam als getrennt fällen.

Des Weiteren haben Lyngstad et al. (2011) analysiert, dass die Institutio-
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nen „Ehe“ und „Familie“ jeweils ein System an legalen Rechten und Pflich-
ten ebenso wie Erwartungen und Ansprüche an beide Partner bilden.
Diese formellen und informellen Normen beeinflussen wesentlich, wie
Entscheidungen im Haushalt getroffen werden und wer wie viel Entschei-
dungsmacht hat. So entscheiden in Norwegen Haushalte mit Kindern bei-
spielsweise eher gemeinsam als Paare ohne Kinder und verheiratete
Paare eher gemeinsam als unverheiratete. Die vierte Hypothese, die wir
testen, besagt daher: Der Beziehungsstatus und das Vorhandensein von
Kindern beeinflussen deutlich die Art und Weise, wie Entscheidungen ge-
troffen werden.

Unsere fünfte Hypothese lautet abschließend: Historische, kulturelle und
institutionelle Faktoren bedingen unterschiedliche Entscheidungsmacht
für Frauen, wohlfahrtsstaatliche Regime können mehr Entscheidungs-
macht ermöglichen oder sie beschränken. Deswegen erwarten wir euro-
paübergreifend unterschiedliche Entscheidungsmacht für Frauen.

4. Datenmaterial und Methode

Um diese Hypothesen zu testen, verwenden wir die Daten des Sonder-
moduls zur Erhebung EU-SILC aus dem Jahr 2010. Dieses wurde in 25
EU-Mitgliedsländern (ohne Irland und Zypern) und zusätzlich in Norwegen
und Island erhoben. Die jährliche Standard EU-SILC-Erhebung ist eine Er-
hebung über Einkommen und Lebensbedingungen von Privathaushalten
in Europa und bildet eine wichtige Grundlage für die europäische Sozial-
statistik. Zentrale Themen sind Einkommen, Beschäftigung, Wohnen
sowie subjektive Fragen zu Gesundheit, Zufriedenheit und finanzieller
Lage. Das Sondermodul 2010 erfasste zudem erstmals Informationen
über die Entscheidungsfindung und Verteilung von Ressourcen innerhalb
von Haushalten und Partnerschaften. EU-SILC ist eine repräsentative
Stichprobenerhebung – die gewichteten und hochgerechneten Ergebnis-
se ermöglichen Aussagen über die Gesamtbevölkerung in Privathaushal-
ten.

In den Daten aus dem Jahr 2010 wurden insgesamt 143.212 Paare in 27
Ländern erfasst.29 Nachdem ein Haushaltsmitglied die allgemeinen Fra-
gen über den jeweiligen Haushalt beantwortet hat, wurden beide Partner
interviewt und über die Entscheidungsprozesse in ihrem Haushalt befragt.
Beispielsweise wurden sie gefragt, wer Entscheidungen über alltägliche
Einkäufe oder Sparentscheidungen trifft – mit den folgenden Antwortmög-
lichkeiten: (1) eher ich, (2) ausgeglichen, (3) eher mein Partner, und bei ei-
nigen Fragen auch (4) nie eine Entscheidung getroffen.

Nachdem unser Fokus, wie in den Ausführungen zu den bisherigen Ar-
beiten zu Intrahaushaltsverteilung von Macht und Entscheidungen darge-
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legt, auf den geschlechtsspezifischen Aspekten ebendieser liegt, zeigt Ta-
belle 1 einige zusammenfassende Statistiken zu dem Geschlecht der
jeweiligen Person und den jeweiligen Antworten, die Männer und Frauen
auf die Frage gegeben haben, wer die Entscheidungen in ihrem Haushalt
trifft. Die Entscheidungen sind nach den unterschiedlichen Arten von Ent-
scheidungen, Entscheidungen im Allgemeinen, Entscheidungen über all-
tägliche Ausgaben, Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten,
Entscheidungen über die Verwendung von Ersparnissen, Entscheidungen
über Ausgaben für Kinder und Entscheidungen über Ausgaben für teure
Konsumgüter, gegliedert. Die dargestellten Durchschnittswerte beziehen
sich auf alle 27 untersuchten Länder. Die überregionale Untersuchung der
Unterschiede in Europa ermöglichen uns die sozialpolitischen Arbeiten zu
Wohlfahrtsstaatsregime nach Esping-Andersen (1990) sowie dessen
Weiterentwicklungen. Esping-Andersens Typologie ist eine der am häu-
figsten verwendeten Unterscheidungen zwischen Wohlfahrtsstaatsgrup-
pen und unterscheidet die drei Typen: liberal(-angelsächsische), konser-
vativ(-kontinentaleuropäische) und sozialdemokratisch(-skandinavische)
Wohlfahrtsstaaten. Die Kategorisierung orientiert sich wesentlich an den
Produzenten von Wohlfahrt, also an dem Verhältnis zwischen Staat und
Markt in der Bereitstellung sozialer Leistungen, sowie am Niveau der De-
Kommodifizierung, der Universalität des Abdeckungsgrades sozialer Leis-
tungen, am Modus und Qualität der Leistungen und an der Wirkung von
Sozialpolitik auf soziale Schichtung und gesellschaftliche Machtvertei-
lung. Aufgrund vielfältiger Kritik wegen Vernachlässigung von Geschlech-
terverhältnissen ergänzte Esping-Andersen die Kategorisierung um die
De-Familiarisierung, den Grad der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit so-
zialer Versorgung von unbezahlter (weiblicher) Hausarbeit. Forschungen
in Anlehnung und Kritik an Esping-Andersen weisen die Tendenz auf, zu-
sätzlich dazu einen vierten Wohlfahrtsstaatstyp zu ergänzen, den soge-
nannten mediterranen-südeuropäischen.30 Außerdem wurden Vorschläge
erarbeitet, auch die postkommunistischen Wohlfahrtsstaaten Osteuropas
als einen fünften Typ in die Analyse einzubeziehen.31 Trotz der vielschich-
tigen Kritik, der Begrenztheit dieser Typologien und der mangelnden Aus-
differenzierung der Unterschiede innerhalb der Gruppen ermöglicht uns
diese Typologisierung, 27 europäische Länder einigermaßen übersicht-
lich miteinander zu vergleichen. Daher werden wir im Folgenden die fünf
Typen verwenden: kontinentaleuropäische (z. B. Österreich, Deutschland,
Belgien, Frankreich), liberale (Großbritannien und Island), skandinavische
(Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark), südeuropäische (z. B. Ita-
lien, Griechenland, Spanien) und osteuropäische Länder (z. B. Polen, Un-
garn, Estland, Lettland).

Tabelle 1 deutet schon einige Ergebnisse für unsere Hypothesen an:
Frauen antworten etwas wahrscheinlicher, dass sie Entscheidungen im

372

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3



Tabelle 1: Antworten von Männer und Frauen zu Fragen über
Entscheidungen, alle Länder

Männer Frauen

Entscheidungen im Allgemeinen

Ich treffe die Entscheidungen 10,9 11,8**

Wir beiden treffen die Entscheidungen 79,4 78,6**

Mein/e Partner/in trifft die Entscheidungen 9,7 9,5

Entscheidungen über alltägliche Einkäufe

Ich treffe die Entscheidungen 7,3 51,7**

Wir beiden treffen die Entscheidungen 46,1 42,7**

Mein/e Partner/in trifft die Entscheidungen 46,6 5,6**

Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten

Ich treffe die Entscheidungen 9,2 4,3**

Wir beiden treffen die Entscheidungen 67,1 68,5**

Mein/e Partner/in trifft die Entscheidungen 3,7 8,5**

Ist nie passiert 19,9 18,7**

Entscheidungen über die Verwendung der Ersparnisse

Ich treffe die Entscheidungen 6,1 5,1**

Wir beiden treffen die Entscheidungen 72,7 72,4**

Mein/e Partner/in trifft die Entscheidungen 4,5 5,5**

Wir haben keine Ersparnisse 12,4 12,5**

Ist nie passiert 4,4 4,6**

Entscheidungen über die Ausgaben für Kinder

Ich treffe die Entscheidungen 3,4 25,3**

Wir beiden treffen die Entscheidungen 73,7 72,0**

Mein/e Partner/in trifft die Entscheidungen 22,9 2,7**

Entscheidungen über den Verkauf von teuren Gütern

Ich treffe die Entscheidungen 6,8 8,9**

Wir beiden treffen die Entscheidungen 82,0 82,0**

Mein/e Partner/in trifft die Entscheidungen 8,4 6,3**

Ist nie passiert 2,8 2,9**

Anmerkungen: Berechnungen der Autorinnen anhand der EU-SILC 2010 Daten. ** zeigt
einen statistisch signifikanten Unterschied von Männern auf p < 0,01; * p < 0,10.

Allgemeinen als Paar fällen. Außerdem geben Frauen etwas eher an,
diese Entscheidungen alleine zu treffen, während Männer die Antwort der
Frauen, dass Frauen die Entscheidungen alleine treffen, eher nicht unter-
stützen. Sowohl Männer als auch Frauen unterstreichen, dass sie allge-
meine Entscheidungen eher treffen, als dass es ihr/e jeweilige/r Partner/in
tut. Hingegen stimmen Männer und Frauen darin überein, dass Frauen
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eher die Entscheidungen über alltägliche Einkäufe tätigen; hierbei geben
Frauen etwas weniger häufig als Männer an, dass diese Entscheidungen
gemeinsam getroffen werden. Außerdem antworten Frauen eher, dass sie
für die Entscheidungen über Ausgaben für Kinder verantwortlich seien.
Auf der anderen Seite erkennen Paare, dass Männer eher die finanziellen
Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten und die Verwendung
von Ersparnissen treffen. Entscheidungen über den Kauf von teuren Kon-
sumgütern treffen die meisten Paare (82%) eher gemeinsam – wenn eine
Person diese Entscheidungen alleine trifft, dann sind es eher die Frauen.

Während diese einfachen Durchschnittswerte zwar durchaus erhellend
sind, erlauben sie uns nicht, die komplizierteren Unterschiede in der Ent-
scheidungsmacht, die wir in unseren Hypothesen aufgestellt haben, zu
testen. Beispielsweise wollen wir herausfinden, warum ein Individuum
wahrscheinlicher der/die alleinige Entscheidungsträger/in ist, während wir
bestimmte Charakteristika dieser Person konstant halten. So wollen wir
zum Beispiel Männer und Frauen mit einem gleichen Ausbildungsniveau,
Alter oder Einkommen usw. vergleichen, um zu sehen, inwieweit deren
Geschlecht einen Unterschied für ihre Entscheidungsmacht darstellt. Um
solche Tests durchzuführen, wenden wir ein Probit-Modell an, bei dem wir
ein von zwei Ergebnissen von Interesse vorhersagen können. Das Modell
prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Individuum Entscheidun-
gen alleine trifft, während die unabhängigen Variablen persönliche Merk-
male dieses Individuums beschreiben.

Das erste Modell fragt: „Welche individuellen Charakteristika beeinflus-
sen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum bestimmte Entscheidun-
gen alleine trifft?“ Die unabhängigen Variablen sind: das Geschlecht, das
Einkommen (relativ zum Einkommen des Partners in 6 Kategorien 0-49%;
50-99%; 100-149%; 150-199%; 200-299%; und 300% oder mehr), Wech-
selwirkungsvariablen zwischen männlichen und weiblichen Einkommens-
unterschieden (um die Hypothese zu überprüfen, dass Intrahaushaltsein-
kommensunterschiede mehr oder weniger Einfluss auf die Entschei-
dungsmacht von Männern haben als die von Frauen), Platzhaltervaria-
blen, die zeigen, ob eine Person weniger oder höher qualifiziert, älter oder
jünger als ihr/e Partner/in ist, welchen Erwerbsarbeitsstatus sie hat (inkl.
einer Platzhaltervariable für „Hausfrau“), ob die Beziehung des Paares
einen rechtlichen Status hat (sie beispielsweise verheiratet sind), wie
lange die Dauer der Beziehung ist, ob es Kinder im Haushalt gibt, ob die
Person, die wirtschaftliche Situation des Haushaltes als einfach oder
schwierig einschätzt, sowie Wechselwirkungsvariablen zwischen den Ant-
worten und dem Geschlecht der antwortenden Person.

Das zweite Modell – auf Paarebene – untersucht die Wahrscheinlichkei-
ten dafür, dass ein Paar Entscheidungen gemeinsam trifft, und die betref-
fenden Gründe. Es soll die folgende Frage beantworten: „Welche Charak-
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teristika eines Paares haben einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit,
dass das Paar Entscheidungen eher gemeinsam als getrennt trifft?“ Die
unabhängigen Variablen dabei sind: legaler Beziehungsstatus, relatives
Einkommen, Ausbildungs- und Altersunterschiede innerhalb des Paares,
die Tatsache, dass es in dem Haushalt eine Hausfrau gibt und dass es ein
oder mehrere Kinder gibt, die Beziehungslänge in Jahren, ob sich der
Haushalt in der Stadt oder am Land befindet und ob die wirtschaftliche Si-
tuation des Haushaltes einfach oder schwierig ist. Das Modell funktioniert
dabei auf zwei Arten: zunächst einmal auf Ebene von länderbezogenen
fixed effects, um die Variablen in Europa als Ganzes zu messen und zwei-
tens auf Länderebene, um die Unterschiede innerhalb Europas herauszu-
arbeiten.

Tabelle 2: Durchschnittliche Werte für unabhängige Variablen,
alle Länder

Männer Frauen

Individuelle Charakteristika …

Verdient 0-49% des Partnereinkommens 14,5 29,6**

Verdient 50-99% des Partnereinkommens 7,6 16,4**

Verdient 100-149% des Partnereinkommens 10,3 5,8**

Verdient 150-199% des Partnereinkommens 6,0 1,8**

Verdient 200-299% des Partnereinkommens 5,4 1,3**

Verdient 300+% des Partnereinkommens 24,1 13,1**

Höhere Bildung 23,1 21,5**

Niedrige Bildung 21,5 23,1**

Älter 72,2 16,4**

Jünger 16,4 72,2**

Arbeitslos 5,0 5,2**

Nicht erwerbstätig 33,8 27,5**

Hausfrau 0,4 15,9**

Charakteristika auf Paar-Ebene …

Durchschnittlicher Altersunterschied 1,7

Rechtlich verpartnert oder verheiratet 84,2

Kinder im Haushalt 36,4

Länge der Beziehung (Jahre) 25,7

„Leichte“ finanzielle Situation 21,9

„Schwierige“ finanzielle Situation 24,2

Wohnt in einer Stadt 38,0

Anmerkungen: Rechnungen der Autorinnen mit ungewichteten EU-SILC 2010 Daten.
** zeigt einen statistisch signifikanten Unterschied von Männer auf p < 0,01; * p < 0,10.
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Die Durchschnittswerte zu den unabhängigen Variablen für beide Mo-
delle werden in Tabelle 2 dargestellt. Tabelle 2 zeigt ganz grundsätzlich,
dass Frauen in Europa weniger als ihre Partner verdienen, 32% der Paare
verdienen ungefähr gleich viel, in der Mehrheit dieser Fälle haben jedoch
beide Partner gar kein Einkommen. Des Weiteren sind Männer etwas
höher gebildet als ihre Partnerinnen (wobei jedoch etwas mehr als die
Hälfte der Paare eine gleiche Ausbildung haben) und etwas älter als ihre
Partnerinnen. 16% der Frauen übernehmen ausschließliche die unbezahl-
ten Hausarbeits- und Care-Tätigkeiten und bezeichnen sich selbst als
„Hausfrauen“, während nur 0,4% der Männer diese Aufgaben überneh-
men. Männer sind zudem wahrscheinlicher als Frauen erwerbstätig. Die
Paare in dieser Stichprobe sind im Durchschnitt 48,6 Jahre alt, haben
einen Altersunterschied von 1,7 Jahren und sind seit 26 Jahren in der Be-
ziehung. 84% der Paare sind verheiratet bzw. legal verpartnert, 36%
haben Kinder im Haushalt und 38% leben in einer Stadt. Während zwar
etwas mehr Paare ihre wirtschaftliche Situation als schwer im Vergleich zu
einfach beschreiben, finden sich die meisten Paare in einer ausgegliche-
nen wirtschaftlichen und finanziellen Situation.

5. Empirische Ergebnisse

Die Ergebnisse der multivariaten Modelle, die wir oben beschrieben
haben, sollen in den beiden nächsten Abschnitten präsentiert werden. Ka-
pitel 5.1 zeigt dabei die Ergebnisse der europaweiten Modelle, während
Kapitel 5.2 Einblicke in Entscheidungen in unterschiedlichen europäi-
schen Ländern gibt. In beiden Unterkapiteln werden wir beide oben darge-
stellte Modelle diskutieren, also sowohl die Wahrscheinlichkeiten, dass
Entscheidungen von einem Individuum alleine getroffen werden, als auch
jene, dass ein Paar Entscheidungen gemeinsam trifft.

5.1 Europaweite Ergebnisse mit länderbezogenen fixed effects

5.1.1 Welche Merkmale hat die Person, die die Entscheidungen
im Haushalt alleine trifft?

Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse des europaweiten Modells im Hinblick auf
die Frage, welche Merkmale die Person hat, die in einem Haushalt Ent-
scheidungen alleine trifft. Europaweit sind Frauen geringfügig eher dieje-
nigen, die Entscheidungen im Allgemeinen alleine treffen (1 Prozentpunkt).
Im Vergleich dazu treffen Frauen Entscheidungen über alltägliche Ausga-
ben (36 Prozentpunkte) und über Ausgaben für Kinder (21 Prozentpunkte)
allein. Außerdem sind Frauen mit 2,6 Prozentpunkten eher diejenigen, die
Entscheidungen für teure Konsumgüter alleine treffen. Hingegen treffen
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sie mit fast 4 Prozentpunkten weniger wahrscheinlich als Männer Entschei-
dungen. Zu einem gewissen Grad bestätigen diese Ergebnisse unsere Hy-
pothese, dass Frauen und Männer dazu tendieren, stereotype Geschlech-
terrollen auch hinsichtlich Entscheidungsfindung einzunehmen: Frauen
tätigen alltägliche Entscheidungen und übernehmen die Entscheidungen
für Ausgaben von Kindern, während Männer sich um die finanziellen An-
gelegenheiten des Haushaltes kümmern. Entgegen unseren Erwartungen
erweisen sich die Ergebnisse, dass Frauen etwas mehr Entscheidungs-
macht als Männer haben in Bezug auf die Ausgaben für teure Konsumgü-
ter sowie für Ausgaben im Allgemeinen.

Die relativen Einkommen von Männern und Frauen spielen eine wesent-
liche Rolle als Merkmal, wer in einem Paar Entscheidungen alleine trifft.
Unsere Vergleichsgruppe hier sind jene Paare, die eine exakt gleiches
Einkommen haben, wobei dies in mehr als 99% der Fälle Paare sind,
in denen beide Teile gar kein Einkommen haben. Entscheidungen über
Ausgaben im Allgemeinen werden eher von Frauen getroffen, weil beide
Partner ein Einkommen haben, jedoch ist die Entscheidungsmacht von
Frauen am größten, wenn sie zwischen 150 und 299% dessen verdie-
nen, was ihr Partner verdient. Unabhängig von ihren Einkommen sind
Frauen um 3 Prozentpunkte eher für alltägliche Einkäufe zuständig,
außer, wenn sie dreimal so viel wie ihre Partner verdienen – in diesen Fäl-
len sind sie um 5 Prozentpunkte eher für diese Entscheidungen zustän-
dig. Wenn Männer weniger verdienen als ihre Partnerinnen, dann schei-
nen sie ihre, vor allem finanzielle, Entscheidungsmacht zu verlieren und
tätigen Entscheidungen über Kreditaufnahmen und Verwendung von Er-
sparnissen eher nicht mehr alleine (zwischen 2 und 5 Prozentpunkten).
Relative Einkommen scheinen im Unterschied dazu keinen Einfluss auf
die Entscheidungsmacht von Frauen und Männer im Hinblick auf den Kauf
von teuren Konsumgütern zu haben – unabhängig vom Geschlecht treffen
diejenigen Partner, die weniger verdienen, diese Entscheidungen eher
nicht.

Während die höher gebildete Person im Haushalt tendenziell alle Ent-
scheidungen eher alleine trifft, scheint ein Altersunterschied keinen signifi-
kanten Einfluss auf Entscheidungsmacht zu haben. Der Erwerbsstatus auf
der anderen Seite spielt eine interessante Rolle und bestätigt unsere Hy-
pothese. Wenn wir Personen, die sich als Hausfrauen identifizieren, mit
erwerbstätigen Personen vergleichen, so sind die Hausfrauen eher nicht
für Entscheidungen im Allgemeinen und über die Verwendung von Erspar-
nissen alleine zuständig. Gleichzeitig jedoch treffen sie die Entscheidun-
gen über Ausgaben für Kinder und über Alltagseinkäufe alleine. Auch ar-
beitslose Personen sind eher für Entscheidungen über Ausgaben für
Kinder und über Alltagseinkäufe alleine verantwortlich, im Unterschied zu
den anderen Personen, die nicht zu erwerbstätigen Bevölkerung zählen
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(wie PensionistInnen, Zivildiener und KarenzbezieherInnen), diese treffen
Alltagsentscheidungen eher nicht alleine.

Neben diesen individuellen Merkmalen beeinflussen auch Charakteris-
tika der Paare die individuelle Entscheidungsmacht: Individuen in Paaren,
deren Beziehung einen legalen Status (Ehe oder einen eheähnlichen Sta-
tus) hat, treffen Entscheidungen im Vergleich zu Personen in „informellen“
Paarbeziehungen eher nicht alleine – mit Ausnahme von Alltagsentschei-
dungen, die mit 1,6 Prozentpunkten eher alleine getroffen werden, wenn
die Person in einer Beziehung mit legalem Beziehungsstatus ist. Das Vor-
handensein von Kindern erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass deren Eltern
Entscheidungen im Allgemeinen und über alltägliche Einkäufe alleine tref-
fen.32 Mit jedem zusätzlichen Jahr Beziehungslänge entscheiden Perso-
nen über Alltagseinkäufe eher allein und über Kreditaufnahmen eher zu-
sammen.

Wenn Männer und Frauen schließlich gefragt werden, wie die finanzielle
Situation des Haushaltes ist – einfach, schwierig oder normal, dann treffen
diejenigen, deren finanzielle Situation schwierig ist, alle Entscheidungen
eher alleine. Interessanterweise treffen Frauen in finanziell schwierigen
Situationen vor allem die finanziellen Entscheidungen eher alleine – mit
2 Prozentpunkten entscheiden sie eher über die Aufnahme von Krediten
alleine und mit knapp einem Prozentpunkt über die Verwendung von Er-
sparnissen.

Tabelle A1 im Anhang zeigt zudem die durchschnittlichen marginalen Ef-
fekte der Wahrscheinlichkeiten von Personen in unterschiedlichen Län-
dern, Entscheidungen alleine zu treffen, im Vergleich zu Personen mit den
gleichen Charakteristika in Deutschland. Hierbei zeigt sich, dass Perso-
nen in Kontinentaleuropa (Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Lu-
xemburg und Niederlande), Personen in Nordeuropa oder nach Esping-
Anderson den sogenannten sozialdemokratischen Ländern (Finnland,
Norwegen und Schweden) und in den liberalen Ländern (Großbritannien
und Island) konsistent alle Entscheidungen eher alleine treffen im Ver-
gleich zu Personen in Deutschland. Ähnliches gilt für die südeuropäischen
Länder (Griechenland, Italien und Portugal) mit Ausnahme von Malta und
Spanien, wo Personen Entscheidungen im Allgemeinen eher alleine tref-
fen als in Deutschland. Im Unterschied dazu zeigen die osteuropäischen
Länder (Bulgarien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen,
Rumänien, Slowakei und Slowenien) differenziertere Ergebnisse: Indivi-
duen in diesen Ländern entscheiden über Alltagsentscheidungen eher al-
leine, über teure Konsumgüter und Ausgaben für Kinder viel eher alleine,
jedoch Entscheidungen über die Aufnahmen von Krediten und Verwen-
dung von Ersparnissen eher gemeinsam, jeweils im Vergleich zu Deutsch-
land.
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5.1.2 Welche Faktoren sind dafür ausschlaggebend, dass Paare
Entscheidungen gemeinsam treffen?

Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse des europaweiten Modells im Hinblick auf
die Frage, welche Faktoren und Merkmale dafür ausschlaggebend sind,
dass Paare Entscheidungen gemeinsam treffen.

Paare mit legalem Beziehungsstatus treffen die meisten Entscheidun-
gen eher zusammen, mit Ausnahme der Entscheidungen über alltägliche
Einkäufe. Während die oben genannte der Spezialisierung von Individuen
in einem Haushalt hierfür eine Erklärung geben würde, sprechen die Er-
gebnisse, dass Paare mit legalem Beziehungsstatus auch Entscheidun-
gen über Ausgaben für Kinder eher gemeinsam treffen, gegen diese Er-
klärung.

Paare, deren Einkommen ähnlich sind, treffen Entscheidungen eher ge-
meinsam, dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Entscheidungen ge-
meinsam treffen, im Mittelsegment (50-200% des Einkommen des/der
Partner/in) am ehesten gemeinsam. Je größer die Einkommensunter-
schiede innerhalb eines Paares, desto geringer wird die Wahrscheinlich-
keit, dass sie Entscheidungen gemeinsam treffen. Ebenso entscheiden
Paare, deren (Aus-)Bildungsniveau ein ähnliches ist, eher gemeinsam, mit
Ausnahme von finanziellen Entscheidungen, bei denen überraschender-
weise eine gleiche Bildung die Wahrscheinlichkeiten, Entscheidungen zu-
sammen zu treffen, nicht beeinflusst. Dies könnte damit erklärt werden,
dass der Effekt von Bildung auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar fi-
nanzielle Entscheidungen zusammen trifft, ohnedies über die Intrahaus-
haltseinkommensunterschiede erfasst wird, die einen signifikanten Teil
der gemeinsamen Entscheidungsprozesse von Paaren begründen.

Große Altersunterschiede zwischen einem Paar korrelieren mit einer
leicht höheren Wahrscheinlichkeit, finanzielle Entscheidungen und Ent-
scheidungen über den Kauf teurer Konsumgüter gemeinsam zu treffen, je-
doch auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, alltägliche Entschei-
dungen gemeinsam zu treffen.

Je länger Paare zusammen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie
die finanziellen Entscheidungen – vor allem über die Kreditaufnahme – ge-
meinsam treffen. Auch die Haushaltsstrukturen spielen eine signifikante
Rolle bei der Determination der Wahrscheinlichkeiten, dass ein Paar Ent-
scheidungen gemeinsam trifft: Wenn es erstens eine Hausfrau im Haus-
halt gibt, treffen Paare alle Entscheidungen eher nicht gemeinsam. Dies
kann zum einen darin begründet sein, dass Hausfrauen die oben genann-
te Spezialisierung „einfacher“ machen, zum anderen aber auch mit Sens
Selbstwahrnehmung erklärt werden, wodurch Hausfrauen aufgrund ihres
geringeren (wahrgenommen) Beitrags zum Haushalt eine geringer Ent-
scheidungsmacht haben als erwerbstätige Frauen. Sind zweitens Kinder
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in einem Haushalt, treffen Paare finanzielle Entscheidungen und Ent-
scheidungen über teure Konsumgüter eher zusammen, jedoch Alltagsent-
scheidungen eher getrennt.

Paare, deren finanzielle Situation relativ leicht oder relativ schwierig ist,
entscheiden finanzielle Angelegenheiten – im Vergleich zu Paaren mit
einer relativ normalen finanziellen Situation – eher getrennt. Wenn Haus-
halte finanziell einfache Bedingungen vorfinden, dann treffen sie Entschei-
dungen im Allgemeinen eher gemeinsam, während Paare mit schwierigen
Bedingungen dies eher nicht tun.

Auch das Lebensumfeld spielt eine Rolle: das Leben in einer Stadt ist
korreliert mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass Paare Entscheidun-
gen gemeinsam treffen, während Paare am Land Entscheidungen eher
getrennt treffen.

Tabelle A2 im Anhang zeigt die durchschnittlichen marginalen Effekte
der Wahrscheinlichkeiten von Paaren in unterschiedlichen Ländern, Ent-
scheidungen eher gemeinsam zu treffen, wiederum verglichen mit Paaren
aus Deutschland,33 die gleiche Charakteristika aufweisen. Vor dem Hinter-
grund der ergänzenden Analyse in Tabelle A1 sind die Ergebnisse von Ta-
belle A2 wenig überraschend: Verglichen mit Paaren in Deutschland tref-
fen Paare sowohl in den kontinentaleuropäischen, skandinavischen als
auch liberalen Ländern Entscheidung eher nicht gemeinsam. Dies gilt
auch für die südeuropäischen Ländern, wiederum mit Ausnahme von
Malta und Spanien, wo Paare über allgemeine Angelegenheiten eher ge-
meinsam entscheiden. Außerdem zeigen sich auch hier gemischte Ergeb-
nisse für Osteuropa, wo Paare relativ konsistent Alltagsentscheidung eher
als in Deutschland gemeinsam treffen, jedoch finanzielle Entscheidungen
(über die Aufnahme von Krediten und die Verwendung von Ersparnissen)
und jene Entscheidungen über teure Konsumgüter und Ausgaben für Kin-
der eher alleine treffen

Die zwei Tabellen im Anhang zeigen, dass Entscheidungsmacht im
Haushalt in den 27 untersuchten Ländern jeweils unterschiedlich verteilt
ist. In den nächsten Abschnitten untersuchen wir die Effekte der unabhän-
gigen Variablen in unterschiedlichen Ländern. Damit sollen die nächsten
beiden Abschnitte die Annahmen beseitigen, dass unsere unabhängigen
Variablen in jedem Land gleich wirken. Diese Analyse soll uns die unter-
schiedlichen persönlichen und Paar-Charakteristika zeigen, die in den un-
terschiedlichen europäischen Ländern dafür verantwortlich sind ob Ent-
scheidungen getrennt oder gemeinsam getroffen werden.

5.2 Länderspezifische Ergebnisse – Entscheidungen im Allgemeinen

Wir untersuchen nun die Wahrscheinlichkeiten von Individuen und Paa-
ren in verschiedenen Ländern, Entscheidungen gemeinsam oder getrennt
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zu treffen, um herauszufinden, ob persönliche oder Paar-Charakteristika
unterschiedliche Rollen spielen bei der Bestimmung, wie Entscheidungen
in europäischen Ländern getroffen werden. Um diesen Abschnitt eingren-
zen zu können, fokussieren wir hier auf Entscheidungen im Allgemeinen
ebenso wie auf jeweils einzelne Länder aus den fünf Ländergruppen, die
wir in Kapitel 4 beschreiben haben.34

5.2.1 Welche Merkmale hat die Person, die die Entscheidungen
im Haushalt alleine trifft?

Tabelle 5 zeigt, dass Frauen in Kontinentaleuropa, hier durch Deutsch-
land und Frankreich verkörpert, über allgemeine Angelegenheiten eher
entscheiden als ihre Partner.35 Große Einkommensunterschiede bewir-
ken, dass diejenigen, die weniger verdienen, auch weniger Entscheidun-
gen treffen, jedoch gilt dies hier nur für Männer, während Frauen, deren
Einkommen dem ihres Partners ähnlich ist, Entscheidungen eher alleine
treffen. Wenn sie ein sehr viel höheres Einkommen als ihre Partner haben
(mehr als dreimal so viel), dann sinkt jedoch ihre Wahrscheinlichkeit, allei-
ne zu entscheiden. In diesen Ländern bedeutet eine höhere Ausbildung
auch mehr Entscheidungsmacht, also dass Entscheidungen im Allgemei-
nen alleine getroffen werden, während Altersunterschied, Erwerbsstatus
(inklusive Hausfrausein), ein legaler Beziehungsstatus und die Länge der
Beziehung keine signifikante Rolle hinsichtlich der Entscheidungsmacht
spielen. Zwei Faktoren, die jedoch wesentliche Merkmale dafür sind, dass
Entscheidungen von einer Person alleine getroffen werden, sind das Vor-
handensein von Kindern im Haushalt und (jedoch nur für Männer) die Tat-
sache, sich in einer schwierigen finanziellen Situation zu befinden.

Sowohl in den liberalen als auch in den sozialdemokratischen Ländern
entscheiden Frauen eher über allgemeine Angelegenheiten alleine – mit
Ausnahme von Finnland und Großbritannien. Männer treffen diese Ent-
scheidungen deutlich weniger alleine, wenn sie nur die Hälfte ihrer Partne-
rin verdienen. Das Fraueneinkommen spielt innerhalb der Ländergruppen
sehr unterschiedliche Rollen in den einzelnen Ländern: Während in Finn-
land beispielsweise diejenigen Frauen, die wenig verdienen, Entscheidun-
gen im Allgemeinen fällen, zeigt sich in Norwegen das Gegenteil. In den
anderen Ländern dieses Typs gibt es keinen statistisch signifikanten Zu-
sammenhang zwischen Einkommen und Entscheidungsmacht von Frau-
en. Interessanterweise spielt auch die finanzielle Situation keine Rolle in
der Entscheidungsfindung, weder für Frauen noch für Männer. Grundsätz-
lich ist in diesen Ländergruppen eher derjenige mit der höheren Ausbil-
dung und dem höheren Alter eher derjenige, der die Entscheidungen allei-
ne trifft, während sich ein negativer Zusammenhang zeigt zwischen Nicht-
Erwerbstätigkeit und Entscheidungsfindung. Kinder in einem Haushalt be-
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deuten, dass Entscheidungen im Allgemeinen eher alleine getroffen wer-
den, als in Haushalten ohne Kinder, während zusätzliche Jahre an Bezie-
hungslänge die Wahrscheinlichkeit, die Entscheidungen alleine zu treffen,
senken.

In den meisten Ländern Südeuropas, entscheiden Frauen eher nicht al-
leine über Entscheidungen im Allgemeinen, mit Ausnahme von Spanien.
In diesen Ländern treffen auch Männer diese Entscheidungen eher nicht
alleine, auch unabhängig vom Einkommen ihrer Partnerinnen. Wenn je-
doch ein Haushalt mit schwierigen finanziellen Zeiten kämpft, dann erhöht
dies die Wahrscheinlichkeit, dass Männer die Entscheidungen alleine tref-
fen. Auch in diesen Ländern ist eine höhere Ausbildung dafür verantwort-
lich, dass die besser gebildete Person Entscheidungen eher alleine trifft,
während Arbeitslose und Hausfrauen eher nicht alleine entscheiden. Er-
werbsstatus spielt als eine wesentliche Rolle für die Entscheidungsmacht.
Abschließend korreliert in Südeuropa die Länge der Beziehung mit der
Wahrscheinlichkeit, Entscheidungen alleine zu treffen.

In Osteuropa sind Frauen eher alleine zuständig für Entscheidungen im
Allgemeinen. Auch der Zusammenhang zwischen dem relativen Einkom-
men und der Entscheidungsfindung ist limitiert auf einen leicht negativen
Zusammenhang für beide Frauen und Männer, die weniger als die Hälfte
ihre jeweiligen Partner verdienen. Abgesehen davon ist das relative Ein-
kommen nicht oder nur eingeschränkt statistisch signifikant. Interessan-
terweise jedoch, wenn sich ein Haushalt in einer einfachen finanziellen Si-
tuation befindet, treffen Männer die Entscheidungen eher allein. Wenn die
Situation schwierig ist, treffen Frauen die Entscheidungen eher alleine.
Auch in Osteuropa tendieren jene Personen mit der höheren Bildung und
dem höheren Alter dazu, Entscheidungen im Allgemeinen alleine zu tref-
fen. Nicht erwerbstätig zu sein bedeutet, diese Entscheidungen eher nicht
zu treffen, vor allem wenn man eine Hausfrau ist. Das Vorhandensein von
Kindern beeinflusst die Wahrscheinlichkeit nicht, die Entscheidung eher
allein zu treffen, während diejenigen in längeren Beziehungen eher alleine
entscheiden und diejenigen mit einem offiziellen Beziehungsstatus eher
gemeinsam entscheiden.

Ganz grundsätzlich sehen wir also interessante Ähnlichkeiten und Un-
terschiede in der Intrahaushaltsentscheidungsfindung in Europa: Fast
überall treffen Frauen Entscheidungen im Allgemeinen eher alleine als
Männer, ebenso wie die höher gebildete Person im Haushalt. Während die
Intrahaushaltseinkommensunterschiede eine geringere Rolle spielen, als
wir erwartet hätten, konnten wir zeigen, dass die finanzielle Situation des
Haushaltes eine wichtige – jedoch durchaus unterschiedliche – Rolle für
die Entscheidungsmacht in einem Haushalt in Europa spielt: Wenn die fi-
nanzielle Situation eines Haushaltes schwierig ist, dann treffen in Konti-
nental- und Südeuropa eher die Männer die Entscheidungen, wohingegen
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in Osteuropa dann eher die Frauen die Entscheidungen treffen. In ganz
Europa bedeutet nicht erwerbstätig zu sein – inklusive Hausfrausein –,
dass diese Person Entscheidungen im Allgemeinen nicht alleine trifft. Die-
ses Ergebnis deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwi-
schen einer sozial anerkannten Position (Erwerbstätigkeit) außerhalb des
Haushaltes und größeren Entscheidungsmacht im Haushalt. Abgesehen
davon hat ein offizieller Beziehungsstatus kaum bis gar keinen Effekt auf
die Entscheidungsmacht, abgesehen von den meisten osteuropäischen
Ländern, wo verheiratete und verpartnerte Paare deutlich weniger alleine
entscheiden. Wir müssen also davon ausgehen, dass die kulturellen, poli-
tischen und institutionellen Unterschiede zwischen den europäischen Län-
dern für unsere unabhängigen Variablen und die Wahrscheinlichkeit, Ent-
scheidungen im Allgemeinen alleine zu treffen, durchaus eine Rolle spie-
len.

5.2.2 Welche Faktoren sind dafür ausschlaggebend,
dass Paare Entscheidungen gemeinsam treffen?

Tabelle 6 zeigt unser letztes Set an Ergebnissen, die die marginalen Ef-
fekte unsere Charakteristika auf Paarebene auf die Wahrscheinlichkeit
zeigen, dass ein Paar Entscheidungen im Allgemeinen zusammen tätigt,
jeweils nach Ländergruppen.

In Kontinentaleuropa entscheiden Paare mit einem ähnlichen Ausbil-
dungsniveau, einfacher finanzieller Situation und einer längeren Bezie-
hungsdauer über Entscheidungen im Allgemeinen eher gemeinsam, wäh-
rend die folgenden Faktoren dazu beitragen, dass Entscheidungen eher
getrennt gefällt werden: Vorhandensein einer Hausfrau oder von Kindern
im Haushalt, Vorfinden einer schwierigen finanziellen Lage und ein Zuhau-
se am Land. Außerdem ist – wie erwartet – ein geringerer Einkommensun-
terschied zuträglich dafür, dass Paare die Entscheidungen eher gemein-
sam treffen. Interessanterweise sind weder der Effekt des Altersunter-
schieds, der Tatsache, ob ein Paar einen legalen Beziehungsstatus hat
oder in einer Stadt lebt, signifikant für die Frage, ob ein Paar die Entschei-
dungen gemeinsam trifft. Diese Ergebnisse gelten nicht nur für Kontinen-
taleuropa, sondern auch für die liberalen und sozialdemokratischen (skan-
dinavischen) Länder.

Für die liberalen Länder haben nur wenige unsere unabhängigen Varia-
blen signifikante Effekte auf die Wahrscheinlichkeit, dass Paare die Ent-
scheidungen im Allgemeinen gemeinsam treffen: In Großbritannien und
Island sind nur die beiden Faktoren gleiches Ausbildungsniveau und einfa-
che finanzielle Situation statistisch signifikant dafür, dass Paare die Ent-
scheidungen gemeinsam treffen.

Die sozialdemokratischen Länder hingegen sind den kontinentaleuro-
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päischen relativ ähnlich mit einigen Ausnahmen: In Nordeuropa führt ein
ähnliches Ausbildungsniveau nicht in allen Ländern zu einer höheren
Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden –
diesen Effekt sehen wir nur in Norwegen. Während in Finnland das Vor-
handensein einer Hausfrau die Wahrscheinlichkeit, Entscheidungen zu-
sammen zu treffen, verringert, gibt es in Schweden und Norwegen dazu
keinen Effekt. Interessanterweise ist auch eine einfache finanzielle Situati-
on in Dänemark positiv damit korreliert, die Entscheidungen gemeinsam
zu treffen, während es in den anderen nordeuropäischen Ländern hierzu
keine Signifikanz gibt.

Der Zusammenhang zwischen unseren Variablen und der Wahrschein-
lichkeit, Entscheidungen im Allgemeinen eher zusammen zu treffen, ist in
Süd- und Osteruropa deutlich anders als in den bisher beschriebenen
Ländergruppen: Im mediterranen Typus wirken die Faktoren legaler Be-
ziehungsstatus, Leben in der Stadt ebenso wie Leben am Land (beide im
Vergleich zu kleinen Städten) und ein relativ geringer Einkommensunter-
schied positiv darauf, die Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Auf der
anderen Seite entscheiden Paare weniger gemeinsam, wenn es eine
Hausfrau im Haushalt gibt, wenn die finanzielle Situation leicht oder
schwierig (jeweils im Vergleich zu normal) ist und je länger die Beziehung
dauert – mit Ausnahme von Italien, wo mit zunehmender Beziehungslänge
eher gemeinsam entschieden wird. Die anderen Faktoren sind nicht statis-
tisch signifikant.

Die Ergebnisse für Osteuropa sind diesen Ergebnisse ähnlich, wobei es
etwas weniger statistisch signifikante Ergebnisse gibt. Auch hier wird eher
gemeinsam entschieden, wenn die Beziehung einen legalen Status hat,
man außerhalb einer Kleinstadt (also am Land oder in Großstädten) lebt
und der Einkommensunterscheid relativ gering ist. Das Vorhandensein
einer Hausfrau sowie nicht-normale finanzielle Situationen (also einfache
oder schwierige) bedingen, dass die Entscheidungen eher getrennt getrof-
fen werden. In Osteuropa sind Paare mit gleichem Ausbildungsniveau die-
jenigen, die am ehesten gemeinsam entscheiden, womit diese Variable
nur in Südeuropa keine signifikante Rolle spielt. Ein geringer Altersunter-
schied ist nicht in allen osteuropäischen Ländern statistisch signifikant,
wenn er es jedoch ist, dann zeigt sich ein positiver Zusammenhang mit
einer gemeinsamen Entscheidungsfindung. Das Vorhandsein von Kin-
dern hat unterschiedliche Effekte in unterschiedlichen Ländern: In Ungarn
findet sich ein positiver, in Rumänien eine negativer Zusammenhang mit
gemeinsamen Entscheidungen, im Rest gibt es keine statistische Signifi-
kanz.

Zusammenfassend sehen wir auch hier interessante Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zwischen den europäischen Ländern. Fast in allen Län-
dern – abgesehen von Südeuropa – werden Entscheidungen eher ge-
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meinsam getroffen, wenn Paare ein ähnliches Bildungsniveau haben, im
Vergleich zu den Paaren mit Ausbildungsunterschieden. Während eine
einfache und/oder schwierige finanzielle Situation (im Vergleich zu einer
normalen finanziellen Situation) in Ost- und Südeuropa dazu beiträgt,
dass Entscheidungen eher getrennt gefällt werden, bedeutet eine einfa-
che finanzielle Situation in Kontinentaleuropa sowie in Großbritannien und
Dänemark, dass die Entscheidungen im Allgemeinen eher gemeinsam
getroffen werden. Auch hierbei müssen wir annehmen, dass kulturelle, so-
ziale und politische Unterschiede zwischen den europäischen Ländern zu
diesen Variationen beitragen.

6. Fazit

Unsere Daten und Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Intrahaushalts-
verteilung von Macht und Ressourcen nicht – wie bislang in traditionellen
ökonomischen Modellen – ignoriert werden kann. Empirisch sind die
Schlüsselelemente dieser Modelle, nämlich das gemeinsame Haushalts-
einkommen, die Heterogenität individueller Präferenzen und die autono-
me Kontrolle über Einkommen, nicht haltbar. Vielmehr zeigt sich deutlich,
dass ökonomische Macht und Verhandlungsmacht ebenso wie soziale
Rollen und Normen wesentlich dafür sind, wer wie viel Entscheidungs-
macht hat und dafür, wer welche Entscheidungen im Haushalt trifft.

Die wesentlichste Kategorie, die die Entscheidungsfindung in Paarhaus-
halten beeinflusst, ist das Geschlecht. Geschlechterverhältnisse struktu-
rieren deutlich die Entscheidungsprofile von Paaren. So sind Frauen in
fast ganz Europa häufiger für Entscheidungen ihrer „traditionellen“ Rolle
als Mutter und Hausfrau entsprechend zuständig, ihre Entscheidungs-
macht bleibt außerdem oftmals auf diese Bereiche beschränkt. Männer
hingegen sind vor allem für die finanziellen Angelegenheiten im Haushalt
zuständig. Diese Erkenntnisse unterstützen durchaus auch Woolley/Mar-
shalls (1994) Konzept der Inszenierungsmacht, aufgrund dessen ein Teil
des Paares über die Macht verfügt, wichtige und unregelmäßige Entschei-
dungen zu treffen und unwichtige und tägliche Entscheidungen an die
zweite Person zu delegieren.

Gleichzeitig konnten wir aber auch zeigen, dass egalitäre(re) Lebensfor-
men in einer Partnerschaft mit egalitär(er)en Strukturen am Arbeitsmarkt,
der Einkommensverteilung und der Bildung korrelieren. So werden in den
meisten europäischen Ländern Entscheidungen im Haushalt bei ähnlicher
Bildung, ähnlicher Einbindung in den Erwerbsarbeitsmarkt und bei weni-
ger großen Einkommensunterschieden eher gemeinsam als getrennt ge-
troffen. Dementsprechend können beispielsweise ein geringeres ge-
schlechtsbezogenes Einkommendifferenzial oder verbesserte Bildungsin-
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itiativen auch die Entscheidungsfindungsprozesse in Haushalten beein-
flussen und diese egalitärer gestalten.

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Ländergruppen
und auch zum Teil innerhalb dieser lassen sich durch unterschiedliche kul-
turelle, politische und institutionelle Faktoren erklären. Dabei zählen jene
Länder mit spezifischen Bestrebungen und Gesetzen hinsichtlich einer
gleichberechtigten Einbindung von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt
und in das Bildungssystem zu jenen Ländern, in denen die Intrahaushalts-
verteilung gleichberechtigter gestaltet ist. Hierbei wäre jedoch weitere For-
schungsarbeit – unter Umständen von und mit SoziologInnen und Politik-
wissenschaftlerInnen – nötig, um herausfiltern zu können, wie unter-
schiedliche europäische Politikkontexte ebenso wie einzelne nationale
Gesetze konkret auf die Ausgestaltung der Intrahaushaltsverteilung wir-
ken. Weiterer Forschungsbedarf besteht außerdem hinsichtlich Fragen
der (unterschiedlichen) Entscheidungsmuster im Haushalt von heterose-
xuellen im Vergleich zu homosexuellen Paaren sowie der Verbindung zwi-
schen der Belastung durch unbezahlte Arbeit und der Entscheidungsfin-
dung in einem Haushalt. Weiters wäre es interessant, mittel- und langfristi-
ge Veränderungen darstellen zu können, um besonders der Längsschnitt-
komponente Rechnung zu tragen und beispielsweise Auskünfte über Ver-
änderungen im Lebensverlauf von Paaren, wie durch die Geburt eines
Kindes, geben zu können.

Anmerkungen
1 Vgl. Mader, Schultheiss (2011).
2 Vgl. McElroy (1990); Lundberg, Pollak (1993, 2008); Carter, Katz (1997).
3 Vgl. Iversen (2003).
4 Vgl. Cherchye, De Rock, Vermeulen (2005).
5 Katz (1997) 28.
6 Ein Drohpunkt kann auch innerfamiliärer Gewalt oder der Androhung von Gewalt ent-

sprechen. Gewalt kann dabei sowohl als Verhandlungsinstrument aber auch als Ergeb-
nis der Verteilung von Entscheidungsmacht innerhalb des Haushalts betrachtet werden;
vgl. Tauchen, Witte, Long (1991).

7 Lundberg, Pollak (2008).
8 Vgl. Katz (1997) 29.
9 Vgl. Chen, Woolley (2001).

10 Vgl. Kanbur, Haddad (1994).
11 Chawla (1993).
12 Vgl. Iversen (2003).
13 Agarwal (1997) 6.
14 Katz (1997) 38.
15 Vgl. Agarwal (1997).
16 Sen (1990) 471.
17 Vgl. auch Agarwal (1997).
18 Vgl. Woolley, Marshall (1994).
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19 Vgl. Robeyns (2003).
20 Vgl. Katz (1997) 26.
21 Vgl. Katz (1997) und Agarwal (1997).
22 Vgl. Katz (1997).
23 Woolley, Marshall (1994) 425.
24 Vgl. Woolley, Marshall (1994).
25 Agarwal (1997) 7.
26 Vgl. Dito (2011).
27 Vgl. Doss (2011).
28 Vgl. Dema-Moreno (2009), Mader et al. (2012).
29 Wir untersuchen nur jene Paar in denen beide 17 Jahre oder älter sind. Zudem klam-

mern wir für unsere Analyse die 168 männlichen und 172 weiblichen gleichgeschlechtli-
chen Paare aus, die vorrangig in den Niederlanden (13% der männlichen und 25% der
weiblichen gleichgeschlechtlichen Paare), in Belgien (20% und 9% der Paare) sowie in
Deutschland (14-15%) und Frankreich (12-15%) aufscheinen.

30 Vgl. Ferrera (1996).
31 Vgl. kritisch dazu Rys (2001).
32 Ein Erklärungsansatz hierfür könnten die Arbeiten liefern, die darlegen, dass Paare

dazu tendieren sich spätestens dann zu spezialisieren, wenn Kinder geboren werden;
vgl. Lundberg, Rose (2000); Bonke et al. (2007).

33 Wir mussten hier die Niederlande und Slowenien aufgrund von Kollinearität aus der Ver-
gleichsgruppe nehmen.

34 Die Ergebnisse zu allen Ländern sind natürlich auf Anfrage jederzeit zu haben. Außer-
dem machen wir jene Länder und ihrer Ergebnisse explizit, wenn sie von den Durch-
schnittsergebnissen der Gruppe abweichen, auch wenn diese in den jeweiligen Tabel-
len nicht gezeigt werden können.

35 In den meisten Ländern dieser Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Ent-
scheidungen im Allgemeinen eher als Männer treffen jedoch nicht statistisch signifikant.
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Zusammenfassung

Der Haushalt ist eine „Black Box“ in Bezug auf Entscheidungsfindungsprozesse, auf indi-
viduelle Präferenzen einzelner Haushaltsmitglieder und auf die Rolle von Geschlecht und
Geschlechterverhältnissen in Entscheidungsprozessen. Bislang gibt es noch keine groß-
räumige, jedenfalls aber keine überregionalen Untersuchungen darüber, wie finanzielle
Entscheidungen in Haushalten getätigt werden und welche Faktoren die Entscheidungs-
macht vor allem von Frauen innerhalb eines Haushaltes beeinflussen.

Aufbauend auf einem Überblick über die existierende ökonomische Literatur zu Intra-
Haushaltsentscheidungsfindung verwenden wir die Daten des Sondermoduls der Erhe-
bung EU-SILC 2010, um den Zusammenhang zwischen persönlichen Merkmalen, wie
Geschlecht, und Entscheidungsmacht bzw. -zuständigkeiten zu untersuchen.

Wir können für Europa zeigen, dass Frauen weitaus häufiger für alltägliche Ausgaben
und Ausgaben für Kinder zuständig sind, während Männer vorrangig die finanziellen Ent-
scheidungen eines Haushalts treffen. Zudem hängt eine größere Intrahaushalts-
Ungleichverteilung von Einkommen oder Bildung mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit
zusammen, dass Paare Entscheidungen gemeinsam treffen – ebenso verhält es sich mit
einer Hausfrau im Haushalt. Weitere interessante Muster der Entscheidungsfindung zei-
gen sich beim Vergleich der europäischen Länder: In Südeuropa zum Beispiel korrelieren
die Unterschiede in der Bildung der Partner nicht so stark mit Entscheidungsmacht wie im
Rest Europas. Und in Osteuropa treffen Frauen im Vergleich zu Frauen in anderen Teilen
Europas vor allem dann Entscheidungen eher alleine, wenn der Haushalt schwierigeren
wirtschaftlichen Bedingungen entgegensieht.
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Urheberrecht und Digitalisierung –
Eine Zwischenbilanz

Paul Stepan

Das europäische Urheberrecht erfüllt viele Aufgaben und ist wesentlich
umfangreicher als das Copyright der anglo-amerikanischen Staaten. Es
regelt die legalen Möglichkeiten, Werke zu kopieren, teilweise deren Ver-
wendung und auch die Herstellung von Derivaten, also der Weiterentwick-
lung durch Dritte. Eine wesentliche Aufgabe – neben anderen – ist die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für Geschäftsmodelle, die an-
dernfalls aufgrund von Marktversagen nicht zustande kommen können
oder zu Unterproduktion führen. Dazu in aller Kürze die ökonomischen
Grundlagen, wobei aus ökonomischer Sicht die Unterschiede zwischen
Copyright und Urheberrecht wesentlich geringer sind als aus juristischer
Sicht, da die ökonomischen Funktionsweisen einander stark ähneln.

1. Wozu ein Urheberrecht?

Das ökonomische Rational für ein Urheberrecht beruht auf den beson-
deren Eigenschaften der zu schützenden Werke. Die Entwicklung und
Herstellung des Prototypen oder, wie es oft in der englischsprachigen Lite-
ratur genannt wird, der ersten Kopie, ist aufwändig, die Vervielfältigung
hingegen sehr einfach und wenig kostenintensiv. In der Regel sind alle
Kosten bis zur ersten Kopie versunkene Kosten und können nur durch den
Verkauf des Werkes wieder abgedeckt werden und nicht durch den Ver-
kauf der einzelnen Inputfaktoren. Fehlt ein Schutzrecht, so könnten alle
Verlage auf ein Werk zugreifen, Bücher, CDs oder DVDs produzieren und
zum Wettbewerbspreis (also den Vervielfältigungskosten) verkaufen. Die-
ser würde aber nur die Kosten der Produktion der Kopie enthalten und
nicht die Entwicklungs- und Herstellungskosten des Werkes an sich. Ein
klassisches Trittbrettfahrerproblem, das im Weiteren – so die ökonomi-
sche Argumentation – zu Unterproduktion führt, da die Anreize für die
kreative Arbeit fehlen. Um diesem Marktversagen entgegenzuwirken,
wurde ein rechtlicher Schutz etabliert, mit dem Ziel, eine künstliche Ver-
knappung zu schaffen, ein temporäres Monopol oder, genauer, einen mo-
nopolistischen Wettbewerb. Da es keine „reine“ Marktlösung gab, wurde
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ein Marktversagen (Trittbrettfahren) durch ein anderes (Monopol) ersetzt,
in der Hoffnung auf ein höheres Wohlfahrtsniveau beziehungsweise auf
jene Lösung, die Neoklassiker eine second best solution nennen. Ob es
sich bei einer der vielen Varianten des Urheberrechts tatsächlich jemals
um eine second best solution handelte oder es lediglich eine third, fourth
oder hundredth best solution war, ist aufgrund der fehlenden realen und
messbaren Alternativszenarien nicht feststellbar.

Sowohl alternative Ökonomen wie Plant (1934) oder Arrow (1962) als
auch Neoklassiker wie Boldrin und Levine (2002) haben generelle Ein-
wände gegen das Konzept des Copyright. Plant schrieb 1934 einen der
ersten Artikel, der sich vollends der Ökonomie des Copyright widmete;
dort bezweifelt er, dass die vom Copyright ausgehenden Anreize tatsäch-
lich relevant für künstlerisches Schaffen sind und kommt zu dem Schluss,
dass finanzielle Anreize in diesem Feld nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Arrow (1962) analysierte, dass Information im Allgemeinen die
Charakteristika von öffentlichen Gütern aufweisen und folglich anders be-
reitgestellt werden sollten als durch Marktmechanismen. Leider ging
Arrow nicht weiter ins Detail, wie eine solche Alternative aussehen könnte.
Boldrin und Levine (2002) argumentieren von einer gänzlich anderen Po-
sition aus. Sie sehen in dem Schutzrecht eine staatliche Intervention in
den Markt, die sie – aus neoklassischer Sicht – prinzipiell ablehnen. Sie ar-
gumentieren, dass der „first movers advantage“ – also der Vorteil, der aus
dem Zeitvorsprung durch die Erstpublikation gegenüber der Konkurrenz
entsteht – und Vertragsfreiheit ausreichen müssen, um auf einem Markt
zu reüssieren. Die Zahl der kritischen Stimmen, die ein – wie auch immer
konkret verfasstes – Copyright oder Urheberrecht gänzlich ablehnen ist je-
doch gering. Der breite Mainstream der ÖkonomInnen sieht im Urheber-
recht eine „second best solution“ und befürwortet prinzipiell dessen Exis-
tenz. Dennoch handelt es sich um einen Eingriff in den Markt, weshalb der
Grundtenor dahin geht, so viel urheberrechtlichen Schutz wie nötig, aber
so wenig wie möglich zu gewähren oder, wie es der konservative engli-
sche Abgeordnete Thomas Babington Macaulay ausdrückte:1

„Copyright is a monopoly and produces all the effects which the general
voice of mankind attributes to monopoly … the effect of a monopoly is to
make articles scarce, to make them dear, and to make them bad … It is
good that authors be remunerated; and the least exceptional way of remu-
nerating them is by a monopoly. Yet monopoly is an evil; for the sake of
good, we must submit to evil; but the evil ought not to last a day longer than
is necessary for the purpose of securing the good.“ (Zitiert nach Hadfield
[1992] 29-30.)
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2. Privat oder Staat? Kulturökonomie und Ökonomie
des Urheberrechts

Es gibt zwei ökonomische Subdisziplinen, die sich mit dem Kunst- und
Kulturfeld auseinandersetzen: die Ökonomie des Urheberrechts und die
Kulturökonomie. Während die Ökonomie des Urheberrechts sich auf die
Schaffung von Märkten und Marktlösungen – großteils unter wohlfahrts-
ökonomischen Gesichtspunkten – konzentriert und nachfrageseitige An-
reize setzt, befasst sich die Kulturökonomie zumeist mit direkter staatli-
cher, finanzieller und angebotsseitiger Unterstützung. Die Kulturökonomie
entstand in den 1960er-Jahren ausgehend vom Modell der Kostenkrank-
heit von Baumol und Bowen (1966) und wurde in den darauffolgenden
Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt. Bis in die frühen 1990er-Jahre
lag der Fokus des Interesses auf Kunst, Kunstfördermechanismen und der
mikroökonomischen Untersuchung von Institutionen. Genauso wie in der
Ökonomie des Urheberrechts wurde auch in diesem Feld Marktversagen
attestiert und durch öffentliche Güter, externe Effekte, künftige Generatio-
nen, option demand und auch das meritorische Argument begründet. Die
Lösung allerdings lag nicht in der Schaffung marktwirtschaftlicher Rah-
menbedingungen für eine second best solution, sondern in direkten staat-
lichen Eingriffen und der ökonomischen Rechtfertigungen von Kultursub-
ventionen und -finanzierung.

Die Unterschiedlichkeit der Ansätze ist von Bedeutung: Zwar wird in bei-
den Fällen das Kunst- und Kulturfeld analysiert, allerdings geht es der Kul-
turökonomie um die Ermöglichung von neuen Inhalten und Minderheiten-
programmen im Sinne der kulturellen Vielfalt, während es bei der
Ökonomie des Urheberrechts um die Schaffung von Märkten für massen-
taugliche Produkte geht. Während Subventionen kulturelle Vielfalt fördern
und hier bei der Unterstützung der Produktion ansetzen, bietet das Urhe-
berrecht einen Anreiz, nachfrageorientiert zu agieren. Beide Ansätze sind
für unterschiedliche Einsatzbereiche relevant. So können Subventionen
insbesondere für künstlerische Experimente, Nachwuchsförderung, Min-
derheitenprogramme und alle künstlerisch, kulturell und gesellschaftlich
erwünschten Bereiche eingesetzt werden, die nicht marktgängig sind und
es auch nicht sein sollen oder können. Das Urheberrecht kann vor allem
jene Kulturproduktion finanzieren, die marktgängige oder zumindest po-
tenziell marktgängige Produkte hervorbringt. Wichtig ist festzuhalten, dass
von beiden Marktinterventionen (Subventionen und Urheberrecht) Anreiz-
wirkungen ausgehen. Ohne hier weiter ins Detail gehen zu können, soll
auf den Hinweis nicht verzichtet werden, dass gerade in der Kultur- und
Urheberrechtspolitik oft nicht auf die Kompatibilität der von ihnen ausge-
henden Anreize geachtet wird, was immer wieder zu Problemen der An-
reizkompatibilität in den Fördersystemen führt. Dies kann besonders an-

407

39. Jahrgang (2013), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



hand der österreichischen Filmwirtschaft veranschaulicht werden, wo die
Förderpolitik teilweise die vom Urheberrecht ausgehenden Anreize elimi-
niert.2

An dieser Stelle geht es aber nicht darum, die beiden Ansätze zu verglei-
chen, es soll jedoch noch einmal betont werden, dass das Urheberrecht
für massentaugliche Werke, die auf einem Markt reüssieren, finanzielle
Auswirkungen hat und kein Instrumentarium für eine, wie immer definierte,
gerechte Einkommensverteilung ist. Urheberrechtsmärkte sind „Winner
takes all“-Märkte (Rosen [1981]), die zu einer sehr ungleichen Einkom-
mensverteilung führen. Wenige Spitzenverdiener und noch weniger Spit-
zenverdienerinnen stehen einer breiten Masse aus wenig bis nichts Ver-
dienenden gegenüber. Auch eine Reform des Urheberrechts wird in
Österreich weder an dieser Einkommensverteilung noch an der sozialen
Lage sämtlicher Kulturschaffenden substanzielle Veränderungen bewir-
ken können. Eine empirische Untersuchung unter 5.000 MusikerInnen in
den USA zeigt, dass die direkt auf dem Urheberrecht basierenden Ein-
kommen lediglich für das oberste Einkommenssegment relevant sind,
nicht aber für den Löwenanteil der Kulturschaffenden3 – eine Analyse, die
die Superstartheorie von Rosen (1981) auch in der Gegenwart bestätigt.

Doch auch wenn es nicht möglich ist, die finanzielle Lage aller Kultur-
schaffenden über das Urheberrecht wesentlich zu verbessern, so gibt es
eine Reihe von anderen Problemen, die durch die Digitalisierung entstan-
den sind, die es zu lösen gilt, wie zum Beispiel die Zugangsproblematik,
Privatkopie, user generated content, derivative Werknutzung, remixing
und appropriation art.

3. … und dann noch die Digitalisierung

Das Urheberrecht war, wie oben kurz skizziert, auch schon vor der Digi-
talisierung in der Ökonomie nicht unumstritten. Dennoch gelang es damit,
Werke zu verknappen und einen Markt zu schaffen, auf dem diese gehan-
delt werden konnten. Zwar stellte Arrow (1962) fest, dass es sich bei Infor-
mation um ein öffentliches Gut handle, doch war im Fall von Kunst und
Kultur die Verbreitung der Informationen an Trägermedien (Bücher,
Schallplatten, CDs, VHS-Kassetten, DVDs etc.) gebunden. Literatur konn-
te in den frühen 1960er-Jahren nur auf Papier verbreitet werden, Musik le-
diglich auf Schallplatten und den ersten Tonbändern. Die einzige Ausnah-
me bildete der Rundfunk, der von Anfang an einem anderen Geschäfts-
modell, nämlich dem eines zweiseitigen Marktes, gefolgt ist bzw. in Euro-
pa staatlich organisiert wurde. Die Digitalisierung machte es möglich, In-
halte von Trägermedien zu trennen und letztlich die Transformation hin zu
einem echten öffentlichen Gut im Sinne von Arrow zu vollziehen. Digitale
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Inhalte sind heute weder rival im Konsum noch ausschließbar. Die Nicht-
ausschließbarkeit bedarf noch einer Klärung, denn genau hier liegt ein zu-
sätzliches Problem für die Auswertung von Urheberrechten im digitalen
Zeitalter. Nachdem sich am Urheberrecht nichts Grundsätzliches geän-
dert hat, bildet es nach wie vor die rechtliche Grundlage, Werke in ihrer
Verwertung und im Vertrieb zu lenken und zu kontrollieren. Dieses Recht
ist durch die Digitalisierung jedoch nur noch in Teilen durchsetzbar. Gere-
gelt und beeinflusst können nur die legalen Vertriebskanäle werden – nicht
die illegalen.

Dieses Phänomen ist im Prinzip nicht neu, allerdings sind die Auswirkun-
gen wesentlich größer als bisher und treffen die betroffenen Branchen
(Musik, Film, Literatur) sehr unterschiedlich. Am deutlichsten wird die Pro-
blematik wiederum am Beispiel Film, wo es integraler Bestandteil der ana-
logen Verwertungsstrategien war und erstaunlicherweise auch heute noch
ist, Märkte sowohl regional als auch nach Abspieltechnologie zu segmen-
tieren. In der sequenziellen Distribution werden zuerst jene Märkte belie-
fert, die den höchsten Grenzerlös in möglichst kurzer Zeit einzuspielen
versprechen: Das waren bisher die Kinomärkte; erst danach werden Video
on Demand, DVD, Streaming, Bezahlfernsehen und schlussendlich ande-
re Fernsehstationen beliefert.4 Die Auswirkungen der sequenziellen Distri-
butionsstrategie in Zeiten der Digitalisierung sind für den Filmbereich
groß. Je mehr Zeit zwischen den verschiedenen Freigaben liegt, desto
höher ist die Nachfrage nach illegalen Bezugsquellen.5 Gleichzeitig wer-
den die Märkte auch nach Regionen unterteilt. So gibt es verschiedene
Ländercodes auf den DVDs, die nur auf passenden Endgeräten abge-
spielt werden können, um Online-Bestellungen von anderen Kontinenten
und Regionen zu verhindern.

Der Segmentierung der legalen Märkte steht die illegale Distribution ge-
genüber, die global und technologieunabhängig agiert. Pointiert kann fest-
gestellt werden, dass das illegale Angebot das weltweite Angebot sowohl
regional als auch zwischen den verschiedenen Abspieltechnologien syn-
chronisiert.6 Varian (2005) argumentiert, dass eine neue Technologie, wie
im Falle von File Sharing, von der bestehenden Industrie wie ein neuer
Konkurrent aufgefasst werden sollte. Er plädierte für eine Marktlösung,
wie es sie auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben hatte, wenn
neue Kopiertechnologien eingeführt wurden, wie beispielsweise bei der
Einführung der Fotokopierer, wo durch indirect appropriability7 eine Lö-
sung gefunden wurde. Interessanterweise wurde eine solche Marktlösung
für die Digitalisierung bis heute nicht gefunden, denn die legalen Angebote
unterscheiden sich nach wie vor wesentlich von den illegalen. Legale An-
gebote sind in ihrem Repertoire beschränkt, da erst die Rechte abgeklärt
werden müssen, bevor die Werke angeboten werden können. Selbst
große Plattformen wie iTunes oder Spotify verfügen nach wie vor lediglich
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über einen Teil der prinzipiell verfügbaren Werke. Zusätzlich können neue
Geschäftsmodelle nicht einfach entstehen, sondern müssen von den
Rechteinhabern und hier vor allem von den oligopolistisch organisierten
Großverlagen in Form einer Lizenzvereinbarung genehmigt werden. Das
Filmrepertoire auf Hulu, Netflix oder Amazon Prime ist ebenfalls einge-
schränkt und kann darüber hinaus nur in einer kleinen Anzahl von Ländern
legal abgerufen werden. Und selbst hier unterscheidet sich beispielweise
das englische Angebot von Netflix vom US-amerikanischen. Eine weitere
Einschränkung erfolgt durch die verschiedenen Betriebsysteme der Com-
puter: So gibt es weder für Linux noch für Android einen Zugang zu iTunes.
Wer also sein Betriebssystem wechselt oder ein neues Smartphone kauft,
läuft Gefahr, alle legal erworbenen Inhalte eines bestimmten Anbiters zu
verlieren (nicht aber die illegalen).

All diesen beschränkten legalen Angeboten stehen illegale Wettbewer-
ber gegenüber, die alle Werke verfügbar machen, diese nicht durch DRM
(Digital Rights Management) schützen und die betriebssystem- und platt-
formunabhängig sind. Das Urheberrecht verlangsamt die Reaktionsge-
schwindigkeit der legalen Anbieter und schränkt sie in ihrem Angebot ein.
Dadurch sind legale Anbieter gegenüber illegalen unter den Restriktionen
des derzeitigen Urheberrechts kaum wettbewerbsfähig, denn sie können
nur einen Teil der Inhalte zu höheren Kosten anbieten.

Die Marktmechanismen und Geschäftsmodelle für Musik, Literatur,
Computerspiele, Software etc. sind in ihrer Funktionsweise alle etwas un-
terschiedlich, weshalb es den Rahmen des Artikels sprengen würde, auf
alle branchenspezifischen Charakteristika einzugehen. Das Grundpro-
blem, das Varian (2005) gezeichnet hat, wonach die Urheberrechtsindu-
strie auf File Sharing8 wie auf den Markteintritt eines neuen Mitbewerbers
reagieren müsste, zieht sich jedoch durch alle Teilbranchen.

4. Lösungsansätze

Wie bereits erwähnt, besteht das wirtschaftliche Ziel des Urheberrechts
darin, einen Markt zu schaffen, um massentaugliche Werke verkaufen zu
können und damit die Kosten der Herstellung und Entwicklung des Wer-
kes zu amortisieren und Einkommen zu generieren. Nun hat es den An-
schein, dass diese Funktion nicht mehr oder nur teilweise erfüllt wird, wes-
halb seitens der betroffenen AkteurInnen gesetzliche Änderungen
verlangt werden. Während sich die Lobbys der Urheberrechtsindustrie für
eine Beibehaltung des Urheberrechts aussprechen und gesetzliche Ände-
rungen zur Durchsetzbarkeit forcieren (Vorratsdatenspeicherung, Über-
wachung, Abmahnungen und Strafen wie z. B. Netzsperren), versuchen
andere die rechtlichen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass wieder
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ein Wettbewerb entstehen kann. Die dritte Lösung, die im Raum steht,
sind Pauschalvergütungsmodelle wie die in Österreich 2012 und 2013 hef-
tig diskutierte Speichermedienabgabe oder eine content flatrate. Im Fol-
genden werden diese Möglichkeiten kurz besprochen.

4.1 Pauschalvergütungen

Pauschalvergütungsmodelle sind kein neues Phänomen: So wurde mit
der Einführung der Audiokassetten 1980 in Österreich eine Abgabe einge-
führt, die zur Kompensation der Privatkopie herangezogen und von den
Verwertungsgesellschaften verteilt wurde. Kompensiert wurde damit die
Möglichkeit, Privatkopien von käuflich erworbenen Gütern (Schallplatten)
zu machen bzw. aus dem Radio aufzunehmen. Zu dieser Zeit waren die
Verwendungsmöglichkeiten der Leerkassetten noch einigermaßen be-
schränkt, sodass ein kausaler Zusammenhang zwischen Nutzung und
Vergütung nachvollziehbar war. Dies unterscheidet sich wesentlich von
der Forderung nach der jüngst diskutierten Abgabe auf alle Speicherme-
dien, denn diese werden sowohl benötigt, um legal erworbene Kopien von
iTunes, Software, Amazon etc. aber auch auch eigene Fotos, Filme, Pro-
gramme, Spiele und vieles mehr abzuspeichern beziehungsweise zu si-
chern (Sicherungskopie). Darüber hinaus sind illegale Kopien von einer
Vergütung ausgenommen. Die Ausdehnung der Leerkassettenabgabe
auf Speichermedien wirft zudem eine Reihe von weiteren Problemen auf,
die eine direkte Umlage des Konzepts nicht ermöglichen, wie beispiels-
weise die Frage nach der Kompensation. Eine solche kann es nur für lega-
le Handlungen geben, denn die pauschale Kompensation von illegalen
Handlungen würde diese letztlich legalisieren. Legale Handlungen in Ös-
terreich umfassen das Kopieren von legal erworbenen Datenträgern auf
Leermedien, sofern die Kopiervorlage nicht mit einem Kopierschutz verse-
hen ist. Der Kompensation dieser Handlungen ist nichts entgegenzuset-
zen, aber die Einnahmen daraus werden auch entsprechend gering aus-
fallen, da es kaum einen messbaren Schaden gibt, den es zu kompensie-
ren gilt. Die Probleme, die durch die Digitalisierung entstanden sind, wer-
den dadurch nicht gelöst. Ebenfalls ungelöst bleibt die Frage, ob es eine
legale Privatkopie aus einer illegalen Quelle gibt. Wenn ja, dann würde die
Kompensation schon wesentlich höher ausfallen, denn das würde faktisch
für Downloads aller Art gelten. Die Festlegung der Höhe einer solchen Ab-
gabe hängt vom Umfang des zu kompensierenden Schadens ab und
müsste entsprechend bewertet und berechnet werden. Einschlägige em-
pirische Untersuchungen dazu stehen nach wie vor aus.

Ein weiteres Problem beschreibt Martin Kretschmer (2011) in einer Un-
tersuchung zu Pauschalabgaben in Großbritannien. Die Speichermedien-
abgabe wird in der Regel bei den Elektrohändlern eingehoben und be-
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misst sich entweder nach der Zahl der Speichermedien oder dem
gesamten verkauften Speichervolumen. Speichermedien sind weitgehend
standardisierte Güter, und die Unterschiede zwischen zwei Festplatten
verschiedener Firmen sind wesentlich geringer als die Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Toastern, Kaffeemaschinen, o. Ä. Würde man also
die gesamte Speichermedienabgabe auch tatsächlich auf Speicherme-
dien aufschlagen, so wäre der Preis beträchtlich höher als jenseits der
Staatsgrenzen. Folglich tendieren Elektrohändler dazu, die Abgaben an
die Verwertungsgesellschaften als allgemeinen Kostenfaktor zu behan-
deln, ähnlich wie die Geschäftsmiete, und schlagen diese auf alle Produk-
te auf. Die Abgaben würden somit auf alle Produkte überwälzt und träfen
folglich nicht ausschließlich jene, die zu der Abgabe herangezogen wer-
den sollten.

Eine gänzlich andere Möglichkeit der Pauschalvergütung, die im In- wie
auch im Ausland immer wieder diskutiert wurde, ist unter den Namen flat-
rate oder content levy, Breitbandabgabe oder Kulturwertmarke bekannt.
Die grundsätzliche Idee besteht darin, durch eine Abgabe auf den Inter-
netzugang alle damit verbundenen Nutzungshandlungen zu legalisieren
und mit dem eingenommenen Geld Kulturschaffende und Produktionsfir-
men (also alle, die am Zustandekommen der ersten Kopie beteiligt sind)
zu kompensieren. Eine solche flatrate erübrigt im Wesentlichen neue Ge-
schäftsmodelle, denn jedwede Verwendung im Internet wäre damit ohne-
hin bereits abgegolten, und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich
neben pauschaliert abgegoltenen Vertriebsmodellen auch noch proprietä-
re Modelle etablieren könnten. Eine solche Lösung wäre einfach zu admi-
nistrieren und schaffte auch die größtmögliche Rechtssicherheit für Kon-
sumentInnen. Dennoch gibt es einige Probleme, die damit verbunden
sind. Erstens ist das Urheberrecht, wie einführend beschrieben, der Ver-
such, ein Marktversagen durch ein anderes, geringeres, zu beheben. Der
Markt, der dadurch entsteht, ist kein „freier“ Markt, sondern ein Markt in
Abhängigkeit eines konkreten Rechts, seiner Werkdefinition, der Schutz-
dauer, der Möglichkeit, das Recht zu veräußern und durchzusetzen.
Nachdem diese Simulation eines Marktes in Abhängigkeit des Urheber-
rechts nun ebenfalls versagt, wäre die flatrate eine Kompensation der ent-
gangenen Einnahmen aus der Simulation eines Marktes. Die Interaktion
zwischen Angebot und Nachfrage ist in einer solchen Konstruktion nur
noch bedingt gegeben, woraus sich die Frage ergibt, ob Arrow (1962)
Recht hatte, als er argumentierte, dass Information im Allgemeinen nicht
über einen Markt bereitgestellt werden sollte. Wenn es also nicht gelingt,
einen funktionierenden Markt (wenn auch nur in Abhängigkeit des Urhe-
berrechts) zu etablieren, ist es fraglich, ob nicht grundsätzlich andere, vom
Urheberrecht losgelöste Lösungsmodelle, die kreatives Arbeiten finanziell
abgelten und AutorInnen schützen, angedacht werden sollten.
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Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Festlegung der Höhe der flatra-
te und dem Verteilungsschlüssel. Nachdem es keine oder nur sehr gerin-
ge Marktsignale gibt, stellt sich die Frage, wie der Sektor oder auch nur
Teilsektoren wachsen oder schrumpfen und wie neue Firmen einen Markt-
eintritt bewältigen können. Woran ist zu erkennen, ob beispielsweise die
Filmwirtschaft wächst, aber die Musikwirtschaft schrumpft oder umge-
kehrt? Die Frage, wie viel Filme, Musik, Literatur etc. bereitgestellt werden
soll, ist somit eine kulturpolitische und kein Ergebnis aus Angebot und
Nachfrage. Nun wurde bereits kulturökonomisch argumentiert, dass Sub-
ventionen und öffentliche Bereitstellung für Teile der Kunst und Kultur
sinnvoll und richtig sind, während es für andere, massentaugliche Berei-
che einen Markt gibt. Eine flatrate würde aber auch die Bereitstellung von
massentauglichen Werken zur kulturpolitischen Frage erheben und somit
das Urheberrecht endgültig in Frage stellen.

Darüber hinaus wäre die Aufteilung der flatrate nach Sparten das Ergeb-
nis von Verhandlungen, und jede Änderung wäre wiederum ein Verhand-
lungsergebnis auf Basis des vorherigen. Neue Branchen hätten es
schwer, in den „Markt“ einzutreten, da das Budget durch die Festlegung
der Höhe der Abgabe fixiert ist, ein Aufteilungsschlüssel verhandelt wurde
und die Neuaufnahme z. B. der Spielebranche oder von Branchen, die erst
entstehen werden, wiederum das Ergebnis langwieriger Verhandlungen
und ginge auf Kosten der bereits etablierten Branchen. Sosehr eine flatra-
te in einem statischen Modell die Probleme der Digitalisierung zu lösen
scheint, so liegen ihre Schwächen in einer dynamischen Entwicklung der
Branchen und dem Herausbilden von Markteintrittsbarrieren.

4.2 Neue Geschäftsmodelle

Seit Beginn der Digitalisierung und auch noch lange vor der Entwicklung
von file sharing war absehbar, dass die analogen Geschäftsmodelle nicht
in die digitale Welt übersetzbar sein werden. Auch wenn oft – wie auch in
diesem Kapitel – von neuen Geschäftsmodellen die Rede ist, so handelt
es sich in der Regel um bereits bekannte Geschäftsmodelle, wobei ledig-
lich die Anwendung in der Kultur- und Kreativwirtschaft neu ist. Im Zentrum
der Überlegungen standen bundling,9 Netzwerkeffekte und Netzwerkex-
ternalitäten,10 aber auch zweiseitige Märkte sowie Abonnement- und Zu-
gangsmodelle. Viele dieser Modelle fanden in der Zwischenzeit auch An-
wendungen, sei es legal oder illegal. Die englische „Performing Rights
Society“ (PRS [2012]) gab gemeinsam mit Google 2012 eine Studie in Auf-
trag, um die existierenden illegalen Geschäftsmodelle zu analysieren.
Zwar zeigen diese Geschäftsmodelle nicht auf, wie die eingenommenen
Gelder fair verteilt werden können und wie Kreative und Produktionsfirmen
ihre Kosten amortisieren können, aber sie zeigen dafür, welche Einkom-
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mensmöglichkeiten es in einem digitalen Umfeld gibt und wie Geschäfts-
modelle aussehen können. Illegale Unternehmen können, wie bereits er-
wähnt, auf die Nachfrage ohne Zeitverzögerungen durch gesetzliche
Bestimmungen (z. B. Kinosperrfrist), ohne Rücksicht auf sequenzielle Ge-
schäftsstrategien und ohne Zeitverlust, der durch die legalen Transaktio-
nen zustande kommt, reagieren. Sie können somit das Repertoire schnell
und kundenfreundlich anbieten. Daher erlaubt das Studium der illegalen
Modelle einen Ausblick auf die Möglichkeiten, die das Internet bietet, sollte
es rechtliche Vereinfachungen geben, die den Markt dynamisieren.

Die Einkommensquellen der illegalen Modelle setzen sich aus den vier
Elementen Stückverkauf, Spenden, Werbung und Abonnements zusam-
men, wobei ersteres eine untergeordnete Rolle spielt. Werbung und Spen-
den sind die beiden Hauptkategorien, die zumeist auch in Kombination
auftreten. Die Abo-Modelle sind oftmals werbefrei und finanzieren sich
über eine Kombination aus Spenden und Beiträgen.11

Obwohl die Geschäftsmodelle, wie oben erwähnt, keinen Einschränkun-
gen im Angebot unterliegen, gibt es Faktoren, die ihnen die Entfaltung des
vollen Potenzials nicht ermöglichen. Durch den Umstand der Illegalität gibt
es von Seiten der NutzerInnen eher Hemmschwellen, Daten bekannt zu
geben, sich zu registrieren, Kreditkartendetails mitzuteilen etc. Das erklärt
auch zum Teil die starke Neigung zu Angeboten, die frei im Zugang sind,
obwohl die Benutzerfreundlichkeit gering ist. Werbung, Schadprogramme
und Spähprogramme (spyware) sowie die Notwendigkeit, zusätzliche Pro-
gramme zu installieren, bergen hohe Kosten des Konsums.

Betrachtet man die legalen Geschäftsmodelle, so spielen Werbefinan-
zierung und Spenden eine untergeordnete Rolle, und das Hauptaugen-
merk liegt – genau konträr zu den illegalen Modellen – auf dem Stückver-
kauf, wie beispielsweise iTunes oder Amazon zeigen. Hier wurde ver-
sucht, analoge Geschäftsmodelle, wie sie aus dem Verkauf von Daten-
trägern bekannt waren, in ein digitales Umfeld zu übersetzen. Erst in der
jüngeren Vergangenheit haben Abonnementmodelle (Streaming-Dienste)
wie Spotify oder Deezer für Musik und Netflix, Hulu oder Amazon Prime für
Filme an Bedeutung gewonnen.12 Die zuletzt genannten Modelle für Filme
sind allerdings zurzeit nur in den USA und einer kleinen Anzahl an ande-
ren Ländern erhältlich. Das heimische legale Angebot beschränkt sich
auf Plattformen wie Flimmit,13 die zwar ähnlich wie die großen amerika-
nischen Vorbilder konfiguriert ist, aber nur die Rechte für ein sehr kleines
Repertoire erwerben konnte. Generell profitieren die legalen Angebote
davon, dass NutzerInnen bereitwilliger persönliche Daten und Kreditkar-
tendetails bekannt geben. Dies ermöglicht das Anlegen von Abspiellisten,
das Verfügbarmachen von Inhalten offline und die Nutzung von Algorith-
men, die neue Inhalte empfehlen, kurz, das Anlegen von ausdifferenzier-
ten Nutzerprofilen. Diese Serviceleistungen und die Werbefreiheit erhö-
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hen die Nutzerfreundlichkeit gegenüber den illegalen Angeboten, deren
aggressive Anzeigenpraxis oftmals die Porno- und Glückspielindustrie be-
werben.

4.3 Gesetzliche Lizenzen

Legale wie auch illegale Geschäftsmodelle verfügen über komparative
Vor- und Nachteile. Der größte Nachteil der legalen Angebote im Verhält-
nis zu illegalen ist die Reaktionsgeschwindigkeit, mit der auf die Nachfrage
reagiert werden kann, und das durch Lizenzvereinbarungen limitierte An-
gebot an verfügbaren Titeln je Anbieter. Da in der aktuellen Situation auch
die größten Anbieter derzeit nicht in der Lage sind, das gesamte verfügba-
re Repertoire bereitzustellen, werden NutzerInnen dazu gezwungen, ver-
schiedene Dienste in Anspruch zu nehmen. Aus Konsumentensicht ist
eine One-Stop-Lösung interessant, die, wie auch bei illegalen Angeboten,
einen möglichst niederschwelligen Zugang zu einem möglichst breiten An-
gebot bietet. Spotify und Deezer sind zwei legale Streaming-Dienste, die
beide in Österreich angeboten werden. Ihr Repertoire ist nahezu identisch.
Verfügt jedoch der eine Dienst über Lizenzen, die der andere nicht hat, so
ist man gezwungen, wegen eines marginalen Unterschieds entweder
beide Dienste zu abonnieren und auch in der Nutzung permanent zwi-
schen den verschiedenen Applikationen beziehungsweise Abspielpro-
grammen hin- und herzuschalten oder auf einen Teil des Repertoires zu
verzichten. Bei Filmen stellt sich die Lage noch komplexer dar, da die An-
bieter Streamingrechte für bestimmte Territorien ersteigern. Demzufolge
sind Hulu, Netflix, Amazon Prime und andere Anbieter quasi komplemen-
täre Güter. Streaming-Dienste stehen zueinander im Wettbewerb um das
attraktivste Repertoire, wodurch sie einander im gemeinsamen Wettbe-
werb gegen illegale Angebote noch weiter schwächen. Zu einem ähnli-
chem Schluss gelangt auch Hilty (2009) für wissenschaftliche Publikatio-
nen und die Frage, warum trotz des Internets und verbesserter
technologischer Vertriebsmöglichkeiten das Angebot für akademische Li-
teratur zum einen nach wie vor beschränkt ist und zum anderen die Preise
für die Zugänge überhöht wurden. Hilty schlägt hier Zwangslizenzen als
Lösung vor, eine ähnliche Konstruktion wie gesetzliche Lizenzen, mit dem
Unterschied, dass nicht etwa Verwertungsgesellschaften einen Tarif fest-
setzen, sondern über die Angebote frei verhandelt werden kann.

Im Wesentlichen umspannt der Wettbewerb im Vertrieb drei Kategorien,
Nutzbarkeit (usability), Repertoire und Preis. Nachdem die legalen Ange-
bote nicht nur die administrativen Kosten von Hosting und Bereitstellung
decken müssen, sondern auch die Lizenzgebühren einbringen, stehen sie
den illegalen Angeboten hinsichtlich des Preises nach. Die abzudecken-
den Kosten sind höher und wirken sich entsprechend auf den Preis aus. In
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Punkto Nutzbarkeit gibt es keinen Grund, warum legale Angebote den ille-
galen nachstehen sollten. Im Gegenteil, gibt es hier einen komparativen
Vorteil, da legale Angebote als vertrauenswürdiger gelten und deshalb
leichter an Nutzerdaten kommen bzw. NutzerInnen selbst Abspiellisten
anlegen, sich über soziale Netzwerke austauschen und neue Inhalte auf
Basis der Profile vorgeschlagen werden können. Der Vorteil beruht darauf,
dass es keine Notwendigkeit gibt, versteckt zu agieren. Zusätzlich geben
legale Angebote den NutzerInnen Rechtssicherheit und verringern so
auch die Kosten des Konsums. Bleibt zu guter Letzt noch das Kriterium
des angebotenen Repertoires, das, wie oben erwähnt, durch die derzeiti-
ge Praxis der Lizenzvergabe bei legalen Anbietern wesentlich geringer als
bei illegalen ist. Wie wichtig ein benutzerfreundlicher Zugang zu legalen
Angeboten ist, zeigte eine Untersuchung um die Auseinandersetzungen
zwischen dem TV-Sender NBC und iTunes. NBC drohte seine Inhalte von
iTunes zu entfernen, wenn Apple nicht bereit sei, höhere Lizenzgebühren
zu zahlen. Da es zu keiner Einigung kam, wurde der gesamte Inhalt von
NBC zu einem Stichtag aus dem Internet genommen. Bei der Messung
der illegalen Nachfrage vor und nach dem Stichtag wurde evident, dass
die illegale Nachfrage durch die Absenz einer legalen Alternative sprung-
haft anstieg.14 Das Vorhandensein einer legalen Alternative wirkt sich we-
sentlich auf die illegale Nachfrage aus – das bedeutet, dass es eine Zah-
lungsbereitschaft für legale Angebote gibt und legale und illegale
Angebote in Abhängigkeit der Zugänglichkeit substituiert werden. In eine
ähnliche Kerbe schlägt die Untersuchung von Danaher und Waldfogel
(2012) hinsichtlich der sequenziellen Distribution.

Eine mögliche Lösung, um der Problematik des beschränkten legalen
Angebots entgegenzuwirken, sind gesetzliche Lizenzen mit Vergütungs-
anspruch, wie sie auch aus dem Radiobereich bekannt sind. Radiostatio-
nen schließen Verträge mit Verwertungsgesellschaften, die sie dazu be-
rechtigen, Musik ohne weitere Genehmigung durch RechteinhaberInnen
zu senden. Das Argument dafür war, dass die Transaktionskosten für Ra-
diostationen zu hoch wären, wenn bei jedem Musikstück alle Rechte ab-
geklärt werden müssten. Im Gegenzug senden die Radiostationen Ab-
spiellisten an die Verwertungsgesellschaften, damit diese die pauschal
bezahlten Gelder entsprechend verteilen können. Eine ähnliche Vor-
gangsweise ist auch für den Internethandel denkbar. Vertriebe würden mit
Verwertungsgesellschaften Verträge abschließen und je nach Vertrag
einen bestimmten Teil des Umsatzes, einen bestimmten Betrag pro Nut-
zung oder eine monatliche Pauschale bezahlen. Dadurch können alle Ver-
triebe, ebensogut wie die illegale Konkurrenz, das gesamte Repertoire an-
bieten und Geschäftsmodelle entwickeln. Das Element des Wettbewerbs
konzentriert sich somit auf die Bereiche Nutzbarkeit und Preis, wodurch
sich vor allem der Markt der legalen Angebote dynamisieren könnte.
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5. Schlussfolgerungen

Die Auswirkungen, die von der Digitalisierung auf das Kulturfeld ausge-
hen, sind vielfältig und betreffen Erleichterungen in der Produktion, der
Weiterverarbeitung von Inhalten (remixing und appropriation art), user ge-
nerated content, das Entstehen von Teil- oder Halböffentlichkeiten durch
soziale Netzwerke und auch die Erneuerung der Vertriebs- und Ge-
schäftsmodelle.

Die ökonomische Rechtfertigung für ein Urheberrecht besteht in erster
Linie in seiner Anreizfunktion für kreative Tätigkeiten. Der rechtliche
Schutz soll das Amortisieren von Entwicklungs- und Entstehungskosten
ermöglichen, die in einer Wettbewerbssituation nicht erwirtschaftet wer-
den könnten. Da sich Information und somit auch alle digitale oder digitali-
sierbare Kunst und Kultur zu einem öffentlichen Gut gewandelt haben,
wird nach neuen Möglichkeiten gesucht, Inhalte zu verkaufen. Im Wesent-
lichen gibt es zum heutigen Zeitpunkt drei Lösungsansätze. Der erste An-
satz wird vor allem von Vertretern jener Unternehmen propagiert, die be-
reits mit den analogen Vertriebsmodellen sehr erfolgreich waren. Dabei
wird nicht in das Urheberrecht eingegriffen, sondern die Möglichkeiten der
Rechtsdurchsetzung werden erweitert. Diese Herangehensweise geht vor
allem zulasten des Datenschutzes und der Privatsphäre und ermöglicht
weitreichende digitale Überwachungsbefugnisse wie beispielsweise die
Nutzung der Vorratsdaten. Das bestehende Urheberrecht soll durch den
Einsatz flächendeckender Kontrollen und Sanktionen wieder operabel ge-
macht werden, wobei große Einschnitte in den Datenschutz und die Pri-
vatsphäre auf der Kostenseite dieses Ansatzes stehen.

Der zweite Ansatz fußt auf der Idee der Pauschalvergütung, wie etwa di-
verse flatrate-Modelle, aber auch auf der Abgabe auf Speichermedien.
Hier besteht das Grundproblem, dass der Markt für urheberrechtlich ge-
schützte Werke derzeit bereits von einem Rechtskonstrukt abhängt und
dessen konkreter Ausformulierung (Schutzdauer, Umfang, Durchsetzbar-
keit etc.). Nachdem der durch das Urheberrecht ermöglichte bzw. simulier-
te und beeinflusste Markt nun aufgrund der digitalen Kopiertechnologien
wiederum unter Druck gekommen ist, soll der Ausfall dieses simulierten
Marktergebnisses kompensiert werden. Da das ökonomische Rational
hinter dem Urheberrecht die Etablierung eines – wenn auch abhängigen
und nicht freien – Marktes ist, so stellt sich das Konzept in diesem Fall ge-
nerell in Frage. Arrow (1962) argumentierte, dass die Bereitstellung von
Information im Allgemeinen nicht durch Marktmechanismen erfolgen soll-
te, sondern generell durch alternative Formen.

Der dritte Lösungsansatz verändert die Rahmenbedingungen dahinge-
hend, den Wettbewerb sowohl zwischen legalen Angeboten untereinan-
der als auch zwischen legalen und illegalen Angeboten zu ermöglichen.
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Dabei ist das Hauptproblem die exklusive Lizenzierung von Werken, die
zur Zeit eine dynamische Entwicklung des Marktes verhindert. Derzeit gibt
es weder in der Musik noch im Film einen One-Stop-Shop, bei dem Konsu-
mentInnen das gesamte Repertoire legal erwerben können, wie dies bei
der illegalen Konkurrenz (prinzipiell) der Fall ist. Die diesem Modell zu-
grunde liegende Idee ist es, den Wettbewerb auf Nutzbarkeit und Preis zu
reduzieren und die Konkurrenz um das Angebot – die lediglich zwischen
legalen Anbietern besteht – durch eine gesetzliche Lizenz zu eliminieren.
Dadurch werden legale Anbieter gegenüber illegalen konkurrenzfähig im
Sinne von Varian (2005), der vorschlug, neue Kopiertechnologien wie den
Markteintritt eines Mitbewerbers zu behandeln.

Es ist wesentlich für die Debatte, zu berücksichtigen, dass das Urheber-
recht die Basis für Geschäftsmodelle liefert und ein Instrument ist, das An-
reize für kreatives Arbeiten schafft und Refinanzierung ermöglicht. Folg-
lich ist es auch ein Instrument, das massentaugliche Werke bevorzugt und
zu ungleichen Einkommensverteilungen führt. Seit jeher hat das Urheber-
recht finanziell eine kleine Elite, die sogenannten happy few, begünstigt.
Das Urheberrecht dient insofern der Finanzierung des marktgängigen
Teils der Kreativwirtschaft (nachfrageseitig). Auf der anderen Seite sieht
die europäische Kulturpolitik, die sich zumeist in direkten und angebots-
seitigen Kultursubventionen äußert, ihre Aufgabe darin, kulturelle Vielfalt
zu stimulieren und Angebote jenseits des vom Urheberrecht stimulierten
Marktes zu ermöglichen.

Anmerkungen
1 Eine ausführlichere Einführung in die Ökonomie des Urheberrechts habe ich gemein-

sam mit Ruth Towse und Christian Handke in einem Überblicksartikel zusammenge-
fasst; Towse, Handke, Stepan (2008).

2 Stepan (2009).
3 DiCola (2013).
4 Vogel (2011).
5 Danaher und Waldfogel (2012).
6 Stepan (2013).
7 Liebowitz (1985); Besen (1986). Indirect appropriability beschreibt, wie Privatkopien

durch höhere Stückpreise kompensiert werden. So wurden etwa die Bibliothekspreise
für Abonnements seit der Einführung von Kopiergeräten stark erhöht. Bibliotheken
benötigten zwar weniger Exemplare, da Studierende die Artikel selbst vervielfältigen
konnten, gleichzeitig wurde aber jedes einzelne Exemplar teurer, womit die Verlage den
Umsatzausfall, der durch die rückläufige Stücknachfrage verursacht wurde, wieder aus-
geglichen haben.

8 Heute würden zu file sharing auch Streamingdienste hinzukommen.
9 Varian (2000). Unter bundling versteht man das Anbieten von Produktbündeln entweder

hinsichtlich der Anzahl an Titeln, sodass anstelle einzelner Titel ganze Werkbündel ver-
kauft werden oder hinsichtlich Komplementärprodukten wie Poster, attraktive Verpac-
kungen, Liedtexte, Bonusmaterialien etc.
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10 Takeyama (1995).
11 PRS (2012).
12 Der Trend weg von Downloads hin zu Streaming-Diensten ist ein weiteres Argument

warum eine Speichermedienabgabe, wenn überhaupt, dann nur kurze Zeit sinnvoll
wäre.

13 www.flimmit.at.
14 Danaher et al. (2009).
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Zusammenfassung

Das Internet und die Digitalisierung haben die Film-, Musik-, und Literaturbranche we-
sentlich verändert. Zum einen produktionsseitig, wo vor allem bei technisch aufwändigen
Projekten der Zugang zu Produktionsmitteln wesentlich erleichtert und verbilligt wurde,
zum anderen auf der Verwertungsseite. Die Veränderungen auf der Produktionsseite
zusammenzufassen, ist wenig zielführend, da sie branchenspezifisch und regional großen
Unterschieden unterliegen. Die Veränderungen und Probleme auf der Verwertungsseite
ähneln einander quer durch die Branchen und Regionen, wenngleich sie auch nicht ident
sind.

In dem vorliegenden Artikel werden diese Probleme, die sich aus dem für analoge Zwe-
cke konzipierten Urheberrecht in der digitalen Welt ergeben, unter ökonomischen
Gesichtspunkten umrissen und Lösungsansätze diskutiert.

420

Wirtschaft und Gesellschaft 39. Jahrgang (2013), Heft 3



BÜCHER

Mit John Maynard Keynes
aus der Krise

Rezension von: Jürgen Kromphardt,
Die größten Ökonomen: John Maynard

Keynes, UTB 3794, UVK Verlags-
gesellschaft, Konstanz und München

2013, 197 Seiten, D 12,99.
ISBN 978-3-825-23794-3.

Platzen der Spekulationsblase auf
den Vermögensmärkten, zahllose
Bankeninsolvenzen, Einbruch von In-
vestitionen und Konsumnachfrage,
Entstehen von Massenarbeitslosigkeit:
Die Wirtschaftskrise nahm ihren Aus-
gang in den USA, breitete sich aller-
dings mit Windeseile auf Europa aus
und führte zu einer Depression, die die
Arbeitslosenraten in manchen Ländern
auf über 30% der Erwerbspersonen
trieb. Die als Therapie gedachten Maß-
nahmen der Wirtschaftspolitik in den
Krisenländern, darunter vor allem die
Senkung der Löhne und die Kürzung
von Staatsausgaben, beschleunigten
die Abwärtsspirale. Mit dem eklatanten
Versagen der herrschenden Wirt-
schaftspolitik mehrten sich auch die
Zweifel bezüglich ihrer theoretischen
Basis. Dieses Vakuum nutzte eine
Gruppe junger ÖkonomInnen, die nicht
nur rasch Elemente einer theoreti-
schen Erklärung der empirisch beob-
achteten makroökonomischen Zusam-
menhänge entwickelte, sondern auch
bemüht war, die Wirtschaftspolitik aktiv
zu beeinflussen: der Beginn einer neu-
en Ära der ökonomischen Theorie und
der Wirtschaftspolitik.

Was als Beschreibung der Finanz-
und Wirtschaftskrise seit 2007 – mit ei-
nem zugegeben recht optimistischen
Schluss – gelten könnte, bildet die his-
torische Darstellung der 1929 einset-
zenden Weltwirtschaftskrise und der
Geburt der Keynes’schen Theorie in
den 1920er- und 1930er-Jahren. Ihr ist
der Band „John Maynard Keynes“ der
UTB-Serie „Die größten Ökonomen“
gewidmet, für den mit Jürgen Kromp-
hardt, dem Vorsitzenden der Keynes-
Gesellschaft, der denkbar profundeste
Autor gewonnen werden konnte.
Kromphardt bettet die Diskussion der
wichtigsten Elemente der ökonomi-
schen Publikationen von Keynes ge-
konnt in die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen der Entstehungszeit, die
persönlichen Lebensumstände und die
wirtschaftspolitischen Aktivitäten des
Protagonisten ein.

Etwa im Kapitel „Keynes Kampf für
seine wirtschaftspolitischen Überzeu-
gungen“: John Maynard Keynes trat
schon zu Beginn der Weltwirtschafts-
krise im Rahmen des „Macmillan Com-
mittee on Finance and Industry“ und
des „Committee on International Eco-
nomic Policy“, in zahllosen Zeitungsar-
tikel, Leserbriefen, Radiosendungen
und Briefen an wirtschaftspolitische
Entscheidungsträger, etwa an den
Gouverneur der Bank of England Mon-
tagu Norman oder den Präsidenten der
USA Franklin D. Roosevelt, für einen
Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik
Großbritanniens und der internationa-
len Gemeinschaft ein. Er forderte öf-
fentlich finanzierte Investitionsausga-
ben, Maßnahmen zur Importsubstituti-
on, öffentliche Beschäftigungspro-
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gramme, Zinssenkungen, Stimulierung
der Konsumnachfrage und eine Koor-
dination der internationalen Währungs-
und Wirtschaftspolitik. Parallel zur Aus-
arbeitung teils tagesaktueller und im-
mer problemorientierter wirtschaftspo-
litischer Vorschläge brach John May-
nard Keynes gemeinsam mit einer
Gruppe um Richard Kahn, James
Mead, Joan und Austin Robinson
und Piero Sraffa, genannt „The Cir-
cus“, aus den engen Fesseln des or-
thodoxen neoklassischen Theoriege-
bäudes aus.

Jürgen Kromhardt zeigt in groben
Zügen und mit leichter Hand die Anfän-
ge der Entwicklung einer heterodoxen
ökonomischen Theorie durch Keynes,
die zunächst im Rahmen des Querein-
stiegs in die Ökonomie (Keynes hatte
in Cambridge Mathematik, Philosophie
und Geschichte studiert) und des
Staatsdienstes im Indian Office über
die Herausgeberschaft des „Economic
Journal“ und das Sekretariat der „Roy-
al Economic Society“ erfolgte. Er be-
schreibt den streitbaren Politökono-
men Keynes, der erbost über die völlig
überzogenen Reparationsforderungen
an Deutschland von den Versailler
Friedensverhandlungen abreiste und
innerhalb von vier Monaten 1919 „The
Economic Consequences of the Pea-
ce“ veröffentlichte, eine pointierte Ab-
rechnung mit den falschen und zu de-
ren eigenem Nachteil wirkenden wirt-
schaftlichen Vorstellungen der Sieger-
mächte. Ganz ähnlich der entschieden
vorgetragene Widerstand von Keynes
gegen die deflationär wirkende Rück-
kehr zum Goldstandard durch den briti-
schen Schatzkanzler im Jahr 1925, der
in drei Artikeln im „Evening Standard“
enorme öffentliche Aufmerksamkeit er-
regte und wenig später gesammelt un-
ter dem provokanten Titel „The Econo-

mic Consequences of Mr. Churchill“ er-
schien.

Die aktive Beteiligung an der heftigen
Auseinandersetzung um die richtige
Wirtschaftspolitik in der Weltwirt-
schaftskrise bildete die Basis für das
Hauptwerk von John Maynard Keynes,
„The General Theory of Employment,
Interest and Money“ (1936). In diesem
Buch wird die neoklassische Orthodo-
xie zwar als relevant für den Spezialfall
einer Vollbeschäftigungswirtschaft an-
gesehen, aber nicht als brauchbar für
die aktuellen Probleme einer in gro-
ßem Stil unterausgelasteten Wirt-
schaft. Keynes zeigte, warum das
Say’sche Gesetz, also die Bestimmung
des Outputs durch die Verfügbarkeit
der Produktionsfaktoren, die Quanti-
tätstheorie, also die Bestimmung des
nominellen BIP und des Preisniveaus
durch die Geldmenge, und die neo-
klassische Arbeitsmarkttheorie, also
die Bestimmung des Beschäftigungs-
niveaus durch den Reallohn, nicht zur
Beschreibung der wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge geeignet sind. Er führte
demgegenüber das Prinzip der effekti-
ven Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen als entscheidende
Determinante von Produktion und Be-
schäftigung ein. Die Gesamtnachfrage
wird von der Prägung der Konsum-
nachfrage durch das verfügbare Ein-
kommen und die Konsumneigung so-
wie der Investitionsnachfrage durch
Absatzerwartungen der Unternehmen
und Kreditzinssatz bestimmt. Die Er-
wartungen spielen in einer Welt der
Unsicherheit die bestimmende Rolle
für die Konjunktur. Entscheidend sind
nicht nur die Erwartungen der produ-
zierenden Unternehmen und der Kon-
sumenten, sondern besonders auch
jene der Anleger auf den Finanzmärk-
ten. Bei ihnen geht es um die Erwartun-
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gen über die Erwartungen anderer Ak-
teure, also den für spekulative Vermö-
gensmärkte charakteristischen Her-
dentrieb.

John Maynard Keynes warnte schon
in den 1930er-Jahren eindringlich vor
einem zu großen Finanzmarkt, der die
realwirtschaftliche Entwicklung zu ei-
nem Spielball der Spekulation verküm-
mern lässt. Insgesamt resultiert aus
diesen Theorieelementen die zentrale
Keynes’sche Erkenntnis, dass eine
Marktwirtschaft leicht in ein Unterbe-
schäftigungsgleichgewicht gelangen
kann, aus der die Marktkräfte selbst
nicht wieder herausführen können,
sondern nur ein entschiedener Impuls
der Budget- und Geldpolitik. Kromp-
hardt gelingt es, wichtige Elemente der
„General Theory“ auch für den wirt-
schaftspolitisch interessierten Laien
verständlich darzustellen. Er ver-
schweigt auch die Mängel der theoreti-
schen Analyse nicht, etwa wenn er das
Fehlen einer fundierten Untersuchung
der Determinanten des Arbeitskräfte-
angebots beklagt.

Keynes’ Hauptwerk löste eine inten-
sive Debatte in der Fachwelt und der
Wirtschaftspolitik aus, an der Keynes
selbst sich aufgrund zunehmender ge-
sundheitlicher Probleme nur sehr ein-
geschränkt beteiligen konnte. Seine
Herzkrankheit hinderte Keynes aller-
dings nicht daran, sich mit den mit Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges entste-
henden, völlig neuen ökonomischen
Problemen auseinanderzusetzen.
Kromphardt beschreibt den Rollen-
wechsel Keynes’ vom heftigen Kritiker
von Wirtschaftspolitik und -theorie zu
einem gefragten Vordenker und Ge-
stalter in vielen Kommissionen und
Verhandlungen. Dabei setzte sich Key-
nes mit neuen Fragen auseinander:
„How to Pay for the War“ (1940), der Fi-

nanzierung der kriegswichtigen Impor-
te Großbritanniens durch die USA
(Verhandlungen über den Lend Lease
Act 1941), der Erarbeitung der „Propo-
sals for an International Clearing
Union“ (1941, 1942), die die Grundlage
für die Verhandlungen über die Schaf-
fung einer Weltwährungsordnung in
Bretton Woods bildeten, dem „Long-
term Problem of Full Employment“
(1943), in der er sich mit der langen
Frist und der Wirkung drohender Nach-
frageschwäche auf die Beschäftigung
auseinandersetzte, oder den Zah-
lungsbilanzproblemen Großbritan-
niens nach dem Krieg. In Bezug auf die
letzte Frage lehnte es Keynes vehe-
ment ab, das Leistungsbilanzdefizit
Großbritanniens durch eine einseitige
Restriktionspolitik verbunden mit hoher
Arbeitslosigkeit zu lösen, auch weil er
befürchtete, eine solche Politik könnte
zu einem Zusammenbruch des de-
mokratischen Regierungssystems füh-
ren.

Im letzten Kapitel seines Buches be-
schreibt Jürgen Kromphardt die Aus-
einandersetzung mit dem Werk nach
dem Tod von Keynes im Jahr 1946. Zu-
nächst die Vereinnahmung der Key-
nes’schen Theorie in der Neoklassi-
schen Synthese durch Hicks und Modi-
gliani, dann die Gegenrevolution durch
Monetarismus (Friedman) und Ange-
botspolitik (Lucas u. a.), deren Weiter-
entwicklung absurderweise unter dem
Titel „Neue keynesianische Makroöko-
nomie“ (Mankiw) erfolgte. Schließlich
aber auch die Rückbesinnung auf Key-
nes in den verschiedenen Strömungen
des Postkeynesianismus. Die Finanz-
krise mit ihren Parallelen zu den
1930er-Jahren führt zur Publikation
zahlreicher Sammelbände über das
Werk von Keynes und zur Neuheraus-
gabe der „General Theory“ durch Jür-
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gen Kromphardt in Deutschland und
Paul Krugman in den USA.

Jürgen Kromphardt gelingt es in dem
schmalen, weniger als 200 Seiten um-
fassenden Einführungsband, John
Maynard Keynes nicht nur als den be-
deutendsten Ökonomen des 20. Jahr-
hunderts näher zu bringen, sondern
auch den Menschen Keynes mit sei-
nen breiten gesellschaftspolitischen In-
teressen, den Förderer der Künste und
Berater der Liberalen Partei zu porträ-
tieren. Eine kurze Biografie, ein hilfrei-
ches Glossar und wertvolle Hinweise
auf weiterführende Literatur runden
den Band ab.

Die enormen wirtschaftlichen und
politischen Herausforderungen Euro-
pas in der gegenwärtigen Finanzkrise
haben zu einer neuerlichen Aufmerk-
samkeit für Keynes’ Werk in Theorie
und Politik geführt. Dies zu Recht,
denn zwischen der Weltwirtschaftskri-
se der 1930er-Jahre und der aktuellen

Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007
gibt es zahllose Parallelen. Auch wenn
das Diktum gilt, man könne nicht zwei
Mal in den gleichen Fluss steigen, sind
heute wie in den 1930er-Jahren
– die verheerenden wirtschaftlichen

und sozialen Folgen nicht ausrei-
chend regulierter Finanzmärkte,

– eine Wirtschaft, die europaweit und
dauerhaft durch massive Unteraus-
lastung der Produktionsfaktoren ge-
kennzeichnet ist,

– die Irrelevanz der neoklassischen
Wirtschaftstheorie für die Erklärung
der Ursachen und für Skizzen der
Lösungsmöglichkeiten dieser Krise,

– das weitgehende Versagen einer auf
dieser Theorie basierenden Wirt-
schaftspolitik

– und Massenarbeitslosigkeit als die
wichtigste Herausforderung für Wirt-
schaftstheorie und Wirtschaftspolitik
zu konstatieren.

Markus Marterbauer



Friedrich A. von Hayek:
Ökonom und Wissenstheoretiker

Rezension von: Hansjörg Klausinger,
Die größten Ökonomen: Friedrich A.

von Hayek, UTB 3792, UVK Verlags-
gesellschaft, Konstanz und München

2013, 155 Seiten, D 12,99.
ISBN 978-3-825-23792-9.

Wenn zwei längst verstorbene Öko-
nomen in Hip-Hop-Musikvideos unter
den Titeln „Fight of the Century“ und
„Fear the Boom and Bust“ miteinander
über die Wirtschaftspolitik in der ge-
genwärtigen Finanzkrise streiten und
wenn sie damit im Internet auch noch
auf viele Millionen Aufrufe kommen,
muss es sich nach den medialen
Maßstäben der heutigen Zeit wohl um
die größten Ökonomen handeln. Die
Rede ist von John Maynard Keynes
und Friedrich A. von Hayek. Wer sich
über die lustig (aber tendenziös pro
Hayek) inszenierten Youtube-Schnip-
sel hinaus dafür interessiert, was die
beiden Krisenerklärer des 20. Jahrhun-
derts zu sagen hatten und vermutlich
zur heutigen Krise gesagt hätten, kann
auch ohne große Fachkenntnisse die
zwei Bände über Keynes und Hayek
zur Hand nehmen, die in der von Ha-
rald Hagemann herausgegebenen
UTB-Reihe „Die größten Ökonomen“
erschienen sind. Die vorliegende Re-
zension behandelt nur den Band über
Hayek.

Eine angemessene Würdigung der
Hayek’schen Ideen auf wenig Raum zu
erstellen, ist keine einfache Aufgabe.
Hayek hat sehr viel publiziert und die
Perspektiven auf seine weltanschauli-
chen Grundsätze vielfältig variiert und

ausdifferenziert. Zugleich hat er mit
seinen Ansichten stark polarisiert –
nicht nur in der politischen Öffentlich-
keit, sondern auch in der Zunft der
Ökonomen. Hansjörg Klausinger weiß
jedoch die Aufgabe gut zu meistern.
Als international anerkannter Experte
in Bezug auf Hayeks frühe Beiträge zur
Geld- und Konjunkturtheorie ist er für
eine kompetente Darstellung und Kritik
der Hayek’schen Werke bestens prä-
destiniert. Zudem kennt er wie kaum
ein anderer die Geschichte der Wiener
Wirtschaftswissenschaften im frühen
20. Jahrhundert – eben jenes akademi-
schen Milieus, dem Hayek entstamm-
te. Klausinger schreibt zuverlässig,
sachlich und ausgewogen; trotz der
Fülle seines Detailwissens vermag er
dabei auch noch, sich kurz zu fassen.
All das stellt er im UTB-Band über Hay-
ek unter Beweis.

Interpreten des Hayek’schen Le-
benswerkes unterscheiden in der Re-
gel zwischen dem frühen Hayek, der
sich als theoretischer Ökonom der Ös-
terreichischen Schule verstand (Hayek
I), und dem späteren Hayek, dem libe-
ralen Theoretiker der Wissensteilung
und spontanen Ordnung (Hayek II).
Für die zweite Phase, die immerhin ab
Mitte der 1930er-Jahre bis zu Hayeks
Tod 1992 mehr als ein halbes Jahrhun-
dert umspannt, findet sich häufig auch
eine weitere, zeitlich etwa hälftige Un-
terteilung in einen dem Ordoliberalis-
mus nahestehenden Hayek (II) und ei-
nen Theoretiker der kulturellen Evoluti-
on (Hayek III). Klausinger folgt dieser
Dreiteilung nach Lebensabschnitten
und zentralen Themen sowohl im ein-
führenden Kapitel, das neben biografi-
schen Daten über Hayeks Hintergrund
in der Tradition der Österreichischen
Schule informiert, als auch in den wei-
teren fünf Kapiteln.
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Der Haupttext von 123 Seiten wird
ergänzt um einen tabellarischen Le-
benslauf, ein Glossarium Hayek’scher
Kernbegriffe und anderer Signalwörter
sowie vielfältiges bibliografisches Ma-
terial, das interessierten Lesern den ei-
genständigen Zugang zu Schriften von
und über Hayek erleichtern dürfte. Man
hätte allerdings bei den „Einzelbeiträ-
gen“ noch auf „Geldtheorie und Kon-
junkturtheorie“ (1929) sowie „Preise
und Produktion“ (1931) hinweisen kön-
nen, da sich nicht umstandslos er-
schließt, dass man diese bedeutenden
Beiträge auch in dem von Klausinger
herausgegebenen Band 7 der „Collec-
ted Works of F. A. Hayek“ findet (dort
allerdings nur in englischer Sprache).

Im zweiten Kapitel zeichnet Klausin-
ger die Entwicklung Hayeks vom Ver-
fechter zum Kritiker von neoklassi-
schen Konzepten des Marktgleichge-
wichts und Wettbewerbs nach. Ausge-
hend von einer radikal subjektivisti-
schen Variante des methodologischen
Individualismus bestreitet Hayek
schon früh die Relevanz makroökono-
mischer Aggregate für die Koordination
der Pläne der einzelnen Akteure im
Marktprozess. Zentral sind für ihn de-
ren subjektive Erwartungen, nicht die
objektiven Daten; das für die Koordina-
tion notwendige Wissen sei daher na-
turgemäß verstreut und offenbare sich
erst im Wettbewerb am Markt. Der
Preismechanismus bringe das ver-
streute Wissen der Wirtschaftssubjek-
te mit minimalem Informationsaufwand
und anreizgerecht zur Geltung. Hayek
betont demgemäß die Überlegenheit
der (relativen) Preisbildung im „Wett-
bewerb als Entdeckungsverfahren“ ge-
genüber aller planwirtschaftlichen Ko-
ordination. Damit vertritt er zunehmend
die Ansicht, dass wirtschaftliche Pro-
zesse durch Ungleichgewicht charak-

terisiert sind, geht aber zugleich bis in
die Spätphase seines Werks davon
aus, dass sie auf freien Märkten in ei-
ner „durchschnittlichen Nähe zum
Gleichgewichtsideal“ bleiben. Klausin-
ger stellt in seiner vorläufigen Würdi-
gung fest: „Die Überzeugung von der
Existenz einer solchen Fähigkeit zur
Selbstregulierung kann in Hayeks Ana-
lyse nicht ‚bewiesen‘ werden, sondern
ist ein Glaubenssatz“ (S. 50).

Dieser Glaubenssatz liegt letztlich
auch der Konjunkturtheorie zugrunde,
mit der Hayek zu Beginn der 1930er-
Jahre an der „London School of Econo-
mics“ Furore machte und für kurze Zeit
zum Gegenspieler von Keynes avan-
cierte, bevor er für lange Zeit in der
Versenkung verschwand. Unter der
Überschrift „Die frühe Geld-, Konjunk-
tur- und Kapitaltheorie“ erörtert Klau-
singer diesen Komplex im dritten Kapi-
tel ausführlich. Hayeks Forschungsziel
war äußerst ambitioniert: Er wollte zei-
gen, dass sich die Existenz von Kon-
junkturschwankungen der Preise, Pro-
duktion und Beschäftigung zwingend
aus der Einbettung einer kapitaltheore-
tisch modifizierten Quantitätstheorie
des Geldes in die Allgemeine Gleich-
gewichtstheorie herleiten lässt. Dazu
verband er die Theorien von Eugen
Böhm-Bawerk, Knut Wicksell und Lud-
wig Mises dergestalt, dass ein durch
technischen Fortschritt oder falsche
Geldpolitik erzeugtes Sinken der
Marktzinsen unter das gleichgewichti-
ge Zinsniveau zu struktureller Inflation,
Investitionsbooms und „Zwangsspa-
ren“ der Konsumenten führt. Nach An-
sicht Hayeks müssen sich über kurz
oder lang die Präferenzen der Konsu-
menten im Preismechanismus wieder
geltend machen, sodass auf die Inves-
titionswelle unausweichlich eine reini-
gende Anpassungskrise folgt, die die
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Struktur der Preise und Produktion in
Richtung einer gleichgewichtigen Ent-
wicklung zurückführt.

Wie Klausinger darstellt, verlor Hay-
ek mit der entsprechenden Interpretati-
on der Weltwirtschaftskrise als einer
Reinigungskrise, in der man nur zuwar-
ten könne, die Kontroversen mit Key-
nes und seinen Anhängern. Piero Sraf-
fa und Nicholas Kaldor hatten in ver-
nichtenden Kritiken auf Schwächen
der Hayek’schen Konjunkturtheorie
hingewiesen. Klausinger schränkt al-
lerdings deren Kritisierbarkeit dahinge-
hend ein, dass „Hayeks Modell zu kom-
plex ist, um mathematisch formulierte
analytische Lösungen zuzulassen. Die
verbale Argumentation, der sich Hayek
bedient, lässt ein absolut schlüssiges
Urteil über die logische Konsistenz sei-
ner Thesen jedenfalls nicht zu“ (S. 64).
Das ist übervorsichtig formuliert, denn
man kann Hayek in einigen Punkten
durchaus logische Inkonsistenz nach-
weisen. Wesentliche Elemente des
Hayek’schen „Modells“ werden zum
Beispiel als „Sequenz vom Typ IV“ in
Erik Lundbergs „Studies in the Theory
of Economic Expansion“ (1937, Kap.
IX) formalanalytisch und nummerisch
untersucht. Lundbergs Szenarienan-
satz zeigt, dass nicht jede Zinslücke in
einer Kreditgeldwirtschaft zu einem
Hayek’schen Zyklus führt. Dieser tritt
nur unter bestimmten Bedingungen auf
(wobei sich Lundberg obendrein noch
zugunsten von Hayek verrechnete).

Auch aus Hayeks eigenen Annah-
men in „Preise und Produktion“ (1931)
und seinen anderen konjunkturtheore-
tischen Schriften folgt nicht zwingend
die Unvermeidbarkeit von Krisen, und
schon gar nicht eine Selbstregulierung
des Systems durch automatische Re-
konstitution von Konsumentenpräfe-
renzen, die durch „Zwangssparen“ ver-

letzt worden waren. Klausinger selbst
verweist einige Seiten später auf die
von Kaldor nachgewiesene „logische
Unhaltbarkeit“ des Ricardo-Effekts, mit
dem Hayek in letzten Rückzugsgefech-
ten den Allgemeingültigkeitsanspruch
seiner Konjunkturtheorie verteidigen
wollte (S. 79).

Ein weiteres Unvermeidlichkeitspos-
tulat steht in den übrigen Kapiteln über
„Hayeks Feldzug“ gegen den Keyne-
sianismus, über „Hayeks Liberalismus“
und über „die Aktualität F. A. Hayeks“
im Zentrum. Die bekannte Kernbot-
schaft aus „Der Weg zur Knechtschaft“
(1944) lautet, dass jede Politik, die das
freie Spiel des Markt- und Preismecha-
nismus durch Umverteilung, Beschäfti-
gungsförderung oder andere sozial-
politische Maßnahmen beeinträchtigt,
zwangsläufig auf eine schiefe Ebene
hinab in staatlichen Totalitarismus füh-
re. Klausinger hebt hervor, dass Hayek
die Grenzen der staatlichen Wirt-
schaftspolitik in einer freiheitlichen
Ordnung eng zieht und die Politik im
Wesentlichen auf die „Herrschaft des
Gesetzes“ in Form „allgemeine[r], ab-
strakte[r] und negative[r] Regeln“ be-
schränkt sehen will (S. 104). Hayeks
Forderungen nach einer Entstaatli-
chung des Geldes werden ausführlich
erörtert, ebenso die damit verbunde-
nen Differenzen zu Milton Friedman,
der anderen Ikone des ökonomischen
Liberalismus des 20. Jahrhunderts.

Klausinger weist auch in den Libera-
lismus-Kapiteln auf Brüche und Wider-
sprüche in der Argumentation hin, ins-
besondere auf blinde Flecken in Hay-
eks „Sicht des Antagonismus von Frei-
heit und Demokratie“, die zur Behaup-
tung führten „wonach manchmal auto-
ritäre Regime (wie z. B. das Pinochets
in Chile) die Freiheit besser schützten
als Demokratien“ (S. 112). In der ab-
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schließenden Würdigung resümiert
Klausinger: „Der geradezu monomani-
sche Kampf gegen den Sozialismus
machte Hayek … blind gegenüber an-
deren Gefährdungen der Freiheit …
auch unfähig, potentiell fruchtbare Er-
kenntnisse in abweichenden Meinun-
gen zu erkennen und Kompromisse zu
akzeptieren, stets befürchtete er, jeder
Schritt weg vom Ideal einer freiheitli-
chen Ordnung würde deren unwieder-
bringlichen Verlust einleiten“ (S. 122).

Was zeichnet Hayek nun angesichts
all dieser Kritik als einen der „größten
Ökonomen“ aus? Klausinger verweist
auf die „alles überstrahlende Einsicht,
die auch Hayeks Denken in den ver-
schiedensten Bereichen der Ökonomie
und anderer Disziplinen Einheitlichkeit
verleiht“ (S. 121). Dies ist die „Tatsa-
che der Wissensteilung als das zentra-
le Problem gesellschaftlicher Koordi-
nation oder ‚Ordnung‘“ (ebenda). Auch
wenn Hayeks Konjunkturtheorie ihre
Schwächen hat, ist das systemisch im-
mer wieder auftretende Versagen des
Zinsmechanismus in der Koordination
von Investitions- und Konsumplänen
ein Krisenfaktor, dessen sich Hayek,
Keynes und andere Ökonomen der

Zwischenkriegszeit stärker bewusst
waren als die moderne Makroökono-
mik. Darüber hinaus haben sich Hay-
eks Warnungen vor „Staatsversagen“
aufgrund einer „Anmaßung von Wis-
sen“ an vielen Ecken und Enden der
Auseinandersetzung mit der real exis-
tierenden Wirtschaftspolitik als berech-
tigt erwiesen.

Mit seinem Spätwerk hat Hayek auch
zum Nachdenken über kulturelle Evo-
lution und das Verhältnis von Sponta-
neität und rationaler Konstruktion in
der Entstehung von Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnungen angeregt.
Wie Klausinger feststellt, lässt sich
„Hayeks Überzeugung vom aus-
nahmslosen Zustandekommen und
der Überlegenheit spontaner Ordnun-
gen … letztlich (wie ja auch sein Ge-
genteil) nur als Glaubensartikel vertei-
digen“ (S. 123). Aber an der Eloquenz
und Vielschichtigkeit, in der Hayek sei-
nen Glauben verteidigt hat, lassen sich
die wissenschaftlichen Argumente pro
und contra schärfen. Klausingers Band
regt somit, ganz wie beabsichtigt, zur
Lektüre der Originaltexte an.

Hans-Michael Trautwein
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Eigenkapitalerhöhung
der Banken – das Wundermittel?

Rezension von: Anat Admati, Martin
Hellwig, The Bankers’ New Clothes:

What’s Wrong with Banking and What to
Do About it, Princeton University Press,
Princeton 2013, 398 Seiten, gebunden,
D 18,95. ISBN 978-0-691-15684-2.

In drei Teilen und dreizehn Kapiteln
legen die beiden Autoren auf rund 200
Seiten bei der renommierten Princeton
University Press ein bald auch auf
Deutsch erscheinendes Buch vor, des-
sen Untertitel „Was läuft falsch im Ban-
kensektor und was ist dagegen zu tun“
ihr Anliegen kurz und treffend umreißt.
Das Buch wurde mit vielen Vorschuss-
lorbeeren bedacht und mit Spannung
erwartet, was nicht verwundert: Anat
Admati, Professorin für Finanzwirt-
schaft und Ökonomie an der „Stanford
Graduate School of Business“ und ne-
ben Simon Johnson Mitglied des „Pe-
terson Institute for International Econo-
mics“ in Washington D. C. und Martin
Hellwig, Direktor am „Max-Planck-
Institut zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern“ in Bonn und (stellvertre-
tender) Vorsitzender des beratenden
Ausschusses des „European Systemic
Risk Board“, sind anerkannte Mainstre-
am-Ökonomen und ausgewiesene fi-
nanzwissenschaftliche Fachleute.

Umso überraschender dürfte für vie-
le Leser die kaum zu überbietende
Deutlichkeit und Härte ihrer Kritik im
Vorwort kommen: Das Finanzsystem
sei entgegen allen Beschwichtigungen
und nationalen, europäischen und in-
ternationalen Reförmchen genauso
fragil wie vor der Finanzkrise. Auf bei-

den Seiten des Atlantiks überwiegen
Lobbyismus und ideologische Vorein-
genommenheit. Schuld an fehlendem
Reformeifer seien natürlich die Regu-
lierung ablehnende Finanzbranche,
aber auch die Wissenschaft, die Politik,
die Regulatoren und die Medien, die
die Konfrontation mit ihr scheuen.
Auch kritisieren sie, dass die Diskussi-
on um eine Neugestaltung meist von
Fachleuten hinter verschlossenen Tü-
ren stattfindet und der Öffentlichkeit
suggeriert wird, es handele sich hier
um nur schwer verständliche Zusam-
menhänge.

Die Autoren deuten dies als Ergebnis
bisher erfolgreicher Lobbyarbeit und
ihres Aufbaus einer einschüchternden
Fassade durch vermeintliche Spezia-
listen gegenüber Politik und Öffentlich-
keit. Niemand soll wie in H. Chr. Ander-
sens Märchen „Des Kaisers neue Klei-
der“, auf das der Titel des Buches an-
spielt, auf die Geldhäuser zeigen und
rufen: Ihr habt ja gar keine Kleider an,
d. h. offen aussprechen, dass die Fi-
nanzinstitute fast kein risikoabsorbie-
rendes, als Stoßdämpfer dienendes
(Eigen)Kapital haben (müssen).

Mit ihrem Buch, das sich an eine
nichtprofessionelle, breite Leserschaft
wendet, wollen sie den Schleier lüften,
denn entgegen aller interessenbeding-
ten Geheimniskrämerei gilt: „Banking
is not difficult to understand“ (S. XI).
Sie gehen so weit zu behaupten, dass
nur der öffentliche Druck der Zivilge-
sellschaft zu sinnvollen Reformen füh-
ren könne. Ihr Beitrag erhebt aber auch
einen wissenschaftlichen Anspruch,
der sich in 130 Seiten für Endnoten und
das Literaturverzeichnis eindrucksvoll
dokumentiert.

Im ersten Teil bereiten sie das Feld
für ihre spätere zentrale Forderung ei-
ner drastischen Eigenkapitalerhöhung.

429

39. Jahrgang (2013), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft



Nichtfinanzielle Unternehmen besä-
ßen eine maximale Fremdfinanzierung
z. B. über Anleihen von maximal 50%,
auch waren die Geldhäuser bis Mitte
des 19. Jahrhunderts mit 40-50% Ei-
genkapital ausgestattet.1

Selbst nach Basel III können sich
Banken weiterhin bis zu 97% fremdfi-
nanzieren, was v. a. europäische Ban-
ken auch tatsächlich tun. Die Finanzie-
rung über Fremdkapital sei schon billi-
ger, dies liege allerdings daran, dass
es eine implizite Staatsgarantie gebe;
ohne den Einsatz der Gelder der Steu-
erzahler wären alle Finanzinstitute
nach der Fast-Kernschmelze pleite ge-
gangen. Sie weisen auch auf die Tat-
sache hin, dass der Gewinn für Eigen-
kapitalgeber (z. B. Aktienbesitzer) um-
so höher ist, auf umso weniger Eigen-
kapital er sich verteilt, d. h. je höher der
Anteil des Fremdkapitals (Leverage)
ist. Anhand des sehr verständlichen –
wenn auch etwas langatmig erläuter-
ten – Kaufs eines Eigenheims mit hö-
herem oder geringerem Eigenkapital-
anteil werden die Zusammenhänge er-
klärt.

Sehr deutlich geht aus ihrer Darle-
gung hervor, dass das von der Finanz-
branche ständig und auch von oft ah-
nungslosen Politikern wiederholte Man-
tra, dass höhere Eigenkapitalerforder-
nisse das Wachstum u. a. über zwangs-
läufige Zinserhöhungen schwächen,
nicht stichhaltig ist. Das Eigenkapital
wird im Unterschied zum vorgeschrie-
benen Halten der Mindestreserve bei
der Zentralbank nicht eingesammelt
und gehortet, sondern mit ihm werden
Menschen eingestellt, Maschinen und
Grundstücke gekauft usw. Es lässt sich
ähnlich problemlos wie bei Nichtfinan-
zunternehmen über Aktienausgaben
oder Gewinneinbehaltungen erhöhen.
Bilanziell gesehen ist Eigenkapital die

rechnerische Differenz zwischen den
Vermögensgegenständen (Maschinen,
bei Banken auch vergebene Kredite
usw.) auf der einen Seite der Bilanz
und den Verbindlichkeiten (Zahlungs-
verpflichtungen) auf der anderen Seite.
Es ist umso größer, je mehr die Vermö-
gensgegenstände gegenüber den Ver-
bindlichkeiten ausmachen.

Bei einem bilanziellen Eigenkapital
von bisher nur 3% bedeutet dies, dass
bei einem nicht gerade unwahrscheinli-
chen Sinken des Wertes der Vermö-
gensgegenstände (z. B. Kredite wer-
den nicht zurückbezahlt, der Wert der
Häuser sinkt) um nur 3% das Geldhaus
praktisch insolvent und pleite ist. Klein-
ste Wertschwankungen nach oben ver-
sprechen hohen Gewinn, nach unten
führen sie aber schnell an den Ab-
grund.

Zur Bedeutung höheren Eigenkapi-
tals gibt es bei den Autoren drei im Text
verstreute Aussagen: deutlich mehr Ei-
genkapital ist 1.) eine wichtige, 2.) die
wichtigste oder 3.) die wichtigste und
weitgehend ausreichende Reform-
maßnahme. Im Grunde ihres Analyti-
kerherzes neigen sie der dritten Va-
riante zu.

Bei der Beschreibung der Krisenur-
sachen der Finanzkrise beschränken
sie sich allerdings nicht auf die bekann-
ten Tatsachen sehr kurzfristiger Fremd-
finanzierung, dem weltweiten Halten
der Verbriefungen usw. In ihrer die Ur-
sachen allerdings eher additiven, nicht
deutend gewichtenden Zusammen-
stellung kommen z. B. auch Megaban-
ken (too-big-to-fail), problematische
Kreditausfallversicherungen (CDS) und
Derivate vor, die zum Teil überkomplex
sind, zu Spekulation und Missbrauch
einladen, die Aussagefähigkeit von Bi-
lanzen einschränken usw.

Lassen sich all diese zu Instabilität
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führenden Entwicklungen durch eine
große Supermaßnahme (Eigenkapital-
erhöhung) erledigen? Zu dieser Frage
erwartet man im zweiten Teil des Bu-
ches eine klare Antwort. Zuvor sei noch
bemerkt, dass die Autoren durchaus
Thesen zu Krisenverursachern vortra-
gen. So wird das weitgehende Fehlen
von Finanzkrisen zwischen 1940 und
1970 in den USA nicht auf das erwähn-
te Glass-Steagall-Gesetz, auf das eine
Trennung der Geschäfts- und Invest-
mentbanken bis in die 1990er-Jahre
zurückgeführt, sondern auf die Stabili-
tät der Zins- und Wechselkurse. Über-
haupt bleibt ihre Beschreibung der „Fi-
nanzinnovationen“ (Aufkommen der
Geldmarktfonds, Einstellen vorge-
schriebener Eckzinssätze, später dann
Verbriefungen, CDS usw.) neutral, die
Autoren scheinen den Jahrzehnten der
Deregulation demnach nicht prinzipiell
skeptisch gegenüberzustehen.

Gegen Ende des fünften Kapitals
bringen sie auch Verständnis für die
Rettung von Banken auf, selbst bei
mehreren kleineren Banken könnte ih-
re Schließung zu gesamtwirtschaftli-
chen Verwerfungen führen. Natürlich
wollen sie darauf hinaus, dass mehr
Eigenkapital Insolvenzen verhindern
kann, aber ihre Argumentation erinnert
doch schon an die Dominothesen der
haftungsresistenten Rettungsschirmbe-
fürworter. Ihre Skepsis gegenüber Tes-
tamenten und dann weniger folgenrei-
chen Abwicklungsplänen von (Groß-)
Banken ist berechtigt, aber könnte aus
alledem nicht folgen, Großbanken zu
schrumpfen, CDS zu verbieten, zu
hohe gegenseitige Abhängigkeiten (In-
terconnectedness) und die Komplexi-
tät der Banken durch die Trennung von
Geschäfts- und Investmentbanken we-
sentlich zu reduzieren?

Im hundert Seiten umfassenden, et-

was zähen zweiten Teil, der ihr Plä-
doyer für mehr Eigenkapital enthält,
wird zunächst am Beispiel der Bilanz
von JP Morgan Chase belegt, zu welch
unterschiedlichen Bilanzsummen und
Eigenkapitalquoten man gelangt, wenn
man US-GAAP oder EU-IFRS-Bilan-
zierungsvorschriften anwendet, die
v. a. wegen unterschiedlicher Verrech-
nungen der Derivatepositionen (Net-
ting) zu bis zu 50%igen Bewertungsun-
terschieden führen. Im Verbund mit Ri-
sikogewichtungen der Basel III-Rege-
lungen, die Admati und Hellwig auf den
Erfolg der Finanzlobby zurückführen,
kann es so zu erheblichen Risikover-
schleierungen kommen. Im Vorbeige-
hen und etwas zerfahren setzen sich
die Autoren auch mit dem Vorschlag
der Größenbegrenzung der Banken ab
einer Bilanzsumme von z. B. 100 Mrd.
US-Dollar auseinander. Sie gestehen
zu, dass die effiziente Größe der Ban-
ken sicher darunter liegt und auch die
Synergieeffekte bei multifunktionalen
Banken gerne überschätzt werden.

Dennoch lehnen sie Trennbanken-
vorschläge wie dem der Liikanen-
Kommission ab. Ihre Argumente über-
zeugen hier nur sehr bedingt. Der
Schutz der Einlagen und die Aufrecht-
erhaltung des Zahlungsverkehrs sei
nicht der einzige Grund, weshalb Uni-
versalbanken gerettet würden. Das ist
richtig, aber es dürfte doch ein wesent-
licher, wenn nicht der entscheidende
Grund sein. Auch reine Geschäftsban-
ken wiesen potenzielle Risiken auf, die
Sparkassen und die verfahrene Situati-
on der deutschen Landesbanken wer-
den erwähnt. Natürlich gibt es keine
Garantie automatisch stabiler Spar-
kassen und primärer Geschäftsban-
ken, die spanische Bankia belegt dies
ebenfalls überdeutlich. Bei den deut-
schen Sparkassen ließ natürlich die
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Kontrolle der Landesbanken zu wün-
schen übrig, aber es kann kein Zweifel
darüber bestehen, dass sie im Verein
mit den Volksbanken ein stabilisieren-
des Element in der Finanzkrise dar-
stellten, was mit ihrer Konzentration
auf das traditionelle Bankgeschäft zu
tun hat. Die Landesbanken wurden ge-
nau in dem Moment zum Problem, als
sie durch Sonderbedingungen (tempo-
räre Gewährträgerhaftung) meinten,
international großes Investmentban-
king betreiben zu sollen. Als drittes füh-
ren die beiden Autoren neben Hinwei-
sen auf Liquiditätsrisiken ins Feld, dass
ein wie immer ausgestaltetes Trenn-
bankensystem nicht von selbst eine zu
hohe Kreditvergabe v. a. an Private
verhindere. Dies haben die Befürwor-
ter eines Trennbankensystems nicht
behauptet. Ein Vorschlag wird auch
nicht deshalb falsch, weil er nicht alle
denkbaren Probleme auf einmal löst.

Eigentlich hätten sich die Autoren
fragen können, ob die Kreditorgien der
Vergangenheit nicht für eine Ein-
schränkung des Geldschöpfungsprivi-
legs der Banken und z. B. für die Ein-
führung eines Vollgeldsystems (Geld-
schöpfung nur durch die Zentralbank)
auch zur Vermeidung der von ihnen
angesprochenen Gefahr von Stürmen
auf die Banken spräche. Solche denk-
baren institutionellen Reformen wer-
den mit keinem Wort erwähnt, obwohl
die Autoren an einigen Stellen aus-
drücklich meinen, dass eine Kombina-
tion von Maßnahmen erforderlich sei,
ohne diese zu benennen.

Überzeugend argumentieren sie
aber, dass der Zielkonflikt zwischen
Wachstum und Stabilität durch mehr
Eigenkapital nicht bestehe, da die für
Eigenkapital zu zahlende Risikoprämie
bei mehr Eigenkapital sinke und es ent-
sprechend billiger würde. Marktwirt-

schaftlich gesehen sei es auch richtig,
wenn die Verluste von den Besitzern
und potenziellen Profiteuren positiver
Renditen getragen werden. Dies hätte
auch erfreuliche Anreizwirkungen, da
die Kapitalgeber dann besser auf die
Risiken achteten. Schließlich sei offen-
kundig, dass Insolvenzen bei mehr Ei-
genkapital, das als Stoßdämpfer für
Wertverluste dient, unwahrscheinlicher
werden und die Banken untereinander
ein höheres Vertrauen hätten. Doch
anstatt die Eigenkapitalbildung zu för-
dern, gibt es nach Meinung der Auto-
ren zahlreiche „süße Subventionen“ in
Form von Steuervergünstigungen (Ab-
setzbarkeit von Fremdkapital als ge-
winnschmälernde Kosten), Auffangak-
tionen des Staates und der Zentralban-
ken bei durch hohen Fremdkapitalan-
teil verursachter Illiquidität usw.

Teil drei konkretisiert ihre Hauptfor-
derung und beginnt mit einer erneuten
Kritik an Basel III, dessen ungenügen-
de und überkomplexe Eigenkapitalvor-
schriften erst 2019 endgültig greifen
sollen. Sie fragen, warum Geldhäuser
Dividenden und Boni seit 2008 nicht
hier und heute in die Stärkung der Ei-
genkapitaldecke stecken müssen, bis
das von ihnen als angemessen erach-
tete Niveau erreicht wäre. Sie fordern
konkret 30% hartes Eigenkapital (z. B.
Aktien und keine Genussscheine),
nach Basel III werden bloße 3% (Le-
verage Ratio) ins Auge gefasst. Sinkt
das Eigenkapital und liegt zwischen
20% und 30%, so sollen Dividenden
und Bonuszahlungen untersagt wer-
den und zur Eigenkapitalstärkung in
die Gewinnrücklage wandern. Liegt es
unter 20%, müssen neue Anteile aus-
gegeben werden. Sie lassen offen,
was passieren soll, wenn dies nicht ge-
lingt (temporäre Verstaatlichung?).

Zur Vermeidung eines Deleveraging,
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d. h. einer Reduzierung der Bilanzsum-
me durch verringerte Kreditvergabe
zwecks prozentualer Erhöhung des Ei-
genkapitalanteils, könnten von den
einzelnen Kreditinstituten nicht relati-
ve, sondern absolute Eigenkapitalsum-
men gefordert werden. Sie relativieren
ihre strikten und eindeutigen Regeln
zum Eigenkapital etwas durch die Be-
merkung, für z. B. Hedgefonds, Versi-
cherungen und Derivate besondere
Hinterlegungsvorschriften vorzusehen,
ohne dies zu präzisieren. Die Amerika-
ner (z. B. die Kontrollbehörde FDIC)
hätten ganz recht, den Risikogewich-
tungen (für Interbankenkredite wird ein
Faktor von nur 0,2 × 8 vorgesehen) zu
misstrauen, eine Feinsteuerung des
Risikos sei illusionär. Die sehr niedri-
gen Eigenkapitalerfordernisse seien
durch Lobbyarbeit durchgesetzt wor-
den.

In Kapitel 12 gehen sie schonungs-
los, gut verständlich und zupackend
auf die Frage ein, warum es an politi-
schem Reformwillen mangele. Ihre po-
litökonomische Analyse macht deut-
lich, dass Regulatoren sich für „ihre“ Fi-
nanzbranche einsetzen, um für die ver-
meintlichen Interessen ihres Landes zu
kämpfen, man sehe die kurzfristigen
Steuer- und Beschäftigungseffekte und
erst später das Risiko einer überdimen-
sionierten Finanzbranche. Zwischen
dem über Anleihen teilweise fremdfi-
nanzierten Staat und den diese platzie-
renden Banken bestehe eine symbioti-
sche Beziehung. Die Finanzakteure
besitzen Wissensvorteile, Politiker tra-
gen nicht die Folgen ihres (Nicht)Han-
delns (ihre Rente ist sicher), Lobbyis-
ten halfen, eine anti-regulatorische At-
mosphäre zu schaffen, die Kaperung
des Staates über direkte Parteispen-
den und die direkte Übernahme von
politischen Ämtern tat ihr Übriges.

So stark diese Analyse ausfällt, auf
so schwankendem Grund steht doch
ihre zentrale These, dass über deutlich
mehr Eigenkapital die allermeisten
Banken sicher sein werden und in
Spannungsphasen Abschreibungen
über ihr höheres Eigenkapitalpolster
abfedern und ausgleichen können, nur
sehr gelegentlich bedürfe es einer ex-
ternen Liquiditätshilfe. Weitgehend ge-
löst wären „the problem of banks’ being
too big, too interconnected, or too poli-
tical to fail“ (S. 221). Admati und Hell-
wig werden hier, um ein anderes Mär-
chen zu bemühen, zu tapferen Schnei-
derleins, die alle Instabilitäten mit ei-
nem Schlag weitgehend erledigen wol-
len. Es überrascht, dass Mainstream-
Ökonomen, in der Unterscheidung
Isaiah Berlins gedacht, als Igel, der auf
eine große Sache setzt, und nicht als
Fuchs argumentieren, der mehrere
Aspekte im Blick hat. Die beiden Auto-
ren können ihre Zentralthese nur
schwach durch Plausibilitätsüberle-
gungen belegen, die historische Erfah-
rung spricht eher gegen sie. Blickt man
in die Wirtschaftsgeschichte des 19.
Jahrhunderts, so gab es zu dieser Zeit
– wie von den Autoren richtig bemerkt
– sehr hohe Eigenkapitalpolster, den-
noch gab es nicht nur in den USA eine
ganze Reihe veritabler Bank- und Fi-
nanzkrisen.

Vor vielen Jahren hat der Ökonom
Jan Tinbergen die Regel aufgestellt,
dass man mehrere wirtschaftspoliti-
sche Ziele nicht mit einem, sondern nur
mit ebenfalls mehreren Instrumenten
erreichen kann. Dies gilt wohl auch für
die Finanzmärkte, die zahlreiche
Schwächen aufweisen (weshalb es
mehrerer Maßnahmen bedarf): das pri-
vatwirtschaftliche Geldschöpfungspri-
vileg mit eher mehr als weniger
zwangsläufigen manisch-depressiven
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Kreditzyklen, Megabanken, intranspa-
rente Derivate, kontraproduktive CDS
usw. Auch scheinen die Autoren den
rationalen Homo Oeconomicus für eine
realwirtschaftliche Erscheinung zu hal-
ten, da sie meinen, mehr Eigenkapital
und eigene Risikoübernahme führe zu
viel vernünftigeren Entscheidungen.

Tatsächlich gibt es aber irrationales
Herdenverhalten, das die Autoren nur
einmal erwähnen, und die Forschungs-
richtung der Behavioral Finance und
z. B. die Dotcom-Blase zeigen immer
wieder, dass Menschen gefühlsmäßig,
durch Gier und Angst angetrieben han-
deln und oft die Warnlampen durch-
brennen, wenn es um (viel) Geld geht.

Ihre Forderung nach 30% ungewich-
tetem Eigenkapital ist daher eine muti-
ge und richtige, über die Mehrheitsmei-
nung weit hinausgehende Ansage, die

aber durch eine Reihe anderer Maß-
nahmen zu flankieren ist, um ein Leben
ohne größere Finanzkrisen möglich zu
machen.2

Helge Peukert

Anmerkungen
1 Als Beleg für Deutschland siehe Holtfre-

rich, der sich allerdings dem damaligen
Zeitgeist entsprechend naiv für niedrige
Eigenkapitalquoten mit exakt den von
Adamati und Hellwig widerlegten Argu-
menten ausspricht: Holtfrerich, C.-L.,
Die Eigenkapitalausstattung deutscher
Kreditinstitute 1871-1945, in: Bankhisto-
risches Archiv, Beiheft 5 (1981) 15-29.

2 Ein solches Gesamtprogramm ein-
schließlich einer 30%igen Eigenkapital-
forderung ist z. B. bei Peukert, H., Die
große Finanz- und Staatsschuldenkrise
(Marburg 52013) zu finden.



Anders Vordenken! Besser
Handeln? Ein Leitfaden nicht
nur für Nicht-ÖkonomInnen

Rezension von: Heiner Flassbeck,
Paul Davidson, James K. Galbraith,
Richard Koo, Jayati Ghosh (Hrsg.),
Handelt jetzt! Das globale Manifest

zur Rettung der Wirtschaft,
Westend Verlag, Frankfurt/Main 2013,

200 Seiten, gebunden, D 17,99.
ISBN 978-3-864-89034-5.

In den Augen meiner Studierenden
sind alle möglichen Personengruppen
und Institutionen schuld an wirtschaftli-
cher und sozialer Malaise. Auf die Uni-
versitäten fallen ihre Gedanken indes
nicht – oder nur insgeheim. Nun, die
Botschaft in Heiner Flassbecks und
seiner MitautorInnen Manifest ist zwar
nicht neu. Denken wir etwa an John
Maynard Keynes’ grundlegende Ab-
rechnung mit der Wall Street 1936,
John Kenneth Galbraiths radikale „Pre-
sidential Address“ vor der „American
Economic Society“ 1972 oder selbst
die Beiträge der gemäßigten Ökono-
men Paul Samuelson in „Challenge“
1985 und Robert Solow mit seinem Ar-
beitsmarktbuch 1990. Dennoch ist
„Flassbecks Manifest“ interessant und
bedeutsam.

Das Interessante daran ist, dass das
jetzt vorgelegte Manifest selbst heute
noch notwendig ist: 83 Jahre nach
Ausbruch der Ersten, fünf Jahre nach
Einsetzen der Zweiten Weltfinanz- und
-wirtschaftskrise, drei Jahre nach Be-
ginn der Staatsschulden- und Sparhys-
terie sowie 34 Jahre nach Margaret
Thatchers Amtsantritt und dem nach-
folgenden Siegeszug des Neoliberalis-

mus mit all seinen Konsequenzen für
Verteilung, Wachstum und Soziales,
Arbeitsmarkt- und Arbeitsplatzverhält-
nisse. Das Bedeutsame an dem „Mani-
fest“ ist, dass es dem Prozess der dis-
kursiven Verbreitung des, der Gewöh-
nung an und der Vereinnahmung durch
den Neoliberalismus einmal mehr et-
was entgegensetzt – trotz zunehmen-
der Überdrüssigkeit des steten Lamen-
tierens und Kritisierens, trotz der fort-
geschrittenen Internalisierung der
Norm „Es gibt keine Alternative, be-
scheidet euch!“

Das „Manifest“ erscheint gerade zu
einer Zeit, in der das System von Bil-
dung und Forschung, von hergebrach-
ten Institutionen und traditioneller Poli-
tik wieder zunehmend mit grundsätzli-
chem Wohlwollen betrachtet wird. Hat
man doch einige, relativ wenige
Schwarze Schafe ausgemacht, die ihr
legitimes Selbstinteresse zur verwerfli-
chen Eigensucht übersteigert und da-
mit der Reputation des an sich gut
funktionierenden Marktsystems ge-
schadet haben. Es besteht die Ten-
denz, den Markt als moralischer und
sogar demokratischer anzusehen als
die demokratische Wirtschaftspolitik,
wie der Liberale Philip Booth 2009 aus-
führte.

Heiner Flassbeck hat in der econo-
mics community bekannte, dort aber
vielfach eher geächtete als geachtete
Personen um sich versammelt und ge-
meinsam mit ihnen in einer leicht ver-
ständlichen Sprache ökonomisch auf-
gezeigt, was grundsätzlich im System
schieflaufe, vor allem was am System
nicht passe und wie der Lauf der Welt
und das Wohlergehen der Menschen
anders und besser gestaltet werden
könnten. Die AutorInnen erfüllen auch
die so wichtige Aufgabe der Überset-
zung aus dem Ökonomischen ins All-
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gemeinverständliche, nehmen die Brü-
ckenfunktion von der kritischen Wis-
senschaft zur revoltierenden Zivilge-
sellschaft und zu den nach Alternativen
suchenden WählerInnen wahr (yes, we
can). Selbst für ÖkonomInnen, für die
das Buch freilich populärwissenschaft-
lich ist, dürfte es geeignet sein, Refle-
xionen zu provozieren und auch die
Rückseite der Medaille „Lehre und For-
schung“ zu betrachten, auch wenn da-
durch die Rückseite nicht zur Vorder-
seite der Medaille wird; immerhin hätte
sich dann der Horizont des Denkens
verdoppelt.

Die AutorInnen zeigen vorwiegend
die Rückseite dieser Medaille, und die
als die zweifelsfrei bessere Alternative,
ist das doch ihre Botschaft, der sie Ge-
hör verschaffen wollen. Für subtile Ver-
gleiche der verschiedensten Theorien
ist in diesem Buch bewusst kein Platz,
denn die Absicht ist klar: die (zu) wenig
(ausgewogen) Informierten zu infor-
mieren und die zu eng Informierten zu
irritieren. Insofern ist das Werk nicht
nur im abschließenden Teil „Manifest“,
sondern auch in den argumentativen
Grundlegungen davor.

Paul Davidson, emeritierter Profes-
sor für Politische Ökonomie an der
„University of Texas“ in Knoxville, He-
rausgeber des weltbekannten „Journal
of Post-Keynesian Economics“ und be-
kannt für seine verständlichen Formu-
lierungen, ist eine Hauptfigur des mo-
netären Post-Keynesianismus à la Sid-
ney Weintraub und Hyman Minsky, wo
die Auswirkungen eines instabilen Fi-
nanzsektors auf Produktion und Be-
schäftigung im Brennpunkt stehen. Da-
vidson widmet sich in seinem Beitrag
dem analytischen Grundproblem der
Ökonomik schlechthin: der Erfassung
des für ökonomische Entscheidungen
maßgeblichen Faktors Zeit und der da-

mit verbundenen echten Unsicherheit,
insbesondere für Investitionen in Pro-
duktions-, aber auch Finanzvermögen.
Die neoklassisch geprägte Ökonomik
(die Orthodoxie, der Mainstream) geht
von der Kalkulierbarkeit der Risiken
aus und entschärft dadurch die ticken-
de Unsicherheitsbombe „Zukunft“. Fi-
nanzinvestorInnen kommen, wenn es
unerwartet brenzlig wird, aus ihrer Ver-
anlagung relativ rasch und daher zum
Teil recht gut aus ihren Veranlagungen
heraus; doch das gilt für unternehmeri-
sche InvestorInnen eben nicht.

In solch verzwickten Situationen kön-
ne und sollte der Staat helfen. Dieser
beginne jedoch nach kurzer Wirt-
schaftsankurbelung, kurz nach oder
noch in der verunsichernden und Sub-
stanz kostenden Krise (wer definiert
sie wie?), mit massiver Sparpolitik auf
der Ausgabenseite – immerhin sogar
im EU-Verbund –, mit einer Politik, die
durch die fortdauernde Budgetbelas-
tung aus der Bankenstützung ver-
schärft wird. Im Finanzsektor will aller-
dings die Krise nicht so richtig enden,
weil offenbar immer noch die Durch-,
Voraus- und Einsicht fehlt. Offensicht-
lich wollen Finanzmarkt und Politik
(noch) nicht einsehen, dass die Krise
kein überwundener und unwahrschein-
licher Betriebsunfall war, sondern einer
verborgenen, jederzeit (aber wir wis-
sen eben nicht, wann) wieder ausbre-
chenden Krisenanfälligkeit des Sys-
tems geschuldet ist, die das Potenzial
eines Systemzusammenbruchs birgt.
Die Ökonomik geht jedoch weiterhin
davon aus, dass die langfristige Ent-
wicklung vorgezeichnet sei, also nicht
viel passieren könne und die kurzfristi-
gen Turbulenzen staatlich kaum sinn-
voll zu managen wären. So sei ein
Mehr an neoliberaler Ökonomik in der
Wirtschaftspolitik der beste Weg in die
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Zukunft, wie die Neoklassik rät – oder
aber der sicherste Weg in einen crash,
wie der Post-Keynesianismus (als He-
terodoxie, also als strikte Alternative
zur Orthodoxie) befürchtet. Gerade
aus der Unsicherheit der Zukunft ergibt
sich die Möglichkeit zur ihrer proakti-
ven Gestaltung, argumentiert David-
son.

James K. Galbraith, Professor für öf-
fentliche Finanzwissenschaft an der
Universität von Texas in Austin und
prominenter Kritiker des ökonomi-
schen Mainstream, konzentriert seinen
Beitrag auf Irrwege und konsequente
Neuorientierung von Ökonomik und
Politik. Insbesondere sei das Phäno-
men der Verteilungspolarisierung weit
unterschätzt worden, als Übergangs-
problem infolge technischen Fort-
schritts abgetan. Allerdings wären die
verbesserten Bildungsangebote zur
angemessenen Besetzung der neuen
Jobs und die realen Lohnsenkungen
zur Wahrung alter Jobs keine geeigne-
te Lösung, zumal Bildung und Kauf-
kraft sozial polarisiert wären. Wettbe-
werb bedeute für den Mainstream im-
mer und überall alles, und dieser ver-
gesse darüber die polarisierende und
somit hemmende Wirkung seines Pa-
tentrezeptes – eine Wirkung, die über
die Harmlosigkeit einer kurzen Über-
gangsproblematik klar hinausginge.

Einen weiteren Sündenfall sieht Gal-
braith in der verfehlten Inflationsbe-
kämpfung mittels restriktiver Geldpoli-
tik, insbesondere angesichts der Preis-
schocks auf den Rohstoffmärkten, der
noch ungelösten Energie- und Umwelt-
problematik sowie der Beschäftigungs-
schocks, die durch die Sparprogram-
me der öffentlichen Hände und die in-
ternationale Lohnsenkungskonkurrenz
verursacht würden. Gewerkschaften
und Arbeitslose müssten dies ausba-

den, während sich der offizielle Blick
gern auf das ohnehin meist positive
Wirtschaftswachstum statt auf die Ar-
beitsmarktmalaise richte. Der aus ihr
folgenden Lohneinkommensmisere
wäre mit Kreditexpansion begegnet
worden statt durch aktive Beschäfti-
gungspolitik, flankiert durch solide So-
zialpolitik. Gerade das hätte den Kri-
seneintritt und die Wucht der Krisen-
wirkungen gefördert.

Der ehemalige BMWi- und DIW-
Wirtschaftsforscher und Finanzstaats-
sekretär, langjährige Ökonom bei der
UNCTAD, Universitätslektor und Ho-
norarprofessor Heiner Flassbeck ist als
Redner beliebt, der seine bedingungs-
los kritischen Aussagen für die Allge-
meinheit verständlich formuliert, eine
breite Öffentlichkeit zu begeistern weiß
und eine Speerspitze der kritischen Zi-
vilgesellschaft bildet. In seinem Beitrag
widmet er sich dem neoliberalen Zau-
berwort „Flexibilität des Arbeitsmark-
tes“ und sieht dessen kommunikative
Zauberkraft in der Argumentation, man
müsse sich eben an – vorgegebene –
Strukturveränderungen bedingungslos
anpassen und ihre für wenige nach
oben und für viele nach unten aufklaf-
fende Lohnschere akzeptieren.

Flassbecks Position ist, dass man-
gelnde Flexibilität nicht Ursache für Ar-
beitslosigkeit sei und Anpassung an
geänderte Strukturen nicht unbedingt
eine Verteilungspolarisierung erforde-
re. Er führt aus, wie gesamtwirtschaftli-
che Krisen zustande kämen, selbst
wenn Löhne und Preise, wie von der
Neoklassik gefordert, voll flexibel sind:
ein wahrhaft makroökonomischer An-
satz. Hohe Reallöhne verursachten
also keine Arbeitslosigkeit, stärkten
vielmehr Massenkaufkraft und Be-
schäftigung. Wieder kommt das Pro-
blem langfristig steigender Ungleich-
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heit ins Spiel: Im internationalen Zu-
sammenhang kommt Flassbeck auf
die Lohndumping-Politik Deutschlands
und ihre weltwirtschaftlichen Folgen zu
sprechen (Österreich verfolgt immer-
hin eine ähnliche Strategie). Der Staat
müsse jedoch wirtschaftspolitisch ganz
anders handeln: gegen sinkende Löh-
ne und Lohnquote und für mehr
Wachstum und folglich Arbeitsplätze.
Global geht es Flassbeck um ein
Wechselkurssystem, das Rezessionen
bei Außenwirtschaftsungleichgewich-
ten vermeiden könne und hohe Löhne
erlaube.

Richard Koo, Chefökonom in einem
privatwirtschaftlichen, aber, wie er be-
teuert, unabhängigen Forschungsinsti-
tut eines japanischen Finanzkonzerns,
ist auch wirtschaftspolitischer Berater
in Japan und Gastprofessor in den
USA. Er kennt den Finanzsektor aus
Theorie und Praxis, ist auf Geld- und
Währungspolitik spezialisiert und zeigt
hier, wie diesmal Finanz- und Produk-
tionssektor ins Wanken gerieten. „Öko-
nomen haben aufwändige Theorien
konstruiert, die auf der Annahme ba-
sieren, dass der private Sektor immer
versucht, seine Profite zu maximieren;
sie haben aber nie die Möglichkeit in
Betracht gezogen, dass es Situationen
geben kann, in denen der private Sek-
tor versucht, seine Schulden zu mini-
mieren. Wenn aber eine schuldenfi-
nanzierte Blase bei Vermögenswerten
platzt, bleibt der private Sektor auf ei-
nem gewaltigen Schuldenberg sitzen.
In einer Situation, in der der private
Sektor als Ganzes Schulden abbaut,
verliert die Wirtschaft kontinuierlich an
gesamtwirtschaftlicher Nachfrage (…).
Diese Situation bezeichnet man als ‚Bi-
lanzrezession‘“ (S. 104).

Wann und wo sich die überschulde-
ten Unternehmen nicht weiter fremdfi-

nanzieren wollten oder ob sie es nicht
könnten, weil ihnen die Banken keine
Bonität mehr zutrauten und keine Kre-
dite mehr gäben, ist nur auf den ersten
Blick zweitrangig. Geht das expandie-
rende Zentralbankgeld zum Teil in
neue Kredite, so könnten diese auch
oder gar überwiegend in die Finanzie-
rung von Finanzinvestitionen gehen
und einen ungerechtfertigten Kursan-
stieg, eine Blase, erzeugen. Wer nicht
aus der Geschichte lernt … wird den
Finanzmarkt entweder nicht regulieren
– oder die Liquidität der Wirtschaft
geldpolitisch austrocknen: auch die un-
ternehmerischen Investitionen und die
Produktion mit ihrer Einkommens- und
Beschäftigungswirkung. Oder aber der
Staat verschuldet sich hingegen, wenn
es eben sonst kaum jemand tun will
oder kann. Allerdings fürchtet sich der
Staat immer wieder vor seiner Courage
und fängt (zu bald) zu sparen an; im-
merhin fehlt die Bilanzrezession schon
in Lehrbüchern, zumindest an promi-
nenter Stelle. Daher fordert Koo …
(aber lesen Sie das selbst nach! Er be-
stärkt oder schwächt Ihre bisherige
Auffassung).

Die indische Professorin Jayati
Ghosh vom „Institut für Wirtschaftsana-
lyse und -planung“ an der Nehru-
Universität Neu-Delhi bringt den
Aspekt der Entwicklung in Entwick-
lungs-, Schwellen- und neuen Indus-
trieländern ein. Sie verweist auf die
sich verschiebende geografische Ver-
teilung in der Erzeugung des Weltso-
zialprodukts, vor allem in der Industrie,
und auf die Konsequenzen dessen für
die internationalen Handels- und Fi-
nanzströme. Die nicht-westlichen
Volkswirtschaften könnten nun nicht
mehr von Krisen des Westens abge-
schottet bleiben (und umgekehrt). Die
Ära der regional begrenzten Krise sei
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vorbei, selbst wenn viele ÖkonomIn-
nen das nicht akzeptieren wollten.
Weltweit könnten die Volkswirtschaf-
ten einander kaum mehr wechselseitig
aus der Rezession ziehen; vielmehr
müssten nun alle gemeinsam aktiv zur
Erholung beitragen.

„Hinzu kommt, dass die Erwartungen
bezüglich des zukünftigen Wachstums
weiterhin auf einem ökonomischen
Modell aufbauen, das in Zukunft wahr-
scheinlich nicht zu nachhaltigem
Wachstum führen kann. Die zurzeit
verfolgte Strategie kann (selbst in den
‚erfolgreichen‘ Entwicklungsländern) in
Zukunft kaum beibehalten werden, ers-
tens wegen der Folgen der Liberalisie-
rung der Finanzmärkte, zweitens we-
gen der merkantilistischen Fokussie-
rung auf exportorientiertes Wachstum,
das negative Verteilungswirkungen
hat, und drittens wegen der mangeln-
den Berücksichtigung ökologischer
Ungleichgewichte (…)“ (S. 165).

Der ökonomische Vormarsch einiger
Dritte-Welt-Länder erfolge trotz und
nicht wegen der exportorientierten
Wachstumsstrategie des Neoliberalis-
mus. Internationale Institutionen müss-
ten „reformiert und nicht nur in der
Struktur demokratischer werden, son-
dern auch demokratischer im Sinne ei-
ner größeren Nähe zu den Menschen,
in deren Interesse sie handeln sollen,
und demokratischer in der Formulie-
rung ihrer Ziele“ (S. 191).

Das gemeinsame „Manifest“ im An-
schluss an die argumentativ grundle-
genden Einzelbeiträge geht auf die au-
ßergewöhnlich schwierige Lage der
Weltwirtschaft ein, auf „die sich nun an-
bahnende Krise in der Realwirtschaft“
(S. 194), die, wie die sie auslösende Fi-
nanzmarktkrise, kein Naturereignis sei,
sondern Problem eines vom Menschen
gemachten Systems. Die Charakteris-

tik dieses Systems sei die immanente
Instabilität des finanziellen wie des rea-
len Sektors der Wirtschaft. Das sind
Folgerungen und Forderungen des
Manifests: Einschränkung der Finanz-
märkte, Stabilisierung der Arbeits-
märkte auf höherem Niveau, Geldpoli-
tik zur Bekämpfung von Deflation und
Krise, Enttabuisierung der Staats-
schulden durch die Ökonomik, interna-
tionale Koordination der Wirtschaftspo-
litiken auf der Basis ausgebauter multi-
lateraler Organisationen – aber nicht
mehr nach Maßgabe der neoliberalen
Norm.

Der Sammelband reiht sich in die
Reihe der in der scientific community
so wenig angesehenen und doch für
die Allgemeinbildung so wichtigen
Werke ein, wie z. B. 2004 Joseph Sti-
glitz’ „Schatten der Globalisierung“
oder 2005 John Kenneth Galbraiths
„Die Ökonomie des unschuldigen Be-
trugs“. Gerade die einfache Sprache ist
ein großes Plus, wobei man nachse-
hen sollte, dass im Streben nach Ein-
fachheit ab und zu die Klarheit schaf-
fende, etwas tiefer greifende Konkreti-
sierung fehlt und die eine oder andere
(eher seltene) Stelle für EinsteigerIn-
nen nicht voll verständlich sein und An-
lass zu Verwirrung und Abirrungen ge-
ben mag. Auch gibt es zuweilen inso-
fern Ausrutscher, als ein ökonomischer
Begriff verwendet wird, ohne ihn zu er-
klären.

Inspirierend und motivierend wirkt
das Buch allemal. Gerade habe ich
feststellen müssen, dass mein Skrip-
tum für Politische Ökonomie bei nicht
Wirtschaft, sondern Politische Bildung
Studierenden eine zu hohe Hürde dar-
stellt; womöglich ist der Flassbeck-
Sammelband eine Alternative. Jeden-
falls ist dem Werk eine starke Verbrei-
tung zu wünschen, selbst wenn der
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Mainstream dieses Werk als unseriös
und propagandistisch abtun dürfte.
Doch „Arzt, heile dich selbst!“: Eine ex-
zellente formale Methode ist weder un-
bedingt notwendig noch an sich schon
hinreichend, zur Systemverbesserung
Wesentliches zu argumentieren, wie
etwa Paul Davidson 2012 schrieb.
Ökonomik ist eine angewandte, eine
politische Disziplin. Zu suchen ist also
die richtige Mischung aus wissen-
schaftlicher Seriosität und argumenta-
tiver Stringenz einerseits und Nützlich-
keit und Kommunizierbarkeit, Debat-
tierbarkeit und Demokratiequalität an-
dererseits. Das Geniale ist oft das Ein-
fachere, aber Treffendere, das andere
als das Gewohnte, wie Keynes schon
1938 meinte. Der Flassbeck-Sammel-
band ist ein ökonomisches Pamphlet
im wertneutralen Sinn: eine Streit-
schrift für eine bessere Welt. Es zeigt
strikte Alternativen auf und trägt da-
durch zur Vielfalt und Ausgewogenheit
bei. So gesehen ist ein nicht ganz aus-
gewogen argumentierendes ein insge-
samt auswiegendes Werk. Es soll viele
auf- und noch mehr anregen.

Rainer Bartel
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Defensiv oder offensiv
aus der europäischen Krise?
Rezension von: Wolfgang Streeck,

Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des
demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp,

Berlin 2013, gebunden, 271 Seiten,
D 24,95. ISBN 978-3-518-58592-4.

In der Finanzkrise, die Europa seit
2008 erschüttert, kulminiert eine tief-
greifende Krise des demokratischen
Kapitalismus. Sie begann schon in den
1970er-Jahren, als die Kapitalseite aus
dem sozialstaatlichen Konsens aus-
brach und ihr Projekt der Liberalisie-
rung der Märkte startete. Negative so-
ziale und wirtschaftliche Folgen des
neoliberalen Projekts für die Lohnab-
hängigen wurden immer wieder ver-
schleiert: Zunächst durch die Inflation
der 1970er-Jahre, dann durch die Zu-
nahme der Staatsverschuldung in den
1980er-Jahren und schließlich durch
die enorme Ausweitung der Verschul-
dung der privaten Haushalte. Doch in
der Finanzkrise sind diese Strategien
an ihr Ende gelangt, und nun stehen
wir vor der Frage: Kapitalismus oder
Demokratie?

Die in „Gekaufte Zeit“ entwickelten
Thesen Wolfgang Streecks, des Direk-
tors des Max-Planck-Instituts für Ge-
sellschaftsforschung, stellen die erwei-
terte Fassung seiner im Juni 2012 ge-
haltenen „Adorno-Vorlesungen“ am
„Institut für Sozialforschung“ in Frank-
furt dar. Sie sorgen seit Erscheinen für
eine intensive Debatte in den Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften und
der breiten Öffentlichkeit. Das Buch ist
politische Literatur im besten Sinn: Es
setzt an den realen Problemen der so-

zialen Entwicklung an, stellt den histo-
rischen Kontext her, verknüpft in so-
zialwissenschaftlicher Tradition Er-
kenntnisse der Ökonomie, Politikwis-
senschaft und Soziologie, skizziert den
institutionellen Rahmen für Politik und
ist mit dem erfrischenden Mut zu kla-
rem Positionsbezug verfasst.

Wolfgang Streeck knüpft mit diesem
Buch an die Krisentheorie der Frank-
furter Schule in den 1960er- und
1970er-Jahren an, die durch Jürgen
Habermas und Claus Offe repräsen-
tiert wird. Er sieht „… die Geschichte
des Kapitalismus nach den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts, ein-
schließlich der in ihr aufeinanderfol-
genden Wirtschaftskrisen, (als) eine
Geschichte des Ausbruchs des Kapi-
tals aus einer sozialen Regulierung …“
(S. 45), die ihm im Zuge der System-
konkurrenz nach 1945 aufgezwungen
worden war, die es aber selbst nie ge-
wollt hatte. Entgegen den Erwartungen
der Frankfurter Schule gelang es dem
Staat, die Massenloyalität für das neo-
liberale Projekt der Konsumgesell-
schaft zu sichern. Zunächst durch die
scheinbare Lösung der Verteilungs-
konflikte über den Weg der Inflation,
dann durch die zunehmende Finanzie-
rung des Sozialstaates über die Aus-
weitung der Staatsverschuldung und
schließlich durch die Nachfrageexpan-
sion, finanziert über freizügige Kredit-
vergabe an private Haushalte und er-
möglicht durch die Liberalisierung der
Finanzmärkte. Legitimationsprobleme
entstanden weniger bei den Massen,
als beim Kapital, das immer neue Libe-
ralisierungsschritte verlangte. Er be-
zeichnet mit Hinweis auf Michal Ka-
leckis „Political Aspects of Full Employ-
ment“ (1943) die immer wieder auftre-
tenden Krisen als „Ausdruck der Unzu-
friedenheit des Kapitals“.
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Hier hätte Streeck auch einen zwei-
ten bemerkenswert hellsichtigen Auf-
satz des Jahres 1943 heranziehen
können, John Maynard Keynes’ „The
Long-Term Problem of Full Employ-
ment“, der auf die langfristigen Stagna-
tionsprobleme im Kapitalismus hin-
wies: Nach einer kurzen Periode der
Nachkriegszeit, in der die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage höher als das
Angebot sein würde, folge eine Phase
des Gleichgewichts, die wegen stei-
gender Sparneigung der privaten
Haushalte von einer Periode schwa-
cher Konsum- und Investitionsnachfra-
ge, also der Unterauslastung und Un-
terbeschäftigung, geprägt wäre. In die-
ser Stagnationsphase gibt es im We-
sentlichen nur zwei Wege, die Nachfra-
ge zu stimulieren: Die Ausweitung der
Verschuldungsmöglichkeiten, also den
Weg, den der Kapitalismus unter neoli-
beralem Einfluss schließlich genom-
men hat, der sich aber spätestens in
der Finanzkrise als nicht nachhaltig er-
wiesen hat. Oder die Umverteilung von
Einkommen und Vermögen zu den
konsumfreudigen Schichten, das so-
zialstaatliche Projekt, das an seine po-
litischen Grenzen stieß, weil es die
Machtfrage stellte.

Streeck fasst das neoliberale Projekt
der wirtschaftlichen und politischen
Dominanz von Märkten und Rentiers
gegenüber Sozialstaat, Demokratie
und Lohnabhängigen gekonnt in gro-
ben Zügen zusammen und versieht es
auch mit dem Namen ihres ideologi-
schen Paten: Friedrich August von
Hayek schwebte ein Kapitalismus vor,
der nicht begrenzt von demokratischen
Strukturen, einem Sozialsystem oder
der Idee von sozialer Gerechtigkeit
wäre. Streeck sieht das Hayek’sche
Projekt im Agieren der Europäischen
Union in der Finanzkrise umgesetzt: Im

Mittelpunkt steht die Liberalisierung
der Märkte, beginnend mit dem Projekt
des Binnenmarktes und kulminierend
in der Liberalisierung von Banken und
Finanzaktivitäten. Die gewachsenen
demokratischen Entscheidungsstruk-
turen in den Nationalstaaten werden
immer mehr mit Hilfe strenger europäi-
scher Vorgaben für den Staatshaus-
halt durch Stabilitätspakt, „Sixpack“,
„Twopack“, Fiskalpakt usw. ausgehe-
belt. Der von den ArbeitnehmerInnen
mühsam gegen die Interessen des Ka-
pitals erkämpfte Sozialstaat wird durch
Strukturreformen zerstört. Die Schaf-
fung der Währungsunion und des Euro
verhindern nationale Sonderwege, weil
sie Währungsabwertungen nicht mehr
zulassen.

Hier ließe sich kritisch anmerken,
dass innerhalb der Währungsunion
doch unterschiedliche Wege möglich
waren: Die entwickelten Sozialstaaten
in Skandinavien (die über eine feste
Bindung ihrer Währung praktisch am
Euro teilnehmen) und Österreich sind
deutlich besser durch die Krise gekom-
men als die angelsächsischen und
südeuropäischen Länder mit ihrer rudi-
mentären sozialen Absicherung.
Streeck rezipiert die „Varieties of Capi-
talism“-Literatur allerdings kritisch.
Und er hat insofern recht, als auch die
fortschrittlichen Mitgliedsländer von
der Krise des europäischen Projekts
sozial und wirtschaftlich schwer betrof-
fen sind. Insbesondere auch vom Ab-
bau demokratischer Entscheidungs-
mechanismen, die mit dem von der
deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel verlangten Pakt für Wettbe-
werbsfähigkeit jüngst nochmals eine
massive Verschärfung erfahren ha-
ben.1 In ihr gipfelt der Versuch, die
Marktwirtschaft gegenüber diskretio-
nären und demokratisch legitimierten
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politischen Interventionen zu immuni-
sieren.

Wolfgang Streeck beendet seine so
radikale wie treffende Analyse der wirt-
schaftlichen Entwicklung in Europa mit
einem geballten Resümee des Pessi-
mismus: Der alte Konflikt zwischen Ka-
pitalismus und Demokratie werde in
der Finanzkrise auf europäischer Ebe-
ne zugunsten des Ersteren entschie-
den: „Der heute wahrscheinlichste
Ausgang wäre dann die Vollendung
des hayekianischen Gesellschaftsmo-
dells der Diktatur einer vor demokrati-
scher Korrektur geschützten kapitalisti-
schen Marktwirtschaft“ (S. 235).

Dennoch versucht auch er, Ansatz-
punkte für emanzipatorisch motivierte
Gegenstrategie auszumachen. Sie
können derzeit nur darin bestehen, Zeit
für den Aufbau neuer politischer Hand-
lungsfähigkeit zu gewinnen. Dabei
müssen die Reste jener politischen In-
stitutionen verteidigt werden, die noch
für soziale Gerechtigkeit stehen und
mit denen die Märkte wieder unter Kon-
trolle gebracht werden könnten. Dabei
plädiert er zunächst für die Verteidi-
gung und den Ausbau eines einnah-
mensichernden Steuersystems. Zu
Recht stellt er fest, die Schuldenkrise
sei auch eine Krise des Steuerstaates,
weil sie „… eine Folge zu niedriger Be-
steuerung der besitzenden Schichten“
ist (S. 113).

Er hält dann aber auch fest, ein
brauchbares Instrument für die Wie-
dergewinnung neuer Handlungsräume
für den Nationalstaat sei die Möglich-
keit der Währungsabwertung. Wolf-
gang Streeck plädiert also für das
Ende des Euro, den er sogar als „frivo-
les Experiment“ bezeichnet. Gerade
um diese Schlussfolgerungen für die
Zukunft des europäischen Projektes
hat sich eine intensive öffentliche De-

batte entsponnen, in der auch markan-
te Unterschiede innerhalb der Linken
sichtbar werden. Fritz Scharpf und Hei-
ner Flassbeck, auf politischer Ebene
auch Oskar Lafontaine, verfechten in
jüngster Zeit – wenn auch oft mit ande-
ren Begründungen und in unterschied-
lichen Abstufungen – ebenfalls das
Ende der Währungsunion als Möglich-
keit, aus dem Beschäftigung und So-
zialstaatlichkeit strangulierenden neoli-
beralen Korsett auszubrechen.

Demgegenüber treten Peter Bofin-
ger, Gustav Horn und viele andere fort-
schrittliche ÖkonomInnen für eine pro-
europäische Lösung der Eurokrise ein.
Insbesondere hat Jürgen Habermas in
seiner ausführlichen Rezension der
„Gekauften Zeit“ in den „Blättern für
deutsche und internationale Politik“ die
Grundzüge der Analyse und der Kritik
an der EU-Politik zustimmend, die de-
fensive und „nostalgische“ Position der
Rückabwicklung des Euro und des
Versuchs, Handlungsspielräume pri-
mär auf nationalstaatlicher Ebene wie-
derzugewinnen, aber äußerst kritisch
kommentiert. Habermas sieht die Alter-
native zu dem von den Eliten getrage-
nen neoliberalen Projekt der Entdemo-
kratisierung der europäischen Markt-
wirtschaft in einem „offensiven Ausbau
der Währungsgemeinschaft zu einer
supranationalen Demokratie“.

Die proeuropäische Gruppe hat in
dieser Auseinandersetzung die besse-
ren Argumente für sich: Die Hand-
lungsspielräume des Nationalstaates
sind im Umfeld liberalisierter Güter-
und Finanzmärkte heute kaum noch in
nennenswertem Umfang zurückzuge-
winnen. Der internationale Steuerwett-
bewerb beeinträchtigt das Aufkommen
von Gewinn- und Vermögenssteuern
und damit die Finanzierung des Sozial-
staates in großem Stil; einzelstaatliche
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Regulierungen zur Eindämmung des
voluminösen spekulativen Kapitalver-
kehrs greifen kaum, damit sind auch
die Spielräume für eine geordnete Ab-
wertung der Währungen gering; einzel-
kämpferischen Nationalstaaten und
ihre Wirtschaft werden so zum Spiel-
ball der Finanzmärkte. Die Regulierung
der Märkte, die für die stabile Entwick-
lung der Realwirtschaft, Vollbeschäfti-
gung und soziale Sicherheit unabding-
bar ist, kann – wenn überhaupt – nur
durch internationale Zusammenarbeit
erreicht werden. Die emanzipatori-
schen Kräfte müssen sich deshalb um
eine demokratische Verfassung, das
Prinzip der Sozialstaatlichkeit und die
Handlungsspielräume für eine Wirt-
schaftspolitik der Eingrenzung der hy-
pertrophen Finanzmärkte auf europäi-
scher Ebene bemühen.

Ein gemeinsamer Gegenentwurf lin-
ker Parteien und Bewegungen zum
neoliberalen Europa ist derzeit aller-
dings nicht sichtbar. Auch weil vor al-
lem die deutsche Sozialdemokratie
jene Aufarbeitung der eigenen Fehler
der Vergangenheit noch nicht abge-
schlossen hat, die Voraussetzung
nicht nur für eine Renaissance in
Deutschland, sondern auch für die Ent-
wicklung eines konsistenten europäi-
schen Konzepts wären. Hierzu hätte
auch Wolfgang Streeck einen wertvol-
len Beitrag leisten können, weil er
Ende der 1990er-Jahre noch jene Ar-
beitsmarktreformen der Regierung
Schröder unterstützte, die die Lohnab-
hängigen entscheidend schwächten

und Deutschland zu einem Mitverursa-
cher der europäischen Krise werden
ließen. In „Gekaufte Zeit“ betont
Streeck nun analytisch überzeugend
und argumentativ gekonnt die Unab-
dingbarkeit der Stärkung demokrati-
scher und sozialstaatlicher Strukturen
für eine stabile soziale und wirtschaftli-
che Entwicklung. Mit diesem Werk leis-
tet er jetzt einen wertvollen Beitrag zur
Bildung einer soliden Basis für die Ent-
wicklung eines emanzipatorischen
Konzepts. In der Wiedergewinnung
von wirkungsmächtiger Handlungsfä-
higkeit auf europäischer Ebene muss
sich dieses Projekt allerdings wohl
stärker auf Jürgen Habermas stützen.

Markus Marterbauer

Anmerkung
1 Oberndorfer (2013).
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Jenseits des Neoliberalismus
Rezension von: Colin Crouch, Jenseits
des Neoliberalismus. Ein Plädoyer für

soziale Gerechtigkeit, Passagen Verlag,
Wien 2013, 236 Seiten, broschiert,
D 20,50. ISBN 978-3-709-20067-4.

Crouch plädierte in seinem 2011 er-
schienenen Buch „Das befremdliche
Überleben des Neoliberalismus“ für
das Eingreifen einer vierten Kraft (ne-
ben Markt, Konzernen und Staat),
nämlich „einer engagierten, kampfes-
lustigen, vielstimmigen Zivilgesell-
schaft, die die Nutznießer des neolibe-
ralen Arrangements mit ihren Forde-
rungen unter Druck setzt und ihre Ver-
fehlungen anprangert“ (S. 14).1 In der
gegenständlichen Veröffentlichung
führt er erneut die Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus als die heute
dominierende Ideologie, bestimmt je-
doch die Arena für Alternativen (2011:
Corporate Social Responsibility, Zivil-
gesellschaft) dazu konkreter: Er fokus-
siert auf eine Bewegung, die er zusam-
men mit Grünen, Gewerkschaften und
Umweltorganisationen als die einzig
relevante Gegenkraft zum Neolibera-
lismus sieht: die Sozialdemokratie. Der
Autor reagierte damit auf Kritik von Le-
sern und Rezensenten (S. 16) an sei-
nem vorangegangenen Buch, dass er
darin nicht viel mehr als die Teilnahme
an Bürgerinitiativen, Verbraucher-
schutzbewegungen und pflichtbe-
wussten Fachorganisationen anbiete,
die den Wirtschaftsmächten entgegen-
treten.

Crouch geht es nunmehr darum, zu
zeigen, dass erstens die Sozialdemo-
kratie das Potenzial zu einer Alternati-
ve zum Neoliberalismus hat, nämlich

„den Kapitalismus gesellschaftsfähig
zu machen und sich selbst als verbün-
dete Bewegung oder Partei des wirt-
schaftlichen Wandels und der Innovat-
ion darzustellen, anstatt nur defensi-
ven Schutz vor all dem anzubieten“
(S. 16). Dass es zweitens dazu aller-
dings Anpassungen der traditionellen
sozialdemokratischen Vision bedarf.

Der kritischen Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus und dem Auf-
weis realer Möglichkeiten, die es zur
Gestaltung einer besseren Welt gibt,
sind die neun Kapitel des Buches ge-
widmet. Im ersten Kapitel skizziert der
Autor sein Verständnis von Sozialde-
mokratie. Nach Crouch besteht deren
traditionelle Mission darin, einfache Ar-
beiter zu vertreten, indem sie versucht,
„korrigierend in den Ablauf kapitalisti-
scher Marktwirtschaft einzugreifen so-
wie in die Ungleichheit und sozialen
Missstände, die sie ihrer Auffassung
nach verursacht“ (S. 22). Diese Missi-
on bedarf der Anpassung an das ver-
änderte wirtschaftliche und politische
Umfeld – nicht im Sinne der Sozialde-
mokratie des Dritten Weges à la La-
bour Party und SPD, die es aufgege-
ben hätte, „das Problem des akkumu-
lierten Reichtums der Konzerne oder
gar ungleiche Verhältnisse in der Ge-
sellschaft zu thematisieren“ (S. 28).

Crouch plädiert in Abgrenzung dazu
für eine durchsetzungsfähige Sozial-
demokratie: Die europäische Sozialde-
mokratie müsse aus ihrer seit langer
Zeit andauernden defensiven Haltung
wachgerüttelt werden und sich durch
Veränderungen zu einer durchset-
zungsfähigen Alternative entwickeln.
Letzteres ist Gegenstand der Ausfüh-
rungen in Kapitel 3.

Die Auseinandersetzung mit dem
Neoliberalismus durchzieht das ganze
Buch. Im zweiten Kapitel wird dieser in
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drei Arten differenziert, wobei Crouch –
trotz Unterschieden – eine Nähe zwi-
schen einer durchsetzungsfähigen So-
zialdemokratie und der zweiten Art des
Neoliberalismus, die gekennzeichnet
ist durch Prioritisierung des Marktes
bei Anerkennung seiner Mängel und
Unzulänglichkeiten, ausmacht. Worum
es einer durchsetzungsfähigen Sozial-
demokratie gehen sollte, thematisiert
Kapitel 3: Kernpunkt dabei ist die Fra-
ge, wie sich diese gegenüber der
Marktorientierung und deren Unzu-
länglichkeiten verhalten sollte. Die ak-
tuelle Situation sieht der Autor durch
eine große Welle der Marktorientierung
gekennzeichnet, die „den Wohlfahrts-
staat als Ganzes, Konzepte des Arbeit-
nehmerrechts und andere soziale Er-
rungenschaften verwirft“ (S. 71).

Die Unterscheidung zwischen defen-
siver und durchsetzungsfähiger Sozial-
demokratie erläutert Crouch im vierten
Kapitel am Thema Wohlfahrtsstaat.
Das Konzept des „Wohlfahrtsstaates
der sozialen Investitionen“ spielt bei
der Verlagerung der Sozialdemokratie
von der Defensive zur Durchsetzungs-
fähigkeit eine wichtige Rolle. Der Zu-
sammenhang zwischen verschiede-
nen Formen des Wohlfahrtsstaates
und wirtschaftlichem Erfolg ist Gegen-
stand des fünften Kapitels. Crouchs
diesbezügliche These lautet: „Je weni-
ger ungleiche Machtverhältnisse im Ar-
beitskontext und in der Gesellschaft
unter Klassen allgemein herrschen,
desto sicherer können sich einfache
Arbeitnehmer und deren arbeitsrechtli-
che und politische Vertreter sein, dass
sie auch dann ihre Interessen wahren
können, wenn sie Veränderungen ak-
zeptieren“ (S. 118). Er demonstriert an-
hand von Statistiken über Einkom-
mensungleichheit, staatliche Ausga-
ben für den Wohlfahrtsstaat, Anteile

gewerkschaftlich organisierter Arbeit-
nehmer, „dass egalitäre Gesellschaf-
ten, in denen die Arbeitnehmerinteres-
sen stark vertreten sind, wirtschaftlich
gute Leistungen erbringen“ (S. 117).

Im sechsten Kapitel thematisiert der
Autor Gefahren für den Wohlfahrts-
staat – reichend vom demografischen
Wandel (mit seinen Konsequenzen für
die Verteilung der öffentlichen Res-
sourcen), dem Rückgang des gewerk-
schaftlichen Organisationsgrades bis
hin zur Bedrohung durch Großkonzer-
ne sowie die extreme Marktorientie-
rung in USA und EU. Für Letztere steht
exemplarisch die Strategie betreffend
Griechenland. In den Kapiteln sieben
und acht rückt die Sozialdemokratie er-
neut ins Blickfeld der Betrachtung: ihre
Herausforderungen (der Schutz der in-
stitutionellen Vielfalt, die Neuregelung
des internationalen Bankensystems,
die Bewältigung von Externalitäten)
und Strategien (Hinauswachsen über
den Nationalstaat und Parteigrenzen).
Abschließend versucht der Autor eine
Prognose und sieht durchaus Grund
für einen Optimismus.

Der Kernpunkt dieses Buches be-
steht m. E. in Crouchs Annahme, dass
eine bestimmte Ausprägung der So-
zialdemokratie, die von der defensiven
wie auch vom eingeschlagenen Dritten
Weg abgrenzbare durchsetzungsfähi-
ge Sozialdemokratie, eine politische
Alternative zur neoliberalen Dominanz
in der wirtschaftlichen und politischen
Entwicklung darstellen könnte.

Deren Kennzeichen sind sowohl die
Akzeptanz der Marktwirtschaft und da-
mit der Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen als auch die Anerkennung
der Grenzen von Marktlösungen und
das Ergreifen von Maßnahmen. „Eine
durchsetzungsfähige Sozialdemokra-
tie schafft Verhältnisse, in denen Ar-
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beitnehmer und ihre Familien darauf
vertrauen können, dass ihnen Verän-
derungsprozesse Unterstützung bie-
ten, sowohl seitens ihrer eigenen Ver-
einigungen (Gewerkschaften) als auch
seitens der Gesetzgebung und des
Staates“ (S. 91). Im Unterschied zur
defensiven Ausrichtung helfe die
durchsetzungsfähige Sozialdemokra-
tie beim Aufbau einer dynamischen
und offenen Wirtschaft.

Zu den Maßnahmen einer Marktkor-
rektur zählt Crouch eine am Konzept
der flexicurity orientierte Arbeitsmarkt-
politik, die eine großzügige Arbeitslo-
senunterstützung mit Hilfen bei Ar-
beitssuche und Weiterbildung verbin-
det, eine Politik der sozialen Investitio-
nen im Bereich der Familie und der Bil-
dung, eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und eine von den Ge-
werkschaften beeinflusste, mit diesen
koordinierte Tarifpolitik. Ansätze dazu
sieht Crouch vor allem in nordeuropäi-
schen Ländern.

Crouch betont wiederholt, dass nur
die Sozialdemokratie eine Alternative
zum neoliberalen Fehlweg darstellen
kann: „Heutzutage hat allein die Sozial-
demokratie eine lange politische Tradi-
tion, die es ihr erlaubt, diese Haltung
(gemeint Anerkennung der Grenzen
der Marktlösungen und Ergreifen von
Maßnahmen, ET) rückhaltlos zu vertre-
ten“ (S. 83) – in einem Bündnis mit an-
deren: „Allein die Sozialdemokratie hat
im Bündnis mit Umweltbewegungen
und ähnlichen Organisationen die Fä-
higkeiten für eine solche Mission.“ Kurz
und bündig: „Nur eine Koalition aus So-
zialdemokraten und Grünen kann uns
retten“ (S. 83).

Auch wenn die Chancen für eine
ausgleichende Strategie (mit Markt-
orientierung und marktausgleichenden
Maßnahmen) angesichts der wach-

senden sozioökonomischen und politi-
schen Ungleichheit in allen Gesell-
schaften schlecht stünden, hält der Au-
tor an deren realer Möglichkeit fest.
Das Problem sei nicht ein Mangel an
Ideen, sondern ein Mangel an Macht.

Crouch hat in der vorliegenden Ver-
öffentlichung seine differenzierte Kritik
an bestimmten Ausprägungen neolibe-
raler Orientierung fortgesetzt. Im Ver-
gleich mit seinem Buch aus 2011 hat er
die Arena der Alternativen deutlicher
konturiert. Seine Kernargumentation
hinsichtlich einer durchsetzungsfähi-
gen Sozialdemokratie hat er an vielen
Stellen ausgeführt. Er hat verdeutlicht,
wohin der Weg mit einer derart konfigu-
rierten Sozialdemokratie und mit wel-
chen Maßnahmen führen sollte/könn-
te. Da der Autor für seine Argumentati-
on aus der konkreten Welt der sozial-
demokratischen Bewegungen (mit
Ausnahme des Hinweises auf nordeu-
ropäische Sozialdemokratien) aller-
dings keine Belege bringt, spiegelt die-
se mehr seine eigenen Optionen als
die realer Bewegungen. Diesbezüglich
mehr Differenzierung wäre wün-
schenswert.

Für die deutsche Übersetzung wurde
der Untertitel „Ein Plädoyer für soziale
Gerechtigkeit“ gewählt. Nach Crouch
ist ein diesbezügliches Plädoyer „nicht
nur eine Frage der Verteilung der Ein-
kommen und der Güter, sondern auch
eine der Macht, also eine Frage der
Demokratie“ (S. 14 f). Dies ist ein inter-
essanter Gedanke, der allerdings vom
Autor in seinem Buch nicht näher aus-
geführt wird. Der Begriff „soziale Ge-
rechtigkeit“ findet sich an einigen Stel-
len (S. 21, 201), ohne dass dieser nä-
her erläutert wird bzw. die Ausführun-
gen über Sozialpolitik und Wohlfahrts-
staat mit dem Konzept der sozialen
Gerechtigkeit verbunden werden. Der
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Untertitel ist daher nicht zutreffend. Ein
ausformuliertes Plädoyer für soziale
Gerechtigkeit könnte Gegenstand ei-
ner weiteren Veröffentlichung von
Crouch sein.

Emmerich Tálos

Anmerkung
1 Siehe dazu die Rezension von Ursula

Filipi¥ in Wirtschaft und Gesellschaft
38/4 (2012) 812ff.
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Gibt es einen Grund, das Buch von
Joseph Stiglitz auch jetzt noch öfter in
die Hand zu nehmen? Immerhin ist der
Neuigkeitswert zum Zeitpunkt der Re-
zension nicht mehr gegeben. Es gibt
mehr als einen. Dafür spricht etwa die
klare Struktur des Buches: Zehn Kapi-
tel mit selbsterklärenden Überschriften
ermöglichen es, sich dem Thema Un-
gleichheit von verschiedenen gesell-
schaftspolitischen Dimensionen anzu-
nähern, diese auch problemlos aufzu-
finden und nachschlagen zu können.
Kapitel 2 handelt von der Entstehung
sozialer Ungleichheit, Kapitel 3 von
den Märkten als Produzent von Un-
gleichheit, Kapitel 5 vom demokratie-
politischen Gefährdungspotenzial stei-
gender Ungleichheit, Kapitel 7 davon,
wie Ungleichheit den Rechtsstaat un-
tergräbt, um nur einige zu nennen.

So eine Themenbreite fokussiert und
verständlich dargestellt, findet sich
nicht leicht in einem Buch. Dies macht
auch den zweiten Pluspunkt des Bu-
ches aus: die hohe Verständlichkeit
und Nachvollziehbarkeit der Inhalte. Es
sind nicht sensationelle Neuigkeiten
oder erschreckende, neue Zahlen,
sondern die stringente Argumentation

und das Ansprechen von gesellschaft-
lichen Problemlagen, die dieses Buch
so besonders machen. Unglaublich in-
formativ ist auch der 120-seitige Annex
mit einer großen Fülle an Literaturan-
gaben, Erklärungen und Anmerkun-
gen.

Unverzichtbar wird Stiglitz Werk, das
sehr stark auf US-amerikanische
Sachverhalte Bezug nimmt, wo es Un-
gleichheit mit demokratiepolitischen
Fragen und der Frage nach der
Rechtsstaatlichkeit verbindet und da-
mit die Grundfeste unserer Gesell-
schaft berührt.

Es ist tatsächlich erstaunlich, wie we-
nig im Ungleichheitsdiskurs (in Öster-
reich) die Vermögens- und Machtkon-
zentration auf der einen Seite und der
politische Vertrauensschwund auf der
andere Seite aus einer demokratiepoli-
tischen Sichtweise problematisiert
wird. Obwohl die Fakten und Folgen ja
klar auf der Hand liegen. Bei Stiglitz
hängen schwindendes Vertrauen in die
Politik und steigende Ungleichheit un-
mittelbar zusammen. Ärmere Men-
schen glauben, ihre Stimme fände kein
Gehör, während der Einfluss Reicher
groß genug ist, um Gesetze zu ihren
Gunsten direkt und indirekt beeinflus-
sen.

Die breite Unterstützung der Occu-
py-Wall-Street-Bewegung („We are
99%“), die sich gegen den Einfluss der
Superreichen wendet, bestätige diese
Bedenken. „Die tiefe Spaltung in unse-
rer Gesellschaft erschwert auch die
Suche nach Kompromissen und trägt
zu politischem Stillstand bei, der wie-
derum das Vertrauen sowohl in die
Leistungsfähigkeit als auch in die Fair-
ness unserer Institutionen untergräbt“
(S. 188). Solche Aussagen, die über
US-amerikanische Zustände getroffen
werden, gelten wohl auch für Öster-
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reich und viele andere westliche De-
mokratien. Politikverdrossenheit nimmt
überall zu, was allerdings oft mit Kor-
ruptionsskandalen, aber weniger mit
dem Auseinanderdriften der Gesell-
schaft und geringer Aufstiegsmobilität
begründet wird.

Das sechste Kapital in Stiglitz’ Buch
beschäftigt sich konkret damit, wie Be-
zugsrahmen diskursiv beeinflusst wer-
den, wie Meinungen manipuliert wer-
den und wie politische Auseinander-
setzungen als Kampf um Wahrneh-
mungen geführt werden. Zum Beispiel
wird da der Kampf um die Erbschafts-
steuer in den USA, die 2010 unter Ge-
orge W. Bush abgeschafft wurde, ge-
nannt. Obwohl die Freigrenze pro Per-
son im Regelfall bei 5 Mio. Dollar (Paa-
re 10 Mio. Dollar) lag, wurde die Erb-
schaftssteuer von der politischen
Rechten mit dem Hinweis auf eine Be-
lastung des Mittelstands – der mittel-
ständischen Wirtschaft – abgelehnt
und schließlich vom Kongress abge-
schafft. Diese Position wurde von vie-
len BürgerInnen übernommen, obwohl
sie die Steuer nie treffen würde.

Die Rekapitalisierung der Banken ist
ein weiteres Beispiel: Während Eigen-
heimbesitzerInnen ihre Immobilien ver-
loren, wurden mit hunderten Milliarden
Dollar die Banken gerettet. Die Immo-
bilienbesitzerInnen seien, so Stiglitz,
als unbesonnen stigmatisiert worden,
als Menschen, die sich die Häuser gar
nicht leisten hätten können, und ihr
persönliches Risiko falsch einge-
schätzt hätten, während die Bankaktio-
närInnen nicht einmal an den Verlusten
beteiligt wurden, obwohl in den Institu-
ten eindeutig eine „Zockermentalität“
herrschte. Solche erfolgreichen Inter-
ventionen der Reichen verschärfen die
soziale Ungleichheit weiter, während
sich die Bevölkerung auch in den USA

eigentlich eine Verteilungssituation wie
in Schweden wünscht.

Nur in einer Darstellung ist Stiglitz
nicht zu folgen. Er stellt die hohe Ein-
kommens- und Vermögenskonzentra-
tion als speziell amerikanisches Pro-
blem dar. Und er spricht immer vom
obersten Prozent der Einkommens-
und Vermögensverteilung, das so viel
Geld und Macht konzentriere, dass
dies gesellschaftlich problematisch sei.
So heißt das erste Kapitel „Amerikas
Ein-Prozent-Problem.“

Dabei zeigen die Zahlen der OECD,
dass die Einkommensungleichheit in
praktisch allen westlichen Industriena-
tionen stark anwuchs. Die neuen Da-
ten zur Vermögenserhebung, die von
der Europäischen Zentralbank koordi-
niert wurden, weisen die Vermögens-
konzentration in den europäischen
Staaten als extrem hoch aus. So hält
das oberste Prozent in Österreich rund
ein Viertel des Vermögens, wobei hier
keine Milliardäre miterhoben wurden.
Es gibt also auch hier stärkere soziale
Spaltungen. Und obwohl die extreme
Konzentration von Vermögen weltweit
zu ökonomischen Verwerfungen ge-
führt hat, wie auch in anderen Büchern
dargestellt wird, so ist doch die Frage,
ob nicht stärker auf die insgesamt stei-
gende soziale Ungleichheit und die da-
mit verbundene Veränderung der Ge-
sellschaft als ausschließlich auf das
oberste Prozent hin fokussiert werden
sollte.

Allerdings gibt es wenig öffentlich-
keitswirksame Schriften, die sich mit
allgemeinen Verteilungsfragen ausein-
andersetzen. Über wirtschaftliche Un-
gleichheit zu sprechen, sei so gut wie
tabu, meint Chrystia Freeland in ihrem
Buch über die Superreichen.

Wie auch die Reichen an sich wenig
untersucht werden. Tiefe Einblicke in
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die Sozialstruktur der Eliten und ihre
Haltungen gibt jedoch der deutsche
Soziologieprofessor Michael Hartmann
in seinen Arbeiten. Der Elitenforscher
nimmt die zunehmende Spaltung der
Gesellschaft zum Anlass, das Sozial-
profil der deutschen Eliten und deren
Einstellung zur Finanzkrise und zur so-
zialen Ungleichheit zu untersuchen.

Hartmann unterscheidet dabei nicht
aufgrund der ökonomischen Situie-
rung, sondern aufgrund von Entschei-
dungsmacht und nimmt eine Differen-
zierung in Wirtschaftselite, politischer
Elite, Verwaltungselite, Justizelite und
Wissenschaftselite vor. Er konstatiert,
dass Personen mit Migrationshinter-
grund bzw. AusländerInnen, ehemali-
ge DDR BürgerInnen und Frauen in
den deutschen Eliten noch immer Min-
derheiten darstellen. Personen mit Mi-
grationshintergrund und AusländerIn-
nen sind im relevanten Ausmaß nur im
Wirtschaftsbereich mit 6% vertreten.
Ehemalige DDR-BürgerInnen sind hin-
gegen vor allem in der Politik anzutref-
fen – mit rund 14%, ansonsten Aus-
nahmeerscheinungen. Frauen finden
sich mit rund 11% in den Eliten, auch
hier schwerpunktmäßig in der Politik –
mit einem Viertel Spitzenrepräsentan-
tInnen, sind aber auch in der Justiz und
in den Medien überproportional stark
vertreten.

Insgesamt ist die Repräsentanz in
den Eliten stark von der jeweiligen so-
zialen Herkunft geprägt. Hartmann
klassifiziert in Großbürgertum, Bürger-
tum, Mittelschicht und Arbeiter. So fin-
den sich in Wirtschaftseliten und in der
Justiz insbesondere VertreterInnen
großbürgerlicher Herkunft, ArbeiterIn-
nen schaffen es vor allem in den Ge-
werkschaften an die Spitze. Das Bür-
gertum ist vor allem in Medien, Wissen-
schaft und Verwaltung vertreten, wäh-

rend die Mittelschichten in der Politik,
beim Militär und in der Verwaltung
überproportional vertreten sind.

Interessant sind die Einstellungen
der Eliten zu gesellschaftlichspoliti-
schen Fragestellungen. Ganz klar un-
terscheiden sich die Eliten hinsichtlich
der Bewertung sozialer Unterschiede
einer Gesellschaft nach ihrer sozialen
Herkunft. 57% der untersuchten Eliten,
die aus dem Großbürgertum kommen,
halten die sozialen Unterschiede in
Deutschland für gerecht, während über
60% der Eliten, die aus der ArbeiterIn-
nenschaft kommen, diese Aussage ab-
lehnen. Bei den aus der Mittelschicht
und dem Bürgertum stammenden Eli-
tenangehörigen ist es nicht ganz so
eindeutig. Zwar antworten sie in der
Tendenz meistens so wie die ihnen nä-
her liegenden Herkunftsgruppen Arbei-
terschaft bzw. Großbürgertum, es gibt
aber doch etwas mehr Ausnahmen von
dieser Regel.

Bei politischen Vorhaben wie Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes oder
Einführung eines Mindestlohns in
Deutschland zeigt sich der Unterschied
zwischen Bevölkerung und Eliten.
Während Erstere zu zwei Drittel bzw.
70% derartige Anliegen unterstützt, ist
die Mehrheit der Eliten in beiden Fällen
dagegen. Die Eliten antworten dabei
auch hier entlang ihrer sozialen Her-
kunft. Großbürgerliche lehnen steuerli-
che Änderungen wie die Anhebung der
Einkommens-, Vermögens- und Erb-
schaftssteuer am entschiedensten ab.
Umgekehrt ist es bei der Frage nach
der Verringerung von Staatsausgaben.
Da sind Großbürgerkinder am stärks-
ten dafür.

Auch Hartmann spricht in seinem
Buch die Krise der parlamentarischen
Demokratie als Folge steigender sozia-
ler Ungleichheit an. Die Wahlbeteili-
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gung der obersten Einkommensgrup-
pe ist in Deutschland seit 1998 von ca.
92% auf knapp 87% gefallen, in der
niedrigsten Einkommensgruppe hinge-
gen von 87% auf 55%. Die Wahlver-
drossenheit konzentriert sich dabei in
jenen Stadtteilen von Großstädten, die
durch eine besondere Häufung sozia-
ler Problemlagen charakterisiert sind.
Dort ist die Beteiligung teilweise sogar
unter die 50%-Marke gefallen, wäh-
rend sie in gutbürgerlichen Wohnvier-
teln nach wie vor deutlich über 80%
liegt.

Auch ist bei unteren Einkommens-
gruppen ein Rückgang hinsichtlich par-
teipolitischer Organisierung feststell-
bar. Die zunehmende politische Apa-
thie wird laut Hartmann entscheidend
gefördert durch die Begründungen, mit
denen die Eliten ihr Verhalten erklären:
Sachzwänge und Alternativlosigkeit.
Die Rechtfertigung politischer Zustän-
de mit den unabweisbaren Zwängen
der Globalisierung führe zu mehr politi-
schem Desinteresse und stärkerer po-
litischer Abstinenz der Bevölkerung.

Dabei hat sich auch die Zusammen-
setzung der politischen Eliten verän-
dert, sie ist bürgerlicher geworden, mit
einer immer stärker werdenden bürger-
lichen Parteibasis. Die politische Elite,
die von ihrer sozialen Zusammenset-
zung her traditionell den Gegenpol zur
wirtschaftlichen Elite darstellt(e) und
deren Einfluss auch die soziale Rekru-
tierung der SpitzenrepräsentantInnen
in den öffentlichen Unternehmen und
in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten deutlich beeinflusst hat, dürf-

te sich dadurch den anderen Elitebe-
reichen sozial noch mehr annähern.
Das wird sich auf Dauer auch in der
Einstellung der Eliten in ihrer Gesamt-
heit bemerkbar machen. So verändert
sich die Demokratie immer stärker in
jene Richtung, wie sie von den Eliten
verstanden wird bzw. verstanden wer-
den will. Hartmann sieht eine Aussage
von Tony Blair, Sohn eines wohlhaben-
den Anwalts und Absolvent einer Eli-
teuniversität, als charakteristisch hier-
für: „Politische Führung bedeutete nun
für mich nicht mehr zu wissen, was die
Bevölkerung wollte, (…) sondern zu
wissen, was ich in ihrem Interesse für
das Beste hielt.“ Dass sich die Interes-
sen sozialer Schichten aber deutlich
unterscheiden, zeigt Hartmann auch in
seinem Buch.

Beide Bücher liefern exzellente Ana-
lysen über stattfindende bzw. drohen-
de gesellschaftliche Entwicklungen vor
wie auch nach der Krise. Sie zeigen
dabei eindringlich auf, welchen hohen
gesellschaftlichen Sprengstoff ein An-
stieg sozialer Ungleichheit in sich birgt
– gerade auch hinsichtlich der demo-
kratischen Verfasstheit unserer Gesell-
schaften.

Christa Schlager

Literatur

Freeland, Chrystia, Die Superreichen, Auf-
stieg und Herrschaft einer neuen Gelde-
lite (Frankfurt am Main 2013).

OECD, Divided we stand – why inequality
keeps rising (Paris 2011).



Soziale Dienste im Überblick
Rezension von: Nikolaus Dimmel, Tom
Schmid, Soziale Dienste in Österreich,
Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen
2013, 218 Seiten, broschiert, D 29,90.

ISBN 978-3-706-55116-8.

Soziale Dienstleistungen (S-DL) sind
das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie
sichern uns in sozialen Risikolagen ab
und gewährleisten soziale Teilhabe-
chancen. Durch die große Breite an
Unterstützungsleistungen können
praktisch alle Menschen zu einer ihrer
Zielgruppen werden. Besonders ange-
wiesen auf S-DL sind jedoch ältere
Menschen, Menschen mit besonderen
Bedürfnissen, vom Abstieg Gefährdete
bzw. sozial Exkludierte, MigrantInnen
sowie Familien mit besonderem Bedarf
(wie bspw. alleinerziehende Mütter).

Trotz der immensen Bedeutung von
S-DL für den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft wird die Arbeit ihre Erbringe-
rInnen (zumindest finanziell) wenig
anerkannt: Der Anteil an atypischer
und entgrenzter Beschäftigung ist in
diesem Sektor besonders hoch, wäh-
rend die Löhne bei teilweise extremen
Arbeitsbedingungen (wie der 24h-
Pflege) eher gering ausfallen.1 Grund
genug, sich genauer mit den Formen,
Funktionen und Problemen S-DL in
Österreich auseinanderzusetzen. Ni-
kolaus Dimmel, Universitätsprofessor
an der Universität Salzburg, und Tom
Schmid, Institutsleiter der Sozioökono-
mischen Forschungsstelle (SFS), ha-
ben dies mit ihrem neuen Buch ver-
sucht.

Das Buch richtet sich vorwiegend an
Studierende im Bereich der sozialen
Arbeit, der Sozialpolitik und der Sozio-

logie sowie an PraktikerInnen aus So-
zialpolitik und Sozialplanung. Es ist als
Lehrbehelf bzw. Nachschlagewerk
konzipiert; einzelne Kapitel können so-
mit auch unabhängig voneinander ge-
lesen werden. Der Lehrbuchcharakter
des Buches inkludiert einen recht tro-
ckenen Schreibstil.

Ziel des Buches ist es, sich dem The-
ma der S-DL in Österreich systema-
tisch und interdisziplinär zu nähern, um
die Rolle und Bedeutung S-DL sowie
aktuelle Aufgaben und Probleme in
den Blick zu bekommen. Die beiden
Autoren widmen sich auf den knapp
220 Seiten daher (1) der Definition S-
DL, (2) dem regulatorischen Rahmen,
(3) der Finanzierung, (4) den Vergabe-
praktiken, (5) der Steuerung, (6) den
Trägerstrukturen und Leistungserbrin-
gerInnen, (7) der Ökonomik S-DL, (8)
dem Verhältnis von S-DL und Sozialar-
beit sowie (9) ausgewählten sozialen
Risiken und Rechtsfragen sowie (10)
den zukünftigen Herausforderungen
des Sozialen Dienstleistungssektors.

Merkmale, Arten und Aufgaben
von sozialen Diensten

Im ersten Teil des Buches widmen
sich die Autoren den Aufgaben der S-
DL. Diese liegen in der Prävention so-
zialer Notlagen, der Risikokompensati-
on sowie der sozialen Nachsorge. S-
DL können stationär, mobil oder ambu-
lant und auf verschiedenste Arten (Be-
ratung, Betreuung, Unterbringung oder
Pflege) erbracht werden. Sie erfüllen
mehrere Funktionen: Sie tragen dazu
bei, Lebensstandards aufrechtzuhal-
ten, soziale Notlagen zu überwinden,
die Grundversorgung zu sichern sowie
Menschen im Sinne des Empower-
ment zu eigenständigem Handeln zu
aktivieren.
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Für Dimmel und Schmid sind sieben
Merkmale für die Definition S-DL zen-
tral: (1) Individualität (S-DL sind nicht
standardisierbar), (2) Immaterialität (S-
DL sind nicht speicher- bzw. lagerbar),
(3) Standortgebundenheit (bei S-DL
fallen Produktion und Konsumption zu-
sammen), (4) Mitwirkungsabhängigkeit
(S-DL bauen auf Formen der persönli-
chen Interaktion zwischen den Erbrin-
gerInnen und den EmpfängerInnen S-
DL auf), (5) Inklusionsorientierung (das
Ziel S-DL ist es, soziale Teilhabe zu er-
möglichen), (6) Vertrauensbasierung
(S-DL finden im persönlichen Nahbe-
reich statt und müssen somit auf ge-
genseitigem Vertrauen basieren), (7)
unschlüssige Tauschbeziehung (der
Preis von S-DL ist abhängig von politi-
schen Entscheidungen, nicht vom
Markt).

Soziale Dienste in Österreich

Im zweiten Teil des Buches analysie-
ren die Autoren die S-DL in Österreich:
Hierzulande liegen die Ausgaben für
Sozialleistungen (die sogenannte So-
zialquote) bei 28,3%; rund 2% des BIP
werden für S-DL im Konkreten ausge-
geben. Am meisten wird in Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpolitik, in
die Kinderbetreuung sowie in Pflege-
leistungen investiert. Dennoch sind die
meisten S-DL in Österreich mischfi-
nanziert, d. h. ein Teil der Finanzierung
stammt aus der öffentlichen Hand, ein
anderer Teil aus privaten Zuwendun-
gen (wie bspw. Spenden). Darüber hin-
aus wird die Finanzierung über ehren-
amtliches Engagement gesichert.

S-DL werden entweder direkt von
staatlichen Trägern erbracht oder an
private Träger übertragen. Die Ange-
botsstruktur der Träger ist regional sehr
unterschiedlich verteilt: Während im

Großraum Wien und rund um andere
urbane Gebiete viele AnbieterInnen von
S-DL zu finden sind, gibt es in ländli-
chen Gebieten recht wenig Auswahl.
Die rechtlichen Bestimmungen bzgl.
der Vergabe von Aufträgen an private
Träger werden von Dimmel und Schmid
im Buch genau beschrieben – die kon-
kreten Vergabepraktiken entziehen
sich den Autoren zufolge jedoch der
wissenschaftlichen Erkenntnis.

Seit den 1990er-Jahren wird in Ös-
terreich vermehrt Wert auf die Qualität
S-DL gelegt. Diese wird durch mehrere
Faktoren gewährleistet: die (zuneh-
mende) berufliche Qualifizierung der
Beschäftigten, eine externe Fachauf-
sicht sowie Vorgaben zur Leistungsdo-
kumentation und Supervision. Die
hohe Anzahl an Ehrenamtlichen steht
jedoch in einem Spannungsverhältnis
zu diesen Formen der Professionalisie-
rung und Qualitätssicherung.

S-DL sind sehr personalintensiv; in
den kommenden Jahrzehnten wird die
Anzahl an Arbeitsplätzen durch die
Veränderungen in der demografischen
Struktur kontinuierlich steigen. Diese
sind jedoch, wie bereits in der Einlei-
tung erwähnt, hochgradig flexibel, ver-
geschlechtlicht und (räumlich wie zeit-
lich) entgrenzt. Dimmel und Schmid
geben an, dass der Bruttostundenlohn
derzeit bei D 11,69 liegt, in der privaten
24-h-Pflege sogar nur bei D 2,40. Be-
schäftigte in diesem Bereich gehören
demnach zu den sogenannten „Wor-
king Poor“. Um die Beschäftigungsbe-
dingungen etwas zu verbessern, wer-
den seit einigen Jahren alle Beschäf-
tigten nach dem BAGS-Kollektivver-
trag entlohnt. Bei einigen Anbietern hat
die Implementierung des KV zu einer
Erhöhung der Stundenlöhne geführt;
faktisch gilt der KV allerdings nicht als
Unter-, sondern als Obergrenze für
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Verdienste im Bereich der S-DL. Des
Weiteren steht das „soziale Klima“ in
den Betrieben einer Professionalisie-
rung von Arbeitsbeziehungen entge-
gen. Dementsprechend gibt es nur in
wenigen Organisationen einen Be-
triebsrat.

Europäische und nationale Trends

In einem weiteren Teil des Buches
konstatieren die beiden Autoren seit
den 1980er-Jahren starke Veränderun-
gen im Bereich der S-DL. Erreichte ihr
Ausbau 1978 mit der Vollversicherung
für alle Berufsgruppen seinen Höhe-
punkt, so werden der Sozialstaat und
somit auch die S-DL seit den 1980er-
Jahren stark umgebaut. Als Gründe für
diese Veränderungen nennen Dimmel
und Schmid die Wiederkehr der struk-
turellen Arbeitslosigkeit, Verschiebun-
gen in den demografischen Strukturen
sowie die Globalisierung.

Im Zuge des Umbaus haben sich die
Ziele von S-DL verändert: Hinsichtlich
der EmpfängerInnen von S-DL wird
Wert darauf gelegt, dass sie für sich
selbst Verantwortung tragen können
und in der Marktgesellschaft eigen-
ständig reüssieren. Im Zuge dessen
werden KlientInnen auch zu KundIn-
nen umgedeutet, obwohl sie dieser
Rolle oft gar nicht gerecht werden kön-
nen. Gleichzeitig erschweren zahlrei-
che Sparpakete und geringer werden-
de Haushaltseinkommen den individu-
ellen Zugang zu S-DL. Hinsichtlich der
Rolle der öffentlichen Hand wird ver-
mehrt darauf geachtet, Finanzierungs-
risiken auszulagern und die öffentliche
Administration zu entlasten. Dement-
sprechend werden die Aufträge ver-
mehrt an private Träger übertragen.
Diese stehen in einem starken Wettbe-
werbsverhältnis zueinander. Um am

Markt als Billigstbieter bestehen zu
können, nützen die Träger wiederum
die „Selbstausbeutungsbereitschaft“
(S. 55) der Ehrenamtlichen für ihre
Zwecke.

Die Social-Inclusion-Strategie und
die Dienstleistungsrichtlinie (DL-RL)
der Europäischen Union haben diesen
Trend zur Vermarktlichung von S-DL
den Autoren zufolge weiter forciert:
Zwar bleiben viele sozialstaatliche Ent-
scheidungen weiterhin in der Kompe-
tenz der Mitgliedsstaaten; gemäß der
DL-RL müssen jedoch fast alle Aufträ-
ge öffentlich ausgeschrieben werden.
Nur Sozialwohnungen, Kinderbetreu-
ungsmaßnahmen und die Unterstüt-
zung von bedürftigen/behinderten
Menschen sind vom Sozialmarktwett-
bewerb ausgenommen.

Die beiden Autoren stehen diesem
Ökonomisierungstrend skeptisch ge-
genüber. Sie argumentieren, dass der
Begriff der Wirtschaftlichkeit für den
Bereich der S-DL „untauglich“ (S. 38)
ist und eine ökonomische Inwertset-
zung (im Sinne einer Input-Output-
Analyse) nicht möglich sei. Sie setzen
sich gegen Kürzungen im Bereich der
S-DL ein und fordern vor allem im Be-
reich der Kinderbetreuung (insb. bei
den Krippenplätzen und der Nachmit-
tagsbetreuung) und der Pflege einen
Ausbau von S-DL. Darüber hinaus ar-
gumentieren sie, dass die zunehmen-
de (Binnen- wie internationale) Migrati-
on, die Alterung der Gesellschaft sowie
die Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau zentrale Herausforde-
rungen sind, denen sich die S-DL in
Zukunft verstärkt stellen müssen.

Fazit

„Soziale Dienste in Österreich“ bietet
einen guten Überblick über die Struk-
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tur, Funktionen und Probleme S-DL in
Österreich. Die beiden Autoren schaf-
fen es gleichzeitig, eine fundierte wis-
senschaftliche Beschreibung des Sta-
tus quo zu liefern und sich kritisch mit
den Entwicklungen im Bereich der S-
DL auseinanderzusetzen. In einem –
oben nicht beschriebenen Kapitel –
weichen Dimmel und Schmid jedoch
von eben diesem Gleichgewicht ab: In
Kapitel 8 „Ökonomik sozialer Dienstlei-
stungen“ werden sechs zentrale öko-
nomische Probleme S-DL aufgelistet,
ohne in einen gesellschaftspolitischen
Kontext gestellt zu werden. So steht
das Problem des „Creaming“ (Anbieter
von S-DL suchen sich „besonders
spannende Fälle“ aus) unhinterfragt
neben dem Problem der sogenannten
„Welfarization“ (Personen verlassen
sich auf den Sozialstaat). Allerdings ist
Ersteres auf den Trend der zunehmen-
den Vermarktlichung zurückzuführen,

während Zweiteres oft von wirtschafts-
liberalen Kräften als Argument benützt
wird, um Kürzungen im Sozialbereich
zu legitimieren. Vorurteile gegenüber
EmpfängerInnen S-DL werden über
diese scheinbar neutrale Auflistung
„ökonomischer Probleme“ eher repro-
duziert als reflektiert; eine gesell-
schaftspolitische Einbettung der Argu-
mente wäre wünschenswert gewesen.
Der Kauf des Buches kann dennoch –
insbesondere als Einführungs- bzw.
Nachschlagewerk – empfohlen wer-
den!

Julia Hofmann

Anmerkung
1 Krenn, Manfred; Papouschek, Ulrike;

Simsa, Ruth, Soziale Dienste (Mobile
Pflege) in Österreich. Skizze eines Sek-
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Das Dollfuß/Schuschnigg-
Regime: eine Forschungsbilanz

Rezension von: Florian Wenninger,
Lucile Dreidemy (Hrsg.), Das

Dollfuß/Schuschnigg-Regime 1933-1938.
Vermessung eines Forschungsfeldes,

Böhlau Verlag, Wien 2013, 638 Seiten,
gebunden, D 39. ISBN 978-3-205-78770-9.

Dass das Herrschaftssystem 1933-
1938 in den letzten Jahren verstärkt in
den Blickpunkt gerückt ist, ist nicht nur
an den Auseinandersetzungen um die
Rehabilitierung der Opfer des Austro-
faschismus und dem diesbezüglichen
Gesetz ablesbar. Der Kenntnisstand
über diese politisch wie wissenschaft-
lich umstrittene Phase der österreichi-
schen Geschichte im 20. Jahrhundert
wurde durch rezente Diplomarbeiten,
Dissertationen und Habilitationen so-
wie einschlägige Publikationen wie
dem gegenständlichen Sammelband
erweitert.

Dessen Kernanliegen ist es, ange-
sichts der dazu mittlerweile vorliegen-
den Fülle unveröffentlichter und publi-
zierter Arbeiten eine Bilanz zu ziehen.
Zugleich ist damit ein dreifaches Anlie-
gen verbunden: die thematische Bün-
delung bisheriger Arbeiten, die kriti-
sche Diskussion vorliegender For-
schungsergebnisse und im Zusam-
menhang damit die Formulierung von
Forschungsdesiderata. Ein wichtiger
Punkt für Wenninger und Dreidemy ist,
dass bei Darstellung des Forschungs-
standes auch unpublizierte Hochschul-
schriften (Diplomarbeiten, Dissertatio-
nen) Berücksichtigung finden.

Bilanz wird zu sieben Themenfeldern
gezogen: Das erste Kapitel (Parteien-

geschichte) beinhaltet Beiträge über
damalige politische Akteure (Sozialde-
mokratie, KPÖ, Legitimismus, Land-
bund und Großdeutsche sowie die ös-
terreichische NSDAP). Das Katholi-
sche Milieu wird mit Aspekten wie
christlichsoziales Lager, politischer Ka-
tholizismus und konservative Eliten
thematisiert. Der Wirtschafts- und In-
teressenpolitik sind im dritten Kapitel
Artikel über die Wirtschaftspolitik, die
Arbeiterschaft, die Handelskammern,
Wirtschaftstreibende und wirtschaftli-
che Interessenverbände sowie über
die Agrargeschichte gewidmet. Mit der
Thematik Politik und Gesellschaft (4.
Kapitel) befassen sich die Beiträge
über Geschlecht und Politik, Erzie-
hung/Bildung und Jugend.

Das inhaltliche Spektrum des fünften
Kapitels (Rechts- und Verfassungsge-
schichte) reicht von der Geschichte
Österreichs in den Jahren 1933-1938,
von einem Beitrag zu Staatsangehörig-
keit, polizeilicher Oppositionsbekämp-
fung und Justiz bis hin zur Thematisie-
rung eines für die Herrschaftspraxis im
Austrofaschismus wichtigen Gesetzes,
des Kriegswirtschaftlichen Ermächti-
gungsgesetzes, und der Wiener Regio-
nalebene.

Dem Thema der organisierten Ge-
walt geht das sechste Kapitel nach: mit
einer eingehenden und differenzierten
Darstellung der Heimwehren und an-
derer Wehrverbände, des Bundeshee-
res, der Exekutive und des Schutzbun-
des. Das letzte Kapitel befasst sich mit
Beiträgen über die Außenpolitik des
Austrofaschismus sowie über die ös-
terreichisch-italienischen Beziehun-
gen.

Die Fülle der Beiträge erlaubt es
nicht, auf alle im Einzelnen einzuge-
hen.

Das eingangs angesprochene Kern-
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anliegen wurde in den Beiträgen unter-
schiedlich eingelöst. In einigen über-
wiegt die inhaltliche Darstellung des
Themas, so z. B. bei Mugrauer (KPÖ),
Pellar (Gewerkschaften) Wohnout (ös-
terreichisch-italienische Beziehun-
gen). Der Fokus in entwicklungsge-
schichtlicher Hinsicht differiert zwi-
schen Beiträgen, die den thematischen
Faden seit Beginn der Ersten Republik
verfolgen (so z. B. von Meixner, Dvo-
rak, Thaler, Pellar, Klösch oder Wen-
ninger), und anderen, die in erster Linie
die Entwicklung 1933-1938 im Blick
haben (wie Schafranek und Mugrauer).

Das Anliegen, den Forschungsstand
zu resümieren und damit zusammen-
hängend Forschungslücken und For-
schungsdesiderata zu markieren, wird
in den meisten Beiträgen gut eingelöst.
Die thematische Bündelung des jewei-
ligen Forschungsstandes lässt nicht
nur Konjunkturen in der Befassung mit
Themen (z. B. Außenpolitik, Sozialde-
mokratie), sondern auch deren unter-
schiedliches Gewicht in der wissen-
schaftlichen Aufarbeitung erkennen.
So nimmt sich beispielsweise die Bear-
beitung von Themen wie organisierte
Gewalt, Justiz oder Eliten relativ be-
scheiden aus im Vergleich mit Untersu-
chungen – trotz aller Lücken – über die
österreichische NSDAP.

Zur kritischen Reflexion des For-
schungsstandes sei exemplarisch auf
die Beiträge von Schafranek, Langtha-
ler und Wenninger verwiesen. Schafra-
nek (S. 106) sieht das größte Defizit
der bisherigen Forschung über die
NSDAP darin, dass diese sich in erster
Linie auf „Gegnerquellen“ stützt. Lang-
thaler (S. 333) konstatiert, dass unge-
achtet einer Fülle von Arbeiten zur
Agrargeschichte die Bilanz mager aus-
fällt: Die Agrargeschichte der 1930er-
Jahre bilde bestenfalls ein Randthema,

der Forschungsstand sei entspre-
chend unausgewogen und zersplittert.
Die traditionelle Militärhistorie ist selek-
tiv, sie fokussiere nach Wenninger
(S. 558) auf die Organisations- und Er-
eignisgeschichte.

In die Darstellung des Forschungs-
standes fließen in einer Reihe von Bei-
trägen die eigene Forschung der Auto-
rInnen ein. Teils werden nicht nur For-
schungslücken reflektiert, sondern
dazu auch jeweils einschlägige Quel-
lenbestände erläutert (so z. B. Enderel-
Burcel/Neubauer-Czettel).

Die Reflexion der Forschungsdesi-
derata hat ein breites, buntes themati-
sche Tableau erbracht, das nur exem-
plarisch beschrieben werden kann. In
einer Reihe von Beiträgen wird die ver-
gleichende Perspektive (Dvorak,
Senft, Thorpe, Selige, Pammer, Emin-
ger, Wenninger) als Desiderat betont.
Im Einzelnen wird als Desiderat die
Stellung der Juden in der Sozialdemo-
kratie, die Infiltration legaler Institutio-
nen durch die NSDAP, der kommunis-
tische Widerstand, der Einfluss des
christlichsozialen Lagers auf die Re-
gierungspolitik, die Rolle der Handels-
kammern bei der Abschaffung der De-
mokratie, biografische Untersuchun-
gen, die Einbürgerungspraxis des Aus-
trofaschismus, die Rolle der Justiz, die
Resonanz im Ausland auf die Verfas-
sungsänderungen, das Freiwillige
Schutzkorps, die explizite geschlech-
terpolitische Perspektivierung und die
Gesamtschau der österreichischen
Außenpolitik 1933-1938 benannt.

In den unterschiedlichen Bezeich-
nungen des Herrschaftssystems spie-
geln sich dessen traditionell differenten
Einschätzungen. Verwenden Heraus-
geber/Herausgeberin und einige Auto-
rInnen (wie Seliger, Mugrauer, Senft,
Pammer, Thorpe) den Begriff „Austro-
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faschismus“, so sprechen andere von
Diktatur, autoritärem Ständestaat
(Wohnout) oder vom autoritären christ-
lichen Ständestaat/„Austrofaschismus“
(Hauch). Wünschenswert wäre eine
Begründung für die jeweilige Begriffs-
wahl. Das gilt auch für die Bezeichnung
des Herrschaftssystems als Experi-
ment (Schmit, S. 141).

Unklar im Beitrag von Thaler bleibt
aus meiner Sicht, inwiefern der Legiti-
mismus ein ernstzunehmender politi-
scher Akteur in der Zwischenkriegszeit
war und der Einfluss der legitimisti-
schen Bewegung in den Monaten vor
dem „Anschluss“ am Höhepunkt war.
Nicht nachvollziehbar ist die den Bei-
trag von Wohnout durchziehende,
nicht explizit ausgesprochene Grund-
these, dass Dollfuß im politischen Ver-
änderungsprozess im Wesentlichen
nur der Getriebene war: von Mussolini
und Hitler. Außer einem Hinweis auf
die Einschätzung des italienischen Ge-
sandten hat Wohnout keinen Beleg da-
für, dass die Wahlen am 5. März 1933
in Deutschland einen mitentscheiden-
den Faktor für das Einschlagen des au-
toritären Kurses in Österreich bildeten

(S. 611). Eine derartige Position resul-
tiert daraus, dass die innerösterreichi-
schen Voraussetzungen und Hinter-
gründe für die Entwicklung ab dem 4.
März 1933 überhaupt nicht berücksich-
tigt werden. Nach Wohnout war mit
dem Februar 1934 Dollfuß „endgültig
jener Rest an außenpolitischer Hand-
lungsfreiheit abhanden gekommen,
der ihm bisher noch geblieben war. Er
war enger denn je an Italien gekettet.“
Realiter trifft zu: Es war – wie auch Bin-
der in seinem Beitrag anspricht (einsei-
tige Bindung an Italien und Ungarn,
S. 585) – eine selbstgewählte Kette.

Ungeachtet dessen: Das von Wen-
ninger und Dreidemy formulierte Ker-
nanliegen und dessen breite Umset-
zung im vorliegenden Sammelband
stellt in der Literatur zum Austrofa-
schismus eine Innovation dar. Der
Band enthält eine Vielzahl interessan-
ter, informativer und kritisch reflektie-
render Beiträge. Die thematische Bün-
delung von Analysen und Forschungs-
ergebnissen ist für ForscherInnen glei-
chermaßen wie für Studierende von
großem Nutzen.

Emmerich Tálos



Der Siegeszug des Liberalismus
im 19. Jahrhundert

Rezension von: Immanuel Wallerstein,
Der Siegeszug des Liberalismus
(1789-1914). Das moderne Welt-

system IV, Promedia Verlag, Wien 2012,
416 Seiten, broschiert, D 29,90.

ISBN 978-3-853-71347-1.

Dieses Buch ist der lang erwartete
vierte Band der Geschichte des moder-
nen Weltsystems. Mit ihr hat der Autor
eine Wegmarke in der Globalge-
schichtsschreibung gesetzt. Jeder
Band kann für sich gelesen werden.
Zusammengefügt entsteht ein Panora-
mabild der Herausbildung des kapita-
listischen Weltsystems im langen 16.
Jahrhundert (Band I), der Konsolidie-
rung der Weltwirtschaft unter nieder-
ländischer Vorherrschaft im 17. Jahr-
hundert (Band II), der weiteren wirt-
schaftlichen und räumlichen Auswei-
tung im 18. und frühen 19. Jahrhundert
(Band III) sowie der Herausbildung ei-
ner Geokultur für das Weltsystem im
19. Jahrhundert (Band IV).

Im vorliegenden Band hat sich der
Autor auf das konzentriert, was im lan-
gen 19. Jahrhundert neu war. Dieses
neue Phänomen nennt er den „Sieges-
zug des zentristischen Liberalismus“.
Natürlich ist der Autor nicht der erste,
der die Stärke des Liberalismus als
Ideologie im 19. Jahrhundert betont,
aber seine Herangehensweise an die-
se Frage unterscheidet sich jedoch et-
was von der anderer Wissenschaftler.
Dazu war es unter anderem notwen-
dig, die schwierige Begriffsgeschichte
des Wortes „Liberalismus“ nachzu-
zeichnen und die Verwirrung seiner

mehrdeutigen Verwendung aufzulö-
sen, die einer stichhaltigen Analyse
der ideologischen Realität im Wege
steht.

Dabei musste der Autor zunächst he-
rausarbeiten, dass im 19. Jahrhundert
etwas geschaffen wurde, was in der
historischen Entwicklung des moder-
nen Weltsystems bis dahin noch nie
dagewesen war: etwas, das der Autor
seine „Geokultur“ bezeichnet. Darunter
versteht er die Werte, die im ganzen
Weltsystem weitgehend geteilt werden
– sowohl explizit als auch latent.

Bis zum langen 19. Jahrhundert gab
es eine Trennung zwischen der politi-
schen Ökonomie des Weltsystems und
seiner diskursiven Rhetorik. Im vierten
Kapital stellt deshalb der Autor dar, wie
es die kulturellen Auswirkungen der
Französischen Revolution zwingend
erforderlich machten, diese Trennung
durch die Herausbildung der drei
Hauptideologien des modernen Welt-
systems zu überwinden: Konservatis-
mus, Liberalismus und Radikalismus.

Ungleichheit, so der Autor, ist ein
grundlegendes Element des modernen
Weltsystems sowie jedes bekannten
historischen Systems. Was den histori-
schen Kapitalismus unterscheidet und
auszeichnet, ist, dass die Gleichheit zu
seinem Ziel (und sogar zu einer seiner
Errungenschaften) erklärt wurde –
Gleichheit auf dem Markt, Gleichheit
vor dem Gesetz und die grundsätzliche
gesellschaftliche Gleichheit aller Indivi-
duen, die mit gleichen Rechten ausge-
stattet sind.

Die große politische Frage und die
große kulturelle Frage der modernen
Welt ist, wie dieses theoretische Lob-
lied auf die Gleichheit mit der andau-
ernden und zunehmend schärferen
Polarisierung der realen Lebenschan-
cen und mit der Befriedigung von Be-
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dürfnissen in Einklang zu bringen ist,
die der Kapitalismus geschaffen hat.

Diese Frage wurde lange Zeit – vom
16. bis zum 18. Jahrhundert – kaum
zur Sprache gebracht. Ungleichheit
galt noch immer als naturgegeben, ja
gottgewollt. Doch nachdem der revolu-
tionäre Aufschwung Ende des 18.
Jahrhunderts die Rhetorik von der
Gleichheit zu einem kulturellen Symbol
gemacht hatte, sobald die Herausfor-
derung der Machthaber überall zu se-
hen war, konnte die Kluft zwischen
Theorie und Praxis nicht mehr einfach
ignoriert werden. Es wurde zu einer
Priorität für die Machthaber, die Folgen
dieses kulturellen Anspruchs einzu-
dämmen und somit die nun „gefährli-
chen Klassen“ zu bändigen.

Der Aufbau des liberalen Staates, so
der Autor weiter, war der Rahmen, der
diesen Anspruch begrenzen sollte, und
die Ausarbeitung moderner Ideologien
war wiederum ein grundlegender Me-
chanismus für den Aufbau des libera-
len Staates.

Die große symbolische Geste der
Französischen Revolution war die Ab-
schaffung aller Titel; alle sollten als
Bürger angesprochen werden. Diese
Geste sollte die Ablehnung der traditio-
nellen Hierarchien zeigen, die Fest-
schreibung sozialer Gleichheit in der
neuen Gesellschaft, die nun aufgebaut
wurde. Die Französische Revolution
endete, und die Titel und Anreden wur-
den wieder eingeführt, doch der Begriff
des „Bürgers“ überlebte.

Und mehr als das: Er blühte und ge-
dieh, er wurde zum Fundament des li-
beralen Staates. Er wurde juristisch
auch überall übernommen, sodass
man es 1918 weltweit für notwendig er-
achtete, den Begriff „staatenloser“ Per-
sonen zu erfinden, um, so der Autor,
den recht kleinen Teil der Menschheit

zu beschreiben, die nirgendwo Staats-
bürger waren.

Der Begriff des Staatsbürgers sollte
einschließend sein: Alle Menschen in
einem Staat sollten das Recht haben,
am Prozess der kollektiven Entschei-
dungsfindung auf dem Feld der Politik
teilzunehmen. Daraus folgt, dass je-
dem ein Anrecht auf die Sozialleistun-
gen zustand, die der Staat zu verteilen
hatte.

Die Kehrseite der Einbeziehung aller
Staatsbürger war der Ausschluss:
Jene, die nicht unter diese neue Kate-
gorie der Bürger eines Staates fielen,
gehörten nun per definitionem zu einer
anderen Kategorie – Fremde, Auslän-
der. Doch in keinem Staat schränkte
die Ausschließung der Ausländer in-
nerhalb seiner Grenzen die Zahl der
theoretisch einbezogenen Personen
stark ein. Genau das war auch das
Problem, mit dem die Staaten nach der
Französischen Revolution konfrontiert
waren. Zu viele Menschen waren
Staatsbürger, und das konnte gefährli-
che Folgen haben.

In der Geschichte des 19. (und des
20.) Jahrhunderts versuchten einige
(jene mit Privilegien und Vorteilen)
ständig, die Staatsbürgerschaft mög-
lichst eng zu definieren, während die
anderen versuchten, eine breitere Defi-
nition durchzusetzen. Um diese Aus-
einandersetzung drehte sich die theo-
retische Debatte der Intellektuellen der
Jahrzehnte nach 1789. Dies war die
Auseinandersetzung, in der sich die
sozialen Bewegungen herausbildeten.

Die Französische Revolution hatte
auch zur Folge, dass revolutionäres
Handeln einen Status erlangte, dessen
Verheißung – oder Gefahr – sich
gleichzeitig qualitativ von Rebellionen
unterschied und moralisch damit ver-
gleichbar war, worum es zu anderen
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Zeiten und an anderen Orten bei gro-
ßen religiösen Veränderungen ging.
Da revolutionäres Handeln zugleich
eine Verheißung als auch eine Gefahr
darstellte, polarisierte es, und die Pola-
risierung bildete den Untergrund für die
Politik der nächsten eineinhalb Jahr-
hunderte.

Die Französische Revolution, so der
Autor, war 1815 definitiv zu Ende und
ab da nur noch ein politisches Symbol
sowie eine kulturelle Erinnerung. Sie
hinterließ jedoch dem ganzen Weltsys-
tem ein monumentales Erbe: Die Sou-
veränität lag nun beim Volk. Das be-
deutete, dass die privilegierten Schich-
ten sich an dieses giftige Erbe gewöh-
nen mussten. Sie hatten dafür zu sor-
gen, es institutionell so zu integrieren,
dass sein Potenzial für radikale Verän-
derung der bestehenden Hierarchien
eingedämmt wurde.

Nach Wallerstein nahm dieser Pro-
zess der Eindämmung drei Formen an:
erstens die Kristallisierung dessen,
was später „Ideologien“ genannt wer-
den sollte, die sich als philosophische
Gebäude sahen, aber in Wirklichkeit
vor allem politische Strategien waren.

Zweitens die Ausarbeitung von be-
grifflichen Kategorien für einen neuen
Diskurs zur Beschreibung der Welt.
Das war anfangs und vor allem das
Werk der dominierenden Schichten,
die damit den Rahmen der Debatte
vorgaben und so die Einschränkungen
der Staatsbürgerrechte rechtfertigen
wollten. Diese kreative Schaffung von
Begriffen wurde schließlich in die Wis-
sensstrukturen transformiert und insti-
tutionalisiert, die als Sozialwissen-
schaften bekannt wurden.

Drittens errichteten – anfangs vor al-
lem die dominierten Schichten – ein
Netzwerk von Organisationen, die als
Triebkräfte von Veränderungen dienen

sollten, aber gleichzeitig Mechanismen
zur Einschränkung von Veränderun-
gen waren.

Die Zeit von 1815 bis 1848 war eine
Periode, in der sich alle unsicher auf
diesem veränderten politischen Par-
kett zu bewegen schienen. Die Reak-
tionäre versuchten, das Rad der Zeit
zurückzudrehen und das kulturelle
Erdbeben der Französischen Revoluti-
on ungeschehen zu machen. Die domi-
nierten (und unterdrückten) Schichten
ihrerseits suchten nach passenden
und effektiven Wegen, sich zu organi-
sieren. Und die entstehende liberale
Mitte war unsicher, wie sie sich eine
passende politische Grundlage zu-
rechtzimmern sollte oder könnte, um
den Aufruhr unter Kontrolle zu bringen.
Sie konzentrierte sich auf den Aufbau
liberaler Staaten – zunächst in den
mächtigsten Ländern: Großbritannien
und Frankreich.

Die Weltrevolution von 1848 und ihre
unmittelbaren Folgen sollten diese un-
geklärten Fragen und Versuche lösen,
um das Weltsystem zu stabilisieren
und ein gewisses Maß an politischem
Gleichgewicht wiederherzustellen. Die
Revolution begann auch diesmal in
Frankreich und genoss breite Unter-
stützung, sowohl von der Mittelschicht
als auch von der Arbeiterklasse, von
Bonapartisten und selbst von der Kir-
che. Sie fand sofort Widerhall in ande-
ren europäischen Ländern – in Bel-
gien, aber auch in all jenen Ländern, in
denen der Nationalismus große Anzie-
hungskraft hatte: Deutschland, Italien,
Ungarn. Das einzige Land, wo keine
Revolution stattfinden sollte, war Eng-
land, was sofort damit erklärt wurde,
dass die Menschen meinten, dass sie
im bestehenden System beim Regie-
ren des Landes eine Stimme hätten
und diese auch etwas bewirkte.
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Die Revolutionen von 1848 bildeten
die erste Weltrevolution des modernen
Weltsystems. Sie fand nicht in allen
Teilen des Weltsystems statt. Die Re-
volutionäre erreichten auch nicht ihre
Ziele; die Revolutionen erlitten im We-
sentlichen eine politische Niederlage.
Entscheidend ist, dass sich die Revolu-
tionen um Fragen des Ausschlusses
drehten – den Ausschluss von den Pri-
vilegien der Staatsbürgerschaft.

1848 sieht man erstmals deutlich,
dass es zwei verschiedene Arten anti-
systemischer Bewegungen geben
konnte, zwei verschiedene Wege, mit
diesem Ausschluss umzugehen: mehr
Rechte innerhalb der Nation (d. h. so-
ziale Revolution) oder die Trennung ei-
ner Volks- oder nationalen Gruppe von
der anderen, von der dominierenden
(d. h. nationale Revolution).

In den liberalen Staaten – in Westeu-
ropa und Nordamerika, später auch in
Zentraleuropa – kam die Forderung
nach Aufnahme in die Staatsbürger-
schaft am stärksten von der städti-
schen Arbeiterklasse. Ihr Kampf, den
sie meist als Kampf des Proletariats
gegen die Bourgeoisie und für Sozialis-
mus bezeichneten, genoss und ge-
nießt bis heute die größte Aufmerk-
samkeit.

Während der ganzen Zeit – und in
der Tat während des ganzen 19. und
20. Jahrhunderts – war die Angst vor
den Massen und die Sorge um die Ord-
nung ein Motiv, das dem Handeln der
herrschenden Klasse ständig zugrun-
de lag. Sowohl für die dominierenden
Schichten als auch für die Arbeiterklas-
se stellte sich ständig die Frage: Wel-
che Taktik ist am besten? Aus der Sicht
der dominierenden Schichten hatte
Unterdrückung ihre Vorteile, schürte
jedoch auch die Glut und konnte
schließlich Revolten provozieren. Da-

her fanden, so der Autor, es in den spä-
ten 1860er-Jahren sowohl Napoleon
III. als auch die britische Konservative
Partei angebracht, bestimmte Be-
schränkungen aufzuheben, Arbeiteror-
ganisationen bis zu einem gewissen
Grad zuzulassen und die Staatsbür-
gerschaft de facto etwas breiter zu defi-
nieren.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts entwickelte sich die Situation wei-
ter. Der Sozialismus wurde zu einer
mächtigen Bewegung und zu einer
mächtigen Idee. Es gab also scheinbar
eine beträchtliche Radikalisierung des
Klassenkonfliktes, die mit der Pariser
Kommune begann; darauf folgte der
Aufstieg sozialistischer Parteien und
Gewerkschaften, zumindest in allen
stärker industrialisierten und wohlha-
benderen Teilen des Weltsystems. Es
ist heute eine Binsenweisheit, dass
diese Bewegungen sich nach 1890 all-
gemein entradikalisierten, was darin
gipfelte, dass 1914 alle sozialistischen
Parteien für den Krieg stimmten (mit
den Bolschewiki als besondere Aus-
nahme).

Das Bild, das die meisten histori-
schen Abhandlungen, so der Autor, zu
dem Thema bieten, ist eine Kurve der
Militanz, die zuerst mit der Mobilisie-
rung der Bevölkerung anstieg und
dann mit reformistischer Klugheit (oder
reformistischem Verrat, wenn man so
will) wieder abfiel. Ganz grob gesagt
stimmt das auch, doch der Anstieg die-
ser Kurve ging wohl nie so weit, wie
manche meinen.

Für die meisten Forscher, so der Au-
tor, fand die Industrielle Revolution zu-
erst in England statt und wird üblicher-
weise in etwa auf die Zeit zwischen
1760 und 1840 datiert. Danach sei sie
in einer Reihe anderer Länder auf dem
europäischen Kontinent und in Nord-
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amerika nachgeahmt worden. Im Un-
terschied dazu meint der Autor, dass
es in diesem Zeitraum in England ein
zyklisches Wachstum der Mechanisie-
rung in der Industrieproduktion gab, so
wie es schon früher mehrere Male vor-
gekommen war und auch später einige
Male vorkommen würde. Es handelt
sich also um einen Prozess der Welt-
wirtschaft als Ganzes, der besonders
zum Vorteil Englands beitrug, nach
dessen Sieg über Frankreich in der
Auseinandersetzung um die Rolle als
neue Hegemonialmacht im Weltsys-
tem.

Bezüglich der Französischen Revo-
lution herrschte lange Zeit die soge-
nannte soziale Interpretation vor, die in
der Revolution den Sturz der feudalen
Kräfte durch die Bourgeoisie sah, der
es Frankreich ermöglichte, ein kapita-
listisches Land zu werden. In den letz-
ten vierzig Jahren wurde diese Inter-
pretation durch eine andere in Frage
gestellt, die in der Französischen Re-
volution den Versuch sieht, einen libe-
ralen parlamentarischen Pfad einzu-
schlagen, der aber misslang.

Auch hier stimmt der Autor mit keiner
der beiden Ansichten überein. Für ihn
war Frankreich schon lange vorher ein
wesentlicher Bestandteil der kapitalisti-
schen Weltwirtschaft geworden. Viel-

mehr sieht der Autor die Französische
Revolution zum Teil als letzten Ver-
such, England in der Auseinanderset-
zung um die Stellung als Hegemonial-
macht zu besiegen, und zum Teil als
eine antisystemische (d. h. antikapita-
listische) Revolution in der Geschichte
des modernen Weltsystems, die im
Grunde genommen scheiterte.

Nach Ansicht des Autors ist das mo-
derne Weltsystem von zwei großen
zyklischen Prozessen bestimmt. Der
eine ist jener der Kondratjew-Zyklen,
die jeweils rund fünfzig bis sechzig
Jahre dauern – Zyklen des Wachstums
und der Stagnation der Weltwirtschaft
als Ganzes. Der zweite ist viel langsa-
mer: der Prozess des Aufstiegs und
des Niedergangs von Hegemonial-
mächten im internationalen Staaten-
system.

Für diese Analyse hat Wallerstein so
viele empirische Belege angeführt, wie
er zusammentragen konnte, und alle
ihm zur Verfügung stehenden theoreti-
schen Argumente. Der Autor bietet da-
mit eine Analyse an, die der Totalität
der weltweiten gesellschaftlichen Rea-
lität besser gerecht wird als andere
Versuche, das lange 19. Jahrhundert
zu erklären.

Josef Schmee



Russland bis 1917
Rezension von: Manfred Hildermeier,

Geschichte Russlands. Vom Mittelalter
bis zur Oktoberrevolution, C. H. Beck,

München 2013, 1.504 Seiten, gebunden,
D 51,40. ISBN 978-3-406-64551-8.

1998 legte Manfred Hildermeier, Pro-
fessor für Osteuropäische Geschichte
an der Universität Göttingen, wohl der
renommierteste deutsche Russland-
spezialist, bei C. H. Beck seine „Ge-
schichte der Sowjetunion 1917-1991.
Entstehung und Niedergang des ers-
ten sozialistischen Staates“ vor, dem
rasch der Rang eines Standardwerks
zugewiesen wurde. Mit dem vorliegen-
den Band vervollständigt Hildermeier
seine Gesamtdarstellung der russi-
schen Geschichte. Die erste Auflage
des letzten deutschsprachigen Über-
sichtswerks des Wiener Osteuropahis-
torikers Günther Stökl, das für mehrere
Jahrzehnte als Standardreferenz galt,
stammt aus dem Jahr 1961 („Russi-
sche Geschichte. Von den Anfängen
bis zur Gegenwart“, zuletzt 7., vollstän-
dig überarbeitete und aktualisierte
Ausgabe 2009 bei Kröner), also aus ei-
ner Zeit, als die wissenschaftliche his-
torische Osteuropaforschung noch
kaum begonnen hatte.

Der Autor beabsichtigt, die Ge-
schichte Russlands in ihren spezifi-
schen, von den Tendenzen im übrigen
Europa mehr oder weniger stark ab-
weichenden Entwicklungen zu be-
schreiben, indem er sich an vier Kern-
dimensionen der historischen Wirklich-
keit orientiert: 1.) Herrschaft (Politik,
Recht, Verwaltung); 2.) Gesellschaft
(soziale Struktur, Korporationen,
Schichten); 3.) Wirtschaft; 4.) Kultur

(materielle und geistige, d. h. insbe-
sondere Bildung, Religion und Kirche,
säkulare Ideen und Ideologien, Kunst
und Ästhetik). Fakten und entspre-
chende Deutungen sollen „möglichst
ausgewogen“ (S. 21) präsentiert wer-
den. Letzteres impliziert v. a., dass die
Forschungsergebnisse, -interessen
und -methoden seit Anfang der
1990er-Jahre gebührend berücksich-
tigt werden und daraus resultierende
Interpretationen den älteren gegen-
übergestellt werden, um zu einer aktu-
ellen Bewertung zu gelangen. Exem-
plarischer Adressat des Werkes ist der
„interessierte Laie“ (S. 23).

Ziel ist mithin eine inhaltlich umfas-
sende und in ihren Beurteilungen ab-
wägende Darstellung, deren Fokus
zum einen auf den Besonderheiten der
russischen Entwicklung liegt – wie der
Autokratie, einer besonders rigorosen
Form der absoluten Monarchie, eines
Adels, der nicht nach Mitsprache streb-
te, sondern sich über den Herrscher-
dienst definierte, der Leibeigenschaft,
einer Extremform der Osteuropa in vor-
modernen Zeiten prägenden Gutsherr-
schaft, einer Kirche, die sich nie als
Gegenpol zur weltlichen Macht ver-
stand, sondern letzterer diente und sie
stützte, einer Stadt, die Herrscher und
Staat in grundsätzlich ähnlicher Weise
zu Diensten stand wie das Dorf, zum
anderen auf dem Verhältnis zu Europa.

Das Werk ist chronologisch in sechs
Hauptabschnitte gegliedert. Das Kie-
ver Reich (Teil 1), die Wiege des Mos-
kauer Staates und der russischen Kul-
tur insgesamt, gegründet von Warä-
gern, nahm um die Mitte des 10. Jhs.
staatliche Gestalt an und ging unter,
als die mongolischen Eroberer nach
den Städten an der oberen Wolga auch
die Hauptstadt am Dnepr dem Erdbo-
den gleichmachten (1240).
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Teil 2 umfasst die Oberherrschaft der
„Goldenen Horde“ und den Aufstieg
des einst unbedeutenden Fürstentums
Moskau zur politischen Dominanz
(1240-1533). Letzterer stellt sich als
militärische Unterwerfung aller rivali-
sierenden Teilfürstentümer einschließ-
lich der faktisch weitgehend autono-
men „Republik“ Novgorod dar. Mit eini-
gen der hauptsächlichen Merkmale,
die der neue Staat in dieser Zeit he-
rausbildete, entfernte er sich sowohl
von den vormongolischen als auch von
den zeitgenössischen europäischen
Zuständen: Bereits unter Großfürst
Iwan III. (1462-1505) fand die politi-
sche Ordnung die Form der Selbstherr-
schaft (Autokratie), die im tiefsten Kern
bis Anfang des 20. Jhs. gültig blieb. Die
extreme Zentralisierung der Macht
beim Autokraten bedeutete, dass dem
für seine Leistungen mit Landschen-
kungen belohnten Adel keine konkur-
rierenden, autonomen Befugnisse blie-
ben. Die Andersartigkeit des russi-
schen Adels bestand v. a. in seinem
Ethos, das seine Erfüllung im Dienst für
den Herrscher fand. Auch das Verhält-
nis zwischen weltlicher Macht und or-
thodoxer Kirche nahm in dieser Epo-
che bereits bleibende Gestalt an: Die
Autorität der weltlichen Macht stand
nie in Frage. Der Großfürst schützte
die Kirche, sie diente ihm dafür und
half, seine Herrschaft zu sichern.

Mit dem Moskauer Reich (1533-
1689) befasst sich der dritte Hauptab-
schnitt. Die Ära Iwans IV. des Gestren-
gen (1547-1584), des ersten „Zaren“,
sieht auch Hildermeier als Schlüssel-
periode an, weil dessen Schreckens-
herrschaft die Machtfülle des Autokra-
ten noch erweiterte. Selbst gegen ei-
nen paranoiden Tyrannen, der gegen
alles Herkommen und Recht verstieß,
gab es keinen nennenswerten Wider-

stand. Wie tief die Autokratie in der rus-
sischen Tradition und der adeligen
Mentalität bereits verankert war, zeigte
sich nirgendwann deutlicher als am
Ende der „Zeit der Wirren“ (Smuta,
1584- bzw. 1605-1613), die durch das
Aussterben der Gründerdynastie der
Rurikiden ausgelöst wurde und letztlich
eine Phase der Anarchie war, geprägt
vom Fehlen einer anerkannten Zentral-
gewalt, Dauerfehden zwischen mächti-
gen Bojarengeschlechtern, Bauern-
und Kosakenaufständen sowie auslän-
dischen Interventionen (Einnahme
Moskaus durch polnische Truppen
1610). Sie forderte einen Blutzoll, der
erst durch den Vernichtungskampf zwi-
schen Weißen und Roten nach der Re-
volution vom Herbst 1917 übertroffen
wurde. Die Landesversammlung, die
1613 die neue Dynastie der Romanovs
einsetzte, unternahm keinerlei Ver-
such, sich zu institutionalisieren und
Rechte zu sichern, sondern verzichtete
auf jegliche Bedingungen und stellte
die autokratische Zentralgewalt wieder
her. Die Wiederbegründung des ein-
heitlichen Staates ging also mit Res-
tauration, nicht mit Reformen einher.

Die Herrschaft Iwans IV. und der fol-
gende Bürgerkrieg markierten auch in
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
einen tiefen Einschnitt, denn auf die
Massenflucht von Bauern aus Zentral-
russland an die südliche Peripherie
reagierten Staat und Grundbesitzer mit
ersten Einschränkungen der Freizügig-
keit, die im Gesetzesbuch von 1649
festgeschrieben wurden. Das Moskau-
er Reich brachte also mit der Leibei-
genschaft auch die – neben der Auto-
kratie – zweite prägende Institution der
russischen Staats- und Sozialverfas-
sung hervor.

Mit der Ära des Absolutismus (1689-
1796) beschäftigt sich der vierte Teil.
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Die gewaltsame Modernisierung, die
Peter I. (1689-1725) seinem Land ver-
schrieb, war ein frühes und extremes
Beispiel einer Reform von oben. Seine
Maßnahmen erfassten alle wesentli-
chen Bereiche von Verwaltung, Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur sowie
nicht zuletzt des Militärs. Das umfas-
sende Reformprogramm nutzte nicht
nur die oft drakonische Gewalt der
Autokratie, sondern war auf sie ange-
wiesen – und darin liegt die Ambiva-
lenz der Herrschaft Peters. Der Zar
peitschte sein Reich in die europäische
Neuzeit. Unbestritten ist dabei, dass es
die Bauern – nun eine einheitliche, so-
zial-rechtlich definierte und stigmati-
sierte Unterschicht – waren, die für die
brachiale Modernisierung zu zahlen
hatten. Die petrinische Modernisierung
„stärkte die Autokratie eher, als dass
sie Keime gesellschaftlich-korporativer
Eigenständigkeit gelegt hätte, und sie
trug trotz der rigiden Dienstpflicht, die
sie dem Adel vorübergehend auferleg-
te, maßgeblich zur Auslieferung der
Bauern an ihre Grundherren bei“
(S. 1332).

Auch die Beurteilung der Herrschaft
Katharinas II. (1762-1796) fällt ambiva-
lent aus. Zum einen war die Autokratie
aufgrund der gesteigerten Effektivität
der Verwaltung als Folge ihrer Refor-
men am Ende des 18. Jhs. stärker als
an seinem Beginn. Und entgegen allen
aufgeklärten Gedanken über die natür-
liche Gleichheit der Menschen erreich-
te die Rechtlosigkeit der Leibeigenen
(bei nicht wesentlich geänderter mate-
rieller Lage) unter Katharina ihren Hö-
hepunkt. „Der ‚zweigeteilten Gesell-
schaft‘ entsprach ein ‚bürokratisierter‘,
von keinerlei politischen Ständen be-
drängter Absolutismus russischer Prä-
gung“ (S. 693).

Zum anderen verweist Hildermeier

auf positive Spätwirkungen in der Re-
formära Mitte des 19. Jhs.: Ohne die
rechtlichen Grundlagen in der Zeit Ka-
tharinas bleibt unverständlich, dass
Adelige und „Bürger“ sowohl durch die
1864 eingerichteten provinziellen
Selbstverwaltungsorgane (Zemstva)
als auch die 1870 begründete neue
städtische Eigenadministration gleich-
sam aus dem Stand eine bemerkens-
werte Aktivität entfalteten.

In der ersten Hälfte des 19. Jhs. ver-
lor Russland aufgrund unterlassener
oder nur halbherziger Reformen den
Anschluss an Westeuropa und wurde
vom Sieger der Napoleonischen Krie-
ge zum Besiegten im Krimkrieg, zum
vielzitierten „Koloss auf tönernen Fü-
ßen“, so könnte man Hildermeiers Re-
sümee des fünften Abschnitts (1796-
1855) kurz zusammenfassen. Im Hin-
blick auf die politische Verfassung
schottete sich Russland unter Alexan-
der I. und Nikolaus I. so gründlich ge-
gen jede Art von partizipatorisch-kons-
titutionellen Bestrebungen ab, dass es
auch loyale Kräfte erstickte. Und ob-
wohl erste Weichen zugunsten einer
modernen industriellen Entwicklung
gestellt wurden, verstärkte sich die
wirtschaftlich-technische Rückständig-
keit gegenüber Westeuropa. Die zari-
schen Eliten mussten den Nachholbe-
darf an Volksbildung und die finanzielle
Armut des Reiches zur Kenntnis neh-
men. Was der Autor Nikolaus I. zugute
hält, ist, dass in seiner Ära (1825-1855)
jene Generation aufgeklärter Bürokra-
ten herangezogen wurde, die ab 1856
in Spitzenfunktionen der Verwaltung
die Großen Reformstatuten konzipier-
ten und umsetzten.

Der mit Abstand längste Abschnitt
des Bandes, der sechste, ist jener über
die zweite Hälfte des „langen 19. Jhs.“
(1855-1917), die Ära der Reformen
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und Revolutionen, die sich alles in al-
lem als Periode der „defensiven Mo-
dernisierung“ charakterisieren lässt.

1856 begannen zwei Jahrzehnte der
„Großen Reformen“. „Mit der Bauern-
befreiung (1861), der Einrichtung der
Zemstva (1864), der völligen Umge-
staltung des Justizwesens (1864), der
Begründung einer neuen Stadtverwal-
tung (1870), der Einführung der allge-
meinen Wehrpflicht (1874) und der fak-
tischen Aufhebung der Zensur (1863)
schuf Alexander II. in Verbindung mit
einer neuen gezielten Industrialisie-
rungs-, Zoll- und Finanzpolitik zweifel-
los das Fundament einer sozioökono-
mischen, kulturellen und schließlich
auch politischen Modernisierung, die
das Zarenreich so weit voranbrachte
wie nie zuvor“ (S. 1335).

Der riskante Entschluss, die Aufhe-
bung der Leibeigenschaft, des Eckpfei-
lers der gesamten alten Herrschafts-
und Sozialordnung, gegen den Wider-
stand ihrer traditionellen politisch-
sozialen Stütze, des Adels, durchzu-
setzen, verdankte sich in erster Linie
der Einsicht, dass die alte Ordnung
nach dem Debakel des Krimkriegs
(1853-1856) nicht mehr haltbar war.

Russland sollte wirtschaftlich durch
eine Industrialisierung Anschluss an
den Westen gewinnen, finanziell ge-
sunden und im Zusammenwirken mit
einer Heeresreform wieder zu außen-
politisch nutzbarer Stärke finden. Zu
diesen Zwecken war Alexander II.
(1855-1881) bereit, sozialen Wandel
einschließlich der Entstehung einer
Fabrikarbeiterschaft hinzunehmen, die
Nikolaus I. noch unbedingt vermeiden
wollte. Die Erkenntnis, dass wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung eine ef-
fektive Verwaltung voraussetzte,
schlug sich in der Einführung der
Selbstverwaltung in den Gouvern-

ments und Städten nieder. Die Zivilge-
sellschaft begann sich zu entfalten und
trug wesentlich zur Öffnung gegen-
über westlichen Ideen, Kultur und Kunst
bei.

Zugleich bemühte sich das Regime
allerdings, die politische Ordnung und
Herrschaftsverfassung vom Wandel
auszunehmen. An der Autokratie mit
ihrer Konzentration aller politisch-ad-
ministrativen Macht sollte nicht gerüt-
telt werden.

Gegen das Herrschaftsmonopol und
die bestehende politisch-soziale Ord-
nung formierten sich ab den 1870er-
Jahren unterschiedliche oppositionell-
revolutionäre Bewegungen und Orga-
nisationen: Narodniki (Volkstümler),
Nihilisten und Marxisten.

Die auf Terror setzenden radikalen
Oppositionsgruppen waren wohl aus-
schlaggebend für eine Reformpause
nach zwei Jahrzehnten der Neuerun-
gen. Beim Herrscher und seiner Umge-
bung setzte sich Misstrauen gegen-
über stärkerer Beteiligung selbst des
Adels und der städtischen Oberschicht
an der Landesverwaltung durch, weil
diese Mitwirkung nicht ohne größere
Artikulations- und Bewegungsfreiheit
zu haben war, diese aber auch von der
radikalen Opposition genutzt wurden.
Die Generallinie der zarischen Innen-
politik änderte sich also schon vor der
Ermordung Alexanders II. im März
1881.

Dennoch, auch die Gegenreformen
von 1889-1892 hoben die ursprüngli-
chen Maßnahmen nicht wieder auf.
Darin spiegelte sich, dass die delegier-
te Mitverwaltung durch die Zemstva
und die Stadtdumen längst unverzicht-
bar geworden waren.

Bei der sog. „Ersten Russischen Re-
volution“ von 1905/06 handelte es sich
letztlich um die schwerste Autoritäts-
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und Herrschaftskrise der zarischen
Selbstherrschaft seit der Revolte von
Puga¥ev 1772-1775. Der Aufstand be-
zog seine Wucht aus der Tatsache,
dass die Autokratie es geschafft hatte,
alle bedeutenden sozialen Schichten
gegen sich aufzubringen. Große Teile
der Oberschichte (Zemstvo-Adel und
Intelligenz) und der Unterschichte in
Stadt und Land (Arbeiterschaft und
Bauern) wandten sich gegen die über-
kommene Herrschaftsordnung und
klagten spezifische wie allgemeine
Forderungen ein. Dies brachte die
Autokratie an den Rand des Zusam-
menbruchs und zwang Nikolaus II. zu
Konzessionen.

Der Übergang zu einer konstitutiona-
listischen Ordnung durch die Verfas-
sung vom April 1906 barg prinzipiell die
Chance einer substanziellen Beteili-
gung der Gesellschaft, auch wenn die-
se auf die Eliten von Besitz und Bildung
beschränkt blieb. Zu dieser Einschät-
zung trägt auch wesentlich bei, dass
die Zivilgesellschaft, die schon in den
1890er-Jahren einen erheblichen Auf-
schwung genommen hatte, sich im Ge-
folge der Staatskrise noch deutlich dy-
namischer entfaltete. Diesen Entwick-
lungstendenzen stand freilich entge-
gen, dass der Zar und nach Stolypins
Tod (1911) ebenso seine Regierung al-
les taten, um eine evolutionäre Umge-
staltung der politischen Ordnung zulas-
ten der Autokratie und zugunsten des
Parlaments zu verhindern. Realitäts-
blind und rückwärtsgewandt hielten sie
in dieser kurzen Erprobungszeit für ei-
nen konstitutionellen politischen Pro-
zess am Modell der unbeschränkten
Selbstherrschaft fest und ließen auch
die Konstellation des Burgfriedens
nach Beginn des Weltkriegs, die zu
Konzessionen geradezu einlud, unge-
nutzt.

Dass die beschleunigte ökonomische
Modernisierung Ende des 19. Jhs. und
in den letzten Vorkriegsjahren massive
soziale Auswirkungen hatte, ist trivial.
Besonders dynamisch entwickelte sich
die russische Industrie in den 1880er-
und 1890er-Jahren, nicht zuletzt als
Folge des ehrgeizigen Bahnbaupro-
gramms von Finanzminister Witte. Zu
Beginn des 20. Jhs. schwächte sich
das Wachstum der Industrieproduktion
ab, legte aber nach Ende der revolutio-
nären Wirren erneut stark zu. Vor allem
in den Hauptstädten und in Zentral-
russland prägte die Industrie in dieser
Phase bereits das Wirtschaftsleben.
Die im Zuge der Industrialisierung in
der zweiten Hälfte des 19. Jhs. ent-
standenen neuen Gesellschafts-
schichten stellten je spezifische An-
sprüche an das autokratische Regime:
Die FabrikarbeiterInnen forderten hö-
here Löhne und bessere Arbeitsbedin-
gungen, die Unternehmer staatliche
Unterstützung und günstige Rahmen-
bedingungen für ihre wirtschaftlichen
Aktivitäten sowie die soziale Anerken-
nung als neue Elite. Bei beiden Grup-
pen traten v. a. nach 1905 zu den so-
zialen Forderungen politische hinzu.

Der Zusammenbruch der Autokratie
im Februar 1917 – so Hildermeiers Zu-
sammenfassung – ist ohne den Krieg
genauso wenig denkbar wie ohne die
liberalen, zuletzt v. a. von den Indus-
triellen und von der urbanen akademi-
schen Intelligenz getragenen Forde-
rungen und ohne die massiven Protes-
te der städtischen Fabrikarbeiter-
schaft. (Die Bauern hingegen, die den
Staat im Herbst 1905 das Fürchten ge-
lehrt hatten, waren erst wieder im Som-
mer 1917 ein entscheidender kollekti-
ver Akteur im politischen Geschehen.)
Unter der Last des Krieges wurde die
„doppelte Polarisierung“ – der Konflikt
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zwischen autokratischem Regime und
den gesellschaftlichen Eliten zum ei-
nen, insbesondere aber der in dieser
Situation explosive Konflikt zwischen
den städtischen Unterschichten und
der Oberschichte zum anderen – dem
Zarenreich zum Verhängnis: Im Som-
mer 1915 hatte die Autokratie zu wäh-
len zwischen einem harten Kurs, der
ihre Isolation verstärken würde, oder
einem Kompromiss mit der in einem
Bündnis zusammengeschlossenen li-
beralen Opposition, der selbstver-
ständlich einen gewissen Machtverlust
bedeutet hätte, aber Rückhalt in der
Gesellschaft versprach. Der Zar ent-
schied gegen den Kompromiss. Die
soziale Krise spitzte sich v. a. seit 1916
als Folge zunehmender Versorgungs-
probleme, Teuerung, Arbeitslosigkeit
und Massennot in den Städten zu.

In dieser doppelten Polarisierung
liegt ein grundlegender Unterschied
zwischen der Ersten und der Zweiten
Russischen Revolution und zugleich
auch die tiefere Ursache für die Beseiti-
gung der immerhin demokratisch-
pluralistischen Ordnung vom Februar
1917 durch den Oktoberumsturz. War
die Spaltung der Opposition 1905 im
Zeichen liberal-demokratischer Ziele
gegen den gemeinsamen Gegner
noch vermieden worden, trat sie im Fe-
bruar 1917 offen zutage. „… (D)er Fe-
bruar enthielt bereits den Keim des Ok-
tobers. Das Dumakomitee nahm den
Sieg gleichsam aus der Hand der auf-
ständischen Arbeiter entgegen; neben
das Parlament und seine Exekutive trat
der Sowjet“ (S. 1082). Die Doppelherr-
schaft, die damit begann, ging erst mit
dem Oktoberumsturz der Bolschewiki
und der gewaltsamen Auflösung der
Konstituierenden Versammlung durch
dieselben Anfang Jänner 1918 zu
Ende. (Bei den Wahlen zur Konstituan-

te Ende November 1917 hatten die
Bolschewiki gerade 25% erreicht, alle
anderen sozialistischen Parteien 62%;
von 715 Abgeordneten waren nur 183
Bolschewiki.)

Dieser Staatsstreich im Taurischen
Palais von Petrograd bedeutete, dass
in Russland das Experiment eines oli-
garchisch-diktatorischen Einparteien-
staates samt monopolistisch und totali-
tär gesteuerter Gesellschaft begann,
das nahezu ein Dreivierteljahrhundert
währen sollte und dessen katastropha-
le Folgen für die russische Bevölke-
rung und weit darüber hinaus sich
selbst heute noch nicht vollständig ein-
schätzen lassen.

Auf den letzten Seiten seines Werks
wendet sich Hildermeier einem seiner
theoretischen Spezialgebiete zu, näm-
lich dem Konzept der „Rückständig-
keit“. Wie dieser Begriff fruchtbar ge-
macht werden kann, hat der Autor am
russischen Beispiel bereits 1987 auf-
gezeigt. Er plädiert hier nun dafür, die
vielbeschworene russische Rückstän-
digkeit von ihrer normativ-teleologi-
schen Belastung zu befreien, und
zeigt, dass die Rezeption europäischer
Ideen in Russland auf ganz unter-
schiedliche Weise erfolgte, wobei er
sieben verschiedene Kategorien der
Rezeption darlegt, von der „Assimilati-
on“ bis zur „Verschränkung“.

Dieser Leser zieht ehrfürchtig den
Hut vor der gewaltigen Leistung des
Autors, die sich einer herkömmlichen
Besprechung entzieht. Mit den beiden
Bänden Hildermeiers verfügen wir nun
über ein verlässliches Standardwerk
zur russischen Geschichte in deut-
scher Sprache, dessen epische Di-
mension nicht nur im schieren Umfang,
sonern auch im umfassenden Zugriff
deutlich wird, das den aktuellen For-
schungsstand kritisch würdigt und für
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eine auf langfristige Entwicklungen fo-
kussierende Interpretation nutzt.

Hervorzuheben ist, dass Hildermeier
nie den roten Faden verliert: Am Be-
ginn bzw. Ende jedes Hauptabschnitts
bietet er eine kompakte Vorschau bzw.
zusammenfassende Rückschau. Be-
sonders nützlich sind diese Passagen
für jene LeserInnen, die den Band als
Nachschlagewerk verwenden und/
oder nur Teile davon in voller Länge le-
sen. Wesentlich zum Nutzwert des Bu-
ches tragen Glossar, umfangreiche
Liste zitierter westsprachiger Literatur,
Orts-, Personen-, Sach- und Begriffs-
register bei.

Selbstverständlich wird nach Mei-
nung einiger LeserInnen die eine oder
andere Thematik zu kurz gekommen
sein. Die Tatsache, dass beide Bände
russischer Geschichte überwiegend
aus hauptstädtischer Perspektive ge-
schrieben sind, bedingt, dass sich Hil-
dermeier nur am Rande mit der Vielvöl-
kerproblematik Russlands beschäftigt:
Beispielsweise finden die Erschlie-
ßung und Eroberung Sibiriens und die
langwierigen Kriege im Kaukasus wäh-
rend des 19. Jhs. nur beiläufige Erwäh-
nung. Diese berechtigten Einwände
ändern freilich nichts am Gesamturteil.

Martin Mailberg
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